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Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Bewältigung der finanziellen 
Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands, 
zur langfristigen Sicherung des Aufbaus in den neuen Ländern, 
zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur 
Entlastung der öffentlichen Haushalte 
(Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms — FKPG — 

A. Problem 

Die wichtigste wirtschafts- und finanzpolitische Aufgabe in 
Deutschland besteht heute in der Anpassung von Staat und 
Wirtschaft an die veränderten Bedingungen und Aufgaben nach 
Herstellung der Einheit. Mit dem Gesetzentwurf zur Umsetzung 
des Föderalen Konsolidierungsprogramms wird ein Konzept vor-
gelegt, durch das die notwendige Anpassung im staatlichen 
Bereich vollzogen wird. Dabei geht es vor allem um 

— die dauerhafte Finanzierung des Aufholprozesses in Ost

-

Deutschland, 

— die Bewältigung der Erblastschulden der sozialistischen Herr-
schaft in der ehemaligen DDR, 

— die gerechte Verteilung der daraus resultierenden Finanzie-
rungslasten auf die öffentlichen Haushalte und 

— die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte als Grundlage 

einer gesunden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 

Die ab 1995 zu lösenden finanziellen Probleme stellen sich wie folgt 
dar: 

— Finanzausgleich (für die neuen Länder) 	60 Mrd. DM 

— Erblastfinanzierung 	 40 Mrd. DM 

— Sonstiges (Übergangs-Bundesergänzungszu-
weisung für alte Länder, Haushaltssanierung 
Bremen/Saarland, Weiterführung von Treu-
handaufgaben, Wohnungswirtschaft) 	10 Mrd. DM  

— Finanzierungs- und Umschichtungsvolumen 
insgesamt 	 110 Mrd. DM 
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Die Wiedervereinigung hat für Deutschland entscheidende Struk-
turveränderungen mit sich gebracht. Mittelfristig müssen jährlich 
rund 5 vom Hundert unseres Bruttosozialprodukts zur Vereinheit-
lichung der Lebensverhältnisse im wiede rvereinigten Deutschland 
bereitstehen. Das erfordert die Anpassung der Ansprüche im 
ursprünglichen Bundesgebiet. Öffentliche Leistungen und soziale 
Transfers müssen der Tatsache Rechnung tragen, daß im wieder-
vereinigten Deutschland das Bruttosozialprodukt pro Kopf um rund 
15 vom Hundert unter dem Niveau liegt, das heute in Westdeutsch-
land ohne die Vereinigung zu verzeichnen wäre. Im Vergleich der 
EG-Länder steht Deutschland heute danach nur noch auf dem 
siebten Platz, während es vor der Wiedervereinigung den zweiten 
Rang einnahm. 

Wie sich aus dem Jahreswirtschaftsbericht 1993 ergibt, muß die 
notwendige Anpassung in Staat und Wi rtschaft vor dem Hinter-
grund erheblich verschlechterter konjunktureller Daten vorge-
nommen werden. Seit der letzten gesamtwirtschaftlichen Voraus-
schätzung im Oktober 1992 haben sich die konjunkturellen Per-
spektiven erheblich eingetrübt. Wichtige wachstumsstimulierende 
Faktoren sind nicht eingetreten. Die GATT-Verhandlungen führ-
ten bisher noch nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Dies und 
die weiterhin mangelnde Strukturanpassung haben die Konjunk-
turbelebung in den europäischen Nachbarländern verzögert. Die 
überhöhten Lohnabschlüsse der Jahre 1991 und 1992 wirken über 
die Belastung der Betriebe und der Geldpolitik noch stark in das 
Jahr 1993 hinein. 

Entsprechend den jüngsten Konjunkturindikatoren mußte die 
Wachstumsschätzung für 1993 von ursprünglich 1 vom Hundert 
Zuwachs für das Bruttoinlandsprodukt in Westdeutschland auf 0 
bis -1 vom Hundert zurückgenommen werden. Selbst bei stärke-
rem Wachstum in Ostdeutschland ist insgesamt allenfalls eine 
Stagnation der gesamtwirtschaftlichen Produktion zu erwarten. 
Entsprechend dieser deutlich reduzierten Wachstumserwartung 
muß auch mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in 
Westdeutschland um 450 000 gerechnet werden. Ursprünglich war 
lediglich eine Vergrößerung der Arbeitslosigkeit um 200 000 
erwartet worden. 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die staatlichen Leistun-
gen und sozialen Standards an die verminderte Leistungsfähigkeit 
unserer Gesellschaft anzupassen. Dazu gehören Ausgabenkürzun-
gen, der Abbau von Steuervergünstigungen und auch begrenzte 
Steuererhöhungen. Das Ausmaß der Steuererhöhungen bemißt 
sich dabei nach dem Erfolg der gemeinsamen Konsolidierungsan-
strengungen und der Bereitschaft zu einer gerechten Lastenvertei-
lung von Bund, Ländern und Gemeinden. 

Innerhalb des öffentlichen Gesamthaushalts müssen die Gewichte 
neu verteilt werden. Den neuen Ländern ist auf Dauer eine 
angemessene Finanzausstattung zu sichern, um sie in die Lage zu 
versetzen, die laufenden Ausgaben wie in den alten Bundeslän-
dern erfüllen und ihren investiven Nachholbedarf im öffentlichen 
Bereich finanzieren zu können. Außerdem sind für die Bewälti-
gung der bei der Einigung Deutschlands übernommenen finan- 
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ziellen Erblasten der ehemaligen DDR dauerhafte Finanzierungs-
instrumente zu schaffen. Die im Zusammenhang mit der Herstel-
lung der deutschen Einheit errichteten Finanzierungsinstrumente 
- Fonds „Deutsche Einheit", Kreditabwicklungsfonds und Treu-
handanstalt — laufen bis Ende 1994 aus. 

Ferner ist nach den Regelungen des Einigungsvertrages ab 1. Ja-

nuar 1995 ein neuer gesamtdeutscher bundesstaatlicher Finanz-
ausgleich unter Einschluß Berlins einzuführen. 

Daneben stellt sich nach der jüngsten Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts zum bundesstaatlichen Finanzausgleich für 
Bund und alle Länder die Aufgabe, ein Sanierungsprogramm für 

die Finanzen Bremens und des Saarlandes umzusetzen. 

Bis zum Inkrafttreten der neuen Finanzierungsinstrumente und der 

Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs am 1. Ja-
nuar 1995 ist der Aufbauprozeß in den neuen Ländern verstärkt zu 
fördern und finanziell zu unterstützen. 

B. Lösung 

Wegen des engen sachlichen Zusammenhangs aller Einzelfragen 
kann die Lösung nur in einem alle Probleme umfassenden Gesamt-
konzept gelingen. 

I. Von den finanziellen Erblasten aus den Bereichen Treuhand-
anstalt und Kreditabwicklungsfonds werden die Kreditmarkt-
schulden ab 1. Januar 1995 in einem Erblastentilgungsfonds 
zusammengefaßt. Dieser Fonds wird über einen Zeitraum von 
etwa 30 Jahren getilgt. Die Finanzierung des Fonds einschließ-
lich der Tilgung übernimmt der Bund. 

II. Ab 1994 werden besonders belastete Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft in den neuen Ländern entlastet, indem ein Teil 

ihrer Schulden vom Bund und den neuen Ländern bedient 
wird. Der Bund unterstützt die neuen Länder und ihre Gemein-
den durch bef ristete Zinshilfen für die verbleibenden Schulden 
der Wohnungsunternehmen. 

III. Ab 1995 wird der bundesstaatliche Finanzausgleich über sechs 
Ausgleichselemente hergestellt: 

— Entsprechend der grundgesetzlichen Regelung bleibt 
Grundlage der horizontale Länderfinanzausgleich. 

— Der Bund ergänzt den Länderfinanzausgleich durch finanz-
kraftbezogene Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisun-
gen. 

— Der Bund stellt für eine Übergangszeit von 10 Jahren den 

neuen Ländern einschließlich Berlins im Hinblick auf ihre 
teilungsbedingten Sonderlasten degressive Sonderbedarfs

-Bundesergänzungszuweisungen zur Verfügung. 

— Zur Finanzierung des Nachholbedarfs beim Aufbau der 

Infrastruktur erhalten die neuen Länder einschließlich Ber-
lins zusätzliche Finanzhilfen. 
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— Die bisher finanzschwachen alten Länder erhalten (unab-
hängig davon, ob sie im gesamtdeutschen Finanzausgleich 
noch Empfänger sind) für fünf Jahre degressive Übergangs

-

Bundesergänzungszuweisungen, um ihnen den Übergang 
in den neuen Finanzausgleich zu erleichtern. 

— Bremen und das Saarland erhalten über einen Zeitraum von 
fünf Jahren Zuweisungen zur Sanierung ihrer Haushalte. 

Der im Verhältnis zu den alten Ländern überproportional hohe 
Anteil des Bundes bei der Finanzierung der Erblasten und des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs wird durch eine Neuver-
teilung der Umsatzsteueranteile unter Berücksichtigung einer 
Beteiligung der Länder an der EG-Finanzierung sowie durch 
die Verlagerung von Finanzierungslasten für öffentlichen 
Personennahverkehr und kommunalen Straßenbau auf die 
Länder ausgeglichen. 

IV. Zur Abdeckung der im Zusammenhang mit der deutschen 
Vereinigung entstandenen finanziellen Belastungen werden 
vielfältige Maßnahmen ergriffen, insbesondere Einsparungen 
von Ausgaben auf allen staatlichen Ebenen, der Abbau von 
Steuervergünstigungen und allgemeine Einnahmeverbesse-
rungen. 

1. Schwerpunkte der Einsparungen bei den Ausgaben sind: 

— Personalbereich, 

— Subventionsabbau, 

— Anpassung der Lohnersatzleistungen an die Leistungs-
fähigkeit der Solidargemeinschaft, 

— Korrekturen beim Erziehungsgeld, Wohngeld und bei 
der Sozialhilfe. 

2. Zur finanziellen Ausgewogenheit ist ein Abbau von Steuer-
vergünstigungen erforderlich. Darüber hinaus werden 
steuerliche Sonderregelungen zurückgeführt und maßvolle 
Steuererhöhungen bei der Vermögensteuer auf Privatver-
mögen sowie bei der Versicherungsteuer vorgenommen. 
Ferner wird das Steuerrecht an die gestiegene Lebens-
erwartung angepaßt. 

Der Vorschlag, eine nationale Stiftung zur verstärkten 
Gewinnung privater Mittel für gemeinnützige Zwecke in 
den neuen Ländern zu errichten, läßt sich nach Auffassung 
der Bundesregierung am wirkungsvollsten durch eine 
gemeinsame Stiftung der neuen Länder erreichen. Eine vom 
Bund errichtete Stiftung könnte aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nur in geringem Umfang gemeinnützige Zwecke 
fördern, die für Spender weniger attraktiv wären. Eine 
Länderstiftung könnte demgegenüber das gesamte Spek-
trum gemeinnütziger Zwecke abdecken. 

Der Bund ist bereit, dieser Länderstiftung 50 Mio DM als 
Beitrag zum Stiftungsvermögen zur Verfügung zu stellen, 
wenn die neuen Länder einschließlich Berlins dafür einen 
Betrag in mindestens derselben Höhe aufbringen. Wie im 
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Föderalen Konsolidierungsprogramm vorgesehen, sollen 
die Spenden an die Stiftung mit einem erhöhten Höchstbe-
trag steuerlich abzugsfähig sein, wenn dies rechtlich zuläs-
sig ist. Damit wird allen Bürgern ein steuerlicher Anreiz 
geboten, die bereit sind, sich auch privat für den Aufbau in 
Ost-Deutschland zu engagieren. 

3. Ab 1995 wird ein Solidaritätszuschlag eingeführt. Vorgese-
hen ist ein Zuschlag zur Lohn-, Einkommen- und Körper-
schaftsteuer für alle Steuerpflichtigen nach dem Vorbild des 
Solidaritätszuschlages 1991/92. Der Zuschlag belastet alle 
Steuerpflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit. 

Die endgültige Höhe des Zuschlagsatzes ist derzeit noch 
offen; sie wird im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
festgesetzt. Sie hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit die 
alten Länder bereit sind, ihren Beitrag zur Finanzierung der 
deutschen Einheit zu leisten. 

V. Um eine angemessene Finanzausstattung der neuen Länder in 
der Zeit bis 1995 sicherzustellen, wird der Fonds „Deutsche 
Einheit" 1993 und 1994 mit zusätzlichen Beiträgen des Bundes 
und der Länder aufgestockt. 

VI. Das Föderale Konsolidierungsprogramm für die öffentlichen 
Haushalte ist Handlungsgebot für den Bund, verbunden mit 
der Aufforderung an die Tarifpartner, die Länder, die Deutsche 
Bundesbank und die Opposition im Deutschen Bundestag, 
gemeinsam den notwendigen Solidarpakt zu gestalten. 

C. Alternative 

Die in dem Entwurf enthaltene Senkung der Lohnersatzleistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz (Arbeitslosengeld, Altersüber-
gangsgeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, Eingliede-
rungsgeld, Arbeitslosenhilfe, Eingliederungshilfe) wird nicht 
durchgeführt, wenn rechtzeitig vor Abschluß des Gesetzgebungs-
verfahrens der Nachweis erbracht wird, daß durch Einführung von 
Meldepflichten für Arbeitslose und weitere Intensivierung der 
Bekämpfung von Mißbrauch und Leistungsmitnahme ein entspre-
chendes Einsparvolumen erbracht wird. 
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D. Kosten 

I. Gesamtlastenverteilung nach dem Föderalen Konsolidierungs-
programm im Jahr 1995 zwischen Bund, alten Ländern (aL) und 
neuen Ländern (nL) (- = Belastung; + = Entlastung): 

Bund aL nL 

- Mrd. DM - 

I. Erblasten, Finanzausgleich 

1. Erblastschulden 	  -40,0 - - 

2. Restaufgaben THA/Altschulden 
Wohnungswirtschaft 	  - 4,0 - - 2,0 

3. Bundesstaatlicher Finanzausgleich 

= Horizontaler Länderfinanzaus- 
gleich 	  - -20,5 +20,5 

= Fehlbetrags-Bundesergänzungs- 
zuweisungen 	  - 7,0 + 0,2 + 6,8 

= Sonderbedarfs-Bundesergänzungs- 
zuweisungen an neue Länder 	 -22,5 - +22,5 

= Übergangs-Bundesergänzungs- 
zuweisungen an alte Länder 	 - 2,6 + 2,6 - 

= Sanierung Bremen/Saarland 	 - 2,5 + 2,5 - 

4. = Finanzhilfen an neue Länder 	 -10,0 - +10,0 

Primärbelastung/-entlastung 	 -88,6 -15,2 +57,8 

II. Ausgleichsmaßnahmen 

1. Haushaltsentlastungen FKP 

- Ausgabeneinsparungen 1) 	 + 3,7 + 4,0 +1,5 

- Abbau von Steuervergünstigungen + 4,8 + 1,8 + 0,1 

2. Finanzierungsverlagerung 

- Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) 2 ) 	  + 7,7 - 5,3 - 2,4 

- Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV) und kommunaler Straßen- 
bau 	  + 6,3 - 4,8 - 1,5 

- Finanzierung von EG-Zusatzlasten + 0,9 - 0,9 - 

3. Vertikale Umsatzsteuerverteilung 	 +10,0 - 7,6 - 2,4 

4. Solidaritätszuschlag 3 ) 	  +12,0 - - 

III. Gesamtnettobelastung bzw. 
-entlastung 	  -43,2 -28,0 +53,1 

1) durch FKPG und andere zeitgleiche Maßnahmen verwirklicht 
2) im Gesetzentwurf zur Neuordnung des Eisenbahnwesens enthalten 
3) Höhe des Solidaritätszuschlages nur als Rechengröße 
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H.  Finanzielle Auswirkungen des Gesetzes zur Umsetzung des 
Föderalen Konsolidierungsprogramms 

Die vorgesehenen Einsparungen, der Abbau von Steuervergünsti-
gungen und steuerlichen Sonderregelungen sowie Steuererhö-
hungen, insbesondere die Einführung einer Ergänzungsabgabe, 
führen bei Bund, Ländern und Gemeinden sowie bei der Bundes-
anstalt für Arbeit (BA) zu folgenden Entlastungen (Minderaus-
gaben bzw. Mehreinnahmen): 

1993 1994 1995 1996 

- Mrd. DM  - 

Einsparungen insgesamt 2,4 5,7 6,8 7,0 
davon: 

Bund 	 0,6 1,7 2,2 2,2 
Länder 	 - 0,1 0,3 0,3 
Gemeinden 	 0,7 1,4 1,8 1,9 
BA 	 1,1 2,5 2,5 2,6 

Steuerliche Maßnahmen 
insgesamt 	  0,7 2,8 6,5 7,0 
davon: 

Bund 	 0,7 2,1 4,7 5,1 
Länder 	 - 0,5 1,6 1,7 
Gemeinden 	 - 0,2 0,2 0,2 

Solidaritätszuschlag 
(Bund) *) 	  - - 12,0 12,0 

*) Höhe des Solidaritätszuschlags nur als Rechengröße 

Durch die Umschichtungen innerhalb des öffentlichen Gesamt-
haushalts werden die Defizite der neuen Länder und ihrer Gemein-
den ab 1995 entscheidend reduziert. Beim Bund, den Ländern und 
ihren Gemeinden ist nach 1995 ebenfalls mit einem deutlichen 
Defizitrückgang zur rechnen. Dabei ist unterstellt, daß die Gemein-
den West ihren Sparbeitrag erbringen und damit die Länder beim 
kommunalen Finanzausgleich ab 1995 in Höhe von 9 Mrd. DM 
entlasten. 

Im einzelnen wird auf die Übersicht über die finanziellen Auswir-
kungen der Einzelmaßnahmen und die Einzeldarstellung in den 
Begründungen verwiesen. 
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Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Bewältigung der finanziellen 
Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands, 
zur langfristigen Sicherung des Aufbaus in den neuen Ländern, 
zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und 
zur Entlastung der öffentlichen Haushalte 
(Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms — FKPG— ) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

ABSCHNITT 1 

Einschränkung von Ausgaben 

Artikel 1: Änderung des Wehrsoldgesetzes 

Artikel 2: nicht belegt 

Artikel 3: Änderung des Steuerbeamten-Ausbil-
dungsgesetzes 

Artikel 4: Änderung der Sonderzuschlagsverord-
nung 

Artikel 5: Änderung des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes 

Artikel 6: Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Artikel 7: Änderung des Wohngeldgesetzes 

Artikel 8: Änderung des Wohngeldsondergesetzes 

Artikel 9: Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Artikel 10: Änderung des Bundesversorgungsgeset-
zes 

Artikel 11: Änderung des Gesetzes über die Durch-
führung von Statistiken auf dem Gebiet 
der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge 
und der Jugendhilfe 

Artikel 12: Änderung der Regelsatzverordnung 

Artikel 13: Änderung des Arbeitsförderungsgeset-
zes 

Artikel 14: Änderung der Verordnung über das 
Ruhen von Lohnersatzleistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz bei Zusam-
mentreffen mit Versorgungsleistungen 
der Versorgungssysteme 

Artikel 15: Änderung des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch 

Artikel 16: Änderung des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch 

Artikel 17: Änderung des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch 

Artikel 18: Viertes Bergarbeiterwohnungsbauände-
rungsgesetz (4. BergArbWoBauÄndG) 

Artikel 19: Änderung des Seeaufgabengesetzes 

Artikel 20: Änderung der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure 

Artikel 21: Änderung der Kostenordnung 

ABSCHNITT 2 

Steuerliche Maßnahmen 

Artikel 22: Änderung der Abgabenordnung 

Artikel 23: Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 

Artikel 24: Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 

Artikel 25: Änderung des Auslandinvestment-Geset-
zes 

Artikel 26: Änderung des Gesetzes über Berg-
mannsprämien 

Artikel 27: Änderung des Körperschaftsteuergeset-
zes 

Artikel 28: Änderung des Bewertungsgesetzes 

Artikel 29: Änderung des Vermögensteuergesetzes 

Artikel 30: Gesetz zur Änderung des Hauptfeststel-
lungszeitraums für die wirtschaft lichen 
Einheiten des Betriebsvermögens sowie 
des Hauptveranlagungszeitraums für die 
Vermögensteuer 

Artikel 31: Änderung des Versicherungsteuergeset-
zes 

Artikel 32: Änderung des Feuerschutzsteuergeset-
zes 

Artikel 33: Änderung der Versicherungsteuer

-

Durchführungsverordnung 

Artikel 34: Solidaritätszuschlaggesetz 1995 
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ABSCHNITT 3 

Neuordnung des bundesstaatlichen Finanz

-

ausgleichs und Bewältigung 
der finanziellen Erblasten im Zusammenhang 
mit der Herstellung der Einheit Deutschlands 

Artikel 35: Änderung des Gesetzes über den Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Ländern 

Artikel 36: Gesetz über den Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Ländern (FAG) 

Artikel 37: Gesetz über ein Infrastrukturprogramm 
Wirtschaft Ost (IWOG) 

Artikel 38: Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung eines Fonds „Deutsche Einheit" 

Artikel 39: Gesetz über die Errichtung eines Erb-
lastentilgungsfonds (ELFG) 

Artikel 40: Gesetz über Altschuldenhilfen für kom-
munale Wohnungsunternehmen und 
Wohnungsgenossenschaften in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebiet (Altschuldenhilfen-Gesetz) 

Artikel 41: Gesetz zur Aufhebung des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes und anderer 
Vorschriften (GVFG-Aufhebungsgesetz) 

Schlußvorschriften 

Artikel 42: Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang 

Artikel 43: Neufassung von betroffenen Gesetzen 

Artikel 44: Inkrafttreten 

ABSCHNITT 1 

Einschränkung von Ausgaben 

Artikel 1 

Änderung des Wehrsoldgesetzes 

Das Wehrsoldgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Februar 1978 (BGBl. I S. 265), zuletzt 
geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Für die Tage, an denen Soldaten von der 
Teilnahme an  der Gemeinschaftsverpflegung be-
freit sind, erhalten sie ein Verpflegungsgeld in 
Höhe des Be trages, den Berufssoldaten und Solda-
ten auf Zeit für die Teilnahme an der Gemein-
schaftsverpflegung zu entrichten haben. Für die 
Dauer des Erholungsurlaubs wird der doppelte 
Betrag des Verpflegungsgeldes gewährt." 

2. In § 9 Abs. 2 wird die Angabe „zweitausendfünf-
hundert" durch die Angabe „eintausendachthun-
dert" ersetzt. 

Artikel 2 

nicht belegt 

Artikel 3 

Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes 

Das Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. September 1976 
(BGBl. I S. 2793), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2118), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Beamten sind in die Aufgaben des 
höheren Dienstes der Steuerverwaltung einzufüh-
ren. Die Einführungszeit beträgt sechs Monate. Sie 
besteht aus ergänzenden Studien an der Bundes-
finanzakademie von insgesamt dreimonatiger 
Dauer und einer praktischen Einweisung. Die 
oberste Landesbehörde stellt den erfolgreichen 
Abschluß der Einführung fest. 

(3) In Fortführung der ergänzenden Studien 
nehmen die Beamten des höheren Dienstes in den 
ersten zwölf Monaten nach erfolgreichem Ab-
schluß der Einführung an Lehrveranstaltungen von 
insgesamt einmonatiger Dauer an der Bundes-
finanzakademie teil. Die weitere Fortbildung aller 
Beamten des höheren Dienstes wird durch regel-
mäßige Lehrveranstaltungen an der Bundes-
finanzakademie gefördert." 

2. Folgender § 9 wird angefügt: 

„§ 9 

Übergangsvorschriften 

Eine nach § 5 Abs. 2 der vor dem ... (Tag des 
Inkrafttretens des FKPG) geltenden Fassung des 
Steuerbeamten-Ausbildungsetzes begonnene Ein-
führungszeit endet sechs Monate nach dem [Tag 
des Inkrafttretens], spätestens jedoch nach acht-
zehn Monaten Einführungszeit." 

Artikel 4 

Änderung der Sonderzuschlagsverordnung 

Die Sonderzuschlagsverordnung vom 13. Novem-
ber 1990 (BGBl. I S. 2451) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „0,3" durch die 
Zahl „0,15" ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl „0,3" durch die 
Zahl „0,15" ersetzt. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Sonderzuschläge dürfen längstens bis zum 
Außerkrafttreten dieser Verordnung gewährt 
werden." 
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b) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„Sonderzuschläge, die bis zum Tage des 
Inkrafttretens der Änderungsverordnung fest-
gesetzt worden sind, werden über den Tag des 
Außerkrafttretens der Verordnung hinaus nach 
Maßgabe des § 2 Abs. 3 und des § 6 weiter-
gezahlt. " 

Artikel 5 

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Januar 1992 (BGBl. I 
S. 68), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
7. Juli 1992 (BGBl. I S. 1225), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Folgender Absatz 1 a wird eingefügt:. 

„ (1 a) Für den Anspruch eines Ausländers ist 
Voraussetzung, daß er im Besitz einer Aufent-
haltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis 
ist. Auch bei Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 
haben ein Arbeitnehmer, der von seinem im 
Ausland ansässigen Arbeitgeber zur vorüberge-
henden Dienstleistung nach Deutschland ent-
sandt ist, und sein Ehepartner keinen Anspruch 
auf Erziehungsgeld. " 

c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Satz 1" gestri-
chen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „ersten oder 
zweiten" durch die Worte „zweiten oder 
dritten" ersetzt. 

2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Erziehungsgeld ist schriftlich für jeweils 
ein Lebensjahr zu beantragen. Der Antrag für 
das zweite Lebensjahr kann frühestens ab dem 
neunten Lebensmonat des Kindes gestellt wer-
den. Rückwirkend wird Erziehungsgeld höch-
stens für sechs Monate vor der Antragstellung 
bewilligt." 

3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Worte „am Beginn des 
siebten Lebensmonats" durch die Worte „zum 
Zeitpunkt der Antragstellung" ersetzt. 

b) Satz 4 wird gestrichen. 

4. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6 

Einkommen 

(1) Als Einkommen gilt die Summe der positiven 
Einkünfte im Sinne von § 2 Abs. 1 und 2 des 

Einkommensteuergesetzes abzüglich folgender 
Beträge: 

1. 27 vom Hundert der Einkünfte, bei Personen im 
Sinne des § 10c Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 22 vom Hundert der Einkünfte; 

2. Unterhaltsleistungen an Kinder, für die die Ein-
kommensgrenze nicht nach § 5 Abs. 2 Satz 2 
erhöht worden ist, bis zu dem durch Unterhalts-
titel oder durch Vereinbarung festgelegten 
Betrag, und an  sonstige Personen, soweit die 
Leistungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 oder § 33 a 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes berück-
sichtigt werden; 

3. ein Betrag entsprechend § 33b Abs. 1 bis 3 des 
Einkommensteuergesetzes für ein Kind, das 
nach § 5 Abs. 2 zu berücksichtigen ist. 

(2) Für die Minderung im siebten bis zwölften 
Lebensmonat des Kindes ist das voraussichtliche 
Einkommen im Kalenderjahr der Geburt des Kin-
des maßgebend, für die Minderung im dreizehnten 
bis vierundzwanzigsten Lebensmonat des Kindes 
das voraussichtliche Einkommen des folgenden 
Jahres. Bei angenommenen Kindern ist das voraus-
sichtliche Einkommen im Kalenderjahr der Inob

-

hutnahme sowie im folgenden Kalenderjahr maß-
geblich. 

(3) Zu berücksichtigen ist das Einkommen des 
Berechtigten und seines Ehepartners, soweit sie 
nicht getrennt leben. Leben die Eltern in einer 
eheähnlichen Gemeinschaft, ist auch das Einkom-
men des Partners zu berücksichtigen. 

(4) Soweit ein ausreichender Nachweis der vor-
aussichtlichen Einkünfte in dem maßgebenden 
Kalenderjahr nicht möglich ist, werden der Ermitt-
lung die Einkünfte in dem Kalenderjahr davor 
zugrunde gelegt. Dabei können die Einkünfte des 
vorletzten Jahres berücksichtigt werden. 

(5) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, 
die allein nach ausländischem Steuerrecht zu ver-
steuern sind oder keiner staatlichen Besteuerung 
unterliegen, ist von dem um 2000 Deutsche Mark 
verminderten Bruttobetrag auszugehen. Andere 
Einkünfte, die allein nach ausländischem Steuer-
recht zu versteuern sind oder keiner staatlichen 
Besteuerung unterliegen, sind entsprechend § 2 
Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes zu 
ermitteln. Beträge in ausländischer Währung wer-
den in Deutsche Mark umgerechnet. 

(6) Ist der Berechtigte in der Zeit des Erziehungs-
geldbezugs nicht erwerbstätig, werden seine vor-
her erzielten Einkünfte aus Erwerbstätigkeit nicht 
berücksichtigt. Bei Aufnahme einer Teilzeittätig-
keit werden die Einkünfte, soweit sie im Bescheid 
noch nicht berücksichtigt sind, neu ermittelt. 

(7) Sind die voraussichtlichen Einkünfte auf-
grund eines Härtefalles geringer als in der Bewilli-
gung zugrunde gelegt, werden sie auf Antrag 
berücksichtigt." 
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5. § 7 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 7 

Anrechnung von Mutterschaftsgeld 
und entsprechenden Bezügen 

(1) Für die Zeit nach der Geburt laufend zu 
zahlendes Mutterschaftsgeld, das der Mutter nach 
der Reichsversicherungsordnung, dem Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte oder 
dem Mutterschutzgesetz gewährt wird, wird mit 
Ausnahme des Mutterschaftsgeldes nach § 13 
Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes auf das Erzie-
hungsgeld angerechnet. Das gleiche gilt für die 
Dienstbezüge, Anwärterbezüge und Zuschüsse, 
die nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vor-
schriften für die Zeit der Beschäftigungsverbote 
gezahlt werden. 

(2) Die Anrechnung ist auf 20 Deutsche Mark 
kalendertäglich begrenzt. Nicht anzurechnen ist 
laufend zu zahlendes Mutterschaftsgeld, das die 
Mutter auf Grund einer Teilzeitarbeit oder anstelle 
von Arbeitslosenhilfe während des Bezugs von 
Erziehungsgeld erhält." 

6. § 10 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Soweit dieses Gesetz keine ausdrückliche 
Regelung trifft, ist bei der Ausführung des Ersten 
Abschnitts das Erste Kapitel des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch anzuwenden. " 

7. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) § 60 Absatz 1 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch gilt auch für den Ehepartner des 
Antragstellers und für den Partner der eheähn-
lichen Gemeinschaft." 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub ha-
ben im sechzehnten Lebensmonat des Kindes 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers darüber 
vorzulegen, daß der Erziehungsurlaub nicht 
beendet und auch keine Teilzeitarbeit aufge-
nommen worden ist. Die Erziehungsgeldstelle 
kann bei hinreichendem Anlaß auch zu anderen 
Zeitpunkten die Vorlage einer Bescheinigung 
des Arbeitgebers verlangen." 

8. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„ (2) Für die vor dem 1. Juli 1993 geborenen 
Kinder sind die Vorschriften des § 4 Abs. 2, § 5 
Abs. 2, § 6 und § 12 Abs. 1 in der bis zum 30. Juni 
1993 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
Für die vor dem 1. Januar 1994 geborenen 
Kinder sind die Vorschriften des § 7 in der bis 
30. Juni 1993 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden." 

Artikel 6 

Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Die nach § 35 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes für das Jahr 1994 vorgeschriebene Über-
prüfung erfolgt im Jahr 1996. 

Artikel 7 

Änderung des Wohngeldgesetzes 

Das Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1993 (BGBl. I S. 183) mit den 
Anlagen 1 bis 8 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. März 1992 (BGBl. I S. 545) wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 27 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist zu erwarten, daß die für die Gewährung des 
Wohngeldes maßgeblichen Verhältnisse sich vor 
Ablauf von zwölf Monaten erheblich verändern, so 
ist der Bewilligungszeitraum entsprechend zu ver-
kürzen. " 

2. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Änderung des Wohngeldes" 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„ (3) Hat sich im laufenden Bewilligungszeit-
raum 

1. die zu berücksichtigende Miete oder Bela-
stung um mehr als 15 vom Hundert verringert 
oder 

2. das Familieneinkommen um mehr als 15 vom 
Hundert erhöht, 

so ist über die Gewährung von Wohngeld von 
Amts wegen vom Zeitpunkt der Änderung der 
Verhältnisse an  neu zu entscheiden, wenn dies 
zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung 
des Wohngeldes führt. Der Antragberechtigte 
hat Änderungen nach Satz 1 der zuständigen 
Stelle unverzüglich mitzuteilen. Eine gleiche 
Verpflichtung trifft die in § 25 Abs. 1 genannten 
Personen gegenüber dem Antragberechtig-
ten. " 

3. § 30 wird wie folgt gefaßt: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 4 gestrichen. 
Folgender Satz wird angefügt: 

„Der Antragberechtigte hat Änderungen im 
Sinne des Satzes 1 der zuständigen Stelle unver-
züglich mitzuteilen" . 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„ (5) Wegen anderer als der in § 29 und § 30 
genannten Umstände ändert sich der Anspruch 
auf Wohngeld nicht." 

4. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 
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b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 ist in den Fällen des § 29 Abs. 3 und § 30 
Abs. 1 und 2 nicht anzuwenden." 

5. Nach § 42 wird folgender § 43 angefügt: 

„§ 43 

Bußgeldvorschrift 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 oder § 30 Abs. 1 
Satz 2 eine Änderung in den Verhältnissen, die 
für den Anspruch auf Wohngeld erheblich ist, 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig mitteilt oder 

2. entgegen § 25 Abs. 1 bis 3 auf Verlangen eine 
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig gibt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten sind die nach § 23 Abs. 1 Satz 1 zuständigen 
Behörden." 

Artikel 8 

Änderung des Wohngeldsondergesetzes 

Das Wohngeldsondergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2406) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 2 werden die Worte „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Januar 1991 (BGBl. I 
S. 13), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juni 1991 (BGBl. I S. 1250)," gestrichen. 

2. In § 5 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 wird die Klammer 
„(Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 20. Juni 1991 
— BGBl. I S. 1250)" gestrichen. 

3. Dem § 16 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist zu erwarten, daß die für die Gewährung des 
Wohngeldes maßgeblichen Verhältnisse sich vor 
Ablauf von 12 Monaten erheblich verändern, so 
ist der Bewilligungszeitraum entsprechend zu 
verkürzen." 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Änderung des Wohngeldes" 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Hat sich im laufenden Bewilligungszeit-
raum 

1. die zu berücksichtigende Miete oder Bela-
stung um mehr als 15 vom Hundert verrin-
gert oder 

2. das Familieneinkommen um mehr als 
15 vom Hundert erhöht, 

so ist über die Gewährung von Wohngeld von 
Amts wegen vom Zeitpunkt der Änderung der 
Verhältnisse an  neu zu entscheiden, wenn dies 
zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung 
des Wohngeldes führt. Der Antragberechtigte 
hat Änderungen im Sinne des Satzes 1 der 
zuständigen Stelle unverzüglich mitzuteilen. 
Eine gleiche Verpflichtung trifft die in § 14 
Abs. 1 genannten Personen gegenüber dem 
Antragberechtigten." 

5. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Antragberechtigte hat Änderungen im 
Sinne des Satzes 1 der zuständigen Stelle 
unverzüglich mitzuteilen" . 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Wegen anderer als der in § 18 und den 
vorstehenden Absätzen 1 und 2 genannten 
Umstände ändert sich der Anspruch auf Wohn-
geld nicht." 

6. § 21 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Bemessung des Zuschlags bleibt die 
Wohnfläche insoweit außer Be tracht, als sie auf 
Wohnraum entfällt, der ausschließlich gewerblich 
oder beruflich genutzt wird oder der einem ande-
ren unentgeltlich oder entgeltlich zum Gebrauch 
überlassen ist. " 

7. In § 25 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Wohngeld-
gesetz " durch das Wort „Wohngeldsondergesetz" 
ersetzt. 

8. Dem § 26 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 ist in den Fällen des § 18 Abs. 3 und § 19 
Abs. 1 und 2 nicht anzuwenden." 

9. Nach § 28 wird folgender § 29 angefügt: 

„§ 29 

Bußgeldvorschrift 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 18 Abs. 3 Satz 2 oder § 19 Abs. 1 
Satz 2 eine Änderung in den Verhältnissen, die 
für den Anspruch auf Wohngeld erheblich ist, 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig mitteilt oder 

2. entgegen § 14 Abs. 1 bis 3 auf Verlangen eine 
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig gibt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten sind die nach § 13 Abs. 1 Satz 1 zuständigen 
Behörden." 

10. In Anlage 7 wird in Nummer 3 das Wort „Einglie-
derungsgeld" durch die Worte „Eingliederungs-
geld/Eingliederungshilfe" ersetzt. 
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Artikel 9 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 1991 (BGBl. I S. 94, 
808) zuletzt geändert durch ... vom ... (BGBl. I S....), 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 15b wird folgender Satz angefügt: 

„Darlehen an Mitglieder von Haushaltsgemein-
schaften im Sinne von § 11 Abs. 1 Satz 2 können an 
einzelne Mitglieder oder an mehrere gemeinsam 
vergeben werden. " 

2. Nach § 16 wird folgender § 17 eingefügt: 

„§ 17 

Beratung und Unterstützung 

Die Vermeidung und Überwindung von Le-
benslagen, in denen Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten 
sind, soll durch Beratung und Unterstützung 
gefördert werden; dazu gehört auch der Hinweis 
auf das Beratungs angebot von Verbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege, von Angehörigen der 
rechtsberatenden Berufe und von sonstigen Stel-
len. Ist die weitere Beratung durch eine Schuld-
nerberatungsstelle oder andere Fachberatungs-
stellen geboten, ist auf ihre Inanspruchnahme 
hinzuwirken. Angemessene Kosten einer Bera-
tung nach Satz 2 sollen übernommen werden, 
wenn eine Lebenslage im Sinne von Satz 1 sonst 
nicht überwunden werden kann; in anderen Fäl-
len können Kosten übernommen werden."  

3. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Es ist darauf hinzuwirken, daß der Hil-
fesuchende sich um Arbeit bemüht und Arbeit 
findet. Bei Hilfesuchenden, insbesondere bei 
jungen Menschen, die keine Arbeit finden 
können, ist darauf hinzuwirken, daß sie eine 
Arbeitsgelegenheit nach § 19 oder § 20 anneh-
men. Für Hilfesuchende, denen eine Arbeitser-
laubnis nicht erteilt werden kann, gilt Satz 2 
entsprechend, wenn kein Arbeitsverhältnis im 
Sinne des Arbeitsrechts begründet wird. Die 
Träger der Sozialhilfe und die Dienststellen der 
Bundesanstalt für Arbeit, gegebenen falls auch 
die Träger der Jugendhilfe und andere auf 
diesem Gebiet tätige Stellen sollen hierbei 
zusammenwirken." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Dem Hilfesuchenden darf eine Arbeit 
oder eine Arbeitsgelegenheit nicht zugemutet 
werden, wenn er körperlich oder geistig hierzu 
nicht in der Lage ist oder wenn ihm die künftige 
Ausübung seiner bisherigen überwiegenden 
Tätigkeit wesentlich erschwert würde oder 
wenn der Arbeit oder der Arbeitsgelegenheit 
ein sonstiger wich tiger Grund entgegensteht. 
Ihm darf eine Arbeit oder Arbeitsgelegenheit 
vor allem nicht zugemutet werden, soweit 
dadurch die geordnete Erziehung eines Kindes 
gefährdet würde. Die geordnete Erziehung 

eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollen-
det hat, ist in der Regel dann nicht gefährdet, 
wenn seine Betreuung in einer Tageseinrich-
tung oder in Tagespflege im Sinne der Vor-
schriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
sichergestellt ist; die Träger der Sozialhilfe 
sollen darauf hinwirken, daß Alleinerziehen-
den vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung 
des Kindes angeboten wird. 

Auch sonst sind die Pflichten zu berücksichti-
gen, die dem Hilfesuchenden die Führung 
eines Haushalts oder die Pflege eines Angehö-
rigen auferlegt. Eine Arbeit oder Arbeitsgele-
genheit ist insbesondere nicht allein deshalb 
unzumutbar, weil 

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätig-
keit des Hilfeempfängers entspricht, 

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des 
Hilfeempfängers als geringerwertig anzu-
sehen ist, 

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des 
Hilfeempfängers weiter entfernt ist als ein 
früherer Beschäftigungs- oder Ausbil-
dungsort, 

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind 
als bei den bisherigen Beschäftigungen des 
Hilfeempfängers." 

4. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Für Hilfesuchende, insbesondere für 
junge Menschen, die keine Arbeit finden kön-
nen, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen 
werden. Zur Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsgelegenheiten können auch Kosten 
übernommen werden. Die Arbeitsgelegenhei-
ten sollen in der Regel von vorübergehender 
Dauer und für eine bessere Eingliederung des 
Hilfesuchenden in das Arbeitsleben geeignet 
sein." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Von dem Erfordernis der Zusätzlichkeit kann 
im Einzelfall abgesehen werden, wenn da-
durch die Eingliederung in das Arbeitsleben 
besser gefördert wird oder dies nach den 
besonderen Verhältnissen des Leistungsbe-
rechtigten und seiner Familie geboten ist."  

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Bei der Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsgelegenheiten sollen die Träger der 
Sozialhilfe, die Dienststellen der Bundesanstalt 
für Arbeit und gegebenenfalls andere auf die-
sem Gebiet tätige Stellen zusammenwirken. In 
geeigneten Fällen ist für den Hilfesuchenden 
unter Mitwirkung aller Beteiligten ein Gesamt-
plan zu erstellen." 

5. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Besondere Arbeitsgelegenheiten" 
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b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ist es im Einzelfall erforderlich, die 
Gewöhnung eines Hilfesuchenden an eine 
berufliche Tätigkeit besonders zu fördern oder 
seine Bereitschaft zur Arbeit zu prüfen, soll ihm 
für eine notwendige Dauer eine hierfür geeig-
nete Tätigkeit oder Maßnahme angeboten 
werden. § 19 Abs. 4 gilt entsprechend." 

6. Im § 21 werden folgende Absätze 1 a und 1 b 
eingefügt: 

„(1 a) Einmalige Leistungen werden insbeson-
dere zur 

1. Instandsetzung von Bekleidung, Wäsche und 
Schuhen in nicht kleinem Umfang und deren 
Beschaffung von nicht geringem Anschaf-
fungspreis, 

2. Beschaffung von Brennstoffen für Einzelhei-
zungen, 

3. Beschaffung von besonderen Lernmitteln für 
Schiller,  

4. Instandsetzung von Hausrat in nicht kleinem 
Umfang, 

5. Instandhaltung der Wohnung, 

6. Beschaffung von Gebrauchsgütern von länge-
rer Gebrauchsdauer und von höherem An-
schaffungswert sowie 

7. für besondere Anlässe 

gewährt. 

(1 b) Die Landesregierungen regeln durch 
Rechtsverordnung das Nähere über den Inhalt, 
den Umfang, die Pauschalierung und die Gewäh-
rung der einmaligen Leistungen." 

7. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Die Landesregierungen setzen durch 
Rechtsverordnung die Höhe der Regelsätze im 
Rahmen der Rechtsverordnung nach Absatz 2 
fest. Sie können dabei die Träger der Sozial-
hilfe ermächtigen, auf der Grundlage von in 
der Rechtsverordnung festgelegten Mindest-
regelsätzen regionale Regelsätze zu bestim-
men. Notwendig werdende Neufestsetzungen 
der Regelsätze sind jeweils zum 1. Juli eines 
Jahres für die folgenden Quartale bis zum 
30. Juni des nächsten Jahres vorzunehmen; 
dabei sind die Entwicklung der tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten sowie regionale Unter-
schiede zu berücksichtigen. Bei größeren 
Haushaltsgemeinschaften mit vier oder mehr 
Personen müssen die Regelsätze in ihrem 
jeweiligen Geltungsbereich zusammen mit 
den Durchschnittsbeträgen für die Kosten der 
Unterkunft und Heizung und unter Berück-
sichtigung des Mehrbedarfs für Erwerbstätige 
nach § 23 Abs. 4 Satz 1 unter den jeweils 
erzielten monatlichen durchschnittlichen Net-

toarbeitsentgelten unterer Lohn- und Gehalts-
gruppen zuzüglich Kindergeld und Wohngeld 
bleiben." 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Die seit dem 1. Juli 1992 geltenden 
Regelsätze erhöhen sich im Zeitraum vom 
1. Juli 1993 bis zum 30. Juni 1994 vierteljähr-
lich um insgesamt 2 vom Hundert, im Zeitraum 
vom 1. Juli 1994 bis zum 30. Juni 1995 viertel-
jährlich um insgesamt 3 vom Hundert. Im 
Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis zum 30. Juni 1996 
dürfen die nach Absatz 3 festzusetzenden 
Regelsätze insgesamt höchstens um 3 vom 
Hundert angehoben werden."  

8. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Mehrbedarf von 20 vom Hundert des 
maßgebenden Regelsatzes ist anzuerkennen 

1. für Personen, die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben, 

2. für Personen unter 65. Jahren, die erwerbs-
unfähig im Sinne der gesetzlichen Renten-
versicherung sind, 

3. für werdende Mütter nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche, soweit nicht im Einzelfalle 
ein abweichender Bedarf besteht. Für Per-
sonen, die am ... (Datum des Inkrafttretens 
des FKPC) unter die Nummer 1 der bis 
zum ... (Tag vor Inkrafttreten des FKPG) 
geltenden Fassung fallen und das 65. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, gelten 
die bisherigen Vorschriften weiter." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Ein Mehrbedarf in angemessener Höhe 
ist 

1. für Erwerbstätige bis zu 50 vom Hundert, 

2. für Erwerbstätige, die trotz beschränktem 
Leistungsvermögen einem Erwerb nachge-
hen, bis zu 65 vom Hundert 

des maßgebenden Regelsatzes anzuerkennen. 
Für Kranke, Genesene, Behinderte oder von 
einer Krankheit oder Behinderung Bedrohte, 
die einer kostenaufwendigeren Ernährung 
bedürfen, ist ein Mehrbedarf in angemessener 
Höhe anzuerkennen; die Höchstsätze des Sat-
zes 1 gelten nicht." 

c) In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort 
„anzuwenden" der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und die Worte „die Summe des insge-
samt anzuerkennenden Mehrbedarfs darf 
jedoch die Höhe des maßgebenden Regelsat-
zes nicht übersteigen" angefügt. 

9. Die Überschrift des Unterabschnitts 4 des 
Abschnitts 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Ausschluß des Leistungsanspruchs, Einschrän-
kung der Leistung, Aufrechnung" 
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10. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu 
leisten oder eine zumutbare Arbeitsgelegen-
heit anzunehmen, hat keinen Anspruch auf 
Hilfe zum Lebensunterhalt." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „kann" wird durch das Wort 
„soll" ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. für bis zu zwölf Wochen bei einem 
Hilfesuchenden, 

a) dessen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld, Arbeitslosenhilfe oder Ein-
gliederungshilfe ruht oder erlo-
schen ist, weil das Arbeitsamt den 
Eintritt einer Sperrzeit oder das 
Erlöschen des Anspruchs nach 
§ 119 des Arbeitsförderungsgeset-
zes festgestellt hat, oder 

b) der die in § 119 des Arbeitsförde-
rungesetzes genannten Vorausset-
zungen erfüllt, die das Ruhen oder 
Erlöschen eines Anspruchs auf 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe 
oder Eingliederungsgeld begrün-
den. " 

11. Nach § 25 wird folgender § 25a eingefügt: 

„§ 25a 

Aufrechnung 

(1) Die Hilfe kann bis auf das zum Lebensunter-
halt Unerläßliche mit Ansprüchen des Trägers der 
Sozialhilfe gegen den Hilfeempfänger aufgerech-
net werden, wenn es sich um Ansprüche auf 
Erstattung oder auf Schadensersatz aufgrund zu 
Unrecht erbrachter Leistungen der Sozialhilfe 
handelt, die der Hilfeempfänger durch vorsätzlich 
oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben veranlaßt hat. Die Aufrechnungs-
möglichkeit wegen eines Anspruchs ist auf zwei 
Jahre beschränkt; ein neuer Anspruch des Trä-
gers der Sozialhilfe auf Erstattung oder Schadens-
ersatz kann erneut aufgerechnet werden. 

(2) Eine Aufrechnung nach Absatz 1 kann auch 
erfolgen, wenn nach § 15a Schulden für Ver-
pflichtungen übernommen werden, die durch 
vorangegangene Leistungen der Sozialhilfe an 
den Hilfeempfänger bereits gedeckt worden 
waren. 

(3) § 25 Absatz 3 gilt entsprechend." 

12. In § 27 Abs. 3 werden nach dem Wort „Lebensun-
terhalt" die Worte „einschließlich der einmaligen 
Leistungen nach Abschnitt 2" eingefügt. 

13. § 29a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29a 

Einschränkung oder Aufrechnung der Hilfe 

Die Hilfe kann bei einem Hilfeempfänger, auf 
den die Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 Nr. 1 
oder des § 25 a zutreffen, eingeschränkt oder 
aufgerechnet werden, soweit dadurch der Ge-
sundheit dienende Maßnahmen nicht gefährdet 
werden. " 

14. § 91 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 91 

Übergang von Ansprüchen gegen einen nach 
bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen 

(1) Hat der Hilfeempfänger für die Zeit, für die 
Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht 
einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur 
Höhe der geleisteten Aufwendungen auf den 
Träger der Sozialhilfe über. Der Übergang des 
Anspruchs ist ausgeschlossen, soweit der Unter-
haltsanspruch durch laufende Zahlung erfüllt 
wird. Der Übergang des Anspruchs ist auch aus-
geschlossen, wenn der Unterhaltspflichtige zum 
Personenkreis des § 11 Abs. 1 oder des § 28 gehört 
oder der Unterhaltspflichtige mit dem Hilfeemp-
fänger im zweiten oder in einem entfernteren 
Grade verwandt ist; gleiches gilt für Unterhaltsan-
sprüche gegen Verwandte ersten Grades einer 
Hilfeempfängerin, die schwanger ist oder ihr 
leibliches Kind bis zur Vollendung seines 6. Le-
bensjahres betreut. § 90 Abs. 4 gilt entspre-
chend. 

(2) Der Anspruch geht nur über, soweit der 
Hilfeempfänger sein Einkommen und Vermögen 
nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 mit 
Ausnahme des § 84 Abs. 2 oder des § 85 Nr. 3 
Satz 2 einzusetzen hat. Der Übergang des 
Anspruchs gegen einen nach bürgerlichem Recht 
Unterhaltspflichtigen ist ausgeschlossen, wenn 
dies eine unbillige Härte bedeuten würde; sie 
liegt in der Regel bei unterhaltspflichtigen Eltern 
vor, soweit einem Behinderten, einem von einer 
Behinderung Bedrohten oder einem Pflegebe-
dürftigen nach Vollendung des 21. Lebensjahres 
Eingliederungshilfe für Behinderte oder Hilfe zur 
Pflege gewährt wird. 

(3) Der Übergang des Unterhaltsanspruchs 
wirkt außer unter den Voraussetzungen des bür-
gerlichen Rechts auf den Beginn der Hilfe nur 
dann zurück, wenn dem Unterhaltspflichtigen der 
Bedarf unverzüglich nach Kenntnis des Trägers 
der Sozialhilfe schriftlich mitgeteilt wurde. Wenn 
die Hilfe voraussichtlich auf längere Zeit gewährt 
werden muß, kann der Träger der Sozialhilfe bis 
zur Höhe der bisherigen monatlichen Aufwen-
dungen auch auf künftige Leistungen klagen. 

(4) Über die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 
3 ist im Zivilrechtsweg zu entscheiden." 

15. In § 93 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
 „tragen" die Worte „und Bestimmungen über 

Inhalt, Umfang, Qualität und Kosten der Leistung 
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und deren Prüfung durch die Kostenträger tref-
fen" angefügt. 

16. In § 95 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

„Zu den Maßnahmen im Sinne von Satz 1 gehören 
auch die Verhinderung und die Aufdeckung des 
Leistungsmißbrauchs in der Sozialhilfe." 

17. § 97 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 97 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Für die Sozialhilfe örtlich zuständig ist der 
Träger der Sozialhilfe, in dessen Bereich sich der 
Hilfeempfänger tatsächlich aufhält. Diese Zustän-
digkeit bleibt bis zur Beendigung der Hilfe auch 
dann bestehen, wenn die Hilfe außerhalb seines 
Bereichs sichergestellt wird. 

(2) Für die Hilfe in einer Anstalt, einem Heim 
oder einer gleichartigen Einrichtung ist der Trä-
ger der Sozialhilfe örtlich zuständig, in dessen 
Bereich der Hilfeempfänger seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme hat oder in 
den zwei Monaten vor der Aufnahme zuletzt 
gehabt hat. War bei Einsetzen der Sozialhilfe der 
Hilfeempfänger aus einer Einrichtung im Sinne 
des Satzes 1 in eine andere Einrichtung oder von 
dort  in weitere Einrichtungen übergetreten oder 
tritt nach dem Hilfebeginn ein solcher Fa ll  ein, 
dann ist der gewöhnliche Aufenthalt, der für die 
erste Einrichtung maßgebend war, entscheidend. 
Steht nicht spätestens innerhalb von vier Wochen 
fest, ob und wo der gewöhnliche Aufenthalt nach 
Satz 1 oder 2 begründet worden ist, oder liegt ein 
Eilfall vor, hat der nach Absatz 1 zuständige 
Träger der Sozialhilfe über die Hilfe unverzüglich 
zu entscheiden und vorläufig einzutreten. Wird 
ein Kind in einer Einrichtung im Sinne des Sat-
zes 1 geboren, tritt an die Stelle von dessen 
gewöhnlichem Aufenthalt der gewöhnliche Auf-
enthalt der Mutter. 

(3) In den Fällen des § 15 ist der Träger örtlich 
zuständig, der bis zum Tod des Hilfeempfängers 
Sozialhilfe gewährte, in den anderen Fällen der 
Träger, in dessen Bereich der Sterbeort liegt. 

(4) Anstalten, Heime oder gleichartige Einrich-
tungen im Sinne des Absatzes 2 sind alle Einrich-
tungen, die der Pflege, der Behandlung oder 
sonstigen in diesem Gesetz vorgesehenen Maß-
nahmen oder der Erziehung dienen. 

(5) Für Hilfen an Personen, die sich in Einrich-
tungen zum Vollzug richterlich angeordneter 
Freiheitsentziehung aufhalten oder aufgehalten 
haben, gelten Absätze 1 und 2 sowie §§ 103 und 
109 entsprechend. " 

18. § 98 wird gestrichen. 

19. § 103 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der nach § 97 Abs. 2 Satz 1 zuständige 
Träger der Sozialhilfe hat dem Träger, der  

nach § 97 Abs. 2 Satz 3 die Leistung zu 
erbringen hat, die aufgewendeten Kosten zu 
erstatten. Ist in den Fällen des § 97 Abs. 2 Satz 3 
und 4 ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht vor-
handen oder nicht zu ermitteln und war für die 
Hilfegewährung ein örtlicher Träger der So-
zialhilfe sachlich zuständig, dann sind diesem 
die aufgewendeten Kosten von dem überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe zu erstatten, zu 
dessen Bereich der örtliche Träger gehört." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Verläßt in den Fällen des § 97 Abs. 2 der 
Hilfeempfänger die Einrichtung und bedarf er 
im Bereich des örtlichen Trägers, in dem die 
Einrichtung liegt, innerhalb von einem Monat 
danach der Sozialhilfe, sind dem örtlichen 
Träger der Sozialhilfe die aufgewendeten 
Kosten von dem Träger der Sozialhilfe zu 
erstatten, in dessen Bereich der Hilfeempfän-
ger seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne 
des § 97 Abs. 2 Satz 1 hatte. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Erstattungspflicht wird 
nicht durch einen Aufenthalt außerhalb dieses 
Bereichs oder in einer Einrichtung im Sinne 
von § 97 Abs. 2 Satz 1 unterbrochen, wenn 
dieser zwei Monate nicht übersteigt; sie endet, 
wenn für einen zusammenhängenden Zeit-
raum von zwei Monaten Hilfe nicht zu gewäh-
ren war, spätestens nach Ablauf von zwei 
Jahren seit dem Verlassen der Einrichtung." 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

20. §§ 105 und 106 werden gestrichen. 

21. § 107 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 107 

Kostenerstattung bei Umzug 

(1) Verzieht eine Person vom Ort ihres bisheri-
gen gewöhnlichen Aufenthalts, ist der Träger der 
Sozialhilfe des bisherigen Aufenthaltsortes ver-
pflichtet, dem nunmehr zuständigen örtlichen 
Träger der Sozialhilfe die dort erforderlich wer-
dende Hilfe außerhalb von Einrichtungen im 
Sinne von § 97 Abs. 2 Satz 1 zu erstatten, wenn die 
Person innerhalb eines Monats nach dem Aufent-
haltswechsel der Hilfe bedarf. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, 
wenn für einen zusammenhängenden Zeitraum 
von zwei Monaten keine Hilfe zu gewähren war. 
Sie endet spätestens nach Ablauf von zwei Jahren 
seit dem Aufenthaltswechsel." 

22. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Tritt jemand, der weder im Ausland noch 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes einen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, aus dem Aus-
land in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
über und bedarf er innerhalb eines Monats 
nach seinem Übertritt der Sozialhilfe, so sind 
die aufgewendeten Kosten von dem überört- 
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lichen Träger der Sozialhilfe zu erstatten, der 
von einer Schiedsstelle bestimmt wird. Bei 
ihrer Entscheidung hat die Schiedsstelle die 
Einwohnerzahl und die Belastungen, die sich 
im vorangegangenen Haushaltsjahr für die 
Träger nach den Absätzen 1 bis 4 und § 147 b 
ergeben haben, zu berücksichtigen. Satz 1 gilt 
nicht für Personen, die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes geboren sind oder bei Eintritt 
des Bedarfs an  Sozialhilfe mit einer solchen 
Person als Ehegatte, Verwandte oder Ver-
schwägerte zusammenleben. Leben Ehegat-
ten, Verwandte oder Verschwägerte bei Ein-
tritt des Bedarfs an  Sozialhilfe zusammen, ist 
ein gemeinsamer erstattungspflichtiger Träger 
zu bestimmen. 

(2) Schiedsstelle im Sinne des Absatzes 1 ist 
das Bundesverwaltungsamt. Die Länder kön-
nen durch Verwaltungsvereinbarung eine 
andere Schiedstelle bestimmen." 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

23. § 109 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 109 

Ausschluß des gewöhnlichen Aufenthalts 

Als gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne der 
Abschnitte 8 und 9 gelten nicht der Aufenthalt in 
einer Einrichtung der in § 97 Abs. 2 genannten Art 
und der auf richterlich angeordneter Freiheitsent-
ziehung beruhende Aufenthalt in einer Vollzugs-
anstalt. " 

24. § 110 wird gestrichen. 

25. § 111 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Kosten unter 5.000 Deutsche Mark, bezo-
gen auf einen Zeitraum der Leistungsgewährung 
von bis zu zwölf Monaten, sind außer in den Fällen 
einer vorläufigen Leistungsgewährung nach § 97 
Abs. 2 Satz 3 nicht zu erstatten." 

26. § 112 wird gestrichen. 

27. Nach § 112 wird folgender § 113 eingefügt: 

„§ 113 

Die Länder können darüber hinaus Näheres 
über die Kostenerstattung zwischen den Trägern 
der Sozialhilfe ihres Bereichs regeln." 

28. Nach dem neuen § 113 wird folgender § 113 a 
eingefügt: 

„§ 113a 

Schiedsrichterliches Verfahren 

(1) Streitigkeiten zwischen Trägern der Sozial-
hilfe, die sich aus der Gewährung oder Nichtge-
währung von Sozialhilfe ergeben, werden außer 
in den Fällen des § 108 durch Schiedsgerichte 
entschieden. Soweit nach anderen Gesetzen die 
Regelungen dieses Gesetzes über die Kosten-

erstattung anzuwenden sind, gilt Satz 1 entspre-
chend. 

(2) Die Schiedsgerichte entscheiden auch über 
Streitigkeiten zwischen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe nach § 89h des Achten Buches So-
zialgesetzbuch sowie über Streitigkeiten zwi-
schen Trägern der Sozialhilfe und Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe. 

(3) Die Bundesregierung regelt das Nähere über 
die Bildung und Zusammensetzung der Schieds-
gerichte, ihre sachliche und örtliche Zuständig-
keit sowie das Verfahren und die Kosten des 
Verfahrens durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates." 

29. Nach § 116 wird folgender § 117 eingefügt: 

„§ 117 

Überprüfung, Verwaltungshilfe 

(1) Die Träger der Sozialhilfe sind berechtigt, 
Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz 
beziehen, regelmäßig daraufhin zu überprüfen, 
ob und in welcher Höhe von ihnen Leistungen der 
Bundesanstalt für Arbeit oder der gesetzlichen 
Rentenversicherung bezogen werden und in wel-
chem Umfang Zeiten des Leistungsbezuges mit 
Beitragszeiten der Rentenversicherung oder Zei-
ten einer geringfügigen Beschäftigung zusam-
mentreffen. Sie dürfen ihre nach Satz 1 gewonne-
nen Daten über Weiterleitungsstellen dem Emp-
fänger von Auskunftsersuchen zuleiten. 

(2) Die Träger der Sozialhilfe können zur Ver-
meidung mißbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Sozialhilfe Daten bei anderen Stellen ihrer Ver-
waltung, bei ihren wirtschaftlichen Unternehmen, 
bei anderen Trägern der Sozialhilfe und bei den 
Gemeinden abrufen, soweit diese für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich sind." 

30. § 119 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Deutschen, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt im Ausland haben und im Ausland der 
Hilfe bedürfen, kann in besonderen Notfällen 
Sozialhilfe gewährt werden. 

(2) Soweit es im Einzelfall der Billigkeit 
entspricht, kann Sozialhilfe unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 auch Familienange-
hörigen von Deutschen gewährt werden, wenn 
sie mit diesen in Haushaltsgemeinschaft 
leben. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Art, Form und Maß der Hilfe sowie der 
Einsatz des Einkommens und des Vermögens 
richten sich nach den besonderen Verhältnis-
sen im Aufenthaltsland." 
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c) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Auf Deutsche, die außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes, aber innerhalb 
des in Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
genannten Gebiets geboren sind und dort 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, findet 
Absatz 3 Satz 2 keine Anwendung. Die Bun-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, daß für diesen Personenkreis 
unter Übernahme der Kosten durch den Bund 
Sozialhilfe nach den Absätzen 1 bis 6 über 
Träger der Freien Wohlfahrtspflege mit Sitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes geleistet 
wird. " 

31. Nach Abschnitt 12 wird folgender Abschnitt 13 
eingefügt: 

„Abschnitt 13: Sozialhilfestatistik 

§ 127 

Anordnung als Bundesstatistik 

Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses 
Gesetzes und zu seiner Fortentwicklung werden 
Erhebungen über 

1. die Empfänger 

a) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
und 

b) von Hilfe in besonderen Lebenslagen, 

2. die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe 

als Bundesstatistik durchgeführt. 

§ 128 

Erhebungsmerkmale 

(1) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen 
nach § 127 Nr. 1 Buchstabe a sind 

1. für Leistungsempfänger, denen laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt für mindestens einen 
Monat gewährt wird: 

a) Geschlecht; Geburtsmonat und -jahr; 
Staatsangehörigkeit; bei Ausländern auch 
aufenthaltsrechtlicher Status; Stellung zum 
Haushaltsvorstand; Art  der gewährten 
Mehrbedarfszuschläge; 

b) für 15- bis unter 65jährige Leistungsemp-
fänger zusätzlich zu den unter Buchstabe a 
genannten Merkmalen: 

Höchster Schulabschluß an  allgemeinbil-
denden Schulen; höchster Berufsausbil-
dungsabschluß; Beteiligung am Erwerbsle-
ben; bei gemeldeten Arbeitslosen auch 
Monat und Jahr der gemeldeten Arbeitslo-
sigkeit sowie Erhalt von Leistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz; bei anderen 
Nichterwerbstätigen auch Grund der Nicht-
erwerbstätigkeit; 

c) für Leistungsempfänger in Personenge-
meinschaften, für die eine gemeinsame 
Bedarfsberechnung erfolgt, und für ein-
zelne Leistungsempfänger: 

Wohngemeinde und Gemeindeteil; A rt  des 
Trägers; Hilfe in und außerhalb von Einrich-
tungen; Beginn der Hilfe nach Monat und 
Jahr; Beginn der ununterbrochenen Hilfe-
gewährung für mindestens ein Mitglied der 
Personengemeinschaft nach Monat und 
Jahr; Anspruch und Bruttobedarf je Monat; 
anerkannte monatliche Bruttokaltmiete; Art 
der angerechneten oder in Anspruch 
genommenen Einkommen und übergegan-
genen Ansprüche; Haupteinkommensart; 
besondere soziale Situation; Gewährung der 
Hilfe als Vorleistung; Zahl aller Haushalts-
mitglieder; Zahl aller Leistungsempfänger 
im Haushalt; 

d) bei Änderung der Zusammensetzung der 
Personengemeinschaft und bei Beendigung 
der Hilfegewährung zusätzlich zu den unter 
Buchstabe a bis c genannten Merkmalen: 

Monat und Jahr der Änderung der Zusam-
mensetzung oder der Beendigung der Hilfe; 
bei Ende der Hilfe auch Grund der Einstel-
lung der Leistungen; bei Erst- oder Wieder-
aufnahme einer Erwerbstätigkeit auch För-
derung der Aufnahme nach dem Bundesso-
zialhilfegesetz oder dem Arbeitsförde-
rungsgesetz; 

2. für Leistungsempfänger, die nicht zu dem Per-
sonenkreis der Nummer 1 zählen: 

Geschlecht; Altersgruppe; Staatsangehörig-
keit; Vorhandensein eigenen Wohnraums; Art 
des Trägers. 

(2) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung nach 
§ 127 Nr. 1 Buchstabe b sind für jeden Leistungs-
empfänger: 

Geschlecht; Geburtsmonat und -jahr; Wohnge-
meinde und Gemeindeteil; Staatsangehörigkeit; 
bei Ausländern auch aufenthaltsrechtlicher Sta-
tus; Art  des Trägers; gewährte Hilfe im Laufe und 
am Ende des Berichtsjahres sowie in und außer-
halb von Einrichtungen nach Hilfearten; am Jah-
resende gewährte laufende Hilfe zum Lebensun-
terhalt in und außerhalb von Einrichtungen; bei 
Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für 
Behinderte auch Art  der Leistungen; Beginn und 
Ende der Hilfegewährung nach Monat und Jahr 
sowie voll- oder teilstationäre Unterbringung; bei 
Hilfe zur Pflege zusätzlich Gewährung von Pfle-
geleistungen von Sozialversicherungsträgern. 

(3) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung nach 
§ 127 Nr. 2 sind: 

Art  des Trägers; Ausgaben für Hilfeleistungen in 
und außerhalb von Einrichtungen nach Hilfe- und 
Leistungsarten; Einnahmen in und außerhalb von 
Einrichtungen nach Einnahme- und Hilfearten. 
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§ 129 

Hilfsmerkmale 

(1) Hilfsmerkmale sind 

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichti-
gen, 

2. für die Erhebung nach § 128 Abs. 1 Nr. 1 die 
Kennnummern der Leistungsempfänger, 

3. Name und Telefonnummer der für eventuelle 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Per-
son. 

(2) Die Kennnummern nach Absatz 1 Nr. 2 
dienen der Prüfung der Richtigkeit der Statistik 
und der Fortschreibung der jeweils letzten 
Bestandserhebung. Sie enthalten keine Angaben 
über persönliche und sachliche Verhältnisse der 
Leistungsberechtigten und sind zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt spätestens nach Abschluß der 
wiederkehrenden Bestandserhebung zu lö-
schen. 

§ 130 

Periodizität, Berichtszeitraum 

(1) Die Erhebungen nach § 128 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstaben a bis c werden als Bestandserhebun-
gen jährlich zum 31. Dezember, im Jahr 1994 
zusätzlich zum 1. Januar durchgeführt. Die Anga-
ben sind darüber hinaus bei Beginn und Ende der 
Leistungsgewährung sowie bei Änderung der 
Zusammensetzung der Personengemeinschaft 
nach § 128 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c zu erteilen. 
Die Angaben zu § 128 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d 
sind ebenfalls zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Leistungsgewährung und der Änderung der 
Zusammensetzung der Personengemeinschaft zu 
machen. Mit den Erhebungsmerkmalen des 
§ 128 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a bis d werden 
vierteljährlich die Bestandszahlen fortgeschrie-
ben. 

(2) Die Erhebung nach § 128 Abs. 1 Nr. 2 wird als 
Bestandserhebung vierteljährlich zum Quartals-
ende durchgeführt. 

(3) Die Erhebungen nach § 128 Absätze 2 und 3 
erfolgen jährlich für das abgelaufende Kalender-
jahr. 

§ 131 

Auskunftspflicht 

(1) Für die Erhebungen besteht Auskunfts-
pflicht. Die Angaben nach § 129 Abs. 1 Nr. 3 sowie 
die Angaben zum Gemeindeteil nach § 128 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c und § 128 Abs. 2 sind freiwil-
lig. 

(2) Auskunftspflichtig sind die zuständigen ört-
lichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
sowie die kreisangehörigen Gemeinden und 
Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben nach 
diesem Gesetz wahrnehmen. 

§ 132 

Übermittlung, Veröffentlichung 

(1) An die fachlich zuständigen obersten Bun-
des- oder Landesbehörden dürfen für die Verwen-
dung gegenüber den gesetzgebenden Körper-
schaften und für Zwecke der Planung, jedoch 
nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt und den statistischen 
Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit 
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 
Tabellen, deren Tabellenfelder nur einen einzi-
gen Fall  ausweisen, dürfen nur dann übermittelt 
werden, wenn sie nicht differenzierter als auf 
Regierungsbezirksebene, im Falle der Stadtstaa-
ten auf Bezirksebene, aufbereitet sind. 

(2) Die statistischen Ämter der Länder stellen 
dem Statistischen Bundesamt für Zusatzaufberei-
tungen des Bundes jährlich unverzüglich nach 
Aufbereitung der Bestandserhebung Einzelanga-
ben aus einer Zufallsstichprobe mit einem Aus-
wahlsatz von 25 vom Hundert der Leistungsemp-
fänger zur Verfügung. 

(3) Die Ergebnisse der Sozialhilfestatistik dür-
fen auf der Ebene der Gemeinde und Gemeinde-
teile veröffentlicht werden. Im übrigen bleiben 
die Vorschriften des § 16 des Bundesstatistikge-
setzes unberührt. 

§ 133 

Übermittlung an Kommunen 

Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen 
den zur Durchführung statistischer Aufgaben 
zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemein-
deverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Ein-
zelangaben aus der Erhebung nach § 128 mit 
Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt wer-
den, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 
des Bundestatistikgesetzes gegeben sind. 

§ 134 

Zusatzerhebungen 

Über Leistungen und Maßnahmen nach den 
Abschnitten 2 und 3 dieses Gesetzes, die nicht 
durch die Erhebungen nach § 127 Nr. 1 erfaßt sind, 
werden in mehrjährigen Abständen, beginnend 
1996, Zusatzerhebungen als Bundesstatistiken 
durchgeführt. Die Bundesregierung regelt Nähe-
res über den Kreis der Auskunftspflichtigen nach 
§ 131 Abs. 2, die Gruppen von Empfängern von 
laufender oder einmaliger Hilfe zum Lebensun-
terhalt oder Hilfe in besonderen Lebenslagen, den 
Zeitpunkt der Erhebungen und über die Erhe-
bungs- und Hilfsmerkmale durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates." 

32. § 147 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 147 

Übergangsregelung für die Kostenerstattung 
bei Übertritt aus dem Ausland 

Die Pflicht eines Trägers der Sozialhilfe zur 
Kostenerstattung, die nach der vor dem ... gel- 
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tenden Fassung des § 108 entstanden oder von der 
Schiedsstelle bestimmt worden ist, bleibt beste-
hen. " 

33. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt: 

„§ 147b 

Übergangsregelung für Deutsche im Ausland 

Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Ausland haben und am 1. Juli 1992 Leistungen 
nach § 119 bezogen haben, erhalten bei fortdau-
ernder Bedürftigkeit weiterhin Sozialhilfe nach 
dieser Vorschrift in der bis zum ... geltenden 
Fassung, wenn sie zu diesem Zeitpunkt das 60. Le-
bensjahr vollendet hatten oder die Hilfe in einer 
Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen 
Einrichtung erhielten. Liegen die in Satz 1 zweiter 
Halbsatz genannten Voraussetzungen nicht vor, 
enden die Leistungen bei fortdauernder Bedürf-
tigkeit spätestens mit Ablauf des 30. Juni 1995." 

Artikel 10 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. Juli 1992 (BGBl. I S. 1225), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 25b Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Lebensunterhalt" die Worte „einschließlich der 
darüber hinaus erforderlichen einmaligen Leistun-
gen" angefügt. 

2. In § 27 g werden die Absätze 3 und 4 gestrichen. 

3. Nach § 27g wird folgender § 27h eingefügt: 

„§ 27h 

(1) Haben Beschädigte oder Hinterbliebende für 
die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerli-
chem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser 
bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen auf 
den Träger der Kriegsopferfürsorge über. Der 
Übergang des Anspruchs ist ausgeschlossen, 
soweit der Unterhaltsanspruch durch laufende 
Zahlungen erfüllt wird. Gleiches gilt, wenn der 
Unterhaltspflichtige mit dem Beschädigten oder 
dem Hinterbliebenen im zweiten oder in einem 
entfernteren Grad verwandt ist, sowie für Unter-
haltsansprüche gegen Verwandte ersten Grades 
einer Beschädigten oder Hinterbliebenen, die 
schwanger ist oder ihr leibliches Kind bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahrs betreut. § 115 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch geht der Rege-
lung des Absatzes 1 Satz 1 vor. 

(2) Der Anspruch geht nur über, soweit der 
Beschädigte oder Hinterbliebene sein Einkommen 
und Vermögen nach den Bestimmungen des § 25 e 
Abs. 1, § 25f Absätze 1 bis 4, § 26b Abs. 4, § 26 c 
Abs. 8 sowie § 27 d Abs. 5 einzusetzen hat. Der 
Übergang des Anspruchs gegen einen nach bür-
gerlichem Recht Unterhaltspflichtigen ist ausge-
schlossen, wenn dies eine unbillige Härte bedeuten  

würde; sie liegt in der Regel bei unterhaltspflichti-
gen Eltern vor, soweit einem Beschädigten oder 
Hinterbliebenen nach Vollendung des 21. Lebens-
jahres Hilfe zur Pflege nach § 26c oder Eingliede-
rungshilfe für Behinderte nach § 27 d gewährt 
wird. 

(3) Der Übergang des Unterhaltsanspruchs wirkt 
außer unter den Voraussetzungen des bürgerli-
chen Rechts auf den Beginn der Hilfe nur dann 
zurück, wenn dem Unterhaltspflichtigen der 
Bedarf unverzüglich nach Kenntnis des Trägers der 
Kriegsopferfürsorge schriftlich mitgeteilt wurde. 
Wenn die Hilfe voraussichtlich auf längere Zeit 
gewährt werden muß, kann der Träger der Kriegs-
opferfürsorge bis zur Höhe der bisherigen monatli-
chen Aufwendungen auch auf künftige Leistungen 
klagen. 

(4) Über die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 
ist im Zivilrechtsweg zu entscheiden." 

Artikel 11 

Änderung des Gesetzes fiber die Durchführung 
von Statistiken auf dem Gebiet der Sozialhilfe, 
der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe 

Das Gesetz über die Durchführung von Statistiken 
auf dem Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopferfür-
sorge und der Jugendhilfe in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 2170-3 veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 (BGBl. I 
S. 1163, 1191), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift des Gesetzes werden die Worte 
„der Sozialhilfe und" gestrichen. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „den Gebieten der 
Sozialhilfe und" durch die Worte „dem Gebiet" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Bundesrat" 
die Worte „höchstens einmal in zwei Jahren" 
eingefügt und die Worte „diesen Gebieten" 
durch die Worte „diesem Gebiet" ersetzt. Satz 2 
wird gestrichen. 

3. § 2 wird gestrichen. 

4. § 5 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Für die Angaben nach § 3 sind die für die 
Durchführung der Kriegsopferfürsorge sachlich 
zuständigen Stellen auskunftspflichtig." 

5. § 6 wird gestrichen. 

Artikel 12 

Änderung der Regelsatzverordnung 

Die Regelsatzverordnung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 2170-1-3 veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 7. Oktober 1991 (BGBl. I S. 1971), 
wird wie folgt geändert: 
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§ 2 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres 50 vom 
Hundert,." 

2. Folgender Absatz 3 a wird eingefügt: 

„(3 a) Besteht der Haushalt aus vier oder mehr 
Hilfeempfängern, so beträgt ihr jeweiliger Regel-
satz 98 vom Hundert der nach Absatz 1 festgesetz-
ten und sich aus Absatz 2 ergebenden Beträge."  

Artikel 13 

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 19a wird aufgehoben. 

2. In § 21 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „zur 
Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer auf 
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen" die 
Worte „oder Vermittlungsabsprachen der Bun-
desanstalt mit ausländischen Arbeitsverwaltun-
gen" eingefügt. 

3. § 40 Abs. 1 b Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. bei einer Unterbringung im Haushalt der 
Eltern der jeweils geltende Bedarf für Schüler 
nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes, ". 

4. In § 44 Abs. 2 Satz 1 werden die Zahl „73" durch 
die Zahl „68" und die Zahl „65" durch die Zahl 
„63" ersetzt. 

5. In § 59 Abs. 2 Satz 2 werden die Zahl „80" durch 
die Zahl „75" und die Zahl „70" durch die Zahl 
„68" ersetzt. 

6. In § 62b Abs. 1 werden die Worte „Richtlinien des 
Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit für die Vergabe von Beihilfen" bis „in 
Anspruch nehmen können" durch die Worte 
„Richtlinien des Bundesministers für Frauen und 
Jugend für die Vergabe von Zuwendungen (Bei-
hilfen) zur gesellschaftlichen, d. h. zur sprachli-
chen, schulischen, beruflichen und damit in Ver-
bindung stehenden sozialen Eingliederung jun-
ger Aussiedler und junger ausländischer Flücht-
linge „Garantiefonds — Schul- und Berufsbil-
dungsbereich — (RL-GF-SB)" — vom 1. Januar 
1993 (GMBl. S. 1146) oder nach den Richtlinien 
des Bundesministers für Frauen und Jugend für 
die Gewährung von Zuwendungen an die Otto 
Benecke Stiftung e.V., Bonn, für die Vergabe von 
Beihilfen durch die Otto Benecke Stiftung e.V. an 
junge Aussiedler und junge ausländische Flücht-
linge zur Vorbereitung und Durchführung eines 
Hochschulstudiums „Garantiefonds — Hoch-
schulbereich — (RL-GF-H)" vom 1. Januar 1993 
(GMBl. S. 1154) in Anspruch nehmen können" 
ersetzt. 

7. Dem § 67 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) In einem Betrieb kann Kurzarbeitergeld 
über einen Zeitraum über sechs Monate hinaus 
nur gewährt werden, wenn der Empfänger von 
Kurzarbeitergeld der Arbeitsvermittlung zur Ver-
fügung steht und der Arbeitgeber mit der Auf-
nahme einer Beschäftigung bei einem anderen 
Arbeitgeber einverstanden ist. Der Arbeitgeber 
hat dem Arbeitsamt den Empfänger von Kurzar-
beitergeld nach Namen, Anschrift, Alter und 
Beruf zum Ablauf einer Bezugsfrist von sechs 
Monaten zu melden." 

8. In § 68 Abs. 4 Satz 1 werden die Zahl „68" durch 
die Zahl „67" und die Zahl „63" durch die Zahl 
„60" ersetzt. 

9. In § 70 wird die Verweisung „127, 132 und 132 a" 
durch die Verweisung „ 127 und 132" ersetzt. 

10. Dem § 72 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Mit dem Antrag sind die Namen, Anschriften 
und Sozialversicherungsnummern der Arbeitneh-
mer mitzuteilen, für die Kurzarbeitergeld bean-
tragt wird." 

11. In § 87 wird die Verweisung „127, 132 und 132 a" 
durch die Verweisung „127 und 132" ersetzt. 

12. Nach § 88 Abs. 2 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

„Mit dem Antrag sind die Namen, Anschriften 
und Sozialversicherungsnummern der Arbeitneh-
mer mitzuteilen, für die Schlechtwettergeld bean-
tragt wird. " 

13. In § 111 Abs. 1 werden die Zahl „68" durch die 
Zahl „67" und die Zahl „63" durch die Zahl „60" 
ersetzt. 

14. In § 112 Abs. 5 Nr. 4 Satz 2 wird die Verweisung 
„ § 112 a Abs. 1 Satz 3" durch die Verweisung 
„ § 112a Abs. 3 Satz 1" ersetzt. 

15. § 112a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 112 a 

(1) Das für die Bemessung des Arbeitslosengel-
des nach § 112 maßgebende Arbeitsentgelt wird 
jeweils nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende 
des Bemessungszitraumes (Anpassungstag) ent-
sprechend der Veränderung der Bruttolohn- und 
-gehaltsumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer vom vorvergangenen zum vergan-
genen Kalenderjahr an die Entwicklung der Brut-
toarbeitsentgelte angepaßt. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung bestimmt jeweils zum 30. Juni eines 
Kalenderjahres durch Rechtsverordnung den An-
passungsfaktor, der für die folgenden zwölf 
Monate maßgebend ist. Der Anpassungsfaktor 
errechnet sich, indem die Bruttolohn- und 
-gehaltsumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer für das vergangene Kalenderjahr 
durch die Bruttolohn- und -gehaltsumme für das 
vorvergangene Kalenderjahr geteilt wird; § 68 
Abs. 4 und § 121 Abs. 1 und 2 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. 
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(3) Ist das maßgebende Arbeitsentgelt nach 
§ 112 Abs. 7 bestimmt worden, tritt an die Stelle 
des Endes des Bemessungszeitraumes der Tag, 
der dem Zeitraum vorausgeht, für den das 
Arbeitslosengeld bemessen worden ist. Die 
Anpassung unterbleibt, wenn am Anpassungstag 
die sich aus § 106 ergebende Dauer des Anspruchs 
auf Arbeitslosengeld auf weniger als 25 Tage 
gemindert ist. Erhöht sich das maßgebliche 
Arbeitsentgelt, ist eine Minderung des Arbeitslo-
sengeldes ausgeschlossen." 

16. § 117 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 3 a wird eingefügt: 

„(3 a) Hat der Arbeitslose wegen der Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses unter 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses 
eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche 
Leistung erhalten oder zu beanspruchen, gel-
ten Absätze 2 und 3 entsprechend." 

b) In Absatz 4 werden die Worte „in den Absätzen 
1 bis 2" durch die Worte „in den Absätzen 1 bis 
2, 3 a" ersetzt. 

17 In § 118 Abs. 3 Satz 2 werden die Zahl „32" durch 
die Zahl „33" und die Zahl „37" durch die Zahl 
„40" ersetzt. 

18 § 132a wird aufgehoben. 

19. § 136 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Zahl „58" durch die 
Zahl „57" und die Zahl „56" durch die Zahl 
„53" ersetzt. 

b) In Absatz 2 b Satz 2 wird die Verweisung 
„ § 112a Abs. 1 Satz 3" durch die Verweisung 
„ § 112a Abs. 3 Satz 1" ersetzt. 

20. Nach § 150 werden folgende § 150a und 150 b 
eingefügt: 

„§ 150a 

(1) Die Bundesanstalt prüft, ob Leistungen nach 
diesem Gesetz zu Unrecht bezogen werden oder 
wurden, ob die Angaben des Arbeitgebers, die für 
die Leistungen erheblich sind, zutreffend beschei-
nigt wurden und ob ausländische Arbeitnehmer 
mit einer gültigen Erlaubnis nach § 19 Abs. 1 
Satz 1 und nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
beschäftigt werden oder wurden. Die Bundesan-
stalt ist berechtigt, zu diesen Zwecken Grund-
stücke und Geschäftsräume des Arbeitgebers 
während der Geschäftszeit zu be treten und dort 

 Einsicht in die Lohn-, Melde- oder vergleichbaren 
Unterlagen des Arbeitgebers zu nehmen. Ist der 
Arbeitnehmer bei einem Dritten tätig, ist die 
Bundesanstalt zur Prüfung nach Satz 1 berechtigt, 
die Grundstücke und Geschäftsräume dieses Drit-
ten während der Geschäftszeit zu be treten. Die 
Bundesanstalt ist ferner ermächtigt, die Persona-
lien der in den Geschäftsräumen oder auf dem 
Grundstück des Arbeitgebers oder des Dritten 
tätigen Personen zu überprüfen. Die Sätze 2 und 3 
gelten bei Prüfungen im Verteidigungsbereich 

mit der Maßgabe, daß ein Betretensrecht nur im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Verteidigung ausgeübt werden kann. 

(2) Die Bundesanstalt ist bei Ihren Prüfungen 
von den Krankenkassen, den Trägern der Renten-
versicherung, den in § 63 des Ausländergesetzes 
genannten Behörden, den nach Landesrecht für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit zuständigen Behörden, den Trä-
gern der Unfallversicherung und den für den 
Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zu 
unterstützen; die Aufgaben dieser Behörden auf-
grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt. Für diese Behörden gelten die in Absatz 1 
Satz 2 bis 4 genannten Rechte. Die Behörden sind 
befugt, die im Rahmen ihrer Unterstützung nach 
Satz 1 erforderlichen Daten untereinander auszu-
tauschen. Die Prüfungen nach Absatz 1 Satz 1 
können mit anderen Prüfungen verbunden wer-
den; die Vorschriften über die Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden bleiben unberührt. 

(3) Neben der Bundesanstalt führen die örtlich 
zuständigen Hauptzollämter die Aufgaben nach 
Absatz 1 Satz 1 in eigener Verantwortung durch. 
Die Prüfung erfolgt im Einvernehmen mit der 
Bundesanstalt. Die Hauptzollämter sind an Erklä-
rungen der Bundesanstalt zu Rechtsfragen von 
grundsätzlicher Bedeutung gebunden. Absatz 1 
Satz 2 bis 5 und Absatz 2 gelten entsprechend. 

(4) Die Hauptzollämter haben die bei ihrer 
Aufgabenerfüllung nach Absatz 1 Satz 1 erhobe-
nen personenbezogenen Daten sowie Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse ebenso wie die in § 35 
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch genannten 
Leistungsträger als Sozialgeheimnis zu wahren. 
Das Zweite Kapitel des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch ist anzuwenden. 

(5) Jedermann hat die Prüfungen der Bundes-
anstalt und der in den Absätzen 2 und 3 genann-
ten Behörden nach Absatz 1 Satz 1 zu dulden und 
hierbei mitzuwirken sowie Auskünfte über Tatsa-
chen zu erteilen, die darüber Aufschluß geben, ob 
Leistungen nach diesem Gesetz zu Unrecht bezo-
gen werden oder wurden, ob die Angaben des 
Arbeitgebers, die für die Leistungen erheblich 
sind, zutreffend bescheinigt wurden, ob ausländi-
sche Arbeitnehmer mit  einer gültigen Erlaubnis 
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 und nicht zu ungünstige-
ren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deut-
sche Arbeitnehmer beschäftigt werden oder wur-
den, und die in Absatz 1 Satz 2 genannten 
Unterlagen vorzulegen. Arbeitgeber und Dritte 
haben das Betreten der Grundstücke und der 
Geschäftsräume nach Maßgabe des Absatzes 1 
Sätze 2 und 3 zu dulden. § 98 Abs. 2 Satz 2 Zehntes 
Buch Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

(6) Hat der Arbeitgeber die erforderlichen 
Daten in automatisierten Dateien gespeichert, hat 
er die Daten auf Verlangen und auf Kosten der 
Bundesanstalt und der Hauptzollämter aus den 
Datenbeständen auszusondern und auf maschi-
nenverwertbaren Datenträgern oder in Form von 
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Listen zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber 
darf maschinenverwertbare Datenträger oder 
Datenlisten, die die erforderlichen Daten enthal-
ten, ungesondert zur Verfügung stellen, wenn die 
Aussonderung mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden wäre und überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Be troffenen nicht 
entgegenstehen. In diesem Fall hat die Bundesan-
stalt die erforderlichen Daten auszusondern. Die 
übrigen Daten dürfen darüber hinaus nicht verar-
beitet und genutzt werden. Sind die zur Verfü-
gung gestellten Datenträger oder Datenlisten für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich, sind sie unverzüglich zu vernichten 
oder auf Verlangen des Arbeitgebers zurückzu-
geben. 

20a) Nach § 150a wird folgender § 150b eingefügt: 

„150b 

Die Bundesanstalt soll von jemandem, der 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhalts-
geld oder Übergangsgeld beantragt oder bezieht, 
die Hinterlegung der Lohnsteuerkarte verlangen, 
auf der nicht die Steuerklasse VI eingetragen ist; 
hiervon darf nur abgewichen werden, wenn über-
wiegende Interessen des zur Hinterlegung Ver-
pflichteten einer Hinterlegung entgegenstehen. 
Die Bundesanstalt darf die auf der Lohnsteuer-
karte eingetragenen Merkmale nicht verwerten. 
Die Lohnsteuerkarte ist nach Wegfall der Leistung 
oder nach Ablauf des Kalenderjahres unverzüg-
lich zurückgegeben. Kommt der Verpflichtete der 
Aufforderung zur Hinterlegung aus von ihm zu 
vertretenden Gründen nicht nach, kann die Bun-
desanstalt die Leistungen bis zur Nachholung der 
Hinterlegung ganz oder teilweise versagen oder 
entziehen. " 

21. Nach § 166 Abs. 3 Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 

„Soweit Kurzarbeitergeld gewährt wird, wird 
der Zuschuß längstens für eine Kurzarbeitergeld-
bezugsfrist von bis zu sechs Monaten gezahlt." 

22. § 230 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 a wird wie folgt gefaßt: 

„3 a. entgegen § 150a Abs. 5 Satz 1 als 
Arbeitnehmer bei einer Prüfung 
nicht mitwirkt, eine dort genannte 
Auskunft nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig erteilt oder die in 
§ 150a Abs. 1 Satz 2 genannten 
Unterlagen nicht oder nicht vollstän-
dig vorlegt,". 

bb) Nummer 7 b wird wie folgt gefaßt: 

„3 b. als Arbeitgeber oder Dritter entge-
gen § 150a Abs. 5 Satz 1 eine Prü-
fung nicht duldet, bei einer Prüfung 
nicht mitwirkt, eine dort genannte 
Auskunft nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig erteilt oder eine in 
§. 150 a Abs. 1 Satz 2 genannte 

Unterlage nicht oder nicht vollstän-
dig vorlegt oder entgegen § 150 a 
Abs. 5 Satz 2 das Betreten eines 
Grundstückes oder eines Geschäfts-
raumes nicht duldet oder" 

cc) Folgende Nummer 7 c wird angefügt: 

„7 c. entgegen § 150a Abs. 6 Satz 1 als 
Arbeitgeber die erforderlichen Daten 
nicht oder nicht vollständig zur Ver-
fügung stellt." 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 7 b" 
durch die Angabe „Absatz 1 Nr. 7 b und c" 
ersetzt. 

23. § 237 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Verweisung „§ 111 Abs. 2," wird die 
Verweisung „ § 112 a Abs. 2 Satz 1," einge-
fügt. 

b) Die Verweisung „sowie nach § 249c Abs. 13 
Satz 3" wird gestrichen. 

24. Nach § 242n wird folgender § 242o eingefügt: 

„§ 242o 

(1) § 40 Abs. 1 b Nr. 1 in der bis zum ... (Tag vor 
Inkrafttreten der Änderung des § 40) geltenden 
Fassung ist weiterhin anzuwenden, wenn die 
Maßnahme vor dem ... (Tag des Inkrafttretens 
der Änderung des § 40) begonnen hat, der Antrag-
steller vor dem ... (Tag des Inkrafttretens der 
Änderung des § 40) in die Maßnahme eingetreten 
ist und Leistungen beantragt hat oder Leistungen 
vor dem ... (Tag des Inkrafttretens der Änderung 
des § 40) bewilligt worden sind. 

(2) § 44 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 2 in der bis 
zum ... (Tag vor dem Inkrafttreten der Änderung 
der §§ 44 und 59) geltenden Fassung sind weiter-
hin anzuwenden, wenn der Teilnehmer vor dem 
... (Tag des Inkrafttretens der Änderung der §§ 44 
und 59) in die Maßnahme eingetreten und er 
Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld beantragt 
hat. 

(3) Die §§ 111 Abs. 1, 136 Abs. 1 und § 249e 
Abs. 3 Nr. 2 in der vom ... (Tag des Inkrafttretens 
der Änderung der §§ 111, 136, 249 e) an  geltenden 
Fassung gelten von diesem Zeitpunkt an  auch für 
Ansprüche, die vor diesem Zeitpunkt entstanden 
sind; insoweit ist über bereits zuerkannte Ansprü-
che neu zu entscheiden. Änderungsbescheide 
werden mit Wirkung vom ... (Tag des Inkrafttre-
tens der Änderung der §§ 111, 136, 249 e) an 

 wirksam. Überzahlte Leistungen sind zu erstatten. 
Der Anspruch auf Erstattung kann gegen einen 
Anspruch auf Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Alters-
übergangsgeld in voller Höhe aufgerechnet wer-
den, soweit der Leistungsberechtigte dadurch 
nicht hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften des 
Bundessozialhilfegesetzes über die Hilfe zum 
Lebensunterhalt wird. 

(4) Abweichend von § 111 Abs. 2 Satz 1 
bestimmt der Bundes minister für Arbeit und 
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Sozialordnung neue Leistungssätze des Arbeitslo-
sengeldes für die Zeit vom ... (Tag des Inkrafttre-
tens der Änderung des § 111 Abs. 1) bis 31. 
Dezember 1993; § 111 Abs. 2 Satz 5 ist insoweit 
nicht anzuwenden. Für die Bestimmung der Lei-
stungssätze des Unterhaltsgeldes, des Kurzarbei-
tergeldes, des Schlechtwettergeldes, der Arbeits-
losenhilfe und des Altersübergangsgeldes gilt 
Satz 1 entsprechend. Die Rechtsverordnung 
bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(5) § 112a ist mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 

a) Bei Arbeitsentgelten, die in der Zeit vom ... (6 
Monate vor dem Tage des Inkrafttretens der 
Neufassung des § 249 c Abs. 13) bis ... (Tag vor 
dem Tage des Inkrafttretens der Neufassung 
des § 249c Abs. 13) mit einem Anpassungssatz 
nach § 249c Abs. 13 in der bis zum ... (Tag vor 
dem Inkrafttreten der Neufassung des § 249 c 
Abs. 13) geltenden Fassung erhöht worden 
sind, tritt an die Stelle des Endes des Bemes-
sungszeitraumes der Tag, der dem letzten 
Anpassungstag vorausgeht. 

b) Der in der Zeit vom ... (Tag des Inkrafttretens 
der Neufassung des § 112 a) bis zum 30. Juni 
1994 außerhalb des Beitrittsgebietes geltende 
Anpassungsfaktor ergibt sich, indem der in 
diesem Gebiet vom 1. Juli 1993 an geltende 
Anpassungssatz als Dezimalzahl dargestellt 
und um 1 erhöht wird. 

c) Für Ansprüche nach der Verordnung über 
die Gewährung von Vorruhestandsgeld vom 

8. Februar 1990 (GBl. I Nr. 7 S. 42), die gemäß 
Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet E Abschnitt 
III Nr. 5 des Einigungsvertrages vorn 31. 
August 1990 (BGBl. II S. 885, 1210) mit Maßga-
ben fortgilt, ist § 112 a in Verbindung mit § 249 c 
Abs. 13 in der bis zum ... (Tag des Inkrafttre-
tens dieser Vorschriften) geltenden Fassung 
weiterhin entsprechend anzuwenden. 

(6) § 242 m Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß das Eingliederungsgeld 60 vom Hundert 
des um die gesetzlichen Abzüge, die bei Arbeit-
nehmern gewöhnlich anfallen, verminderten Ar-
beitsentgelts beträgt; § 111 Abs. 2 Satz 6 sowie 
§ 242 o Abs. 3 Satz 3 und 4 gelten entspre-
chend." 

25. § 249c Abs. 13 wird wie folgt gefaßt: 

„ (13) Bis zur Herstellung einheitlicher Entgelt-
verhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland ist § 112a Abs. 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der Anpassungsfaktor jeweils 
gesondert für das Beitrittsgebiet und das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland nach dem St and 
vor dem 3. Oktober 1990 entsprechend der Ent-
wicklung der Bruttoarbeitsentgelte in dem jewei-
ligen Gebiet zu bestimmen ist. Beruht das Arbeits-
entgelt überwiegend auf Zeiten mit Arbeitsent-
gelten aus dem Beitrittsgebiet, ist der Anpas-
sungsfaktor diese Gebietes, im übrigen der 
Anpassungsfaktor des Gebietes der Bundesrepu-

blik Deutschland nach dem Stand vor dem 3. 
Oktober 1990 anzuwenden." 

26. In § 249 e Abs. 3 Nr. 2 wird die Zahl „65" durch die 
Zahl „62" ersetzt 

Artikel 14 

Änderung der Verordnung 
fiber das Ruhen von Lohnersatzleistungen 

nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
bei Zusammentreffen mit Versorgungsleistungen 

der Versorgungssysteme 

In § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Ruhen 
von Lohnersatzleistungen nach dem Arbeitsförde-
rungsgesetz bei Zusammentreffen mit Versorgungs-
leistungen der Versorgungssysteme vom 22. Februar 
1991 (BGBl. I S. 502), die durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2044) geändert 
wurde, werden die Zahl „32" durch die Zahl „33" und 
die Zahl „37" durch die Zahl „40" ersetzt. 

Artikel 15 

Änderung des Viertes Buches Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezem-
ber 1976 (BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert durch ..., 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 95 Abs. 3 Satz 2 werden nach den Worten 
„Bundesanstalt für Arbeit," die Worte „die Haupt-
zollämter," eingefügt. 

2. § 96 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Unbrauchbare und weitere Sozialversi-
cherungsausweise sind zurückzugeben." 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Jeder Beschäftigte darf nur einen, auf 
seinen Namen ausgestellten Sozialversi-
cherungsausweis besitzen. " 

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Beschäftigte ist verpflichtet, der Einzugs-
stelle den Verlust des Sozialversicherungsaus-
weises oder sein Wiederauffinden unverzüglich 
anzuzeigen." 

3. In § 99 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „im 
Baugewerbe," die Worte „im Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe, im Personen- und Güter-
beförderungsgewerbe, " eingefügt. 

4. § 107 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Bundesanstalt für Arbeit ist ferner ermäch-
tigt, die Personalien der auf den Grundstücken 
oder in den Geschäftsräumen tätigen Personen 
zu überprüfen. " 
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b) Im bisherigen Satz 4 werden die Worte „Sie ist 
hierbei" durch die Worte „Bei ihren Prüfungen 
ist sie" ersetzt. 

5. § 111 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende Nummern 5 a bis 
5 c eingefügt: 

„5a. entgegen § 96 Abs. 2 Satz 3 einen Sozial-
versicherungsausweis nicht zurückgibt, 

5 b. entgegen § 96 Abs. 2 Satz 4 mehr als einen 
Sozialversicherungsausweis besitzt, 

5 c. entgegen § 96 Abs. 3 Satz 4 den Verlust 
eines Sozialversicherungsausweises oder 
sein Wiederauffinden nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt," 

b) In Abs. 4 werden die Angaben „nach Abs. 1 
Nr. 6 und 6 a" durch die Angaben „nach Abs. 1 
Nr. 5 a bis 6 a" ersetzt. 

6. In § 112 Abs. 1 Nr. 4 werden die Angaben „4, 8 und 
Abs. 2" durch die Angaben „4, 5 a bis 5 c, 8 und 
Abs. 2" ersetzt. 

Artikel 16 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 203 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2266) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefaßt: 

„§ 203 

Meldepflichten bei Bezug von Erziehungsgeld 

„Die Erziehungsgeldstelle unterrichtet die zustän-
dige Krankenkasse unverzüglich über Beginn und 
Ende der Zahlung des Erziehungsgeldes. Die zustän-
dige Krankenkasse unterrichtet die Erziehungsgeld-
stelle unverzüglich über Beginn und Ende einer 
krankenversicherungspflichtigen Beschäftigung von 
Erziehungsgeldbeziehern." 

Artikel 17 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Nach § 89g des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
— Kinder- und Jugendhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Juni 1990 — BGBl. I S. 1163, 1166), das zuletzt 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl I  S. . . .) 
geändert wurde, wird folgender § 89h eingefügt: 

„§89h 

Schiedsrichterliches Verfahren 

(1) Streitigkeiten zwischen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Anwendung der Vorschriften 
dieses Abschnitts werden durch Schiedsgerichte ent-
schieden. Soweit nach anderen Gesetzen die Rege-
lungen dieses Buches über die Kostenerstattung anzu-
wenden sind, gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Die Schiedsgerichte entscheiden auch über 
Streitigkeiten zwischen Trägern der Sozialhilfe und in 
der Jugendhilfe nach § 113 a des Bundessozialhilfege-
setzes sowie über Streitigkeiten zwischen Trägern der 
Sozialhilfe und Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe. 

(3) Die Bundesregierung regelt das Nähere über die 
Bildung und Zusammensetzung der Schiedsgerichte, 
ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit sowie das 
Verfahren und die Kosten des Verfahrens durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes." 

Artikel 18 

Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues 

im Kohlenbergbau 
(Viertes Bergarbeiterwohnungsbauänderungsgesetz 

— 4. BergArbWoBauÄndG) 

§ 1 

Änderung des Bergarbeiterwohnungsbaugesetzes 

Das Gesetz zur Förderung des Bergarbeiterwoh-
nungsbaues im Kohlenbergbau in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. Mai 1957 (BGBl. I S. 418), 
zuletzt geändert durch Artikel 53 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die §§ 1 bis 3, 7 a, 9 a bis 11, 13 bis 15, 20, 22, 25 und 
26 werden aufgehoben; die §§ 7, 8,23 und 24 a 
werden gestrichen. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Bei der 
Gewährung von Mitteln des Treuhandvermögens 
zum Bau von Mietwohnungen" durch die Worte 
„Bei Mietwohnungen, die mit Mitteln des Treu-
handvermögens gefördert worden sind, " ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 

Die in den §§ 4 bis 6 für Wohnungen getroffenen 
Vorschriften gelten für einzelne Wohnräume ent-
sprechend." 

4. § 12 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die treuhänderische Verwaltung des Treu-
handvermögens wird von Stellen (Treuhandstel-
len) wahrgenommen, die das Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
beauftragt." 

5. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16 

(1) Die Treuhandstelle hat das Treuhandvermö-
gen für den Bund im Rahmen einer ordnungsmäßi-
gen Geschäftsführung getrennt von anderem Ver-
mögen zu verwalten. 
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(2) Die Treuhandstelle sorgt für die Durchfüh-
rung der abgeschlossenen Verträge und wickelt 
das Treuhandvermögen ab. Die bei der Durchfüh-
rung dieser Aufgaben entstehenden notwendigen 
Verwaltungskosten der Treuhandstelle können, 
soweit sie nicht vom Darlehensnehmer zu tragen 
sind, mit Zustimmung des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau aus Mit-
teln des Treuhandvermögens gedeckt werden." 

§2 

Überleitungsvorschriften 

(1) Die Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaus 
aus dem Treuhandver mögen des Bundes wird mit 
Wirkung vom 1. Januar 1995 eingestellt. 

(2) Die zur Förderung des Bergarbeiterwohnungs-
baus bis zum 31. Dezember 1994 zu Lasten des 
Treuhandvermögens des Bundes eingegangenen 
Verpflichtungen bleiben hiervon unberührt und wer-
den den getroffenen Vereinbarungen entsprechend 
durch die Treuhandstelle abgewickelt. 

(3) Die Abwicklung des Treuhandvermögens erfolgt 
in der Weise, daß die Treuhandstelle den Überschuß 
der Einnahmen über die Ausgaben jeweils zum 
30. Juni und 31. Dezember eines Jahres bis zur voll 
ständigen Abwicklung des Treuhandvermögens an 
den Bundeshaushalt abführt. 

(4) Sofern Verbindlichkeiten des Treuhandvermö-
gens nicht erfüllt werden können, weil die Einnahmen 
des Treuhandvermögens geringer sind als die Ausga-
ben, erfolgt die Erfüllung aus dem Bundeshaushalt. 

§3 

Geltung im Saarland 

Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland. 

Artikel 19 

Änderung des Seeaufgabengesetzes 

Das Seeaufgabengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 541), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564), wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden nach dem 
Komma die Worte 

„soweit nicht in einer Rechtsverordnung nach § 9 a 
eine andere zuständige Stelle bestimmt ist,"  ange-
fügt. 

2. Dem § 9a wird folgender Satz angefügt: 

„Er wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Ausführung der Aufgaben nach § 1 Nr. 5 
in Abweichung von § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 auf eine 
andere zuständige Stelle zu übertragen." 

Artikel 20 

Änderung der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure 

Die Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. März 1991 (BGBl. I S. 533), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4a 

Abweichende Honorarermittlung 

Die Vertragsparteien können abweichend von 
den in der Verordnung vorgeschriebenen Honorar-
ermittlungen schriftlich bei Auftragserteilung ver-
einbaren, daß das Honorar auf Grundlage einer 
nachprüfbaren Ermittlung der voraussichtlichen 
Herstellungskosten nach Kostenberechnung oder 
nach Kostenanschlag berechnet wird. Soweit auf 
Veranlassung des Auftraggebers Mehrleistungen 
des Auftragnehmers erforderlich werden, sind 
diese Mehrleistungen zusätzlich zu honorieren. 
Verlängert sich die Planungs- und Bauzeit wesent-
lich durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht 
zu vertreten hat, kann für die dadurch verursachten 
Mehraufwendungen ein zusätzliches Honorar ver-
einbart werden." 

2. In § 5 wird folgender Absatz 4 a eingefügt: 

„ (4 a) Für besondere Leistungen, die unter Aus-
schöpfung der technisch-wirtschaftlichen Lösungs-
möglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensen-
kung ohne Verminderung des Standards führen, 
kann ein Erfolgshonorar zuvor schriftlich verein-
bart werden, das bis zu 20 vom Hundert der vom 
Auftragnehmer durch seine Leistungen eingespar-
ten Kosten be tragen kann." 

Artikel 21 

Änderung der Kostenordnung 

Nach § 144 der Kostenordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch .. . 
geändert worden ist, wird folgender § 144 a einge-
fügt: 

„§ 144a 

Besondere Gebührenermäßigung 

Bei Geschäften, die in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet belegene Grund-
stücke betreffen und bei denen die in § 144 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Kostenschuldner nach § 2 
Nr. 1 zur Zahlung der Kosten verpflichtet sind, ermä-
ßigen sich die Gebühren, die dem Notar für seine 
Tätigkeit selbst zufließen und vor dem 1. Januar 2004 
fällig werden, um 20 vom Hundert sowie um weitere 
Vomhundertsätze entsprechend § 144 Abs. 1 Satz 1. 
Den in Satz 1 genannten Kostenschuldnern steht die 
Treuhandanstalt gleich. § 144 Abs. 1 Satz 2 gilt 
sinngemäß. Die Ermäßigungsbestimmungen des Eini-
gungsvertrages sind nicht anzuwenden." 
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ABSCHNITT 2 

Steuerliche Maßnahmen 

Artikel 22 

Änderung der Abgabenordnung 

§ 240 Abs. 3 der Abgabenordnung vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 613; 1977 I S. 269), die zuletzt durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Bei Zahlung nach § 224 Abs. 2 Nr. 2 wird ein 
Säumniszuschlag bei einer Säumnis bis zu fünf Tagen 
nicht erhoben." 

Artikel 23 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 

Dem Artikel 97 § 16 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Vorschrift des § 240 Abs. 3 der Abgaben-
ordnung in der Fassung von Artikel 22 des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals auf Säumniszu-
schläge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1993 verwirkt werden." 

Artikel 24 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 S. 808), zuletzt geändert durch Arti-
kel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 3 Nr. 46 wird aufgehoben. 

2. § 10 Abs. 1 Nr. 3 wird aufgehoben. 

3. § 10e Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Steuerpflichtige kann von den Herstel-
lungskosten einer Wohnung in einem im Inland 
belegenen eigenen Haus oder einer im Inland 
belegenen eigenen Eigentumswohnung zuzüglich 
der Hälfte der Anschaffungskosten für den dazuge-
hörenden Grund und Boden (Bemessungsgrund-
lage) im Jahr der Fertigstellung und in den drei 
folgenden Jahren jeweils bis zu 6 vom Hundert, 
höchstens jeweils 19 800 Deutsche Mark, und in 
den vier darauffolgenden Jahren jeweils bis zu 
5 vom Hundert, höchstens jeweils 16 500 Deutsche 
Mark, wie Sonderausgaben abziehen. Vorausset-
zung ist, daß der Steuerpflichtige die Wohnung 
hergestellt und in dem jewei ligen Jahr des Zeit-

raums nach Satz 1 (Abzugszeitraum) zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt hat und die Wohnung keine 
Ferienwohnung oder Wochenendwohnung ist. 
Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch 
vor, wenn Teile einer zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohnzwek-
ken überlassen werden. Hat der Steuerpflichtige 
die Wohnung angeschafft, so sind die Sätze 1 bis 3 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle 
des Jahres der Fertigstellung das Jahr der Anschaf-
fung und an die Stelle der Herstellungskosten die 
Anschaffungskosten treten; hat der Steuerpflich-
tige die Wohnung nicht bis zum Ende des zweiten 
auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres 
angeschafft, kann er von der Bemessungsgrund-
lage im Jahr der Anschaffung und in den drei 
folgenden Jahren höchstens jeweils 9 000 Deut-
sche Mark, und in den vier darauffolgenden Jahren 
höchstens jeweils 7 500 Deutsche Mark, abziehen. 
§ 6 b Abs. 6 gilt sinngemäß. Bei einem Anteil an der 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung 
kann der Steuerpflichtige den entsprechenden Teil 
der Abzugsbeträge nach Satz 1 wie Sonderausga-
ben abziehen. Werden Teile der Wohnung nicht zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt, ist die Bernes-
sungsgrundlage um den auf den nicht zu eige-
nen Wohnzwecken entfallenden Teil zu kürzen. 
Satz 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuer-
pflichtige die Wohnung oder einen Anteil daran 
von seinem Ehegatten anschafft und bei den 
Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 
vorliegen. " 

4. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Einnahmen aus der Veräußerung 

a) von Dividendenscheinen und sonstigen 
Ansprüchen durch den Inhaber des 
Stammrechts, 

b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der 
Schuldverschreibung, 

wenn die dazugehörigen Ak tien, son-
stigen Anteile oder Schuldverschreibun-
gen nicht mitveräußert werden. Die Be-
steuerung nach Buchstabe a tritt an die 
Stelle der Besteuerung nach Abs. 1 
Nr. 1." 

b) Folgender neuer Absatz 2 a wird eingefügt: 

„ (2 a) Einkünfte aus Kapitalvermögen im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 erzielt 
der Anteilseigner. Anteilseigner ist derjeni-
ge, dem die Anteile an dem Kapitalvermögen 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 im Zeitpunkt 
des Gewinnverteilungsbeschlusses nach 
§ 39 der Abgabenordnung zuzurechnen sind. 
Sind einem Nießbraucher oder Pfandgläubi-
ger die Einnahmen im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 1 oder 2 zuzurechnen, gilt er als Anteils-
eigner. 
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5. Die Tabelle in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

Bei Beginn der Rente 
vollendetes Lebens

-

jahr des Renten

-

berechtigten 

Ertragsanteil 
in v. H.  

Bei Beginn der Rente 
vollendetes Lebens

-

jahr des Renten

-

berechtigten 

Ertragsanteil 
in v. H.  

Bei Beginn der Rente 
vollendetes Lebens

-

jahr des Renten

-

berechtigten 

Ertragsanteil 
in v. H. 

0 bis 	3 73 44 49 68 23 
4 bis 	5 72 45 48 69 22 
6 bis 	8 71 46 47 70 21 
9 bis 11 70 47 46 71 20 

12 bis 13 69 48 45 72 19 
14 bis 15 68 49 44 73 18 
16 bis 17 67 50 43 74 17 
18 bis 19 66 51 42 75 16 
20 bis 21 65 52 41 76 15 
22 bis 23 64 53 40 77 14 
24 bis 25 63 54 39 78 13 
26 bis 27 62 55 38 79 12 

28 61 56 37 80 bis 81 11 
29 bis 30 60 57 36 82 10 

31 59 58 35 83 9 
32 bis 33 58 59 34 84 bis 85 8 

34 57 60 32 86 bis 87 7 
35 56 61 31 88 6 

36 bis 37 55 62 30 89 bis 91 5 
38 54 63 29 92 bis 93 4 
39 53 64 28 94 bis 96 3 
40 52 65 27 ab 97 2 

41 bis 42 51 66 26 
43 50 67 25 

6. Dem § 39 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Gemeinde hat die Ausstellung einer Ersatz

-

Lohnsteuerkarte dem für den Arbeitnehmer örtlich 
zuständigen Finanzamt und Arbeitsamt unverzüg-
lich mitzuteilen. " 

7. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 14 wird wie folgt gefaßt: 

„(14) Für nach dem 31. Dezember 1986 und 
vor dem 1. Januar 1991 hergestellte oder ange-
schaffte Wohnungen im eigenen Haus oder 
Eigentumswohnungen sowie in diesem Zeit-
raum fertiggestellte Ausbauten oder Erweite-
rungen ist § 10 e des Einkommensteuergesetzes 
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. September 1990 (BGBl. I S. 1898, 1991 IS. 808) 
weiter anzuwenden. Für nach dem 31. Dezem-
ber 1990 hergestellte oder angeschaffte Woh-
nungen im eigenen Haus oder Eigentumswoh-
nungen sowie in diesem Zeitraum fertiggestellte 
Ausbauten oder Erweiterungen ist § 10 e des 
Einkommensteuergesetzes in der durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 1991 (BGBl. I 
S. 1322) geänderten Fassung weiter anzuwen-
den. Abweichend von Satz 2 ist § 10 e Abs. 1 bis 5 
und 6 bis 7 in der durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) geänder-
ten Fassung erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1991 bei Objekten im Sinne des § 10e 
Abs. 1 und 2 anzuwenden, wenn im Fa ll  der 
Herstellung der Steuerpflichtige nach dem 
30. September 1991 den Bauantrag gestellt oder 
mit der Herstellung begonnen hat oder im Fa ll 

 der Anschaffung der Steuerpflichtige das 
Objekt nach dem 30. September 1991 auf Grund 
eines nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam 
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder 
gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat 
oder mit der Herstellung des Objekts nach dem 
30. September 1991 begonnen worden ist. § 10 e 
Abs. 5 a ist erstmals bei in § 10e Abs. 1 und 2 
bezeichneten Objekten anzuwenden, für die 
der Steuerpflichtige den Bauantrag nach dem 
31. Dezember 1991 gestellt oder, falls ein solcher 
nicht erforderlich ist, mit deren Herstellung er 
nach diesem Zeitpunkt begonnen hat. In den 
Fällen des § 10e Abs. 1 Satz 4 ist § 10 e Abs. 5 a 
erstmals anzuwenden, wenn der Steuerpflich-
tige das Objekt auf Grund eines nach dem 
31. Dezember 1991 rechtswirksam abgeschlos-
senen obligatorischen Vertrags oder gleichste-
henden Rechtsakts angeschafft hat. § 10e Abs. 1 
Satz 4 in der Fassung dieses Gesetzes ist erst-
mals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige 
das Objekt auf Grund eines nach dem 31. De- 
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zember 1993 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden 
Rechtsakts angeschafft hat. 

b) Folgender Absatz 20 a wird eingefügt: 

„(20a) Wenn die Dividende zivilrechtlich 
nicht dem Anteilseigner zusteht, ist § 20 Abs. 2 
Nr. 2 und Abs. 2 a erstmals in den Fällen 
anzuwenden, in denen die Trennung zwischen 
Anteil und Dividendenanspruch nach dem 
31. Dezember 1993 erfolgt. 

Artikel 25 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 

Das Auslandinvestment-Gesetz vom 28. Juli 1969 
(BGBl. I S 986), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 17 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b werden folgende 
Doppelbuchstaben dd und ee eingefügt: 

„dd) zur Anrechnung oder Erstattung von Kapital-
ertragsteuer berechtigenden Teilen der Aus-
schüttung, 

ee) Betrag anzurechnender oder zu erstattender 
Kapitalertragsteuer," 

2. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

„§ 18a 

(1) Ein Steuerabzug vom Kapitalertrag in Höhe 
von 30 vom Hundert des ausgeschütteten Be trags 
wird erhoben von 

1. Ausschüttungen im Sinne des § 17, soweit sie 
nicht enthalten 

a) Gewinne aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren und Bezugsrechten auf Anteile an 
Kapitalgesellschaften, 

b) Gewinne aus der Veräußerung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten, 
wenn der Zeitraum zwischen der Anschaf-
fung und der Veräußerung mehr als zwei 
Jahre beträgt, 

c) die auf diese Gewinne entfallenden Teile des 
Ausgabepreises der Anteilscheine; 

2. Ausschüttungen im Sinne des § 18. 

(2) Die für den Steuerabzug von Kapitalerträ-
gen im Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 7 und Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes geltenden Vor-
schriften des Einkommensteuergesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. " 

3. Nach § 20a wird folgender neuer § 21 eingefügt: 

„§ 21 

§ 17 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstaben 
dd) und ee) sowie § 18 a sind erstmals auf Ausschüt-
tungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1993 
zufließen. 

Artikel 26 

Änderung des Gesetzes über Bergmannsprämien 

Das Gesetz über Bergmannsprämien in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. Mai 1969 (BGBl. I 
S. 484), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 532), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 4 wird aufgehoben. 

2. In § 7 wird das Datum „31. März 1980" durch das 
Datum „31. Dezember 1993" ersetzt. 

3. § 8 wird gestrichen. 

Artikel 27 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

§ 49 Abs. 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom ... (BGBl. I 
S....), zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S....), wird gestrichen. 

Artikel 28 

Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt 
geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom . . . 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. § 22 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. bei einem Gewerbebetrieb, wenn der nach § 30 
abgerundete Wert, der sich für den Beginn 
eines Kalenderjahrs ergibt, nach oben um 
mehr als 200 000 DM oder nach unten um mehr 
als 100 000 DM von dem Einheitswert des 
letzten Feststellungszeitpunkts abweicht. 

2. § 110 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Bei der Ermittlung des Werts des sonstigen 
Vermögens bleibt der Wert der Wirtschaftsgüter, 
der sich nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 ergibt, bis zu 
einem Betrag von 10 000 Deutsche Mark außer 
Ansatz. Ein nach Anwendung des Satzes 1 verblei-
bender Teil des Freibetrags ist vom Wert der 
Wirtschaftsgüter nach Absatz 1 Nr. 3 abzuzie-
hen. " 

3. In § 124 Abs. 1 wird die Jahreszahl „1993"  durch 
die Jahreszahl „1995" ersetzt. 
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4. Anlage 9 wird wie folgt gefaßt: 

„Anlage 9 
(Zu § 14) 

Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einer Deutschen Mark 

Der Kapitalwert ist nach der „Sterbetafel für die Bundesrepublik Deutschland 1986/1988; Gebietsstand seit 
dem 3. Oktober 1990" unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 vom Hundert 
errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich 
vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise. 

Vollendetes 
Lebensalter 

in Jahren 
Männer Frauen 

0 17,908 18,136 

1 18,040 18,239 

2 18,019 18,227 

3 17,992 18,210 
4 17,961 18,189 

5 17,927 18,166 

6 17,891 18,142 
7 17,853 18,115 

8 17,813 18,087 

9 17,769 18,058 

10 17,723 18,026 

11 17,674 17,993 
12 17,623 17,958 

13 17,569 17,921 
14 17,512 17,882 

15 17,453 17,842 

16 17,393 17,800 
17 17,332 17,756 

18 17,272 17,712 

19 17,212 17,665 

20 17,151 17,616 
21 17,086 17,564 

22 17,018 17,510 

23 16,945 17,452 

24 16,867 17,392 

25 16,785 17,328 

26 16,699 17,261 

27 16,608 17,190 

28 16,512 17,116 

29 16,411 17,038 

30 16,306 16,956 
31 16,196 16,870 
32 16,080 16,781 

33 15,960 16,687 
34 15,833 16,589 

35 15,700 16,486 
36 15,562 16,379 
37 15,417 16,267 
38 15,267 16,150 

39 15,109 16,029 

Vollendetes 
Lebensalter 
in Jahren 

Männer Frauen 

40 14,945 15,902 
41 14,775 15,770 
42 14,598 15,632 

43 14,415 15,489 
44 14,225 15,341 

45 14,030 15,186 

46 13,828 15,025 
47 13,620 14,858 
48 13,406 14,684 

49 13,187 14,503 

50 12,961 14,316 

51 12,730 14,122 
52 12,494 13,920 

53 12,253 13,711 
54 12,008 13,495 

55 11,759 13,271 
56 11,506 13,040 
57 11,249 12,801 

58 10,987 12,553 
59 10,720 12,298 

60 10,448 12,034 
61 10,171 11,763 

62 9,889 11,484 
63 9,603 11,197 

64 9,313 10,903 

65 9,019 10,601 

66 8,723 10,292 

67 8,422 9,977 

68 8,120 9,654 

69 7,816 9,325 

70 7,511 8,990 
71 7,206 8,650 
72 6,904 8,307 
73 6,604 7,962 

74 6,310 7,616 

75 6,020 7,271 

76 5,738 6,930 
77 5,464 6,592 
78 5,198 6,261 
79 4,941 5,937 
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Vollendetes 
Lebensalter 
in Jahren 

Männer Frauen 

80 4,693 5,622 

81 4,456 5,317 

82 4,228 5,022 

83 4,010 4,739 

84 3,802 4,468 

85 3,603 4,210 

86 3,415 3,964 

87 3,235 3,731 

88 3,065 3,511 

89 2,904 3,304 

90 2,753 3,109 

91 2,609 2,927 

92 2,475 2,756 

93 2,348 2,597 

94 2,229 2,448 

95 2,118 2,310 

96 2,014 2,183 

97 1,917 2,064 

98 1,826 1,955 

99 1,741 1,854 

100 1,662 1,761 

101 1,589 1,675 

102 1,520 1,595 

103 1,455 1,522 

104 1,394 1,453 

105 1,334 1,387 

106 1,272 1,318 

107 1,199 1,238 

108 1,095 1,125 

109 0,908 0,924 

110 
und darüber 0,500 0,500" 

Artikel 29 

Änderung des Vermögensteuergesetzes 

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1990 (BGBl I 
S. 2467), zuletzt geändert durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 6 Abs. 1 und 2 werden die Worte „70 000 Deut-
sche Mark" jeweils durch die Worte „120 000 
Deutsche Mark" und die Worte „140 000 Deutsche 
Mark" durch die Worte „240 000 Deutsche Mark" 
ersetzt. 

2. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 

Steuersatz 

Die Vermögensteuer beträgt jährlich 

1. für natürliche Personen 1 vom Hundert des steuer-
pflichtigen Vermögens. Sie beträgt 0,5 vom Hun-
dert des steuerpflichtigen Vermögens, soweit in 
dem steuerpflichtigen Vermögen land- und forst-
wirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und 
Wirtschaftsgüter im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 3 des 
Bewertungsgesetzes enthalten sind; der Wert die-
ses Vermögens ist auf volle tausend Deutsche Mark 
nach oben aufzurunden; 

2. für die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und § 2 Abs. 1 Nr. 2 
bezeichneten Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen 0,6 vom Hundert 
des steuerpflichtigen Vermögens. 

3. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Vermögensteuer wird neu veranlagt, 
wenn dem Finanzamt bekannt wird, 

1. daß sich die Verhältnisse für die Zusammen-
veranlagung ändern; 

2. daß sich vorbehaltlich der Nummer 1 die 
Verhältnisse für die Ermittlung der Vermö-
gensteuer gegenüber den Verhältnissen ge-
ändert haben, die bei der zuletzt festgesetz-
ten Vermögensteuer zugrunde gelegt wor-
den sind, und die Vermögensteuer nach oben 
um mindestens 1 000 DM oder nach unten um 
mindestens 250 DM von der zuletzt festge-
setzten Vermögensteuer abweicht." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Neu veranlagt wird 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit 
Wirkung vom Beginn des Kalenderjahrs an, 
das der Änderung der Verhältnisse für die 
Zusammenveranlagung folgt; 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 mit 
Wirkung vom Beginn des Kalenderjahrs an, 
für den sich die Abweichung bei der Vermö-
gensteuer ergibt; 

3. in den Fällen des Absatzes 2 mit Wirkung 
vom Beginn des Kalenderjahrs an, in dem der 
Fehler dem Finanzamt bekannt wird, bei 
einer Erhöhung der Vermögensteuer jedoch 
frühestens vom Beginn des Kalenderjahrs an, 
in dem der Steuerbescheid erteilt wird. 
Der Beginn des maßgebenden Kalenderjahrs 
ist der Neuveranlagungszeitpunkt. § 15 
Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden." 

4. In § 19 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte „70 000 
Deutsche Mark" jeweils durch die Worte 
„ 120 000 Deutsche Mark" ersetzt. 

5. In § 25 Abs. 1 wird die Jahreszahl „1993"  durch die 
Jahreszahl „ 1995 " ersetzt. 
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Artikel 30 

Gesetz zur Änderung des Hauptfeststellungs

-

zeitraums für die wi rtschaftlichen Einheiten 
des Betriebsvermögens sowie des Haupt

-

veranlagungszeitraums für die Vermögensteuer 

§ 1 

Änderung des Hauptfeststellungszeitraums 
für die wirtschaftlichen Einheiten 

des Betriebsvermögens 

Abweichend von § 21 Abs. 1 des Bewertungsgeset-
zes findet für die wirtschaft lichen Einheiten des 
Betriebsvermögens die nächste Hauptfeststellung der 
Einheitswerte auf den 1. Januar 1995 und die darauf-
folgende Hauptfeststellung der Einheitswerte auf den 
1. Januar 1999 statt. 

§2 

Verlängerung des Hauptveranlagungszeitraums 
für die Vermögensteuer 

Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 des Vermögen-
steuergesetzes findet die nächste Hauptveranlagung 
der Vermögensteuer auf den 1. Januar 1995 und die 
darauffolgende Hauptveranlagung der Vermögen-
steuer auf den 1. Januar 1999 statt. 

Artikel 31 

Änderung des Versicherungsteuergesetzes 

(1) Das Versicherungsteuergesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-15, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 1993 (BGBl. I 
S....) 1), wird wie folgt geändert: 

1. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6 

Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt 12 vom Hundert des 
Versicherungsentgelts; dies gilt nicht für die in 
Absatz 2 bezeichneten Versicherungen. 

(2) Die Steuer beträgt 

1. bei der Feuerversicherung und bei der Feuer-
Betriebsunterbrechungsversicherung 10 vom 
Hundert des Versicherungsentgelts 

2. bei der Gebäudeversicherung und bei der Haus-
ratversicherung, wenn bei ihnen ein Anteil des 
Versicherungsentgelts als Feueranteil auch der 
Steuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Feuerschutzsteuerge-
setzes unterliegt, insoweit bei der Gebäudever-
sicherung 11,5 vom Hundert sowie bei der 
Hausratversicherung 11,6 vom Hundert des 
Versicherungsentgelts; 

1 ) Fassung EWR-Ausführungsgesetz  

3. bei der Hagelversicherung und bei der im 
Betrieb der Landwirtschaft oder Gärtnerei 
genommenen Versicherung von Glasdeckun-
gen über Bodenerzeugnissen gegen Hagelscha-
den für jedes Versicherungsjahr 20 Pfennig für 
je 1 000 Deutsche Mark der Versicherungs-
summe oder einen Teil davon; 

4. bei der Seeschiffskaskoversicherung 2 vom 
Hundert des Versicherungsentgelts; 

5. bei der Unfallversicherung mit Prämienrückge-
währ 2,4 vom Hundert des Versicherungsent-
gelts. " 

2. § 10b wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wird ein Steuersatz geändert, ist der neue 
Steuersatz auf Versicherungsentgelte anzuwen-
den, die ab dem Inkrafttreten der Änderung des 
Steuersatzes fällig werden. Wird die Fälligkeit 
des Versicherungsentgelts nachträglich geän-
dert oder für einen Zeitpunkt vor Vertragsab-
schluß festgelegt, ist für die Anwendung des 
Steuersatzes der vor der Änderung vereinbarte 
Fälligkeitszeitpunkt oder der Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses zugrunde zu legen. Dies 
gilt auch, wenn ein Versicherungsvertrag zur 
Änderung der Fälligkeit des Versicherungsent-
gelts gekündigt und alsbald neu abgeschlossen 
wird. 

(2) Der Steuersatz von 12 vom Hundert nach 
§ 6 Abs. 1 ist bei Versicherungen, die im 
Zusammenhang mit Reisen durch einen Reise-
veranstalter oder durch ein Reisebüro zu einem 
Festpreis angeboten werden (Reiseversicherun-
gen), auf Versicherungsentgelte anzuwenden, 
die ab dem 1. Januar 1994 fällig werden. Der 
bisherige Steuersatz von 10 vom Hundert gilt 
weiter für die entsprechenden Versicherungs-
entgelte, die bis zum 31. Dezember 1993 fällig 
werden." 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

(2) Das Versicherungsteuergesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-15, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Absatz 1 dieses Artikels, wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Steuer beträgt 15 vom Hundert des 
Versicherungsentgelts; dies gilt nicht für die in 
Absatz 2 bezeichneten Versicherungen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. bei der Gebäudeversicherung und bei 
der Hausratversicherung, wenn bei 
ihnen ein Anteil des Versicherungsent-
gelts als Feueranteil auch der Steuer 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Feuerschutz- 
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steuergesetzes unterliegt, insoweit bei 
der Gebäudeversicherung 13,75 vom 
Hundert sowie bei der Hausratversiche-
rung 14 vom Hundert des Versiche-
rungsentgelts;" 

bb) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. bei der Unfallversicherung mit Prä-
mienrückgewähr 3 vom Hundert des 
Versicherungsentgelts." 

2. § 10b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)"  gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 32 

Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 

(1) § 4 Abs. 2 des Feuerschutzsteuergesetzes vom 
21. Dezember 1939 (BGBl. I S. 2353), das zuletzt durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... 1993 (BGBl. I 
S. ....) 1 ) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„(2) Hat der Versicherer die Versicherungsteuer in 
das Versicherungsentgelt eingerechnet, so beträgt 
der Steuersatz bei eingerechneter Versicherung-
steuer von 10 vom Hundert statt 12 vom Hundert 
10,909 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 
4,545 vom Hundert des Versicherungsentgelts ein-
schließlich der Versicherungsteuer. Hat der Versiche-
rer die Versicherungsteuer bei der Gebäudeversiche-
rung und bei der Hausratversicherung im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
in das Versicherungsentgelt eingerechnet, beträgt der 
Steuersatz bei eingerechneter Versicherungsteuer 
von 11,5 vom Hundert statt 12 vom Hundert 
10,762 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 
4,484 vom Hundert, bei eingerechneter Versiche-
rungsteuer von 11,6 vom Hundert statt 12 vom Hun-
dert 10,753 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 
4,480 vom Hundert des anteiligen Versicherungsent-
gelts einschließlich der Versicherungsteuer." 

(2) § 4 Abs. 2 des Feuerschutzsteuergesetzes vom 
21. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2353), das zuletzt durch 
Absatz 1 dieses Artikels geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„(2) Hat der Versicherer die Versicherungsteuer in 
das Versicherungsentgelt eingerechnet, so beträgt 
der Steuersatz bei eingerechneter Versicherung-
steuer von 10 vom Hundert statt 12 vom Hundert 
10,909 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 
4,545 vom Hundert des Versicherungsentgelts ein-
schließlich der Versicherungsteuer. Hat der Versiche-
rer die Versicherungsteuer bei der Gebäudeversiche-
rung und bei der Hausratversicherung im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
in das Versicherungsentgelt eingerechnet, beträgt der 
Steuersatz bei eingerechneter Versicherungsteuer 
von 13,75 vom Hundert statt 12 vom Hundert 
10,549 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 

1 ) Fassung EWR-Ausführungsgesetz 

4,396 vom Hundert sowie bei eingerechneter Versi-
cherungsteuer von 14 vom Hundert statt 12 vom 
Hundert 10,526 vom Hundert und statt 5 vom Hundert 
4,386 vom Hundert des anteiligen Versicherungsent-
gelts einschließlich der Versicherungsteuer." 

Artikel 33 

Änderung der Versicherungsteuer

-

Durchführungsverordnung 

(1) § 4 der Versicherungsteuer-Durchführungsver-
ordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 611-15-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes 
vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1322) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
 Steuerberechnung bei der Einrechung 

der Steuer in das Versicherungsentgelt 

Berechnet der Versicherer die Steuer nach § 5 Abs. 2 
des Gesetzes von dem Gesamtbetrag der Versiche-
rungsentgelte einschließlich der Steuer, sind von 
diesem Gesamtbetrag statt 2 vom Hundert 1,961 vom 
Hundert, statt 2,4 vom Hundert 2,344 vom Hundert, 
statt 10 vom Hundert 9,091 vom Hundert, statt 
11,5 vom Hundert 10,314 vom Hundert, statt 11,6 vom 
Hundert 10,394 vom Hundert und statt 12 vom Hun-
dert 10,714 vom Hundert zu erheben." 

(2) § 4 der Versicherungsteuer-Durchführungsver-
ordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 611-15-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Absatz 1 dieses Artikels 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 

Steuerberechnung bei der Einrechung der Steuer 
in das Versicherungsentgelt 

Berechnet der Versicherer die Steuer nach § 5 Abs. 2 
des Gesetzes von dem Gesamtbetrag der Versiche-
rungsentgelte einschließlich der Steuer, sind von 
diesem Gesamtbetrag statt 2 vom Hundert 1,961 vom 
Hundert, statt 3 vom Hundert 2,913 vom Hundert, statt 
10 vom Hundert 9,091 vom Hundert, statt 13,75 vom 
Hundert 12,088 vom Hundert, statt 14 vom Hundert 
12,281 vom Hundert und statt 15 vom Hundert 
13,043 vom Hundert zu erheben." 

Artikel 34 

Solidaritätszuschlaggesetz 1995 

§ 1 

Erhebung eines Solidaritätszuschlags 

Zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer 
wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe 
erhoben. 
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§2 

Abgabepflicht 

Abgabepflichtig sind 

1. natürliche Personen, die nach § 1 des Einkommen-
steuergesetzes einkommensteuerpflichtig sind, 

2. Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-
mögensmassen, die nach § 1 oder § 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes körperschaftsteuerpflichtig 
sind. 

§3 

Bemessungsgrundlage und zeitliche Anwendung 

(1) Der Solidaritätszuschlag bemißt sich vorbehalt-
lich Absatz 2, 

1. soweit eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer vorzunehmen ist: 

nach der für die Veranlagungszeiträume ab 1995 
festgesetzten Einkommensteuer oder Körper-
schaftsteuer, vermindert um die anzurechnende 
Körperschaftsteuer, wenn ein positiver Betrag ver-
bleibt; 

2. soweit Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer zu leisten sind: 

nach den Vorauszahlungen auf die Steuer für 
Veranlagungszeiträume ab 1995; 

3. soweit Lohnsteuer zu erheben ist: 

nach der Lohnsteuer, die 

a) vom laufenden Arbeitslohn zu erheben ist, der 
für einen nach dem 31. Dezember 1994 enden-
den Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, 

b) von sonstigen Bezügen zu erheben ist, die nach 
dem 31. Dezember 1994 zufließen; 

4. soweit Kapitalertragsteuer oder Zinsabschlag zu 
erheben ist außer in den Fällen des § 44d des 
Einkommensteuergesetzes: 

nach der ab 1. Januar 1995 zu erhebenden Kapital-
ertragsteuer oder dem ab diesem Zeitpunkt zu 
erhebenden Zinsabschlag; 

5. soweit bei beschränkt Steuerpflichtigen ein Steuer-
abzugsbetrag nach § 50 a des Einkommensteuer-
gesetzes zu erheben ist: 

nach dem ab 1. Januar 1995 zu erhebenden Steu-
erabzugsbetrag. 

(2) § 51 a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ist 
nicht anzuwenden. 

§ 4  

Zuschlagsatz 

Der Solidaritätszuschlag beträgt ... vom Hundert 
der Bemessungsgrundlage. Bruchteile eines Pfennigs 
bleiben außer Ansatz. 

§5 

Doppelbesteuerungsabkommen 

Werden auf Grund eines Abkommens zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erhobene Steuern vom Einkommen 
ermäßigt, so ist diese Ermäßigung zuerst auf den 
Solidaritätszuschlag zu beziehen. 

ABSCHNITT 3 

Neuordnung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs und Bewältigung 

der finanziellen Erblasten im Zusammenhang 
mit der Herstellung der Einheit Deutschlands 

Artikel 35 

Änderung des Gesetzes fiber den Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern 

Das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen 
Bund und Ländern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2124), wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. § 11 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Jahreszahl „ 1993" durch 
„1994"  ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Im Jahr 1994 vermindern sich die Er-
gänzungszuweisungen nach Satz 1 um 
300 000 000 DM." 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Jahreszahl „1993" 
durch die Zahl „ 1994 " ersetzt und nach der Zahl 
„12 500 000 DM" werden die Worte: ,,, in den 
Jahren 1992 und 1993 zuzüglich eines Betrages 
von 29 750 000 DM, im Jahr 1994 abzüglich 
eines Betrages von 75 000 000 DM" eingefügt. 

Artikel 36 

Gesetz fiber den Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern (Finanzausgleichsgesetz — FAG) 

ERSTER ABSCHNITT 

Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern 
sowie unter den Ländern 

§1 

Anteile von Bund und Ländern 
an der Umsatzsteuer 

(1) Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen für 
das Jahr 1995 dem Bund 67,5 vom Hundert und den 
Ländern 32,5 vom Hundert und für das Jahr 1996 dem 
Bund 68 vom Hundert und den Ländern 32 vom 
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Hundert zu. Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt 
jeweils für alle Beträge, die während der Geltungs-
dauer des Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt 
oder erstattet werden. 

(2) Aus dem Anteil der Länder an  der Umsatzsteuer . 

erhält der Bund zusätzlich einen Betrag in Höhe von 
50 vom Hundert der Bundeszuschüsse nach § 6 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über den Fonds „Deutsche Ein-
heit". Der Beitrag der Länder wird auf die einzelnen 
Länder nach der Einwohnerzahl am 30. Juni des 
jeweiligen Jahres ohne Berücksichtigung der Einwoh-
nerzahl des Teils des L andes Berlin, in dem das 
Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, 
verteilt. Er wird in Monatsbeträgen mit den Einfuhr-
umsatzsteuerzahlungen des Bundes nach § 13 Abs. 2 
vorläufig berechnet. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

§2 

Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern 

Der Länderanteil an  der Umsatzsteuer wird auf die 
einzelnen Länder im Verhältnis der Einwohnerzahlen 
verteilt, die das Statistische Bundesamt am 30. Juni 
des Ausgleichsjahres festgestellt hat. 

§3 

Verteilung der Gewerbesteuerumlage 
unter den Ländern 

Die Gewerbesteuerumlage steht den Ländern inso-
weit zu, als die Gewerbesteuer in dem Gebiet des 
einzelnen Landes vereinnahmt wird. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Finanzausgleich unter den Ländern 

§4 

Ausgleichsleistungen 

Zur Durchführung des Finanzausgleichs unter den 
Ländern werden aus Beiträgen der ausgleichspflichti-
gen Länder (Ausgleichsbeiträge) Zuschüsse an die 
ausgleichsberechtigten Länder (Ausgleichszuweisun-
gen) geleistet. 

§5 

Ausgleichspflichtige und ausgleichsberechtigte 
Lander 

(1) Ausgleichspflichtig sind die Länder, deren 
Finanzkraftmeßzahl im Referenzjahr ihre Ausgleichs-
meßzahl übersteigt. Ausgleichsberechtigt sind die 
Lander, deren Finanzkraftmeßzahl im Referenzjahr 
ihre Ausgleichsmeßzahl nicht erreicht. 

(2) Referenzjahr ist das dem Ausgleichsjahr um zwei 
Jahre vorausgehende Rechnungsjahr. Zur Überlei-

tung auf die Neuregelung ist abweichend von Satz 1 
für die Ausgleichsjahre 1995 und 1996 Referenzjahr 
das Jahr 1995. Ausgleichsjahr ist das Rechnungsjahr, 
für das der Ausgleich durchgeführt wird. 

§6 

Finanzkraftmeßzahl, Ausgleichsmeßzahl 

(1) Die Finanzkraftmeßzahl eines L andes ist die 
Summe der Steuereinnahmen und der Einnahmen aus 
der bergrechtlichen Förderabgabe des Landes nach 
§ 7 und der Steuereinnahmen seiner Gemeinden nach 
§ 8. 

(2) Die Ausgleichsmeßzahl eines Landes ist die 
Summe der beiden Meßzahlen, die zum Ausgleich der 
Steuereinnahmen und der Einnahmen aus der berg-
rechtlichen Förderabgabe der Länder (§ 7) und zum 
Ausgleich der Steuereinnahmen der Gemeinden (§ 8) 
getrennt festgestellt werden. Die Meßzahlen ergeben 
sich aus den auszugleichenden Einnahmen je  Ein-
wohner im Bundesdurchschnitt, vervielfacht mit der 
Einwohnerzahl des Landes; hierbei sind die nach § 9 
gewerteten Einwohnerzahlen zugrunde zu legen. 

§ 7 

Einnahmen der Lander aus Steuern 
und Förderabgabe 

(1) Als Steuereinnahmen eines Landes gelten die 
ihm im Referenzjahr zugeflossenen Einnahmen 

1. aus seinem Anteil an der Einkommensteuer und 
der Körperschaftsteuer; 

2. aus seinem Anteil an der Gewerbesteuerumlage; 

3. aus der Vermögensteuer, der Erbschaftsteuer, der 
Kraftfahrzeugsteuer, der Biersteuer, der Rennwett- 
und Lotteriesteuer mit Ausnahme der Tota lisator

-

steuer, der Grunderwerbsteuer, der Feuerschutz

-

steuer und der Spielbankabgabe mit Ausnahme 
der Sonderabgabe und der Troncabgabe. 

Als Steuereinnahmen eines L andes gelten ferner die 
nach § 2 für das Referenzjahr festgestellten Anteile an 

 der Umsatzsteuer. Dabei bleibt der nach § 1 Abs. 2 
Satz 2 nach der Einwohnerzahl zu verteilende Beitrag 
der Länder zu den Schuldendienstzuschüssen an den 
Fonds „Deutsche Einheit" unberücksichtigt. 

(2) Den Einnahmen der Länder nach Absatz 1 wird 
das Aufkommen im Referenzjahr aus der Förderab-
gabe nach § 31 des Bundesberggesetzes hinzuge-
setzt. 

§ 8 

Steuereinnahmen der Gemeinden 

(1) Als Steuereinnahmen der Gemeinden eines 
Landes gelten unter Kürzung nach den Vorschriften 
des Absatzes 5 
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1. die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer im 
Referenzjahr, 

2. die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer und der 
Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital, die für das 
Kalenderjahr ermittelt sind, das dem Referenzjahr 
vorausgeht, vermindert um die im Referenzjahr 
geleistete Gewerbesteuerumlage. 

Für die Anteile der Gemeinden an der Einkommen-
steuer und für die von den Gemeinden geleistete 
Gewerbesteuerumlage sind die Feststellungen der 
Länder maßgebend. 

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt 

1. die Grundbeträge der Grundsteuer von den l and- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben 

mit 180 vom Hundert; 

2. von den Grundbeträgen der Grundsteuer von den 
Grundstücken 

die ersten 100 000 Deutsche Mark einer Gemeinde 
mit 180 vom Hundert, 

die weiteren 200 000 Deutsche Mark einer 
Gemeinde mit 200 vom Hundert, 

die weiteren 500 000 Deutsche Mark einer 
Gemeinde mit 225 vom Hundert, 

die 800 000 Deutsche Mark übersteigenden 
Beträge einer Gemeinde mit 250 vom Hundert; 

3. die Grundbeträge der Gewerbesteuer vom Ertrag 
und Kapital 

mit 250 vom Hundert. 

Als Grundbetrag gilt das Aufkommen in dem dem 
Referenzjahr vorausgehenden Jahr, geteilt durch die 
in diesem Kalenderjahr in Geltung gewesenen Hebe-
sätze. 

(3) Für die Errechnung der Realsteuerkraft eines 
Landes ist die Summe der Grundbeträge maßgebend, 
die das Statistische Bundesamt nach dem Ergebnis der 
Gemeindefinanzstatistik festgestellt hat. Bei der 
Grundsteuer von den Grundstücken gilt für alle 
Gemeinden einer Gemeindegruppe einheitlich der im 
Durchschnitt auf eine Gemeinde entfallende Grund-
betrag. Maßgebend sind die folgenden Gemeinde-
gruppen: 

Gemeinden 	 bis 10 000 Einwohner, 
Gemeinden über 	10 000 bis 20 000 Einwohner, 
Gemeinden über 	20 000 bis 50 000 Einwohner, 
Gemeinden über 	50 000 bis 100 000 Einwohner, 
Gemeinden über 100 000 bis 200 000 Einwohner, 
Gemeinden über 200 000 bis 500 000 Einwohner, 
Gemeinden über 	 500 000 Einwohner. 

(4) Durch Rechtsverordnung des Bundesministeri-
ums der Finanzen, die der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, können 

1. bei der Errechnung der Steuerkraftzahlen Un-
gleichheiten ausgeglichen werden, die sich aus 
einer verschiedenen Einheitsbewertung des 
Grundbesitzes im Bundesgebiet ergeben; 

2. die in Absatz 2 genannten Hundertsätze geändert 
werden, soweit die Entwicklung der durchschnitt-
lichen Realsteuerhebesätze eine Anpassung der 
Hundertsätze erforderlich macht. 

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 errechneten 
Steuerkraftzahlen der Grundsteuer von den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben, der Grundsteuer von 
den Grundstücken und der Gewerbesteuer vom 
Ertrag und Kapital werden je für sich nach einem für 
alle Länder einheitlichen Hundertsatz auf die Hälfte 
des Betrages herabgesetzt, den die Gemeinden aus 
der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben, aus der Grundsteuer von den Grund-
stücken sowie aus der Gewerbesteuer vom Ertrag und 
Kapital im Referenzjahr eingenommen haben. Der 
Gemeindeanteil an  der Einkommensteuer und die 
Gewerbesteuerumlage werden auf die Hälfte der 
Beträge herabgesetzt, die für das Referenzjahr festge-
stellt sind. 

§9 

Einwohnerzahl 

(1) Der Ausgleichsmeßzahl eines Landes wird die 
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) zugrunde gelegt, 
die das Statistische Bundesamt am 30. Juni des Refe-
renzjahres festgestellt hat. 

(2) Bei der Ermittlung der Meßzahlen zum Aus-
gleich der Steuereinnahmen der Länder werden die 
Einwohnerzahlen der Länder Berlin, Bremen und 
Hamburg mit 135 vom Hundert und die Einwohner-
zahlen der übrigen Länder mit 100 vom Hundert 
gewertet. 

(3) Bei der Ermittlung der Meßzahlen zum Aus-
gleich der Steuereinnahmen der Gemeinden werden 
die Einwohnerzahlen der Gemeinden eines Landes 
mit folgenden Ansätzen je Einwohner gewertet: 

die ersten 5 000 Einwohner einer Gemeinde mit 
100 vom Hundert, 

die weiteren 15 000 Einwohner einer Gemeinde mit 
110 vom Hundert, 

die weiteren 80 000 Einwohner einer Gemeinde mit 
115 vom Hundert, 

die weiteren 400 000 Einwohner einer Gemeinde mit 
120 vom Hundert, 

die weiteren 500 000 Einwohner einer Gemeinde mit 
125 vom Hundert, 

die weiteren Einwohner einer Gemeinde mit 130 vom 
Hundert. 

Für Gemeinden mit mehr als 500 000 Einwohnern 
werden dem Land darüber hinaus 

bei einer Dichte von 1 500 bis 2 000 Einwohnern je 
Quadratkilometer 2 vom Hundert der Einwohner-
zahl, 

bei einer Dichte von 2 000 bis 3 000 Einwohnern je 
Quadratkilometer 4 vom Hundert der Einwohner-
zahl, 
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bei einer Dichte von mehr als 3 000 Einwohnern je 
 Quadratkilometer 6 vom Hundert der Einwohnerzahl 

hinzugerechnet. 

(4) Als Gemeinden im Sinne des Absatzes 3 gelten 
auch die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz und 
die Samtgemeinden in Niedersachsen. 

§ 10 

Bemessung der Ausgleichszuweisungen 
und der Ausgleichsbeiträge 

(1) Die Ausgleichszuweisungen der ausgleichsbe-
rechtigten Länder werden mit gestaffelten Hundert-
sätzen von den Beträgen errechnet, um die ihre 
Finanzkraftmeßzahl hinter ihrer Ausgleichsmeßzahl 
zurückbleibt. Hierbei werden als Ausgleichszuwei-
sungen festgesetzt: 

1. 75 vom Hundert des Be trages, der an  85 vom 
Hundert der Ausgleichsmeßzahl fehlt; 

2. 50 vom Hundert des Betrages, der von 85 bis 
100 vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl fehlt, 
jedoch nicht über 99 vom Hundert der Ausgleichs-
meßzahl. 

(2) Die Ausgleichsbeiträge der ausgleichspflichti-
gen Länder werden mit einem einheitlichen Hundert-
satz von den Be trägen errechnet, um die ihre Finanz-
kraftmeßzahl ihre Ausgleichsmeßzahl übersteigt. Der 
Hundertsatz wird so bemessen, daß die Summe der 
Ausgleichsbeiträge mit der Summe der Ausgleichszu-
weisungen übereinstimmt. 

§ 11 

Bundesergänzungszuweisungen 

(1) Der Bund gewährt zusätzlich zu den Ausgleichs-
zuweisungen der Länder aus seinen Mitteln leistungs-
schwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden 
Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs durch all-
gemeine Anhebung ihrer Finanzkraft (Fehlbetrags-
Bundesergänzungszuweisungen) in Höhe von jeweils 
einem Drittel der jährlichen horizontalen Ausgleichs-
zuweisungen nach § 10 Abs. 1, jedoch nicht über 99 
vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl. 

(2) Länder, die bereits vor dem 3. Oktober 1990 am 
Länderfinanzausgleich nach Artikel 107 Abs. 2 des 
Grundgesetzes teilgenommen haben, erhalten aus 
Mitteln des Bundes in den Jahren 1995 bis 1999 
zusätzlich Zuweisungen zur ergänzenden Deckung 
ihres allgemeinen Finanzbedarfs in Höhe der Be träge, 
um die ihre sich bei Berücksichtigung der Leistungen 
nach § 10 und § 11 Abs. 1 im jeweiligen Referenzjahr 
ergebende Finanzkraft je Einwohner hinter einem 
bestimmten Hundertsatz (Übergangs-Garantie-Satz) 
der nach den §§ 7, 8, 10 und 11 Abs. 1 berechneten 
durchschnittlichen Finanzkraft dieser L ander je 
Einwohner zurückbleibt (Übergangs-Bundesergän-
zungszuweisungen). § 9 findet hierbei entsprechende 
Anwendung. Der Übergangs-Garantie-Satz für das 

Jahr 1995 be trägt 99 vom Hundert. Er mindert sich 
schrittweise in jedem der folgenden Ausgleichsjahre 
um einen Prozentpunkt. 

(3) Der Bund gewährt aus seinen Mitteln den 
Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
in den Jahren 1995 bis 2004 zusätzlich Zuweisun-
gen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Fi-
nanzbedarfs (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen). Diese Zuweisungen be tragen im Jahr 
1995 22,5 Milliarden DM. Ihre Höhe vermindert sich 
schrittweise in jedem der folgenden Jahre um 10 vom 
Hundert des Anfangsbetrags. Die Zuweisungen wer-
den auf die vorgenannten Länder im Verhältnis ihrer 
Einwohnerzahlen am 30. Juni des dem Ausgleichsjahr 
jeweils vorhergehenden Jahres verteilt. Diese Rege-
lung wird für die Jahre ab 2000 in Ansehung der dann 
vorhandenen Gegebenheiten überprüft. 

(4) Zur Stabilisierung ihrer Haushaltswirtschaft 
erhalten in den Jahren 1995 bis 1999 aus Bundesmit-
teln jährlich zusätzlich 

Bremen 	1 550 000 000 DM, 
Saarland 	950 000 000 DM 

mit folgender Maßgabe: 

1. Diese 	Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 
sind unmittelbar zur Schuldentilgung zu verwen-
den. 

2. Die durch Schuldentilgung nach Nummer 1 entste-
henden Finanzierungsspielräume werden in den 
jeweiligen Haushaltsjahren entweder für Investi-
tionen, die die Wirtschafts- und Finanzkraft des 
Landes stärken, oder zur Verminderung der Net-
tokreditaufnahme des Landes genutzt. 

3. Dem Bundesministerium der Finanzen sowie den 
Obersten Finanzbehörden der anderen Länder ist 
über die Verwendung der Sonder-Bundesergän-
zungszuweisungen, über die Nutzung der durch sie 
entstehenden Finanzierungsspielräume sowie 
über die bei der haushaltswirtschaftliche Stabilisie-
rung erzielten Fortschritte jährlich bis Ende Ap ril 
des folgenden Jahres zu berichten. 

Im Jahr 1998 überprüfen Bund und Länder gemein-
sam in Ansehung der dann gegebenen Haushaltslage 
aller Länder, ob zur Haushaltsstabilisierung Bremens 
und Saarlands weitere Sanierungshilfen erforderlich 
sind. 

(5) Die Zuweisungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind 
in Vierteljahresbeträgen am 15. März, 15. Juni, 15. 
September und 15. Dezember fällig. 

§ 12 

Veranschlagung von Ausgleichsleistungen 
und Bundesergänzungszuweisungen, 

Gemeindebeteiligung 

(1) Die Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 
sind abweichend von § 10 Abs. 3, § 12 Abs. 1 und 4 des 
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Haushaltsgrundsätzegesetzes sowie von § 13 Abs. 3, 
§ 15 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 der Bundeshaushaltsord-
nung bei den Einnahmen darzustellen. 

(2) Die Landesgesetzgebung bestimmt über die 
Veranschlagung der Ausgleichsleistungen der Län-
der nach § 4 und der Bundesergänzungszuweisungen 
nach § 11 in den Landeshaushalten sowie darüber, ob 
und inwieweit die Gemeinden (Gemeindeverbände) 
an  diesen Leistungen beteiligt werden. 

DRITTER ABSCHNITT 

Vollzug und Abrechnung 
der Umsatzsteuerverteilung 
und des Finanzausgleichs 

§ 13 

Vollzug der Umsatzsteuerverteilung 
während des Ausgleichsjahres 

(1) Die Verteilung der Umsatzsteuer unter den 
Ländern wird während des Ausgleichsjahres auf 
Grund vorläufiger Bemessungsgrundlagen vollzogen. 
Dabei werden die vorläufigen Länderanteile an  der 
Umsatzsteuer nach § 2 ermittelt, jedoch werden 
zugrundegelegt: 

1. die Einnahmen an  Umsatzsteuer in dem Jahreszeit-
raum, der am 30. September des vorausgehenden 
Jahres endet; 

2. die Einwohnerzahlen (§ 9 Abs. 1), die das Statisti-
sche Bundesamt am 30. Juni des Jahres festgestellt 
hat, das dem Ausgleichsjahr vorausgeht; sind diese 
nicht rechtzeitig verfügbar, die vom Statistischen 
Bundesamt zuletzt festgestellten Einwohnerzah-
len. 

(2) Der Länderanteil an der durch Bundesfinanzbe-
hörden verwalteten Einfuhrumsatzsteuer wird den 
Ländern nach der Einwohnerzahl verteilt in monatli-
chen Teilbeträgen jeweils zum 20. eines Monats 
überwiesen. 

§ 14 

Feststellung der Ausgleichsleistungen 
und Bundesergänzungszuweisungen und Vollzug 

während des Ausgleichsjahres 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen stellt nach 
den Verhältnissen im Referenzjahr für das Aus-
gleichsjahr die Höhe der Ausgleichszuweisungen und 
der Ausgleichsbeiträge nach § 10 sowie die Höhe der 
Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 
2 durch Rechtsverordnung fest, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf. 

(2) Soweit die für die Feststellung nach Absatz 1 
erforderlichen Daten vor Beginn des Ausgleichsjahres 
nicht vorliegen, werden der Finanzausgleich unter 
den Ländern und die Verteilung der Bundesergän-
zungszuweisungen auf Grund vorläufiger Bemes-

sungsgrundlagen vollzogen. Dabei werden die vor-
läufigen Länderanteile an  der Umsatzsteuer nach § 2, 
die vorläufigen Ausgleichszuweisungen und Aus-
gleichsbeiträge nach den §§ 4 bis 10 und die vor-
läufigen Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisun-
gen und Übergangs-Bundesergänzungszuweisungen 
nach § 11 Abs. 1 und 2 ermittelt; soweit die hiernach 
maßgeblichen Daten nicht vorliegen, werden zu-
grunde gelegt 

1. die Steuereinnahmen und die Einnahmen aus der 
bergrechtlichen Förderabgabe der Länder (§ 7) 
sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen-
steuer und die Gewerbesteuerumlage (§ 3) in dem 
Jahreszeitraum, der am 30. September des dem 
Referenzjahr vorausgehenden Jahres endet; 

2. die Realsteuerkraft der Gemeinden (§ 8 Abs. 1 
Satz 1) nach den Grundbeträgen, die das Statisti-
sche Bundesamt zuletzt festgestellt hat; 

3. die Einwohnerzahlen (§ 9 Abs. 1), die das Statisti-
sche Bundesamt zuletzt festgestellt hat. 

§ 15 

Zahlungsverkehr während des Ausgleichsjahres 

(1) Der Zahlungsverkehr zur Umsatzsteuervertei-
lung und zum Länderfinanzausgleich wird während 
des Ausgleichsjahres in der Weise abgewickelt, daß 
die Ablieferung des Bundesanteils an der durch Lan-
desfinanzbehörden verwalteten Umsatzsteuer um die 
Beträge erhöht oder ermäßigt wird, die nach der 
Bemessung der Länderanteile an der Umsatzsteuer 
nach § 13 und nach der Bemessung der Ausgleichs-
beiträge und der Ausgleichszuweisungen im Finanz-
ausgleich nach § 14 unter den Ländern zu verrechnen 
sind. Soweit der Anspruch eines Landes aus diesen 
Verrechnungen durch den Bundesanteil an  der 
Umsatzsteuer nicht voll gedeckt wird, überweist das 
Bundesministerium der Finanzen diesem Land den 
nicht gedeckten Teil des vorläufigen Ausgleichsan-
spruchs in monatlichen Teilbeträgen. Soweit die Ver-
pflichtung eines Landes aus diesen Verrechnungen 
über dem Aufkommen der von Landesfinanzbehör-
den verwalteten Umsatzsteuer liegt, ist der darüber 
liegende Teil von dem Land dem Bundesministerium 
der Finanzen in monatlichen Teilbeträgen zu über-
weisen. 

(2) In vierteljährlichen Zwischenabrechnungen 
anhand der bis zum jeweiligen Quartalsende bekann-
ten Ist-Zahlen wird der vorläufige Vollzug laufend der 
tatsächlichen Einnahmeentwicklung angepaßt. Zu-
viel oder zu wenig geleistete Beträge werden jeweils 
am 15. Juni, 15. September, 15. Dezember des Aus-
gleichsjahres und am 15. März des Folgejahres aus-
geglichen. 

(3) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung, die der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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§ 16 

Feststellung der Umsatzsteuerverteilung, 
der Ausgleichsleistungen 

und der Bundesergänzungszuweisungen 
sowie endgültige Abrechnung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen stellt nach 
Ablauf des Ausgleichsjahres die endgültige Höhe der 
Länderanteile an der Umsatzsteuer, die endgültige 
Höhe der Ausgleichszuweisungen und der Aus-
gleichsbeiträge nach § 10 sowie die endgültige Höhe 
der Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 1 
und 2 durch Rechtsverordnung fest, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. 

(2) Unterschiede zwischen den vorläufigen und den 
endgültigen Zahlungen werden durch Überweisun-
gen ausgeglichen, die mit dem Inkrafttreten der in 
Absatz 1 vorgesehenen Rechtsverordnung fällig wer-
den. Das Bundesministerium der Finanzen trifft die für 
den Überweisungsverkehr erforderlichen Anordnun-
gen. 

§ 17 

Auskunftspflicht 

Die zuständigen Landesbehörden sind verpflichtet, 
dem Bundesministerium der Finanzen die zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und ihre sachliche Richtigkeit von der ober-
sten Rechnungsprüfungsbehörde des Landes bestäti-
gen zu lassen. 

Artikel 37 

Gesetz über ein Infrastrukturprogramm Wirtschaft 
Ost (IWOG) 

§ 1 

Gewährung von Finanzhilfen 

Der Bund gewährt den Ländern Berlin, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen für ein Infrastrukturprogramm 
Wirtschaft Ost ab 1995 Finanzhilfen für strukturver-
bessernde Investitionen in Höhe von jährlich zehn 
Milliarden Deutsche Mark. 

§2 

Laufzeit 

Das Infrastrukturprogramm Wirtschaft Ost hat eine 
Laufzeit von zehn Jahren. 

§3 

Verteilung, Überprüfung und Anrechnung 

(1) Die Finanzhilfen des Bundes werden auf die 
Länder im Verhältnis der Einwohnerzahlen verteilt, 
die das Statistische Bundesamt am 31. Dezember 1993 

festgestellt hat; sind diese nicht rechtzeitig verfügbar, 
gelten die vom Statistischen Bundesamt zuletzt fest-
gestellten Einwohnerzahlen. 

(2) Zum 1. Januar 1999 und zum 1. Januar 2002 soll 
die Verteilung der Mittel in Ansehung der dann 
vorhandenen Gegebenheiten überprüft werden. 

(3) Die Finanzhilfen nach dem in Artikel 14 des 
Gesetzes zur Sicherung und Strukturverbesserung 
der gesetzlichen Krankenversicherung vom 21. De-
zember 1992 (BGBl. I S. 2266) vereinbarten Kranken-
hausinvestitionsprogramm sind Bestandteil der Fi-
nanzhilfen nach § 1. 

§4 

Verwaltungsvereinbarung 

Das Nähere wird durch Verwaltungsvereinbarung 
geregelt. 

Artikel 38 

Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
eines Fonds „Deutsche Einheit" 

Das Gesetz über die Errichtung eines Fonds „Deut-
sche Einheit" vom 25. Juni 1990 (BGBl. 1990 II S. 518, 
533), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. März 1992 (BGBl. I S. 674) wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Zahl „ 146,3" durch die Zahl 
„ 156,455" ersetzt. 

b) In Satz 4 werden die Worte „im Jahre 1993 in 
Höhe von 31,5 Milliarden DM und im Jahre 1994 
in Höhe von 23,9 Milliarden DM" durch die 
Worte „im Jahre 1993 in Höhe von 34,655 
Milliarden DM und im Jahre 1994 in Höhe von 
30,9 Milliarden DM" ersetzt. 

2. Dem § 5 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Von den Zuweisungen nach Satz 2 werden außer-
dem im Jahr 1993 1,3 Milliarden DM aus den 
Zinsabschlagseinnahmen nach den §§ 43 Abs. 1 
Nr. 7, 43 a Abs. 1 Nr. 4 des Einkommensteuerge-
setzes gemeinsam von den Ländern Baden-Wü rt

-temberg, Bayern , Berlin, Bremen, Hamburg, Hes-
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarl and und Schleswig-Holstein und 
ihren Gemeinden im Verhältnis ihrer sich nach 
Zerlegung ergebenden Anteile am bis zum 30. Juni 
1993 erzielten Zinsabschlagaufkommen finanziert 
und binnen eines Monats nach Mitteilung der 
Berechnung durch das Bundesministerium der 
Finanzen von den Ländern an den Bund abgeführt. 
Hierbei bleibt der Anteil am Zinsabschlag nach 
Zerlegung unberücksichtigt, der auf den Gebiets-
teil Berlins entfällt, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt. Von den Zuwei-
sungen nach Satz 2 werden außerdem im Jahr 1993 
1 Milliarde DM und im Jahr 1994 3,5 Milliar-
den DM von den Ländern Baden-Württemberg, 
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Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein im Ver-
hältnis ihrer Einwohnerzahlen am 30. Juni des 
jeweiligen Rechnungsjahres ohne Berücksichti-
gung der Einwohnerzahl des Teils des Landes 
Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 3. Oktober 
1990 nicht galt, finanziert und in Monatsbeträgen 
mit den Einfuhrumsatzsteuerzahlungen des Bun-
des nach § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den 
Finanzaus gleich zwischen Bund und Ländern 
vorläufig verrechnet. " 

Artikel 39 

Gesetz über die Errichtung 
eines Erblastentilgungsfonds 

(Erblastentilgungsfonds-Gesetz — ELFG) 

§ 1 

Errichtung des Fonds 

Es wird ein Fonds mit dem Namen „Erblastentil-
gungsfonds" (Fonds) als Sondervermögen des Bundes 
errichtet. 

§2 

Zweck des Fonds 

(1) Der Fonds übernimmt ab 1. Januar 1995 

1. die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Ver-
bindlichkeiten des Kreditabwicklungsfonds aus 

a) der bei Wirksamwerden des Beitritts der Deut-
schen Demokratischen Republik zum Geltungs-
bereich des Grundgesetzes bestehenden Ge-
samtverschuldung des Republikhaushalts, 

b) den Verbindlichkeiten aus der Zuteilung von 
Ausgleichsforderungen nach Artikel 8 § 4 Abs. 6 
der Anlage I zu dem Vertrag über die Schaffung 
einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 
18. Mai 1990 (BGBl. 1990 II S. 518), 

c) den Verpflichtungen des Bundes aus der 
Gewährträgerhaftung für die Staatsbank Berlin 
nach Artikel 23 Abs. 7 des Einigungsvertra-
ges, 

d) den Kosten der Abwicklung von Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus der Wahrnehmung 
staatlicher Aufgaben der Deutschen Demokrati-
schen Republik gegenüber dem Ausland und 
der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 24 Abs. 2 des Einigungsvertrages, 

2. die Verbindlichkeiten des Kreditabwicklungsfonds 
aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen, 
Schatzwechseln und aus der Aufnahme von Darle-
hen gegen Schuldschein, 

3. die sich nach diesem Zeitpunkt ergebenden Schul-
den, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Ko-
sten nach Nummer 1. 

(2) Der Fonds übernimmt ab 1. Januar 1995 als 
Mitschuldner die bis zum 31. Dezember 1994 aufge-
laufenen Verbindlichkeiten der Treuhandanstalt aus 
aufgenommenen Krediten, übernommenen Altkredi-
ten nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 Treuhandkreditauf-
nahmegesetz sowie aus Ausgleichsforderungen nach 
§ 24 D-Markbilanzgesetz, § 6 Abs. 2 und 4 Vermö-
gensgesetz und § 6 Abs. 2 Unternehmensrückgabe-
verordnung. Im Innenverhältnis zur Treuhandanstalt 
ist der Fonds alleiniger Schuldner. § 4 des Treuhand-
kreditaufnahmegesetzes bleibt unberührt. 

§3 

Stellung im Rechtsverkehr, Verwaltung 

(1) Der Fonds ist nicht rechtsfähig. Er kann unter 
seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr han-
deln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine 
Gerichtsstand des Fonds ist der Sitz der Bundesregie-
rung. Das Bundesministerium der Finanzen verwaltet 
den Fonds. 

(2) Die Schulden des Fonds werden nach den für die 
Verwaltung der allgemeinen Bundesschuld jeweils 
geltenden Grundsätzen durch die Bundesschulden-
verwaltung verwaltet. 

§4 

Vermögenstrennung, Bundeshaftung 

(1) Der Fonds ist von dem übrigen Vermögen des 
Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten 
getrennt zu halten. 

(2) Für die Verbindlichkeiten des Fonds haftet der 
Bund. 

(3) Der Fonds ist ein Sondervermögen im Sinne von 
Artikel 110 Abs. 1 und Artikel 115 Abs. 2 des Grund-
gesetzes; Artikel 115 Abs. 1 des Grundgesetzes findet 
auf den Fonds keine Anwendung. 

§5 

Kreditermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, für den Fonds Mittel im Wege des Kredits 
zu beschaffen 

1. zur Tilgung von Schulden des Fonds, 

2. zum Zwecke des Ankaufs von Schuldtiteln des 
Fonds, des Ausgleichsfonds Währungsumstellung, 
des Kreditabwicklungsfonds und der Treuhandan-
stalt im Wege der Marktpflege bis zu 10 vom 
Hundert der umlaufenden Schuldtitel, 

3. zur Kassenverstärkung bis in Höhe von 10 Milliar-
den Deutsche Mark. 
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(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, für den Fonds ab Oktober des Wirtschafts-
jahres im Vorgriff auf die Kreditaufnahme des näch-
sten Wirtschaftsjahres Kredite bis zur Höhe von 
20 Milliarden Deutsche Mark aufzunehmen. Die 
danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kredit-
aufnahme des nächsten Wirtschaftsjahres anzurech-
nen. 

(3) Der Fonds ist berechtigt, Ausgleichsforderungen 
oder in Inhaberschuldverschreibungen umgewan-
delte Ausgleichsforderungen des Ausgleichsfonds 
Währungsumstellung aufzukaufen. Das Bundesmini-
sterium der Finanzen wird ermächtigt, hierfür dem 
Fonds Mittel in Höhe von jährlich 5 Milliarden Deut-
sche Mark im Wege des Kredits zu beschaffen. 

(4) Die Kreditaufnahme erfolgt durch die Ausgabe 
von Schuldverschreibungen und Schatzwechseln 
oder durch Aufnahme von Darlehen gegen Schuld-
schein. 

(5) Die Schuldurkunden des Fonds stehen den 
Schuldurkunden des Bundes gleich. Die Schuldur-
kunden werden durch die Bundesschuldenverwal-
tung ausgefertigt. 

§6 

Zuführungen des Bundes 

(1) Der Fonds erhält Mittel aus dem Bundeshaus-
halt 

1. für die Zahlung seiner Zins- und Tilgungsverbind-
lichkeiten gegenüber dem Ausgleichsfonds Wäh-
rungsumstellung in Höhe der fälligen Beträge 
und 

2. für alle weiteren Verpflichtungen einschließlich 
seiner Kreditbeschaffungskosten in Höhe von jähr-
lich 10 vom Hundert der zum 1. Januar 1995 nach 
§ 2 übernommenen Verbindlichkeiten mit Aus-
nahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b 
genannten. Erhöhen sich diese Verbindlichkeiten 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, so sind die Mittel in Höhe von 
10 vom Hundert ab dem Folgejahr von dem höhe-
ren Betrag zu bestimmen. 

(2) Reichen in einem Wirtschaftsjahr die Mittel nach 
Absatz 1 Nr. 2 zur Abdeckung der tatsächlichen 
Zinsbelastung nicht aus, so wird der Unterschiedsbe-
trag durch einen erhöhten Bundeszuschuß ausgegli-
chen. Der Unterschiedsbetrag ist auf den Bundeszu-
schuß des Folgejahres anzurechnen. 

(3) Die Zuführung aus dem Bundeshaushalt erfolgt 
bei Fälligkeit und auf Anforderung des Fonds. 

(4) Nichtverbrauchte Mittel des Fonds sind jeweils 
am Jahresende einer Reserve zuzuführen, die zur 
Tilgung fälliger Beträge zu verwenden ist.  

§7 

Wirtschaftsplan 

Für den Fonds wird ab 1. Januar 1995 für jedes 
Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan erstellt, in dem 
Einnahmen und Ausgaben darzustellen sind. 

§8 

Jahresrechnung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen stellt am 
Schluß eines jeden Wirtschaftsjahres die Jahresrech-
nung für den Fonds auf und fügt sie als Anhang der 
Haushaltsrechnung des Bundes bei. 

(2) In der Jahresrechnung sind der Bestand des 
Sondervermögens einschließlich der Forderungen 
und Verbindlichkeiten sowie die Einnahmen und 
Ausgaben nachzuweisen. 

§9 

Verwaltungskosten 

Die Kosten für die Verwaltung des Fonds trägt der 
Bund. 

§ 10 

Gleichstellung mit Bundesbehörden 

Auf die Verpflichtungen des Fonds, Abgaben auf-
grund von Bundesgesetzen an den Bund, die Länder, 
die Gemeinden (Gemeindeverbände) und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts zu entrichten, finden 
die allgemein für Bundesbehörden geltenden Vor-
schriften Anwendung. 

§ 11 

Auflösung des Fonds 

Der Fonds wird nach Tilgung seiner Verbindlich-
keiten durch das Bundesministerium der Finanzen 
aufgelöst. Die Auflösung ist im Bundesanzeiger 
bekannt zu machen. 

§ 12 

Überleitungsvorschriften 

(1) Der Kreditabwicklungsfonds wird abweichend 
von den in Artikel 23 Abs. 5 sowie Artikel 24 Abs. 2 des 
Einigungsvertrages genannten Fristen und abwei-
chend von den in §§ 11 und 12 des Gesetzes über die 
Errichtung eines Fonds „Kreditabwicklungsfonds" 
genannten Fristen bis zum 31. Dezember 1994 verlän-
gert. Der Kreditabwicklungsfonds wird mit Ablauf des 
31. Dezember 1994 aufgelöst und mit seinen Verbind-
lichkeiten und Forderungen in den Erblastentilgungs-
fonds nach § 1 überführt. Der Erblastentilgungsfonds 
wird Rechtsnachfolger des Kreditabwicklungsfonds. 
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(2) Abweichend von Artikel 27 Abs. 3 des Vertrages 
über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
sowie Artikel 34 des Gesetzes zu dem Vertrag vom 
18. Mai 1990 über die Schaffung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 25. Juni 1990 (BGBl. 1990 II 
S. 518), Artikel 23 Abs. 4 und Artikel 24 Abs. 2 des 
Einigungsvertrages und § 11 des Gesetzes über die 
Errichtung eines Fonds „Kreditabwicklungsfonds" 
werden die dort bezeichneten Verbindlichkeiten vom 
Erblastentilgungsfonds nach § 1 übernommen. 

(3) Abweichend von Artikel 23 Abs. 3 des Eini-
gungsvertrages erstatten Bund und Treuhandanstalt 
bis zum 31. Dezember 1994 jeweils die Hälfte der vom 
Kreditabwicklungsfonds erbrachten Zinsleistungen. 
Zu diesem Zweck aufzunehmende Kredite der Treu-
handanstalt sind nicht auf den Kreditrahmen nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 des Treuhandkreditaufnahmegesetzes 
anzurechnen. 

(4) Mit Ablauf des 31. Dezember 1994 ist das Gesetz 
über die Errichtung eines Fonds „Kreditabwicklungs-
fonds" nicht mehr anzuwenden. 

(5) Der Ausgleichsfonds Währungsumstellung hat 
eingehende Rückzahlungen bis zum 31. Dezember 
1994 an  den Kreditabwicklungsfonds und ab 1. Januar 
1995 an  den Erblastentilgungsfonds nach § 1 abzufüh-
ren. 

Artikel 40 

Gesetz über Alteschuldenhilfen 
für Kommunale Wohnungsunternehmen 

und Wohnungsgenossenschaften 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet (Altschuldenhilfe-Gesetz) 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Grundsätze 

§1 

Zweck der Altschuldenhilfen 

Den in diesem Gesetz bezeichneten Wohnungsun-
ternehmen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet werden zur angemessenen Bewirt-
schaftung des Wohnungsbestandes, insbesondere zur 
Verbesserung der Kredit- und Investitionsfähigkeit 
sowie der Privatisierungsmöglichkeiten ab dem 1. Ja-
nuar 1994 auf Antrag Altschuldenhilfen gewährt. 
Diese werden durch Übernahme von einem Teil der 
Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 sowie durch 
eine Zinshilfe gewährt. 

§ 2 

Antragberechtigte 

(1) Antragberechtigte Wohnungsunternehmen im 
Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Kommunale Wohnungsunternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, auf die die zum Gebäudebe-
stand gehörigen Grundstücke und das in Artikel 22 
Abs. 4 Satz 1 bis 4 des Einigungsvertrages bezeich-
nete Wohnungsvermögen mit den zugehörigen 
Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 übertragen 
worden sind oder bei denen die Übertragung mit 
Sicherheit erwartet werden kann, 

2. Kommunen, solange eine Übertragung ihres Woh-
nungsbestandes auf Wohnungsunternehmen aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar 
oder rechtlich nicht möglich ist und 

3. Wohnungsgenossenschaften; soweit sich ihre Ge-
bäude auf ehemals volkseigenen Grundstücken 
befinden, müssen diese auf die Wohnungsgenos-
senschaft überführt worden oder die Überführung 
durch die Wohnungsgenossenschaft beantragt 
sein, 

wenn und soweit sie mit der Gläubigerbank einen 
rechtswirksamen Kreditvertrag über die Altverbind-
lichkeiten abgeschlossen haben und diese Verbind-
lichkeiten ab dem 1. Januar 1994 tilgen und verzin-
sen. 

(2) Soweit ein Antragsteller Leistungen nach diesem 
Gesetz in Anspruch genommen hat, ist eine Rückfor-
derung des Schuldanerkenntnisses entsprechend den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
ausgeschlossen. 

§3 

Altverbindlichkeiten 

Altverbindlichkeiten im Sinne dieses Gesetzes sind 
die Verpflichtungen aus Krediten, die bis zum 30. Juni 
1990 aufgrund von Rechtsvorschriften der Deutschen 
Demokratischen Republik für Wohnzwecke im Rah-
men des volkseigenen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbaus in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet gewährt worden sind, ein-
schließlich bis zum 31. Dezember 1993 aufgelaufener 
Zinsen. 

ZWEITER TEIL 

Teilentlastung durch Schuldübernahme 

§4 

Teilentlastung 

(1) Auf Antrag des Wohnungsunternehmens über-
nimmt das jeweilige Land eine Schuld in Höhe eines 
Teils der am 1. Januar 1994 bestehenden Altverbind-
lichkeiten des Wohnungsunternehmens mit befreien-
der Wirkung gegenüber dem bisherigen Gläubiger. 
Der Teilentlastungsbetrag besteht aus den Altver-
bindlichkeiten, die am 1. Januar 1994 einen Betrag 
von 350 Deutsche Mark multipliziert mit der Quadrat-
meterzahl der nach dem Stand vom 1. Januar 1993 
vorhandenen gesamten Wohnfläche übersteigen. Als 
Wohnfläche ist die Fläche zugrundezulegen, für die 
sich der höchstzulässige Mietzins aus § 11 Abs. 2 und 3 
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des Miethöhegesetzes ergibt. Soweit bei Mieterhö-
hungen nach der Ersten und Zweiten Grundmieten-
verordnung bei der Wohnflächenberechnung die 
§§ 42 und 44 der Zweiten Berechnungsverordnung 
zugrundegelegt worden sind, bestimmt sich die 
Wohnfläche nach diesen Vorschriften. Wohnfläche 
von Wohnungen, die nach dem 1. Januar 1993 an 
deren Mieter oder an p rivate Investoren veräußert und 
deren zugehörige Altverbindlichkeiten vor dem 1. Ja-
nuar 1994 getilgt wurden, wird nicht berücksichtigt. 
Altverbindlichkeiten des Wohnungsunternehmens 
werden insoweit berücksichtigt, als sie sich auf die in 
Satz 3 und 4 bezeichnete Wohnfläche beziehen. 

(2) Wurden Teile des Wohnungsunternehmens oder 
Teile der Wohn fläche nach dem 1. Januar 1993 
ausgegliedert, verringert sich der für den 1. Januar 
1994 für das am 1. Januar 1993 bestehende Unterneh-
men (Altunternehmen) berechnete Teilentlastungs-
betrag im Verhältnis der beim Unternehmen verblie-
benen Wohnfläche zur gesamten Wohnfläche am 
1. Januar 1993. 

(3) Für Wohnungsunternehmen, die nach dem 1. Ja-
nuar 1993 aufgrund von Ausgliederungen aus einem 
am 1. Januar 1993 bestehenden Unternehmen (Altun-
ternehmen) gegründet wurden, bestimmt sich der auf 
dieses Unternehmen entfallende Teil des auf der 
Grundlage des Gebäudebestandes am 1. Januar 1994 
für das Gesamtunternehmen berechneten Teilentla-
stungsbetrages durch das Verhältnis der ausgeglie-
derten Wohnfläche zur Wohnfläche des Altunterneh-
mens am 1. Januar 1993. 

§5 

Abführung von Erlösen 

Veräußert das begünstigte Wohnungsunternehmen 
Wohnungen oder Gebäude, so ist es verpflichtet, die 
Hälfte des Erlöses, der 350 Deutsche Mark je Quadrat-
meter verkaufter Wohnfläche zuzüglich der in Verbin-
dung mit dem Verkauf entstandenen Sanierungsko-
sten übersteigt an das jeweilige L and abzuführen. 

DRITTER TEIL 

Gewährung einer Zinshilfe 

§6 

Zinshilfe 

(1) Auf Antrag wird dem Wohnungsunternehmen 
für die auf Altverbindlichkeiten für die Zeit vom 
1. Januar 1994 bis 31. Dezember 1996 zu zahlenden 
Zinsen eine Zinshilfe durch das jewei lige Land 
gewährt. Berechnungsgrundlage sind die der Wohn-
fläche des Unternehmens nach § 4 Abs. 1 zuzuordnen-
den Altverbindlichkeiten, soweit für diese keine Teil-
entlastung beantragt werden kann. 

(2) Zinshilfe wird wie folgt gewährt: 

1. für die Zeit vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1995 in 
voller Höhe der vom Wohnungsunternehmen nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 zu zahlenden Zinsen, soweit diese 
die marktübliche Höhe nicht übersteigen, 

2. für die Zeit vom 1. Juli 1995 bis 31. Dezember 1995 
in Höhe der vom Wohnungsunternehmen nach § 6 
Abs. 1 Satz 2 zu zahlenden Zinsen, soweit diese die 
marktübliche Höhe nicht übersteigen, abzüglich 
eines Betrages von 1 Deutsche Mark je Quadrat-
meter Wohnfläche monatlich, 

3. für die Zeit vom 1. Januar 1996 bis 31. Dezember 
1996 in Höhe der vom Wohnungsunternehmen 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 zu zahlenden Zinsen, soweit 
diese die marktübliche Höhe nicht übersteigen, 
abzüglich eines Betrages von 2 Deutsche Mark je 
Quadratmeter Wohnfläche monatlich. 

VIERTER TEIL 

§7 

Erstattung durch den Bund 

(1) Der Bund erstattet den Ländern die  Hälfte des 
Zinsendienstes für die übernommenen Teilentla-
stungsbeträge nach § 4. 

(2) Der Bund erstattet den Ländern ein Drittel der 
gezahlten Zinshilfe nach § 6, höchstens jedoch bis zu 
1 230 Millionen Deutsche Mark für das Jahr 1994, bis 
zu 770 Millionen Deutsche Mark für das Jahr 1995 und 
bis zu 400 Millionen Deutsche Mark für das Jahr 1996. 
Die Höchstbeträge verteilen sich auf die Länder im 
Verhältnis der von ihnen jeweils für die betreffenden 
Jahre insgesamt gezahlten Zinshilfe. 

FÜNFTER TEIL 

Verfahrens- und Schlußvorschriften 

§8 

Antrag 

(1) Der Antrag auf die in §§ 4 und 6 bezeichneten 
Leistungen ist von dem Antragberechtigten schriftlich 
an die nach Landesrecht zuständige Stelle zu richten. 
Der Antrag ist spätestens bis zum 30. Juni 1994 zu 
stellen. 

(2) Dem Antrag sind der letzte Jahresabschluß 
einschließlich Prüfungsbericht, ein Investitionsplan, 
eine Finanzvorschau sowie ein Privatisierungskon-
zept beizufügen, aus denen die beabsichtigten Sanie-
rungs- und Privatisierungsmaßnahmen ersichtlich 
sind. 

§9 

Auskunftspflicht 

Wenn und soweit die Durchführung dieses Gesetzes 
es erfordert, sind die Wohnungsunternehmen oder 
deren Beauftragte sowie die Gläubigerbank verpflich-
tet, der zuständigen Stelle auf Verlangen Auskunft 
über die für die Gewährung von Leistungen nach 
diesem Gesetz maßgeblichen Umstände zu erteilen 
und Einsicht in ihre Unterlagen zu gewähren sowie 
dem Beauftragten der zuständigen Stelle die Besich-
tigung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnun-
gen zu gestatten. 
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§ 10 

Entscheidungen 

(1) Die zuständige Stelle entscheidet über den 
Antrag auf Leistungen nach diesem Gesetz. Die Ent-
scheidung ist dem Antragsteller schriftlich mitzutei-
len. 

(2) Der Antrag auf Leistungen nach diesem Gesetz 
ist unbeschadet der sich aus den §§ 2 bis 4 und 6 
ergebenden Ablehnungsgründe auch dann abzuleh-
nen, wenn die nach § 8 Abs. 2 beizubringenden 
Unterlagen unzureichend sind. Dies ist insbesondere 
anzunehmen, wenn die Unterlagen kein geeignetes 
Privatisierungskonzept des Wohnungsunternehmens 
enthalten. 

(3) Bei der zuständigen Stelle des Landes wird ein 
Beratendes Gremium gebildet. Die zuständige Stelle 
prüft zusammen mit dem Beratenden Gremium die 
nach § 8 Abs. 2 beizubringenden Unterlagen. Das 
Beratende Gremium besteht insbesondere aus je zwei 
Vertretern der zuständigen Obersten Landesbehörde, 
des Bundes, der jewei ligen Gläubigerbanken und 
einer mit der sachlichen Prüfung beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Die Mitglieder des Bera-
tenden Gremiums werden im Einvernehmen zwi-
schen jeweiligem Land und Bund berufen. 

Artikel 41 

Gesetz zur Aufhebung 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

und anderer Vorschriften 
(GVFG-Aufhebungsgesetz) 

§ 1 

Aufhebung 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 
(BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 29 des 
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297), wird 
aufgehoben. 

§2 

Aufhebung sonstiger Rechtsvorschriften 

1. Artikel 8 § 4 des Zweiten Gesetzes zur Überleitung 
der Haushaltswirtschaft des Bundes in eine mehr- 
jährige Finanzplanung vom 23. Dezember 1966 
(BGBl. I S. 702) wird aufgehoben. 

2. Artikel 3 Satz 2 des Verkehrsfinanzierungsgesetzes 
1971 vom 28. Februar 1972 (BGBl. I S.201), zuletzt 

Bonn, den 4. März 1993 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 

geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 
1973 (BGBl. I S. 676), wird aufgehoben. 

Schlußvorschriften 

Artikel 42 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 4, 12, 14, 20 und 33 beruhenden 
Teile der dort  geänderten Verordnungen können 
aufgrund der jeweils einschlägigen Ermächtigungen 
in Verbindung mit diesem Artikel durch Rechtsver-
ordnung geändert oder aufgehoben werden. 

Artikel 43 

Neufassung von betroffenen Gesetzen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann den 
Wortlaut des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes in 
der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

(2) Das Bundesministerium für Familie und Senio-
ren kann den Wortlaut des Bundessozialhilfegesetzes 
in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 44 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 
6 am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 35 Nr. 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1991 in Kraft. 

(3) Artikel 13 Nr. 4, 5, 8, 13, 19 Buchstabe a und 
Nr. 26 treten am ersten Tag des auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats in Kraft. 

(4) Artikel 31 Abs. 1, Artikel 32 Abs. 1 und Artikel 33 
Abs. 1 treten am 1. Juli 1993 in Kraft. 

(5) Artikel 9 Nr. 19 bis 27 und 31, Artikel 11 und 
Artikel 13 Nr. 14, 15, 19 Buchstabe b und Nr. 25 treten 
am 1. Januar 1994 in Kraft. 

(6) Artikel 18, Artikel 31 Abs. 2, Artikel 32 Abs. 2, 
Artikel 33 Abs. 2, Artikel 36, Artikel 37 und Artikel 41 
treten am 1. Januar 1995 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 1988 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 35 dieses Gesetzes, außer Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil der Begründung 

1. Gesamtkonzept des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Umsetzung 
des Föderalen Konsolidierungsprogramms wird die 
Realisierung der in dem Föderalen Konsolidierungs-
programm vom 21. Januar 1993 enthaltenen Maßnah-
men in die Wege geleitet, soweit sie der Gesetzesform 
bedürfen. Das Föderale Konsolidierungsprogramm 
verfolgt vier Ziele: 

— die dauerhafte Finanzierung des Aufholprozesses 
in Ost-Deutschland, 

— die Bewältigung der Erblastschulden der sozialisti-
schen Herrschaft in der ehemaligen DDR, 

— die gerechte Verteilung der daraus resultierenden 
Finanzierungslasten auf die öffentlichen Haus-
halte und 

— die Konsolidierung der  öffentlichen Haushalte als 
Grundlage einer gesunden gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung. 

Die Wiedervereinigung hat für Deutschland entschei-
dende Strukturveränderungen mit sich gebracht. 
Mehr als vier Jahrzehnte sozialistische Planwirtschaft 
haben in den neuen Ländern Wirtschaftsstrukturen 
hinterlassen, die weder na tional noch interna tional 
wettbewerbsfähig sind. Zur Verbesserung dieser 
Situation müssen für einen längeren Zeitraum jährlich 
rund 5 vom Hundert des Bruttosozialprodukts für 
Transferleistungen in die neuen Länder bereitgestellt 
werden. Dazu sind die Ansprüche im ursprünglichen 
Bundesgebiet an die veränderten Schwerpunkte der 
staatlichen Aufgaben anzupassen. Ebenso haben die 
öffentlichen Leistungen und sozialen Transfers der 
Tatsache Rechnung zu tragen, daß im wiedervereinig-
ten Deutschland das Bruttosozialprodukt pro Kopf um 
rund 15 vom Hundert unter dem Niveau liegt, das 
heute in Westdeutschland ohne die Vereinigung zu 
verzeichnen wäre. Im Vergleich der EG-Länder steht 
Deutschland heute nur noch auf dem siebten Platz, 
während es vor der Wiedervereinigung den zweiten 
Rang einnahm. 

Die Umsetzung dieses Föderalen Konsolidierungs-
programms wird den neuen Ländern und ihren 
Gemeinden dauerhaft eine angemessene Finanzaus-
stattung sichern und in vertretbarer Zeit zu einer 
Angleichung der Lebensverhältnisse im Osten 
Deutschlands an  die im Westen führen. Durch die 
vorgesehenen West-Ost-Transfers von jährlich 
60 Mrd. DM können die neuen Länder und ihre 
Gemeinden ein Ausgabenniveau von 105 vom Hun-
dert des Niveaus in den alten Ländern finanzieren. 
Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die 

neuen Länder und ihre Gemeinden aufgrund geringe-
rer Versorgungslasten und Zinsausgaben im Ver-
gleich zu den Gebietskörperschaften im Westen min-
destens 5 vom Hundert weniger für konsumlive Aus-
gaben aufwenden müssen, können ihre investiven 
Ausgaben damit etwa 180 vom Hundert des West

-

Niveaus erreichen. Dieser Finanzspielraum kann ver-
größert werden, wenn Umfang und Struktur der 
Personalausstattung in den neuen Ländern und ihren 
Gemeinden denen im Westen angepaßt werden. 

Es wird davon ausgegangen, daß jede Gebietskörper-
schaft mittelfristig ihren jährlichen Ausgabenzuwachs 
auf 3 vom Hundert begrenzt. Um dies zu ermöglichen, 
sieht der Gesetzentwurf eine Vielzahl von Maßnah-
men vor, die zu Einsparungen in den Haushalten von 
Bund, Ländern und Gemeinden führen werden. 

Die Finanzierung der Erblasten erfolgt nach dem 
vorliegenden Gesetzentwurf zwar primär durch den 
Bund (Erblastentilgungsfonds, Altschulden der DDR

-

Wohnungswirtschaft). Sie verliert dadurch aber nicht 
ihren Charakter einer gemeinsamen Angelegenheit 
aller Glieder der bundesstaatlichen Gemeinschaft. 
Ein finanzpolitisch und verfassungsrechtlich gebote-
ner paritätischer Ausgleich dieser Lasten zwischen 
Bund und alten Ländern wird — soweit der Bund nicht 
durch zusätzliche Einnahmen entlastet wird — über 
die Neuverteilung der Umsatzsteueranteile unter 
Berücksichtigung einer Beteiligung der L ander an der 
EG-Finanzierung, sowie über die Verlagerung der 
Lasten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
und kommunalen Straßenbaus auf die L ander herge-
stellt. 

2. Zu Abschnitt 1 

Einschränkung von Ausgaben 

Die in Abschnitt 1 zusammengefaßten Maßnahmen 
zur Einschränkung von Ausgaben sind unverzichtbar 
zur Verbesserung der Struktur des öffentlichen 
Gesamthaushalts. Sie ermöglichen die Umschichtun-
gen innerhalb des öffentlichen Gesamthaushalts 
zugunsten der neuen Lander und leiten die mittelfri-
stige Konsolidierung der Haushalte aller Gebietskör-
perschaften ein. Die Maßnahmen entlasten die Haus-
halte von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der 
Bundesanstalt für Arbeit. Daneben sind Länder und 
Gemeinden aufgefordert, durch weitere, eigenverant-
wortliche Einsparungen zusätzliche Entlastungsef-
fekte zugunsten ihrer Haushalte zu erreichen. 

Die Maßnahmen sind insgesamt mittelfristig ange-
legt. Wegen der vielfältigen rechtlichen Bindungen 
erreichen die Einsparungen im Jahr des Inkrafttretens 
— vor dem Hintergrund des Gesamtfinanzierungsbe- 
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darfs — ein eher geringes Volumen. Insbesondere 
unter Einbeziehung der nicht in diesem Gesetzent-
wurf geregelten Entwicklung der Besoldung der 
Beamten und der tariflichen Entgelte im öffentlichen 
Dienst — die zum gesamtpolitischen Zusammenhang 
dieses Gesetzentwurfes gehört — ergeben sich in den 
Folgejahren für Bund, Länder und Gemeinden erheb-
liche Haushaltsentlastungen. Dabei geht die Bundes-
regierung davon aus, daß es auch in den kommenden 
Jahren gelingen wird, Zurückhaltung bei der Entgelt-
entwicklung zu wahren. 

Die Maßnahmen tragen dazu bei, das Ausgaben-
wachstum der öffentlichen Haushalte jahresdurch-
schnittlich auf 3 vom Hundert zu begrenzen. Die 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte wird auf 
Dauer gestärkt. 

Neben der moderaten Entgeltentwicklung im öffent-
lichen Dienst, die insbesonderefür Länder und 
Gemeinden von zentraler Bedeutung ist, werden die 
öffentlichen Haushalte insbesondere durch folgende 
Maßnahmen entlastet: 

— Die differenzierte Senkung der Lohnersatzleistun-
gen, so bei Teilnahme an beruflichen Bildungs-
maßnahmen (Unterhaltsgeld, Übergangsgeld), 
eine Verbesserung des Instrumentariums zur 
Bekämpfung von Leistungsmißbrauch sowie die 
Anpassung der Dynamisierung der Lohnersatzlei-
stungen in den neuen Bundesländern an die in den 
alten Bundesländern geltenden Grundsätze entla-
sten insbesondere den Haushalt der Bundesanstalt 
für Arbeit und den Bundeshaushalt. 

— Die Begrenzung der Leistungsverbesserungen in 
der Sozialhilfe in den kommenden Jahren auf 
2 vom Hundert bzw. 3 vom Hundert sowie die 
differenzierte Rückführung der vom Eckregelsatz 
abgeleiteten Regelsätze für weitere Haushaltsan-
gehörige nach dem Bundessozialhilfegesetz entla-
sten die Haushalte der Gemeinden. 

Diese beiden Maßnahmenpakete sind erforderlich, 
um mittelfristig die strukturellen Fehlentwicklungen 
zu korrigieren, die seit Beginn der 80er Jahre zuneh-
mend dazu geführt haben, daß heute Empfänger von 
Sozialhilfeleistungen in nicht unerheblicher Zahl 
höhere verfügbare Einkommen erreichen als ver-
gleichbare Arbeitnehmer der unteren Lohngruppen 
und als entsprechende Bezieher von Lohnersatzlei-
stungen, die ihren Anspruch auf eine Lohnersatzlei-
stung in der Regel durch vorangegangene Beitrags-
zahlung erworben haben. Dieser Zustand ist einerseits 
gegenüber den Arbeitnehmern unterer Lohngruppen, 
die mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen und Steu-
ern zur Finanzierung der Sozialleistungen beitragen, 
unvertretbar; andererseits motiviert er die begünstig-
ten Sozialhilfeempfänger nicht zur Aufnahme einer 
angemessenen Beschäftigung. 

Die Maßnahmen sollen dem Lohnabstandsgebot ver-
stärkt Geltung verschaffen und mittelfristig dazu füh-
ren, daß die drei Einkommenskategorien Sozialhilfe, 
Lohnersatzleistung und Erwerbseinkommen auch 
betragsmäßig wieder die richtige Reihenfolge einneh-
men (Spreizung). 

Weitere wesentliche Maßnahmen enthalten maßvolle 
Kürzungen bei den Leistungen für Wehrpflichtige und 
Zivildienstleistende, beim Erziehungsgeld und beim 
Wohngeld; bei den Leistungen nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz (BAFöG) wird die nächste 
turnusmäßige Anpassung der Leistungen und Freibe-
träge von 1994 auf das Jahr 1996 verschoben. 

Zu Artikel 3 

Mit der Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungs-
gesetzes soll ein wirtschaftlicherer Einsatz der Steuer-
beamten des höheren Dienstes als bisher erreicht 
werden. 

Mit der Neuregelung ist die Erwartung verbunden, 
daß auch für Juristen in anderen Laufbahnen des 
höheren Dienstes des Bundes und der Länder — 
soweit eine Einführungszeit von mehr als sechs Mona-
ten festgelegt ist — eine entsprechende Verkürzung 
vorgenommen wird. 

Zu Artikel 5 

Zur Begrenzung der Ausgaben für Erziehungsgeld 
dienen folgende Maßnahmen: 

a) Für die Minderung des Erziehungsgeldes wird 
nicht mehr das Einkommen im vorletzten Jahr vor 
der Geburt zugrunde gelegt. Statt dessen ist künf-
tig das voraussichtliche Einkommen im Kalender-
jahr der Geburt des Kindes für das Erziehungsgeld 
vom 7. bis 12. Lebensmonat und des voraussichtli-
chen Einkommens im folgenden Jahr für das Erzie-
hungsgeld vom 13. bis 24. Lebensmonat maßge-
bend. Erziehungsgeld wird nicht mehr für den 
gesamten Anspruchszeitraum, sondern für jedes 
Lebensjahr gesondert bewilligt. 

b) Bei eheähnlichen Gemeinschaften werden die Ein-
künfte des Partners bei der Ermittlung des maßge-
benden Einkommens mit berücksichtigt. 

c) Durch Einführung gesonderter Überprüfungen, ob 
der Erziehungsurlaub fortgesetzt wird und ob Ein-
künfte aus Teilzeitarbeit erzielt werden, soll die 
zweckentsprechende Verwendung von Erzie-
hungsgeld sichergestellt werden. 

d) Der Anspruch auf Erziehungsgeld von Ausländern 
wird auf diejenigen begrenzt, bei denen zu erwar-
ten ist, daß sie auf Dauer in Deutschland bleiben 
werden. 

Die Berechnung des aktuellen Einkommens wird den 
Aufwand bei den Erziehungsgeldstellen gegenüber 
dem bisherigen Verfahren nur geringfügig erhöhen. 
Entscheidend dafür ist, daß künftig Einkommen-
steuer, Kirchensteuer und anzuerkennende Vorsorge-
aufwendungen nicht mehr nach den Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln sind. An 
die Stelle dieser beiden Faktoren tritt ein prozentualer 
Abschlag von den Einkünften. Darüber hinaus enthält 
die Neuregelung wesentliche Entlastungen für die 
Durchführung. Damit ist es nicht mehr nötig, vorläu- 
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fige Bescheide zu erlassen und ein oder zwei Jahre 
später — wenn der Steuerbescheid vorliegt — das 
Einkommen neu zu prüfen. So vermindern sich die 
Maßnahmen, die häufig mit der Rea lisierung von 
Rückforderungen verbunden sind, wesentlich. Die 
verwaltungsaufwendige Anrechnung des Mutter-
schaftsgeldes, das vor der Geburt gezahlt wird, wird 
aufgehoben und ebenfalls die Anrechnung von Rest-
beträgen des Mutterschaftsgeldes bei Geburt eines 
weiteren Kindes während des Bezugszeitraums von 
Erziehungsgeld. Dadurch vermindern sich auch die 
Beschwerden von Müttern, denen diese Regelung 
nicht verständlich zu machen war. Im übrigen werden 
die Länder bei der Umstellung auf das neue Verfahren 
und bei der weiteren Durchführung Unterstützung 
durch den Bund erhalten. 

Das aktuelle Einkommen als Maßstab für die Minde-
rung von Erziehungsgeld ist notwendig geworden, um 
die Einkommensabhängigkeit von Erziehungsgeld 
gerechter zu gestalten. In vielen Fällen war es von 
Zufällen abhängig, ob ein maßgebendes Einkommen 
über oder unterhalb der Einkommensgrenze anzu-
nehmen war. So milderte allein der Umstand, daß ein 
gemeinsamer Steuerbescheid vorlag, aus dem bei 
Verzicht auf Erwerbstätigkeit das Einkommen des 
Ehepartners heraus gerechnet werden mußte, das 
maßgebende Einkommen wesentlich gegenüber der 
Methode, Einkommensteuer und anzuerkennende 
Vorsorgeaufwendungen genau zu berechnen. 

Auch die Einbeziehung des Einkommens, das der 
Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft er-
zielt, ist erforderlich, um eine gerechte Regelung zu 
erreichen und eine nicht gerechtfertigte Bevorzugung 
von Eltern, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
leben, gegenüber verheirateten Eltern zu vermei-
den. 

Zu Artikel 6 

Die finanzwirtschaftliche Entwicklung erfordert auch 
bei der Ausbildungsförderung eine Ausgabenbegren-
zung. Sie erfolgt durch die Verschiebung der turnus-
mäßig im Herbst 1994 anstehenden Anpassung der 
Bedarfssätze und Freibeträge im Bundesausbildungs-
förderungsgesetz um zwei Jahre auf 1996. 

Zu Artikel 7 

Die Bewilligungsbescheide über Wohngeld haben 
grundsätzlich Gültigkeit für die Dauer des gesamten 
Bewilligungszeitraumes. Das hat zur Folge, daß 
Wohngeldbezieher über einen ggf. längeren Zeitraum 
von Wohnkosten entlastet werden, obwohl sich im 
Verlaufe des Bewilligungszeitraumes ihr Familienein-
kommen erhöht oder die Miete oder Belastung verrin-
gert hat. Angesichts der Notwendigkeit der öffentli-
chen Haushalte, Einsparungen vorzunehmen, gleich-
zeitig die Zielgenauigkeit öffentlicher Leistungen zu 
verbessern, sollen durch die vorgeschlagenen Ände-
rungen möglichst zeitnah die Einkommensverhält-
nisse und Wohnkosten des Wohngeldempfängers für 
die Bemessung des Wohngeldes berücksichtigt wer-

den. Ähnliche Anpassungsmechanismen enthalten 
auch andere Sozialleistungsgesetze. Daher sollen der 
Regelbewilligungszeitraum in besonders gelagerten 
Fällen verkürzt oder bereits erfolgte Bewilligungen 
angepaßt werden, wenn sich Familieneinkommen, 
Miete oder Belastung erheblich verändern. 

Diese Änderungen des Wohngeldgesetzes be treffen 
ausschließlich das auf Antrag gewährte spitz berech-
nete Wohngeld (Tabellenwohngeld). Derartige Vor-
schriften sind für die Gewährung des Wohngeldes 
nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes — so-
genanntes pauschaliertes Wohngeld — entbehrlich; in 
diesem Fall überprüfen die Sozialhilfebehörden im 
Rahmen der laufenden Gewährung der Sozialhilfe 
ohnehin von Amts wegen in kurzen Zeitabständen, ob 
die Voraussetzungen für den Leistungsbezug noch 
vorliegen. 

Zu Artikel 8 

Die vorgesehenen Änderungen des Wohngeldsonder-
gesetzes dienen dazu, die neuen Regelungen des 
Wohngeldgesetzes für das Beitrittsgebiet größtenteils 
entsprechend zu übernehmen. Dies ist aus Gründen 
der Gleichbehandlung erforderlich. 

Zu Artikel 9 

1. In das Föderale Konsolidierungsprogramm war 
auch die Sozialhilfe, die einen bedeutenden Aus-
gabenblock der kommunalen Haushalte darstellt, 
einzubeziehen und auf Möglichkeiten zu überprü-
fen, die Ausgaben sozialverträglich zu begrenzen. 
Dabei konnte es nicht darum gehen, diejenigen 
Leistungsstandards der Sozialhilfe, die existenzsi-
chernde untere Mindeststandards sind, generell 
abzusenken. Vielmehr wurden eine Reihe einzel-
ner, im wesentlichen strukturell begründeter Vor-
schläge aufgenommen, die zu realis tischen Einspa-
rungen führen. Hinzu kommen kostensparende 
Verfahrensvereinfachungen. Darüber hinaus sind 
Maßnahmen in den Entwurf aufgenommen wor-
den, die längerfristig dieses Ziel weiter verfolgen 
und gleichzeitig geeignet sind, das wohlverstan-
dene Interesse der Hilfeempfänger, von Sozialhilfe 
wieder unabhängig zu werden, zu fördern. Die 
einzige generelle Maßnahme, die Beschränkung 
der jährlichen Regelsatzerhöhungen auf 2 vom 
Hundert bzw. 3 vom Hundert in den kommenden 
Jahren, war aufgrund des erforderlichen Konsoli-
dierungsumfangs unumgänglich und entspricht 
zudem der allgemein zu erwartenden geringeren 
Einkommensentwicklung in den nächsten Jah-
ren. 

2. Die Schwerpunkte die Neuregelung sind: 

a) Die Regelsätze im Rahmen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt sollen sich auch künftig erhö-
hen, allerdings durch Gesetz begrenzt um 2 vom 
Hundert im nächstfälligen und um 3 vom Hun- 
dert im übernächsten jährlichen Anpassungs-
zeitraum. Zugleich wird eine zeitnähere Ent-
wicklung der Regelsätze eingeführt. 



Drucksache 12/4401 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

b) In Haushalten mit vier oder mehr Personen soll 
im Hinblick auf die Situation in größeren 
Bedarfsgemeinschaften der durch die einzelnen 
Regelsätze anerkannte Gesamtbedarf um 2 vom 
Hundert abgesenkt werden. 

c) Durch eine stärkere Beachtung des Lohnab-
standsgebots bei der Festsetzung der Regelsätze 
durch die Landesregierungen soll das Verhält-
nis von Einkünften aus Sozialhilfe und aus 
Erwerbstätigkeit konkretisiert werden. 

d) Die Hilfe zur Arbeit soll zielgerichteter und 
konsequenter mit dem Ziel ausgestaltet und 
durchgeführt werden, daß Hilfesuchende und 
insbesondere junge Menschen eine Erwerbstä-
tigkeit oder eine Arbeitsgelegenheit finden und 
annehmen, wobei vor allem die Träger der 
Sozialhilfe und die Dienststellen der Bundesan-
stalt für Arbeit intensiver zusammenwirken sol-
len. 

e) Die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit 
von Alleinerziehenden mit Kindern über drei 
Jahren soll durch vorrangiges Angebot eines 
Tagesbetreuungsplatzes für das Kind erleichtert 
und damit Sozialhilfebedürftigkeit überwunden 
werden. 

f) Eine kompetentere Bekämpfung von Miß-
brauch, der eine nicht vertretbare Belastung des 
Solidaritätsprinzips darstellt, soll dazu beitra-
gen, die Mittel dort einsetzen zu können, wo sie 
wirklich benötigt werden. 

g) Durch die weitestgehende Berücksichtigung 
der Einsparbeschlüsse der Ministerpräsidenten 
der Länder soll eine Kompensation für die in den 
letzten Jahren vorgenommene dreistufige Re-
gelsatzreform eingelöst werden, die deutliche 
reale Verbesserungen bei der Hilfe zum Lebens-
unterhalt gebracht hat. 

h) Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen 
im stationären Bereich erscheint es erforderlich, 
dort zu einer Kostendämpfung zu kommen, 
wofür das zunächst notwendige gesetzliche 
Instrumentarium zur Verfügung gestellt wird. 

i) Eine effizientere und im Ergebnis kosteneinspa-
rende Sozialhilfepolitik soll durch eine wesent-
lich verbesserte Sozialhilfestatistik gefördert 
werden, die auch für die notwendige Ursachen-
analyse benötigt wird und nicht zuletzt zusätzli-
che, Kosten verursachende statistische Sonder-
erhebungen überflüssig macht. 

k) Schließlich sind eine Reihe von kostensparen-
den Verwaltungsvereinfachungen, der Einstieg 
in eine stärker an der Überwindung von Sozial-
hilfebedürftigkeit orientierten Beratung des Hil-
fesuchenden und verbesserte und kostenmin-
dernde Abgrenzungen und Konkretisierungen 
von laufenden und einmaligen Leistungen der 
Hilfe zum Lebensunterhalt vorgesehen. 

Zu Artikel 10 

Das Recht der Kriegsopferfürsorge weist in weiten 
Teilen Parallelität zum Sozialhilferecht auf; einige 
Vorschriften verweisen auf das BSHG, andere sind mit 
solchen des BSHG wort- oder inhaltsgleich. Daraus 
ergeben sich notwendige Folgeänderungen im 
BVG. 

Zu Artikel 13 

Die Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit werden 
durch folgende Maßnahmen eingeschränkt: 

1. Erweiterung des Instrumentariums zur 
Bekämpfung des Leistungsmißbrauchs 

Die Befugnisse der Bundesanstalt für Arbeit, Prüfun-
gen in Betrieben durchzuführen, werden auf alle 
Arten des Leistungsmißbrauchs erweitert und den 
Befugnissen bei der Prüfung des Sozialversicherungs-
ausweises angepaßt. Daneben sollen künftig auch 
andere für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung 
ebenfalls zuständige Behörden und die Hauptzolläm-
ter derartige Prüfungen — im Einvernehmen mit der 
Bundesanstalt für Arbeit — durchführen. 

2. Umstellung der Dynamisierung 

Die Lohnersatzleistungen des AFG sollen künftig 
auch in den neuen Bundesländern jährlich — und 
nicht mehr halbjährlich — an die Entwicklung der 
Bruttoarbeitsentgelte angepaßt werden. 

3. Veränderungen im Leistungsrecht 

Die Lohnersatzleistungen des AFG, die unterschiedli-
che Leistungssätze für Leistungsbeziehermit Kindern 
und Leistungsbezieher ohne Kinder vorsehen, werden 
differenziert gesenkt. Leistungsbezieher mit Kindern 
sollen weniger belastet werden als Leistungsbezieher 
ohne Kinder. 

Diese Regelung berücksichtigt, daß Arbeitnehmer mit 
Kindern besonders hart betroffen werden, wenn sie 
— etwa wegen Arbeitslosigkeit — eine Lohnersatzlei-
stung erhalten, die das ausfallende Arbeitsentgelt nur 
teilweise ersetzt. Diese Arbeitnehmer erhalten zwar 
Kindergeld; die Belastung durch Kinder wird jedoch 
durch diese Leistung nur teilweise ausgeglichen. 

Nach der vorgesehenen Neuregelung werden das 
Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe für Ar-
beitslose mit Kindern um einen Prozentpunkt und für 
Arbeitslose ohne Kinder um drei Prozentpunkte 
gesenkt. Das gleiche soll für die Lohnersatzleistungen 
bei Teilarbeitslosigkeit, das Kurzarbeitergeld und das 
Schlechtwettergeld sowie für die Eingliederungshilfe 
für Spätaussiedler gelten. 

Das Unterhaltsgeld, das bei aus arbeitsmarktpoliti

-

schen Gründen notwendiger Teilnahme an berufli- 
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chen Weiterbildungsmaßnahmen gezahlt wird, wird 
auf das Niveau des Arbeitslosengeldes gesenkt. Bei 
Teilnehmern mit Familienpflichten soll dementspre-
chend statt einer Lohnersatzquote von 73 vom Hun-
dert eine Quote von 68 vom Hundert und bei Teilneh-
mern ohne Familienpflichten statt einer Lohnersatz-
quote von 65 vom Hundert künftig eine Quote von 
63 vom Hundert gelten. Das Übergangsgeld für Reha-
bilitanden soll um die gleichen Prozentpunkte wie das 
Unterhaltsgeld vermindert werden. Dadurch bleibt 
ein Abstand zum Unterhaltsgeld gewahrt. Dement-
sprechend betragen die Lohnersatzquoten des Über-
gangsgeldes statt 80 vom Hundert künftig 75 vom 
Hundert und statt 70 vom Hundert künftig 68 vom 
Hundert. 

Die Lohnersatzquote des Altersübergangsgeldes wird 
von einheitlich 65 vom Hundert um drei Prozent-
punkte auf 62 vom Hundert, das in den noch beste-
henden Übergangsfällen gezahlte Eingliederungs-
geld für Aussiedler wird von 63 vom Hundert um 
3 Prozentpunkte auf 60 vom Hundert gesenkt. 

Die Auswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen 
auf die Lohnersatzleistungen mit unterschiedlichen 
Leistungssätzen für Bezieher mit bzw. ohne Kinder 
ergeben sich aus der folgenden Übersicht: 

Lohnersatzquote 
— in vom Hundert — 

Leistungsart 
Leistungsbezieher 

mit Kindern 
Leistungsbezieher 

ohne Kinder 

Arbeitslosen- 
geld 67 statt 68 60 statt 63 

Kurzarbeiter- 
geld 67 statt 68 60 statt 63 

Schlechtwetter- 
geld 67 statt 68 60 statt 63 

Arbeitslosen- 
hilfe 57 statt 58 53 statt 56 

Eingliederungs- 
hilfe 57 statt 58 53 statt 56 

Übergangsgeld 75 statt 80 68 statt 70 

Unterhaltsgeld 68 statt 73 63 statt 65 

Die Bundesregierung ist bei der Beschlußfassung der 
Gesetzesvorlage davon ausgegangen, daß die Lei-
stungsabsenkungen des Arbeitslosengeldes, Kurz-
arbeitergeldes, Schlechtwettergeldes, Altersüber-
gangsgeldes, Eingliederungsgeldes, der Arbeitslo-
senhilfe und der Eingliederungshilfe — dem Födera-
len Konsolidierungsprogramm entsprechend — nicht 
durchgeführt werden, wenn der Nachweis erbracht 
wird, daß durch Einführung von Meldepflichten für 
Arbeitslose und weitere Intensivierung der Bekämp-
fung von Mißbrauch und Leistungsmitnahme ein 
entsprechendes Einsparvolumen erbracht wird. 

Zu Artikel 18 

In der Anfangszeit der Bundesrepublik Deutschland 
war die Kohle der herausragende Energieträger, 
deren Abbau im Interesse eines zügigen Wiederauf-
baus gesichert werden mußte. Um die für den Kohlen-
abbau notwendigen Arbeitnehmer für eine Beschäfti-
gung untertage anzuwerben, wurde daher ein zusätz-
liches Wohnungsbauprogramm aufgelegt, das insbe-
sondere aus einer auf der Grundlage des Bergarbei-
terwohnungsbaugesetzes erhobenen Kohlenabgabe 
finanziert wurde. Die Erhebung der Kohlenabgabe 
wurde mit dem 31. Dezember 1959 eingestellt. 

Das Aufkommen aus der Kohlenabgabe, unwiderruf-
liche Zuwendungen der Bergbauunternehmen und 
Zinserträge aus Zwischenanlagen bilden das Treu-
handvermögen des Bundes. Dieses Treuhandvermö-
gen wird auch nach Einstellung der Kohlenabgabe zur 
Finanzierung des öffentlich geförderten Wohnungs-
baus für die im Bergbau Wohnberechtigten einge-
setzt. Im Jahre 1992 wurden aus dem Treuhandver-
mögen des Bundes rd. 120 Mio. DM zur Förderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaues bereitgestellt. 

Aufgrund der Veränderungen in der Energieversor-
gung und des damit eingeleiteten Abbaus der 
Beschäftigten im Kohlenbergbau hat sich die 
ursprüngliche Zielsetzung des Gesetzes geändert, so 
daß der Bergarbeiterwohnungsbau zunehmend zu 
einer zusätzlichen Wohnungsbauförderung in den 
kohlefördernden Ländern geworden ist. 

Mit der für den 31. Dezember 1994 vorgesehenen 
Einstellung der Förderung des Bergarbeiterwoh-
nungsbaus soll diesen Veränderungen Rechnung 
getragen werden. Wohnungssuchende Bergarbeiter 
sollen fortan auf die allgemeine Wohnungsversor-
gung einschließlich des sozialen Wohnungsbaus ver-
wiesen werden. Die im Rahmen des Bergarbeiterwoh-
nungsbaues errichteten Wohnungen sollen jedoch 
den bisherigen Regelungen entsprechend auch wei-
terhin Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus blei-
ben und den Wohnungsberechtigten im Bergarbeiter-
wohnungsbau zur Verfügung stehen. 

Um den Ländern einen angemessenen Zeitraum zur 
Anpassung an  die Einstellung der Förderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaues aus dem Treuhandver-
mögen des Bundes einzuräumen und ihnen zu ermög-
lichen, die in der Bauvorbereitung befind lichen Maß-
nahmen abzuschließen, ist vorgesehen, daß noch in 
den Jahren 1993 und 1994 Bewilligungen vorgenom-
men werden können. 

Die mit der Einstellung der Förderung im Zusammen-
hang stehenden Regelungen und weitere — zum Teil 
bereits durch Rechtsänderungen in anderen Gesetzen 
überholte — Bestimmungen können aufgehoben oder 
gestrichen werden. 

Nach Einstellung der Förderung des Bergarbeiter-
wohnungsbaues wird ab 1995 mit jährlichen Einnah-
meüberschüssen aus planmäßigen Zins- und Til-
gungsleistungen in Höhe von rd. 80 Mio. DM gerech-
net, die an den Bundeshaushalt abzuführen sind. 
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Zu Artikel 20 

Bei öffentlichen wie bei p rivaten Bauvorhaben muß im 
stärkeren Maße kostensparend gebaut werden. 

Auftraggebern und Auftragnehmern wird deshalb 
ermöglicht, besondere Honorarvereinbarungen zu 
treffen, die einen Anreiz zu wirtschaft lichem und 
sparsamen Planen und Bauen bieten. Die öffentlichen 
Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden wer-
den dadurch entlastet. Der Umfang der Einsparungen 
wird u. a. vom jeweiligen Anteil der Planungsleistun-
gen in Eigenregie, den unterschiedlichen Planungs-
leistungen, der spezifischen Gestaltung der Bauob-
jekte sowie von der Intensität abhängen, mit der von 
den Neuregelungen Gebrauch gemacht wird. 

Zu Abschnitt 2 

Steuerliche Maßnahmen 

Zur Sicherung der erforderlichen Einnahmen in den 
Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden sind 
auch steuerliche Maßnahmen unausweichlich. Die 
Bundesregierung schlägt deshalb einen weiteren 
Abbau von Steuervergünstigungen sowie maßvolle 
Steuererhöhungen vor. Außerdem soll eine Rechtsun-
sicherheit im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen beseitigt werden. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgese-
hen: 

1. Einbeziehung von Ausschüttungen 
ausländischer Investmentfonds 
in den Zinsabschlag 

Im Inland ausgezahlte Ausschüttungen ausländischer 
Fonds unterliegen nach geltendem Recht nicht dem 
Zinsabschlag. Da nach dem Sinn des Zinsabschlagge-
setzes alle im Inland gezahlten Zinseinkünfte gleich-
mäßig besteuert werden sollen, ist es erforderlich, 
auch diese Zinserträge durch den Zinsabschlag zu 
erfassen. 

2. Beseitigung einer Rechtsunsicherheit 
bei der Besteuerung von Einnahmen 
aus Kapitalvermögen 

Die geltende gesetzliche Regelung in Fä llen, in denen 
sich Anteil und Dividendenschein in unterschiedli-
chen Händen befinden, ist unvollständig. Daraus 
resultiert eine unterschiedliche Rechtsprechung der 
Senate des Bundesfinanzhofs, die derzeit zu Rechts-
unsicherheiten führt. Diese sollen besei tigt werden. 

3. Anpassung steuerlicher Vorschriften 
an  die gestiegene Lebenserwartung 

Das Steuerrecht soll den veränderten tatsächlichen 
Verhältnissen — weiterer Anstieg der durchschnittli-
chen Lebenserwartung — angepaßt werden. Dies 

betrifft die Ertragsanteilsbesteuerung lebenslängli-
cher Leibrenten sowie die Bewertung lebenslängli-
cher Nutzungen und Leistungen. Die vorgeschlagene 
Anpassung stellt zugleich einen weiteren Beitrag zu 
der vom Bundesverfassungsgericht angemahnten 
Harmonisierung der Besteuerung von im Alter bezo-
genen Einkünften dar. 

4. Anhebung der Vermögensteuer für 
Privatvermögen um 0,5 vom Hundert-Punkte 
zum 1. Januar 1995 bei gleichzei tiger Anhebung 
des Freibetrags 

Der Vermögensteuersatz soll zum 1. Januar 1995 für 
das Grundvermögen und sonstige Vermögen unter 
Ausklammerung der im Privatvermögen gehaltenen 
Beteiligungswerte (z. B. Ak tien, GmbH-Anteile) um 
0,5 vom Hundert-Punkte angehoben werden. Die 
Bundesregierung schlägt zugleich eine Erhöhung 
des persönlichen Freibetrags von 70 000 DM auf 
120 000 DM vor, um kleinere Vermögen zu schonen. 
Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, daß die 
vorgesehene Mehrbelastung von 1 Mrd. DM auch bei 
einer möglichen Korrektur der Wertansätze des • 
Grundbesitzes nicht überschritten wird. 

5. Aufhebung der Schonfrist bei Entrichtung der 
Steuerschuld für Scheck- und Barzahler 

Nach geltendem Recht wird Scheck- und Barzahlern 
eine 5tägige Zahlungsschonfrist gewährt (§ 240 Abs. 3 
Abgabenordnung). Für diese Zahlungsarten besteht 
jedoch im Gegensatz zu Banküberweisungen kein 
Laufzeitrisiko. Hierin liegt eine nicht gerechtfertigte 
Vergünstigung, die von vielen Steuerzahlern ausge-
nutzt wird. Die Bundesregierung schlägt die Strei-
chung dieser Vergünstigung vor und entspricht damit 
auch einer Forderung des Bundesrechnungshofes und 
der obersten Finanzbehörden der Länder. 

6. Angleichung der Versicherungsteuer k 

Die Anhebung der Steuer auf das Versicherungsent-
gelt (Prämie/Beitrag) soll in zwei Schritten durchge-
führt werden: 

— ab 1. Juli 1993 um 2 vom Hundert-Punkte auf 
12 vom Hundert und 

— ab 1. Januar 1995 um weitere 3 vom Hundert

-

Punkte auf 15 vom Hunde rt . 

Lebensversicherungen und Feuerversicherungen 
sind nicht betroffen. Betroffen sind insbesondere 
Auto- und Hausbesitzer. Die Höhe der Mehrbelastung 
steht regelmäßig im Verhältnis zum Wert des zu 
versichernden Objekts. 
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7. Abschaffung der Steuer- und Beitragsfreiheit für 
Bergmannsprämien 

Durch Aufhebung des § 4 Bergmannsprämiengesetz 
soll die Bergmannsprämie (10 DM für jede unter Tage 
gefahrene volle Schicht) aus Gründen einer allgemei-
nen Belastungsgerechtigkeit in die Einkommensteu-
erpflicht und die Beitragspflicht zur Sozialversiche-
rung einbezogen werden. Die Bergmannsprämie 
selbst bleibt unberührt. 

8. Rückführung der steuerlichen 
Wohneigentumsförderung bei Altbauten 

Mit der Rückführung der Förderung für Anschaf-
fungskosten von Altbauten nach § 10 e Einkommen-
steuergesetz soll die steuerliche Wohneigentumsför-
derung von Neubauten einen weiteren Fördervor-
sprung gegenüber Altbauten erhalten. Diese Maß-
nahme schließt an  den befristeten Schuldzinsenabzug 
an, der ebenfa lls nur für Neubauten gewährt wird. 

9. Streichung des Sonderausgabenabzugs 
von Bausparbeiträgen 

Bausparbeiträge können nach geltendem Recht als 
Sonderausgaben bei der Einkommensteuer abgezo-
gen werden. Im Gegensatz z. B. zu Lebens-, Kranken- 
und Unfallversicherungsbeiträgen sind Bausparbei-

träge als reine Sparbeiträge nicht risikobehaftet. Des-
halb und wegen der angespannten Haushaltslage ist 
es gerechtfertigt, Bausparbeiträge nicht mehr zum 
Sonderausgabenabzug zuzulassen. 

10. Einführung eines Solidaritätszuschlags ab 1995 

Zur Finanzierung der Vollendung der Einheit 
Deutschlands ist ein solidarisches finanzielles Opfer 
aller Bevölkerungsgruppen unausweichlich. Die Bun-
desregierung schlägt deshalb mit Wirkung ab 1. Ja-
nuar 1995 einen — mittelfristig zu überprüfenden — 
Zuschlag zur Lohn-, Einkommen- und Körperschaft-
steuer für alle Steuerpflichtigen vor. Dies ist auch 
unter dem Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit der 
richtige Lösungsweg. Der Zuschlag ohne Einkom-
mensgrenzen belastet alle Steuerpflichtigen entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit. Mehrfachbelastun-
gen (z. B. sog. Kaskadeneffekt bei mehrstufigem 
Unternehmensaufbau) werden vermieden. 

Schließlich soll durch Änderung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur einheitlichen Anwendung 
des Einkommensteuerrechts (Einkommensteuer-
Richtlinien) dem Mißbrauch beim Abzug von Bewir-
tungsspesen entgegengewirkt werden, durch Aus-
stellung überhöhter Rechnungen die geltende 80 vom 
Hundert-Abzugsbegrenzung zu umgehen und damit 
zugleich einen überhöhten Vorsteuerabzug bei der 
Umsatzsteuer zu erzielen. 

Finanzielle Auswirkungen der steuerlichen Maßnahmen im Rahmen des 
Föderalen Konsolidierungsprogramms 

— in Mio. DM — 

Lfd. Maßnahme 

St.-art/ Geb.- 

körper

-s

chaft 

Entste

-

hungs

-jahr 1

) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

Artikel 22 

Abgabenordnung 

1 § 240 Abs. 3 AO 

Aufhebung der Schonfrist bei Ent- Insg. 200 — 200 200 200 
richtung der Steuerschuld für GewSt 15 — 15 15 15 
Scheck- und Barzahler 3) LSt 10 — 10 10 10 

ESt 75 — 75 75 75 
KSt 30 — 30 30 30 
USt 55 — 55 55 55 
VSt 5 — 5 5 5 
ErbSt 5 — 5 5 5 
KraftSt 5 — 5 5 5 

Bund 87 — 87 87 87 
GewSt 1 — 1 1 1 
LSt 4 — 4 4 4 
ESt 32 — 32 32 32 
KSt 15 — 15 15 15 
USt 35 — 35 35 35 
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Lfd. Nr.  Maßnahme 

St.-art/ 

körper

-s

chaft 

Entste

-

hungs

-jahr 1

) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

Länder 87 — 87 87 87 
GewSt 1 — 1 1 1 
LSt 4 — 4 4 4 
ESt 32 — 32 32 32 
KSt 15 — 15 15 15 
USt 20 — 20 20 20 
VSt 5 — 5 5 5 
ErbSt 5 — 5 5 5 
KraftSt 5 — 5 5 5 

Gem. 26 — 26 26 26 
GewSt 13 — 13 13 13 
LSt 2 — 2 2 2 
ESt 11 — 11 11 11 

Artikel 24 

Einkommensteuergesetz 

2 § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
Wegfall des Sonderausgaben-Ab- ESt 
zugs der Beiträge an  Bauspar- Insg. 285 — . 230 285 
kassen Bund 121 — . 98 121 

Länder 121 — . 98 121 
Gem. 43 — . 34 43 

3 § 10e Abs. 1 EStG 
Rückführung der Förderung für ESt 
Anschaffungskosten von Altbau- Insg. 400 — 160 350 550 
ten auf 150 000 DM 4 ) Bund 170 — 68 149 234 

Länder 170 — 68 149 234 
Gem. 60 — 24 52 82 

4 § 20 Abs. 2 a EStG 
Beseitigung der Rechtsunsicher- ESt 

heft bei der Besteuerung von Ein-  Insg. 50 — 40 45 50 
künften aus Kapitalvermögen Bund 21 — 17 19 21 

Länder 21 — 17 19 21 
Gem. 8 — 6 7 8 

5 § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG 
und Anlage 9 zum BewG 

Anpassung steuerlicher Vorschrif- Insg. 400 — 300 350 380 
ten an die gestiegene Lebens- ESt 400 — 300 350 380 
erwartung VSt  — .   

Bund 
ESt 170 — 128 149 162 

Länder 170 — 128 149 162 
ESt 170 — 128 149 162 
VSt . — . .  

Gem. 
ESt 60 — 44 52 56 

6 Änderungen Artikel 24 Insg. 1 135 — 500 975 1 265 
— Einkommensteuergesetz Bund 482 — 213 415 538 

Länder 482 — 213 415 538 
Gem. 171 — 74 145 189 
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Lfd. Nr.  Maßnahme 

St.-art/ Geb.- 

körper

-s

chaft 

Entste

-

hungs

-jahr 1

) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

Artikel 25 
Auslandsinvestmentgesetz 

7 § 17 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b 
und 
§ 18a Auslandsinvestmentgesetz 

Einbeziehung von Ausschüttun- KapESt 
gen 	ausländischer 	Investment- Insg. 400 — 350 400 400 
fonds in den Zinsabschlag Bund 176 — 154 176 176 

Länder 176 — 154 176 176 
Gem. 48 — 42 48 48 

Artikel 26 
Gesetz über Bergmannsprämien 

8 § 4 Bergmannsprämiengesetz 

Aufhebung der Steuerfreiheit der ESt 
Bergmannsprämie Insg. 40 — 35 40 40 

Bund 17 — 15 17 17 
Länder 17 — 15 17 17 
Gem. 6 — 5 6 6 

Artikel 28 
Bewertungsgesetz 

9 § 22 Abs. 1 Nr. 2 BewG 

Anhebung 	der 	Wertfortschrei- Insg. -50 — — — -50 
bungsgrenzen bei der Einheitsbe- GewSt -40 — — — -40 
wertung des Betriebsvermögens ESt 5 — — — 5 

KSt 10 — — — 10 
VSt -25 — — — -25 
ErbSt — — — 

Bund 5 — — — 5 
GewSt -2 — — — -2 
ESt 2 — — — 2 
KSt 5 — — — .5 

Länder -20 — — — -20 
GewSt -2 — — — -2 
ESt 2 — — — 2 
KSt 5 — — — 5 
VSt -25 — — — -25 
ErbSt  — — — 

Gem. -35 — — — -35 
GewSt -36 — — — -36 
ESt 1 — — — 1 

Artikel 29  

Vermögensteuergesetz 

10 § 6 Abs. 1 und 2 VStG 

Anhebung des allgemeinen Frei- VSt 
betrags für unbeschränkt steuer- Länder -680 — — -680 -680 
pflichtige Personen einer Veranla- 
gungsgemeinschaft von 	70 000 
DM um 50 000 DM auf 120 000 
DM ab 1. Januar 1995 
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Lfd. Nr.  Maßnahme 

St.-art/ Geb.- 

körper

-

schaft 

Entste

-

hungs

-jahr 1

) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

11 § 10 Nr. 1 VStG 

Anhebung des Vermögensteuer- VSt 
Satzes für Grundvermögen und Länder 1 680 — — 1 680 1 680 
sonstiges 	Vermögen 	mit 	Aus- 
nahme der Beteiligungswerte um 
0,5 vom Hundert-Punkte auf 1 vom 
Hundert ab 1. Januar 1995 

12 0 16 Abs. 1 VStG 

Vereinheitlichung der Neuveran- VSt 
lagungstatbestände Länder -25 — — — -25 

13 Änderungen Artikel 29 Insg. 975 — — 1 000 975 
— Vermögensteuergesetz Bund — — — — — 

Länder 975 — — 1 000 975 
- Gem. — — — — — 

Artikel 30 
Gesetz zur Änderung des Haupt- 
feststellungszeitraums 	für 	die 
wirtschaftlichen 	Einheiten 	des 
Betriebsvermögens 	sowie 	des 
Hauptveranlagungszeitraums für 
die Vermögensteuer 

14 § 1 und § 2 Hauptfeststellungs- 
und Hauptveranlagungszeitraum- 
änderungsgesetz 

Vorverlagerung 	des 	Hauptfest- GewSt/ 
stellungszeitpunkts bei der Ein- ESt/ 
heitsbewertung für Betriebsver- KSt/ 
mögen und des Hauptveranla- VSt/ 
gungszeitraums bei der Vermö- ErbSt . — — . — 
gensteuer 	auf 	den 	1. 	Januar 
1995 	und 	Verlängerung 	des 
nächsten Hauptfeststellungs- bzw. 
Hauptveranlagungszeitraums um 
1 Jahrs) 

Artikel 31 
Versicherungsteuergesetz 

15 § 6 VersStG 

Erhöhung der Versicherungsteuer VersSt 
— mit Ausnahme von Feuerversi- Bund 4 250 650 1 650 4 050 4 400 
cherungen — 
— ab 1. Juli 1993 

um 2 vom Hundert-Punkte 
— ab 1. Januar 1995 

um weitere 3 vom Hundert- 
Punkte 
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Na ' Maßnahme 

St.-art/ 
Geb.- 
körper

-

schaft 

Entste

-

hungs
-jahr 1) 

Rechnungsjahr 2) 

1993 1994 1995 1996 

Artikel 34 
Solidaritätszuschlaggesetz 1995 

16 § 4 Solidaritätszuschlaggesetz 
1995 
Erhebung 	eines 	Solidaritätszu- SolZ 
schlags in Höhe von ... vom Hun- Bund 12 000 — — 12 000 13 000 
dert der Einkommen- und Körper- 
schaftsteuer ab 1. Januar 1995 6) 

17 Gesetzesregelungen der steuer- Insg. 18 950 650 2 735 18 665 20 230 
lichen Maßnahmen zusammen Bund 17 017 650 2 119 16 745 18 223 

Länder  1 717 — 469 1 695 1 773 
Gem. 216 — 147 225 234 

Sonstige Maßnahmen 

18 Vermeidung von Mißbräuchen Insg. 100 — 80 90 100 
beim Betriebsausgabenabzug von GewSt 30 — 24 27 30 
Bewirtungsspesen (Regelung im ESt 40 — 32 36 40 
Verwaltungsweg) KSt 30 — 24 27 30 

Bund 33 — 27 30 33 
GewSt 1 — 1 1 1 
ESt 17 — 14 15 17 
KSt 15 — 12 14 15 

Länder 34 — 27 30 34 
GewSt 2 — 1 2 2 
ESt 17 — 14 15 17 
KSt 15 — 12 13 15 

Gem. 33 — 26 30 33 
GewSt 27 — 22 24 27 
ESt 6 — 4 6 6 

19 Steuerliche Maßnahmen Insg. 19 050 650 2 815 18 755 20 330 
insgesamt Bund 17 050 650 2 146 16 775 18 256 

Länder  1 751 — 496 1 725 1 807 
Gem. 249 — 173 255 267 

Anmerkungen: 

1) Auswirkung im Entstehungsjahr 1995. 
2) Kassenmäßige Auswirkung der Rechtsänderung. 
3) Mehreinnahmen nach Schätzung des Bundesrechnungshofs. 
4) Mehreinnahmen bei voller Wirksamkeit: 1 600 Mio. DM; im Erstjahr (1994) 200 Mio. DM; 1995: 400 Mio. DM; nach 8 Jahren im 

Jahr 2001: 1 600 Mio. DM. 
5) Es entstehen Steuermehreinnahmen in den Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 22 BewG bzw. des § 16 VStG nicht erreicht 

werden und eine Wertfortschreibung bzw. eine Neuveranlagung unterbleibt. 
6) Vorläufige Rechengröße. 
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Zu Abschnitt 3 

Neuordnung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs und Bewältigung 
der finanziellen Erblasten im Zusammenhang 
mit der Herstellung der Einheit Deutschlands 

1. Änderung des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 
(FAG) für die Zeit bis 1994 

Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beinhal-
tet Regelungen, die noch für den Finanzausgleich bis 
Ende 1994 von Bedeutung sind. 

Zum einen werden im Hinblick auf die sog. Länder-
steuergarantie (§ 10 Abs. 3 FAG) die gesetzgeberi-
schen Folgerungen aus dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 27. Mai 1992 (BVerfGE 86, 148 
[250 ff.))  gezogen, das diese Regelung für verfassungs-
widrig erklärt hat. Der Entwurf schlägt mit Wirkung ab 
dem bisher nicht endgültig abgerechneten Aus-
gleichsjahr 1991 die ersatzlose Aufhebung des § 10 
Abs. 3 FAG vor. Diese Bestimmung sah eine Korrek-
turrechnung vor, die bewirken sollte, daß einerseits 
jedes ausgleichsberechtigte Land nach Durchführung 
des Länderfinanzausgleichs im Ergebnis mindestens 
95 vom Hundert der durchschnittlichen Steuereinnah-
men und der Einnahmen aus der bergrechtlichen 
Förderabgabe der Länder erreicht und andererseits 
kein ausgleichspflichtiges Land unter 100 vom Hun-
dert des Länderdurchschnitts dieser Einnahmen fällt. 
Im Unterschied zum eigentlichen Länderfinanzaus-
gleich, der auf die ausgleichsrelevanten Landes- und 
Gemeindeeinnahmen abstellt, blieben die Gemein-
deeinnahmen bei der Korrekturrechnung nach § 10 
Abs. 3 FAG unberücksichtigt. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat § 10 Abs. 3 FAG für verfassungswid-
rig erklärt, weil die Korrekturrechnung wegen Nicht-
berücksichtigung der im übrigen Länderfinanzaus-
gleich maßgeblichen Stadtstaaten-Einwohnerwer-
tung nach § 9 Abs. 2 FAG bzw. der Hafenlastabgel-
tungsbeträge nach § 7 Abs. 3 FAG zu Verteilungser-
gebnissen führen konnte, die mit dem föderativen 
Gleichbehandlungsgrundsatz unvereinbar sind. Nach 
Auffassung der Bundesregierung sollte die Länder-
steuergarantie künftig ganz entfallen, weil sie für eine 
angemessene Ausgestaltung des Finanzausgleichs 
nach Artikel 107 Abs. 2 GG nicht erforderlich ist, den 
Systemgedanken des Länderfinanzausgleichs wider-
spricht und zu einer erheblichen Komplizierung des 
Länderfinanzausgleichs führt. 

Zum anderen ist ebenfa lls noch für die Zeit vor der 
Neuordnung des bundesstaat lichen Finanzausgleichs 
ab 1995 eine Regelung zu den Bundesergänzungszu-
weisungen für die finanzschwachen alten Länder 
erforderlich. § 11 a FAG regelt bislang Bundesergän-
zungszuweisungen nur bis einschließlich 1993. Der 
Entwurf sieht eine Verlängerung des geltenden 
Rechts für 1994 vor, wobei allerdings zur Vermeidung 
eines Verstoßes gegen das verfassungsrechtliche 
Nivellierungsverbot das durch Koppelung an  das 
Umsatzsteueraufkommen dynamisierte Volumen der 
Bundesergänzungszuweisungen gegenüber dem sich 
nach geltendem Recht in 1994 ergebenden Gesamt-
betrag um 300 Mio. DM gekürzt wird. 

2. Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen 
Bund und Ländern ab 1995 

Durch die Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes 
wird für die Zeit ab 1995 ein gesamtdeutscher Länder-
finanzausgleich unter Einbeziehung der neuen Län-
der und Berlins eingeführt und die erforderliche 
gesetzliche Grundlage für die Sanierung der Finanzen 
Bremens und des Saarlandes geschaffen. 

Mit dem 31. Dezember 1994 enden die in Artikel 7 
Abs. 3 des Einigungsvertrags für den Bereich des 
Finanzausgleichs getroffenen Ausnahmeregelungen. 
Vom 1. Januar 1995 an ist Artikel 107 Abs. 2 des 
Grundgesetzes uneingeschränkt anzuwenden. Dem-
entsprechend sieht die Neufassung des Finanzaus-
gleichsgesetzes für die Zeit ab 1995 die Einführung 
eines gesamtdeutschen Länderfinanzausgleichs vor, 
in den alte und neue Länder mit gleichen Rechten und 
Pflichten einbezogen werden. 

Der Bund erleichtert den auf Verringerung der Ein-
nahmeunterschiede der Länder abzielenden Finanz-
kraftausgleich durch erhebliche, nicht zweckgebun-
dene Leistungen, die insgesamt ein Viertel des 
Gesamttransfers zum Finanzkraftausgleich ausma-
chen. Das Gesamtvolumen dieser sog. Fehlbetrags-
Bundesergänzungszuweisungen hängt von den nach 
Länderfinanzausgleich verbleibenden Finanzkraf tun-
terschieden der einzelnen Länder ab; es wird jedoch 
im Jahr 1995 mit mehr als 7 Mrd. DM fast doppelt so 
hoch liegen wie das derzeitige Volumen der Bundes-
ergänzungszuweisungen. Zusammen mit den Aus-
gleichszuweisungen der Länder, die 1995 etwa 21 
Mrd. DM ausmachen dürften, stellen diese Bundeslei-
stungen sicher, daß jedes Land eine Mindestfinanz-
kraft von 95 vom Hundert der gesamtdeutschen län-
derdurchschnittlichen Finanzkraft (= Ausgleichsmeß-
zahl) erreicht. 

Zusätzlich gewährt der Bund weitere Bundesergän-
zungszuweisungen, deren Gesamthöhe im Jahr 1995 
etwa 27,5 Mrd. DM ausmachen wird. Der größte Teil 
dieser weiteren Leistungen entfällt auf die Sonderbe-
darfs -Bundesergänzungszuweisungen (22,5 Mrd.), 
die den neuen Ländern und ihren Gemeinden'(ein-
schließlich Berlin) im Hinblick auf ihre mit der Teilung 
Deutschlands zusammenhängenden Sonderlasten zu-
fließen. Zugunsten der finanzschwächeren alten Län-
der sind Übergangs-Bundesergänzungszuweisungen 
(rd. 2,5 Mrd. DM) vorgesehen, die diesen Ländern 
(unabhängig davon, ob sie im gesamtdeutschen Län-
derfinanzausgleich ausgleichsberechtigt sind oder 
nicht) die Umstellung auf den im gesamtdeutschen 
Länderfinanzausgleich niedrigeren Finanzkraft

-

durchschnitt erleichtern sollen. Außerdem werden die 
Sanierungshilfen zugunsten Bremens und des Saar-
landes als Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 
(2,5 Mrd. DM) gewährt. 

Dem gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich liegt 
— wie bisher der Gedanke eines angemessenen 
Ausgleichs der unterschiedlichen Finanzkraft der 
Lander zugrunde, wobei Finanzkraft und Finanzbe-
darf der Gemeinden (Gemeindeverbände) berück-
sichtigt werden. Maßgröße für die Finanzkraft bleiben 
die Steuereinnahmen der Länder und Gemeinden 
sowie die Einnahmen der Länder aus der bergrechtli-
chen Förderabgabe. Hinsichtlich der Abgrenzung der 
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ausgleichsrelevanten Einnahmen, des Ausmaßes der 
Einbeziehung der Gemeindesteuereinnahmen sowie 
der Einwohnerwertungen zur Ermittlung der Meßzah-
len zum Ausgleich der Ländereinnahmen und zum 
Ausgleich der Gemeindeeinnahmen übernimmt die 
Neufassung die bisherigen, in der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 72, 330; 86, 
148) bestätigten Regelungen. Eine Berücksichtigung 
von Seehafenlasten im Länderfinanzausgleich ist in 
der Neuregelung nicht mehr vorgesehen, da sie sich 
als lediglich historisch zu begründender Fremdkörper 
im Finanzausgleichssystem darstellt, dem eine Be-
rücksichtigung von Sonderlasten einzelner Länder 
sonst fremd ist. 

Im Unterschied zum geltenden Recht wird ab 1997 
nicht mehr auf die Finanzkraftverhältnisse des jewei-
ligen Ausgleichsjahres, sondern auf diejenigen eines 
Referenzjahres abgestellt, das dem Ausgleichsjahr um 
zwei Jahre vorausgeht. Diese Änderung soll dazu 
beitragen, das Interesse der Länder an einer möglichst 
vollständigen Ausschöpfung der Steuerquellen durch 
ihre Landesfinanzverwaltungen dadurch zu stärken, 
daß ihnen Steuermehreinnahmen im jeweiligen Aus-
gleichsjahr voll verbleiben und erst zwei Jahre später 
zu einer Verminderung der Zuweisungen bzw. einer 
Erhöhung der Beiträge im Länderfinanzausgleich füh-
ren können. Diese Regelung wirkt negativen Anreiz-
effekten entgegen, die sich in einem auf die Finanz-
kraftverhältnisse des Ausgleichsjahres abstellenden 
Ausgleichssystem insbesondere bei den Empfänger-
ländern daraus ergeben können, daß Steuerminder-
einnahmen bei den Empfängerländern weitestge-
hend durch höhere Ausgleichszuweisungen ausgegli-
chen werden. Bei Empfängerländern und Zahlerlän-
dern wird hierdurch gleichermaßen das Interesse an 
einer vollen Ausschöpfung ihrer Steuerquellen und an 
einer hierauf gerichteten Anwendung des materiellen 
und formellen Steuerrechts einschließlich einer wirk-
samen steuerlichen Betriebsprüfung und einer konse-
quenten Beitreibungspraxis gestärkt. Die Wahl eines 
dem Ausgleichsjahr um zwei Jahre vorausgehenden 
Referenzjahres führt außerdem zu einer Verbesse-
rung der Haushaltsplanung der Länder, da künftig die 
Höhe der Ausgleichsleistungen vor Beginn des jewei-
ligen Ausgleichsjahres feststehen wird und damit 
künftig umfangreiche unkalkulierbare Korrekturzah-
lungen während des Ausgleichsjahres entfallen wer-
den. Instrumente des Finanzkraftausgleichs sind nach 
der Neufassung — wie im geltenden Recht — einer-
seits horizontale Ausgleichsleistungen der Länder 
und andererseits finanzkraftorientierte sog. Fehlbe-
trags-Bundesergänzungszuweisungen nach Arti-
kel 107 Abs. 2 Satz 3 Grundgesetz, deren Gesamtvo-
lumen und Verteilung sich nach dem Ausmaß der 
nach dem horizontalen Ausgleich verbleibenden 
Finanzkraftunterschiede richtet. Hinzu kommen Son-
derbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach Ar-
tikel 107 Abs. 2 Satz 3 Grundgesetz, deren Zuord-
nungskriterium nicht der Finanzkraftausgleich, son-
dern die Berücksichtigung von Sonderbedarfen der 
neuen Länder und ihrer Gemeinden ist. Diese Rege-
lung entspricht dem herkömmlichen System des Län-
derfinanzausgleichs. Die Unterscheidung von Fehl-
betrags- und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen trägt der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts Rechnung, das in seinem Urteil vom 
24. Juni 1986 ausgeführt hat, es stehe dem Bundesge-

setzgeber frei, entweder die Finanzkraft der leistungs-
schwachen Länder allgemein anzuheben oder Son-
derlasten von Ländern zu berücksichtigen oder beides 
miteinander zu verbinden (BVerfGE 72, 330 [404]). 

Im Unterschied zum geltenden Recht sieht der Ent-
wurf allerdings künftig die Berechnung des Gesamt-
volumens der Fehlbetrags-Bundesergänzungszuwei-
sungen anhand der nach dem horizontalen Länderfi-
nanzausgleich verbleibenden Finanzkraftverhält-
nisse vor. Diese neue Berechnungsmethode soll u. a. 
sicherstellen, daß künftig die finanzschwachen Län-
der nicht unter Verletzung des verfassungsrechtlichen 
Nivellierungsverbots durch Fehlbetrags-Bundeser-
gänzungszuweisungen über die länderdurchschnittli-
che Finanzkraft hinaus angehoben werden können. 
Damit vermeidet die neue Berechnungsmethode eine 
verfassungsrechtliche Problematik des bisherigen 
Rechts, in dem sich eine übernivellierende Wirkung 
der als Prozentsatz vom Umsatzsteueraufkommen 
festgesetzten Bundesergänzungszuweisungen erge-
ben kann. 

Leitgedanke der Neuordnung ist es, durch Aus-
gleichszuweisungen der Länder und Fehlbetrags

-

Bundesergänzungszuweisungen die Finanzkraft aller 
Länder auf mindestens 95 vom Hundert der länder-
durchschnittlichen Finanzkraft (Ausgleichsmeßzahl) 
anzuheben. Dies wird im Ergebnis dadurch erreicht, 
daß Fehlbeträge bis 85 vom Hundert der Ausgleichs-
meßzahl voll und Fehlbeträge zwischen 85 vom Hun-
dert und 100 vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl nur 
zu zwei Dritteln ausgeglichen werden. Zur Vermei-
dung einer zu starken Nivellierungswirkung wird 
dabei eine Hebung der Finanzkraft über 99 vom 
Hundert der Ausgleichsmeßzahl hinaus ausgeschlos-
sen (sog. „tote" Zone). Die jeweiligen Volumina von 
horizontalen Ausgleichzuweisungen der Länder und 
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen sind so 
festgelegt, daß sie unabhängig von den im konkreten 
Ausgleichsjahr maßgeblichen Finanzkraftverhältnis-
sen der Länder und damit von ihrer absoluten Höhe 
grundsätzlich im Verhältnis von 3 : 1 stehen, d. h. der 
Bund beteiligt sich zu rd. 25 vom Hundert am Finanz-
kraftausgleich unter den Ländern. Daneben erbringt 
der Bund erhebliche zusätzliche Finanzausgleichslei-
stungen, denen allerdings nicht der Gedanke zugrun-
deliegt, die Einnahmeunterschiede der Länder und 
ihrer Gemeinden zu verringern. Diese vertikalen 
Leistungen tragen vielmehr Sonderbedarfen der 
neuen Lander, Übergangsproblemen finanzschwä-
cherer alter Länder bzw. der extremen Haushaltsnot-
lage Bremens und des Saarlandes Rechnung. 

Die Aufbringung der horizontalen Ausgleichszuwei-
sungen ist abweichend vom bisherigen Recht so 
geregelt, daß alle über die länderdurchschnittliche 
Finanzkraft (Ausgleichsmeßzahl) hinausgehenden 
ausgleichsrelevanten Einnahmen (Überschüsse) mit 
einem für alle Lander gleichen Proportionalsatz her-
angezogen werden. Hierdurch wird erreicht, daß alle 
Überschußländer die Ausgleichszuweisungen gleich-
mäßig im Verhältnis ihrer Finanzkraft tragen. Der 
proportionale Abschöpfungssatz bleibt dabei auch bei 
den im gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich zu-
nächst erforderlichen sehr erheblichen Transferbeträ-
gen in einer Größenordnung, die jedem Zahlerland 
mehr als ein Drittel der Überschüsse beläßt. Damit 
bleibt künftig — anders als im bisherigen stark pro- 
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gressiven Aufbringungssystem des geltenden Rechts 
— das Interesse a ller Zahlerländer an einer vollen 
Ausschöpfung ihrer Steuerquellen erhalten. 

Als Sonderfinanzierungsinstrument zur Sicherung 
einer angemessenen Finanzausstattung der neuen 
Länder (einschließlich Berlins) enthält der Entwurf 
ferner die Regelungen zu den sog. Sonderbedarfs-
Bundesergänzungszuweisungen. Das Volumen die-
ser Leistungen soll im Jahr 1995 22,5 Mrd. DM 
betragen und sich in jedem der zehn Folgejahre um 10 
vom Hundert des Ausgangsbetrags vermindern. Ihre 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung ergibt sich aus 
den strukturellen Sonderlasten der neuen L ander (vgl. 
BVerfGE 72, 333 [404]). Sie dienen außerdem im Sinne 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
dazu, die Haushaltswirtschaft der neuen Länder und 
ihrer Gemeinden auf eine sichere Grundlage zu 
stellen und die Gefahr einer dauerhaften, von den 
neuen Ländern nicht ohne die Hilfe der bundesstaat-
lichen Gemeinschaft zu bewäl tigenden Haushaltsun-
terdeckung abzuwehren (vgl. BVerfGE 86, 198 [263 f.]). 

Bei den zugunsten der finanzschwächeren alten Län-
der vorgesehenen sog. Übergangs-Bundesergän-
zungszuweisungen handelt es sich um nach dem 
verfassungsrechlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit gerechtfertigte Übergangshilfen, die den alten 
Ländern die Umstellung auf die sich im gesamtdeut-
schen Länderfinanzausgleich ändernden Finanzkraft-
verhältnisse erleichtern sollen. Sie sind nicht davon 
abhängig, ob ein altes Land im neuen gesamt-

deutschen Finanzausgleich ausgleichsberechtigt oder 
-verpflichtet ist. 

Die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 27. Mai 1992 (BVerfGE 96, 148 [258 ff]) wegen der 
extremen Haushaltsnotlage Bremens und des Saar-
landes erforderlichen Sanierungshilfen sind in der 
Form von Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 
vorgesehen. Diese Leistungen sollen ab 1995 für fünf 
Jahre in der gleichbleibenden Gesamthöhe von 2,5 
Mrd. DM jährlich geleistet werden. Bremen erhält 
hiervon 1 550 Mio. DM, Saarland 950 Mio. DM. Der 
vorgesehenen Aufteilung der Sanierungsleistungen 
liegt der Gedanke zugrunde, daß beide Länder in 
ihrer Haushaltswirtschaft gleichmäßig Anschluß an 
die Ländergesamtheit finden sollen. Bei der gewähl-
ten Verteilung wird dieses Ziel nach den zugrundelie-
genden Modellrechnungen erreicht, weil danach die 
Belastungsquoten beider Länder (einschließlich ihrer 
Gemeinden) nach dem Sanierungszeitraum überein-
stimmen. Unterschiede zu der Modellrechnung des 
Bundesverfassungsgerichts ergeben sich daraus, daß 
der aktuelle Datenstand von den damaligen Annah-
men des Bundesverfassungsgerichts abweicht. Auch 
wenn diese Sanierungsleistungen primär vom Bund 
erbracht werden, handelt es sich hier um eine gemein-
same Hilfsaktion des Bundes und aller Länder. Die 
Sonder-Bundesergänzungszuweisungen sind in den 
Sanierungsländern unmittelbar zur Schuldentilgung 
zu verwenden. Die Länder erbringen ihren Mitfinan-
zierungsbeitrag über die vertikale Umsatzsteuerver-
teilung nach Artikel 106 Abs. 3 und 4 Grundgesetz. 

Umschichtungen im Länderfinanzausgleich 1995 
— in Mio. DM — 

Zuweisungen Fehlbetrags- Übergangs- Sonder- Sonder- 
und Bundes- Bundes- bedarfs- Bundes - 

Beiträge im ergänzungs- ergänzungs- Bundes- ergänzungs- 
Bundesländer Länderfinanz- zuweisungen zuweisungen ergänzungs- zuweisungen Summe 

ausgleich zuweisungen 
§ 10 § 11 Abs. 1 § 11 Abs. 2 § 11 Abs. 3 § 11 Abs. 4 
FAG FAG FAG FAG FAG 

Nordrhein-Westfalen . - 6 115 0 0 - 6.115 
Bayern 	 - 3 708 0 0 - 3 708 
Baden-Württemberg . - 6 264 0 0 - 6 264 
Niedersachsen 	 38 13 1 304 1 354 
Hessen 	 - 3 987 0 0 - 3 987 
Rheinland-Pfalz 	 92 0 440 348 
Schleswig-Holstein . 	 0 0 352 352 
Saarland 	 310 103 342 950 1 705 
Hamburg 	 -866 0 0 -866 
Bremen 	 148 49 207 1 550 1 954 

alte Bundesländer 	 -20 536 165 2 644 2 500 -15 227 

Berlin 	 3 164 1 055 4 318 8 537 
Sachsen 	 5 425 1 808 5 863 13 097 
Sachsen-Anhalt 	 3 511 1 170 3 538 8 220 
Thüringen 	 3 127 1 042 3 223 7 392 
Brandenburg 	 2 947 982 3 186 7 116 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 2 362 787 2 371 5 520 

neue Bundesländer . . 20 536 6 845 22 500 49 881 

Zahlenbasis: Steuerschätzung 1995 vom Mai 1992 
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3. Gesetz fiber ein Infrastrukturprogramm 
Wirtschaft Ost (IWOG) 

Im Rahmen der Neuordnung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs für die Zeit ab 1995 werden zusätz-
lich zu den „Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen" Finanzhilfen zugunsten der neuen Bun-
desländer zur Bewäl tigung ihres Infrastrukturnach-
holbedarfs vorgesehen. Die Finanzhilfen sollen dazu 
beitragen, die vorhandenen Defizite in der für die 
Wirtschaftskraft bedeutenden Infrastrukturausstat-
tung zu besei tigen. Die Wahrung einheitlicher 
Lebensverhältnisse ist eine Zielvorstellung des 
Grundgesetzes. Die Finanzhilfen des Bundes tragen 
dazu bei, eine Angleichung der künftigen Wachs-
tumsmöglichkeiten und Zukunftschancen in allen 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland zu bewir-
ken. 

Finanzhilfen nach Artikel 104 a Abs. 4 GG können 
durch Gesetz oder auf Grund des Bundeshaushaltsge-
setzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt wer-
den. Das Gesetz legt im Vorgriff auf die Ausführungs-
regelung ausschließlich Höhe, Laufzeit und Vertei-
lung innerhalb der neuen Länder fest. Danach belau-
fen sich die Finanzhilfen auf 10 Mrd. DM jährlich. Sie 

werden über einen Zeitraum von zehn Jahren 
gewährt und auf die neuen L ander einschließlich 
Berlins in Verhältnis der Einwohnerzahl verteilt. Die 
für die Gewährung von Finanzhilfen weiteren wesent-
lichen Einzelheiten, insbesondere Bestimmung der 
Investitionsbereiche, der Eigenanteile der Länder und 
der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Verwen-
dungszwecke werden durch Verwaltungsvereinba-
rung zwischen den be troffenen Ländern und dem 
Bund festgelegt. Insoweit wird auch zu entscheiden 
sein, ob die Finanzhilfen zur Aufstockung vorhande-
ner Programme oder für zusätzliche Investitionsberei-
che zu verwenden sind. 

4. Änderung des Gesetzes fiber die Errichtung 
eines Fonds „Deutsche Einheit" 

Durch die vorgesehenen Änderungen des Gesetzes 
über die Errichtung eines Fonds „Deutsche Einheit" 
werden die Leistungen des Fonds in den Jahren 1993 
und 1994 zur weiteren Stärkung der Finanzausstat-
tung der neuen Länder und ihrer Gemeinden wie folgt 
angehoben: 

1990 1991 1992 1993 1994 Insgesamt 

— in Mrd. DM — 

Fondsleistungen nach bisherigem Recht . 	 

Aufstockungen 	  

22 	35 	33,9 	31,5 	23,9 

— 	— 	— 	3,155 	7,0 

146,3 

Fondsleistungen nach neuem Recht 	 22 	35 	33,9 	34,655 	30,9 156,455 

Berlin wird an  den zusätzlichen Leistungen wie bisher 
im Verhältnis der auf den Ostteil der Stadt entfallen-
den Einwohner am 30. Juni des dem Verteilungsjahr 
vorausgehenden Rechnungsjahres beteiligt. Den Ge-
meinden der neuen Länder f ließt nach dem Gesetz 40 
vom Hundert des Anteils ihrer Länder an den Fonds-
leistungen zu. 

Die Fondsaufstockung im Jahre 1993 um insgesamt 
3,155 Mrd. DM wird vom Bund und den alten Ländern 
einschließlich ihrer Gemeinden gemeinsam durch 
Abführung des geschätzten Mehraufkommens aus 
dem Vermittlungsverfahren zum Zinsabschlag (Bund: 
0,855 Mrd. DM, Länder/Gemeinden West: 1,3 Mrd. 
DM) und zusätzlich durch einen Beitrag der alten 
Länder von 1 Mrd. DM aus den nach dem Föderalen 
Konsolidierungsprogramm zu erzielenden Einsparun-
gen finanziert. Der Bund erbringt darüber hinaus 
zusätzliche Direktleistungen an  die neuen Länder, 
soweit der verbleibende Spielraum aus dem Nach-
tragshaushalt 1993 ausgeschöpft werden kann. Das 
geschätzte Mehraufkommen beim. Zinsabschlag wird 
von den alten Ländern und ihren Gemeinden an den 
Bund abgeführt und wie der Bundesanteil an  den 
Fonds weitergeleitet. Der zusätzliche Beitrag der alten 
Länder von 1 Mrd. DM soll in monatlichen Teilbeträ-
gen mit den Einfuhrumsatzsteuerzahlungen des Bun-
des vorläufig verrechnet werden. 

Die Finanzierung der Fondsaufstockung im Jahre 
1994 um insgesamt 7 Mrd. DM erfolgt durch den Bund 
und die alten Länder je zur Hälfte. 

5. Gesetz fiber die Errichtung eines 
Erblastentilgungsfonds (ELFG) 

Teil des Föderalen Konsolidierungsprogramms ist das 
Konzept zur Bewältigungder finanziellen Erblast der 
ehemaligen DDR durch die Errichtung eines Fonds 
mit dem Namen „Erblastentilgungsfonds" als Sonder-
vermögen des Bundes. Der Fonds übernimmt bis zum 
31. Dezember 1994 auflaufende finanzielle Erblasten 
der ehemaligen DDR aus den Bereichen Kreditab-
wicklungsfonds und Treuhandanstalt, die aus heuti-
ger Sicht auf insgesamt rund 350 Mrd. DM geschätzt 
werden. Weitere bis zu 50 Mrd. DM Belastungen der 
Treuhandanstalt aus ihrer Tätigkeit, die bis zum 
31. Dezember 1994 noch nicht konkretisiert sind, 
werden in den Folgejahren über den Bundeshaushalt 
abgewickelt. In dem Fonds werden die zuvor genann-
ten Verbindlichkeiten zusammengefaßt, verzinst und 
innerhalb einer Genera tion — in etwa 30 Jahren — 
vollständig getilgt. Eine Netto-Kreditaufnahme er-
folgt grundsätzlich nicht. Der Fonds erhält jährliche 
Zuführungen aus dem Bundeshaushalt, die ihm die 
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vollständige Abdeckung des Zinsendienstes und die 
Tilgung der Verbindlichkeiten ermöglichen. 

Der Bund haftet nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes für die 
Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds. Der 
Fonds übernimmt die vom Kreditabwicklungsfonds zu 
seiner Refinanzierung ausgegebenen Finanzierungs-
instrumente im Wege der gesetzlichen Schuldüber-
nahme; hinsichtlich der aufgelaufenen Verbindlich-
keiten der Treuhandanstalt wird der Fonds Mitschuld-
ner. Auf diese Weise erhalten die derzeitigen und 
künftigen Gläubiger von Kreditabwicklungsfonds 
und Treuhandanstalt die gleiche Sicherheit wie bis-
her. 

Die im Erblastentilgungsfonds zusammengefaßte 
finanzielle Erblast der ehemaligen DDR hat ihre 
Ursache in der 40jährigen sozialistischen Mißwirt-
schaft. In dem zentral verwaltungswirtschaftlich aus-
gerichteten System der ehemaligen DDR wurden die 
knappen Ressourcen nicht ökonomisch eingesetzt 
und die vorhandene wirtschaftliche Substanz ver-
braucht, ohne daß die erforderlichen Ersatz- und 
Erneuerungsinvestitionen vorgenommen wurden. 
Aufgrund des unzureichenden volkswirtschaftlichen 
und betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens blieb 
das Ausmaß des desolaten Zustands der DDR-Wirt-
schaft zunächst weitgehend verborgen. In ihrem 
vollem Umfang begann sich die Verschuldung der 
ehemaligen DDR erst allmählich im Rahmen der 
wirtschaftlichen Inventur im Zuge der Aufstellung der 
D-Mark-Eröffnungsbilanzen zum 1. Juli 1990 abzu-
zeichnen. Nach dem D-Markbilanzgesetz wird diese 
Bestandsaufnahme nach Vorlage der Bilanzen zum 
31. Dezember 1994 abgeschlossen sein. 

Vor diesem Hintergrund mußte von dem ursprüngli-
chen Konzept des Einigungsvertrages, das eine hälf-
tige Aufteilung der Schulden von Kreditabwicklungs-
fonds und Treuhandanstalt auf Bund und junge Län-
der vorsah, abgewichen werden. Die jungen Länder 
hätten anderenfalls einen Schuldenstand erreicht, der 
den der alten Länder überstiegen hätte. Um eine 
derartige Entwicklung und die damit verbundene 
Haushaltsvorbelastung der jungen Länder zu vermei-
den, wird mit der Übernahme der Schulden des 
Kreditabwicklungsfonds und der Treuhandanstalt 
durch den Erblastentilgungsfonds ein Weg beschrit-
ten, der der begrenzten Finanzkraft der jungen Bun-
desländer Rechnung trägt. 

1. Kreditabwicklungsfonds 

Der Kreditabwicklungsfonds wird gegenüber den 
ursprünglichen Festlegungen in Artikel 23 und 24 des 
Einigungsvertrages um ein Jahr verlängert und mit 
Ablauf des 31. Dezember 1994 in den Erblastentil-
gungsfonds überführt. Auf diese Weise wird die 
bereits im Einigungsvertrag angelegte Parallelität 
zwischen der Behandlung der Verschuldung des Kre-
ditabwicklungsfonds einerseits und der der Treu-
handanstalt andererseits gewahrt. 

Nach Artikel 27 Abs. 3 des Staatsvertrages war 
vorgesehen, daß unmittelbar nach Beitritt der jungen 
Bundesländer die Verschuldung des Republikhaus

-

haltes in dem Umfang auf das Treuhandvermögen 
übertragen wird, soweit sie durch die zu erwartenden 
Erlöse aus der Verwertung des Treuhandvermögens 
getilgt werden kann. Der Rest sollte hälftig zwischen 
Bund und jungen Ländern aufgeteilt werden. Wegen 
der sich später abzeichnenden Überschuldung des 
Treuhandvermögens kann die Treuhandanstalt kei-
nen Beitrag zur Tilgung der Schulden des DDR

-

Republikhaushaltes leisten. Im Einigungsvertrag 
wurde bestimmt, daß für eine Übergangszeit von 
3 Jahren, die mit diesem Gesetz um ein Jahr verlän-
gert wird, die Verschuldung des Republikhaushaltes 
zunächst vom Kreditabwicklungsfonds übernommen 
und im Anschluß daran einer endgültigen Lösung 
zugeführt wird. 

Die voraussichtliche Verschuldung des Kreditabwick-
lungsfonds wird nach heutiger Einschätzung bis Ende 
1994 ein Volumen von ca. 140 Mrd. DM erreichen. 
Dieser Betrag setzt sich im wesentlichen aus der 
Übernahme der durch Kreditaufnahme entstandenen 
Verschuldung des DDR-Republikhaushaltes und den 
zu übernehmenden Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Ausgleichsfonds Währungsumstellung, die auf 
der Zuteilung von Ausgleichsforderungen an die 
Kreditinstitute und Außenhandelsbetriebe in den jun-
gen Bundesländern beruhen, zusammen. 

2. Treuhandanstalt 

Im Gegensatz zu den Annahmen des Einigungsvertra-
ges, der noch von einem positiven Treuhandvermö-
gen ausging, hat sich herausgestellt, daß die Treu-
handanstalt in Erfüllung ihrer Aufgaben nach heuti-
gem Kenntnisstand eine Gesamtverschuldung von 
rund 250 Mrd. DM erwartet. Davon werden die 
Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten, 
übernommenen Altkrediten und Ausgleichsforderun-
gen in Höhe von rund 210 Mrd. DM auf den Erbla-
stentilgungsfonds als Mitschuldner übertragen. 

Bei den nicht auf den Erblastentilgungsfonds zu 
übertragenden Teilen der Gesamtverschuldunghan-
delt es sich vor allem um ungewisse Verbindlichkeiten 
für nach 1994 abzuwickelnde Privatisierungsvor-
gänge sowie um die Kosten für bis dahin noch nicht 
abgeschlossene Sanierungskonzepte. Dieser zur Zeit 
nur in Prognoserechnungen bezifferbare Erblastenan-
teil wird über den Bundeshaushalt abgewickelt. 

Bis zum Jahr 1994 wird die Treuhandanstalt ihre 
Kernaufgabe, die Privatisierung und Sanierung der 
ihr zugewiesenen Unternehmen, weitgehend beendet 
haben. Es werden jedoch noch zahlreiche sonstige 
Aufgaben zu erledigen sein, darunter die Abwicklung 
der ca. 50 000 abgeschlossenen Verträge. Schon des-
halb ist es erforderlich, daß die Treuhandanstalt als 
juristische Person fortbesteht. Um die Abwicklung 
möglichst zügig und wirtschaftlich zu Ende zu führen, 
soll die Möglichkeit geschaffen werden, verbliebene 
Aufgaben der Treuhandanstalt auf andere Aufgaben-
träger zu übertragen. 

Im Hinblick auf die weitgehende Beendigung des 
gesetzlichen Kernauftrages der Treuhandanstalt und 
das Auslaufen des Treuhandkreditaufnahmegesetzes 
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zum 31. Dezember 1994 bedarf es einer Regelung für 
die Finanzierung der bis dahin aufgelaufenen Ver-
pflichtungen. Ihre bis zum 31. Dezember 1994 begrün-
deten Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kredi-
ten, übernommenen Altkrediten und Ausgleichsfor-
derungen der Unternehmen werden durch das Gesetz 
auf den Erblastentilgungsfonds als Mitschuldner 
übertragen, wobei der Fonds im Innenverhältnis zur 
Treuhandanstalt alleiniger Schuldner ist. Die verblie-
benen Aufgaben werden, soweit sie nicht durch 
eigene Einnahmen der Treuhandanstalt gedeckt sind, 
durch Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt finan-
ziert. Die Übertragung von Aufgaben der Treuhand-
anstalt für die Zeit nach 1994 auf andere Stellen bleibt 
einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehal-
ten. 

6. Altschuldenhilfe-Gesetz 

Die Finanzierung des Kapitaldienstes für die Altschul-
den der Kommunalen Wohnungsunternehmen und 
der Wohnungsgenossenschaften ist neben fehlenden 
Eigentumsübertragungen auf die Unternehmen ein 
wesentliches Hindernis für das Ingangkommen des 
Instandsetzungs- und Modernisierungsprozesses im 
Wohnungsbestand sowie generell für die Investitions-
tätigkeit der Kommunen in den neuen Ländern. Hohe 
Altschulden sind deshalb ein Hindernis für eine Ver-
besserung der Wohnungsqualität und für die Schaf-
fung neuer dauerhafter Arbeitsplätze durch Investitio-
nen im Wohnungsbestand. 

Die Kommunen oder deren Wohnungsunternehmen 
sowie die Wohnungsgenossenschaften (insgesamt rd. 
1 100 Unternehmen) bewirtschaften mehr als die 
Hälfte der 7 Mio. Wohnungen in den neuen Bundes-
ländern. Dieser Anteil ist weitaus höher als in den 
&ten Bundesländern. 

Die kommunalen und genossenschaftlichen Woh-
nungsbestände werden nach Ablauf des geltenden 
Zahlungsmoratoriums Ende 1993 mit Altschulden von 
rd. 50 Mrd. DM belastet sein. Im Durchschnitt sind dies 
je betroffene Wohnung über 23 000 DM (bei jüngeren 
Neubauten über 50 000 DM). Der Kapitaldienst wird 
sich nach Auslaufen des Zahlungsmoratoriums Ende 
1993 im Gesamtdurchschnitt der be troffenen Nach-
kriegsbestände rechnerisch je nach Zinssatz bis auf 
3 DM/m2/Monat belaufen, mit einer beachtlichen 
Streuung (über 7 DM bei jüngeren Neubauten). 

Aus der Grundmiete von zur Zeit durchschnittlich 
4 DM kann der Kapitaldienst nicht in vollem Umfang 
aufgebracht werden, insbesondere nicht, wenn die 
Wohnungen überdurchschnittlich hoch verschuldet 
sind. Müßte aus der Grundmiete neben den Verwal-
tungskosten und den Kosten für die laufende Instand-
setzung (zusammen über 2 DM) auch ein Anteil für 
den Kapitaldienst aufgebracht werden, stünden inso-
weit Mittel für den nötigen Abbau des be trächtlichen 
Instandsetzungsstaus, der sich über Jahre aufaddiert 
hat, nicht zur Verfügung. 

Nach dem Einigungsvertrag sind die Mieten schritt-
weise in Abhängigkeit von der Einkommensentwick-
lung anzupassen, die Privatisierung beschleunigt 

durchzuführen und der Wohnungsbestand schritt-
weise in eine marktwirtschaftliche Wohnungswirt-
schaft zu überführen. 

Je nach Schuldenstand der Unternehmen ist nicht 
gewährleistet, daß die Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften ab 1994 die Kapitaldienstver-
pflichtungen aus eigenen Einnahmen finanzieren 
können. Diese Tatsache führt trotz des Zahlungsmo-
ratoriums schon heute zu schwerwiegenden Investi-
tionshemmnissen: 

— Banken gewähren kaum Kredite für Instandset-
zungen und Modernisierungen, da bei der erwar-
teten Ertragssituation in den Bilanzen Drohverlust-
rückstellungen (mit der Folge von Ausgleichsfor-
derungen an Gemeinden — bei den kommunalen 
Unternehmen — oder den Ausgleichsfonds — bei 
den Genossenschaften —) vorgenommen werden 
müssen. 

— Die Kommunalaufsicht beschränkt wegen der 
Belastung durch die gemeindeeigenen Woh-
nungsbestände zunehmend eine Kreditaufnahme 
der Kommunen für andere kommunale Investitio-
nen. 

— Die Inanspruchnahme von Bundesbürgschaften im 
Wohnungsbau wird erschwert. Staatliche Förder-
programme kommen im Bereich der kommunalen 
und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft 
nur in geringerem Umfang zum Einsatz. 

Eine völlige Entschuldung der Wohnungswirtschaft 
ist nicht gerechtfertigt. Grundsätzlich muß neben den 
Kosten für Instandsetzung und Modernisierung auch 
der Kapitaldienst künftig aus Einnahmen (Mieten und 
Privatisierungserlösen) gedeckt werden. Allerdings 
stehen die Mietpreisregelungen dem noch entgegen, 
weil die Einkommensentwicklung entsprechende 
Mieten noch nicht zuläßt. Hochverschuldete Unter-
nehmen werden überdies ohne Hilfe auf Dauer nicht 
in der Lage sein, den Kapitaldienst aus Einnahmen zu 
decken. Einnahmen aus Privatisierungen stehen erst 
nach und nach zur Verfügung, da die Wohnungspri-
vatisierung ein eher mittelfristiger Prozeß ist. 

Um die Zahlungs- und Investitionsfähigkeit der Woh-
nungsunternehmen und -genossenschaften zu si-
chern, sieht deshalb der Gesetzentwurf — sachlich 
und zeitlich begrenzt — staatliche Altschuldenhilfen 
vor: 

In Form einer Teilentlastung für besonders stark 
belastete Wohnungsunternehmen und einer befriste-
ten und degressiv ausgestalteten Zinshilfe für alle 
verschuldeten Wohnungsunternehmen. 

Mit der Teilentschuldung — Kappung der Schulden-
belastung oberhalb von 350 DM/m 2 , bezogen auf die 
Schulden und den Wohnungsbestand des gesamten 
Unternehmens — sollen hochverschuldete Woh-
nungsunternehmen dauerhaft entlastet werden. Auf 
Dauer wird damit die Kapitaldienstbelastung aus 
Altschulden selbst bei einer Annuität von rd. 10 vom 
Hundert in keinem Unternehmen höher als 3 DM/ 
m2/Monat sein. 

Mit der bis Ende 1996 befristeten und degressiv 
ausgestalteten Zinshilfe soll die Teilentschuldung 
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ergänzt werden, da die Wohnungsunternehmen den 
nach Ablauf des Zahlungsmoratoriums ab 1994 aufzu-
nehmenden Kapitaldienst zunächst nicht in vollem 
Umfang aus ihren Einnahmen tragen können. Die 
Zinshilfe soll zunächst den gesamten Zinsendienst 
abdecken. Da die Unternehmen aus steigenden Ein-
nahmen einen Eigenbeitrag zum Kapitaldienst leisten 
können, kann die Zinshilfe schrittweise verringert 
werden. Ab 1997 soll der Kapitaldienst auf den ver-
bleibenden Altschuldenbetrag voll aus Einnahmen 
aufgebracht werden. 

Die Regelungen gehen davon aus, daß die Wohnungs-
privatisierung auf mittlere Sicht einen erheblichen 
Beitrag zur Minderung der Altschuldenlast leisten 
kann: Durch Wohnungsverkäufe läßt sich die Alt-
schuldenlast verringern, aus nach der Altschuldentil-
gung verbleibenden Erlösen stehen den veräußern-
den Unternehmen Beiträge zur Finanzierung von 
Instandsetzung und Modernisierung sowie zur Til-
gung von Altschulden an anderer Stelle zur Verfü-

gung. 

Privatisierungserlöse sollen zur Rückzahlung der Teil-
entlastungsbeträge verwandt werden. Damit ein 
Anreiz zur Privatisierung erhalten bleibt, kann ein 
Teil der Erlöse im Unternehmen verbleiben. Auf der 
anderen Seite wird die vorgesehene Teilentlastung 
die Privatisierung erheblich erleichtern und dazu 
beitragen, die angestrebte breite Eigentumsstreuung 
in den neuen Ländern zu verwirklichen. 

Zusätzlich sieht der Gesetzentwurf vor, daß die 
Gewährung einer Altschuldenhilfe an  eine Reihe von 
Voraussetzungen geknüpft wird: Wohnungsunter-
nehmen oder Gemeinden müssen die Altschulden 
anerkennen und die Zahlung des Schuldendienstes 
ab 1994 aufnehmen. Damit wird die rechtliche Unsi-
cherheit beseitigt und Klarheit über die finanzielle 
Belastung der verschiedenen öffentlichen Hände 
geschaffen. Auf diese Weise wird den Gläubigerban-
ken die Möglichkeit einer günstigen Refinanzierung 
und damit im Ergebnis zugleich der Weg zu einer 
deutlichen Senkung der Zinssätze eröffnet. Es ist im 
übrigen davon auszugehen, daß im Bedarfsfall 
zunächst tilgungsfreie Jahre vereinbart werden kön-
nen. 

Altschuldenhilfe soll grundsätzlich nur an rechtlich 
selbständige, bilanzierungsfähige Unternehmen ge-
zahlt werden, auf die zum Zwecke ihrer wirtschaftli-
chen Selbständigkeit die Wohnungsbestände sowie 
die zugehörigen Grundstücke und Schulden übertra-
gen worden sind. Nur selbständige Unternehmen 
können in Eigenverantwortung den Sanierungs- und 
Modernisierungsprozeß in Gang setzen; zudem ent-
sprechen diese Auflagen dem Auftrag des Einigungs-
vertrages, der eine schrittweise Überführung des 
Wohnungsbestandes in eine marktwirtschaftliche 
Wohnungswirtschaft vorsieht. Kommunen sollen ei-
nen Antrag auf Teilentlastung nur während einer 
Übergangszeit und in Ausnahmefällen stellen kön-
nen. 

Die Altschulden der kommunalen Wohnungswirt-
schaft sind durch den Einigungsvertrag auf die Kom-
munen übergegangen, die der Wohnungsgenossen-
schaften liegen weiterhin bei diesen Unternehmen. 

Finanzverfassungsrechtlich sind die Kommunen und 
Länder für die Lösung der Probleme im Zusammen-
hang mit der Finanzierung des Kapitaldienstes für die 
Altschulden zuständig. Die Bundesregierung ist 
bereit, sich an  einer Altschuldenhilfe zu beteiligen. 
Die Länder tragen auch insofern Mitverantwortung, 
als die Rechtssetzungskompetenz für die konkreten 
Mietregelungen aufgrund des Einigungsvertrages 
zwar bei der Bundesregierung liegt, jedoch die 
Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist. 

Der Gesetzentwurf sieht eine finanzielle Beteiligung 
des Bundes an der Altschuldenhilfe — an den Kosten 
aus der Teilentlastung sowie an der Zinshilfe — vor: 
Die Länder übernehmen die Teilentlastungsbeträge. 
Der Bund übernimmt die Hälfte des Zinsendienstes. 
Die Zinshilfe wird von den Ländern gezahlt. Der Bund 
beteiligt sich unter Berücksichtigung von Höchstbe-
trägen bis zu einem Drittel an den Kosten der Zins-
hilfe. 

Die Zinskosten für die Teilentlastungsbeträge betra-
gen im Jahr 1994 bei einem Zinssatz von 8,5 vom 
Hundert 0,6 Mrd. DM. In den folgenden Jahren 
nehmen die Kosten in Abhängigkeit von der Rückzah-
lung aus Privatisierungserlösen schrittweise ab. Die 
auf den Bund entfallenden Kosten belaufen sich im 
Jahr 1994 auf 0,3 Mrd. DM. 

Die Kosten der Zinshilfe be tragen im Jahr 1994 bei 
einem Zinssatz von 8,5 vom Hundert 3,7 Mrd. DM, im 
Jahr 1995 3 Mrd. DM und im Jahr 1996 1,2 Mrd. DM. 
Die Kosten für den Bund werden im Jahr 1994 auf 
1,23 Mrd. DM, im Jahr 1995 auf 0,77 Mrd. DM und im 
Jahr 1996 auf 0,4 Mrd. DM begrenzt. 

7. Gesetz zur Aufhebung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

Die Aufhebung des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes (GVFG) ab 1995 stellt ebenso wie die Verla-
gerung der Ausgabenlast für den schienengebunde-
nen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der 
Strukturreform Eisenbahnen ein Element der ange-
messenen Gesamtlastenverteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden innerhalb des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms dar. Der Bund kommt damit außer-
dem der von Länderseite immer wieder erhobenen 
Forderung nach einem Abbau der Mischfinanzierun-
gen entgegen. 

Die Kommunen erhalten die zur Erfüllung der im 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz näher be-
zeichneten Aufgaben erforderlichen Mittel künftig 
dadurch, daß ihnen ein größerer Teil am Gesamtsteu-
eraufkommen verbleibt, als es sonst bei einer ausge-
wogenen Verteilung der mit der Bewäl tigung der 
Erblasten der ehemaligen DDR und der Neuordnung 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs verbunde-
nen Gesamtlasten auf die staatlichen Ebenen ohne die 
Aufhebung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setzes angemessen wäre. 

Für die Länder und Kommunen vorteilhaft ist dabei, 
daß der finanzielle Ausgleich auf der Grundlage des 
Volumens der GVFG-Mittel für das Jahr 1995 (rd. 
6,3 Mrd. DM) auch für die Folgejahre berechnet wird, 
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obwohl nach geltendem Recht die GVFG-Mittel 
bereits ab 1996 um 3 Mrd. DM niedriger liegen als im 
Jahr 1995. 

3. Preisauswirkungen 

Das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms — FKP — stellt die Finanzen der 
Gebietskörperschaften auf Dauer auf eine gesicherte 
Grundlage. Durch die sich ergebende mittelfristige 
Rückführung der öffentlichen Defizite sowie den 
Wegfall der Treuhandkreditaufnahme und die geson-
derte Finanzierung der Altschulden der Bahn wird der 
Kapitalmarkt nachhaltig entlastet. Das führt tenden-
ziell zu einer Senkung der Kreditzinsen. 

Die mit den Kürzungen öffentlicher Ausgaben, mit der 
Anpassung von Transfereinkommen an die veränder-
ten wirtschaftlichen Bedingungen, mit den geplanten 
Abgabenerhöhungen sowie die mit dem Abbau von 
Steuervergünstigungen einhergehenden Nachfra-

geeinschränkungen wirken ebenfalls dämpfend auf 
eine Vielzahl von Einzelpreisen. Der Umfang des 
Preisdämpfungseffekts hängt dabei entscheidend von 
dem Verhalten der Wirtschaftssubjekte sowie von den 
sonstigen in- und außenwirtschaftlichen Rahmenda-
ten ab. Eine annähernde Quantifizierung ist nicht 
möglich. 

Die gleichfalls vorgesehene Stärkung der Investitions-
tätigkeit z. B. im nicht voll ausgelasteten Investitions

-

güterbereich hat tendenziell preisstabilisierende Wir-
kung. 

Als Folge des Föderalen Konsolidierungsprogramms 
können sich an einigen anderen Stellen Einzelpreis-
steigerungen ergeben: So ist durch den Anstieg der 
Versicherungsteuer bei den Versicherungsbeiträgen 
und Prämien mit begrenzten Erhöhungen zu rechnen; 
ihr Umfang läßt sich nicht quantifizieren. 

Insgesamt dürften die dämpfenden Auswirkungen auf 
das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, jedoch überwiegen. 

Übersicht über die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes 
zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms — FKPG —

— in Mio. DM — 

Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 1: 

— Änderung des Wehrsoldgesetzes 

1. Kürzung des Entlassungsgeldes für Bund 60 119 107 101 
Wehrpflichtige auf 1 800 DM Länder — — — — 

Gemeinden — — — — 
Insgesamt 60 119 107 101 

2. zusätzliche Einsparungen Zivil- Bund 39 60 60 60 
dienst Länder — — — — 

Gemeinden — — — — 
Insgesamt 39 60 60 60 

3. Kürzung beim Verpflegungsgeld Bund 56 108 106 106 
Länder — — — — 
Gemeinden — — — — 
Insgesamt 56 108 106 106 

Zu Artikel 2: 

nicht belegt 

Zu Artikel 3: 

— Änderung des Steuerbeamten-Aus- 
bildungsgesetzes 

Verkürzung der Einführungszeit für Bund . . . . 
Steuerjuristen von 18 auf 6 Monate Länder . . . 

— West . . . . 
—Ost . . . . 
Gemeinden — — — — 
Ingesamt . 
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Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 4: 
— Änderung der Sonderzuschlagsver- 

ordnung für Beamte und Soldaten 
(bei Arbeitnehmern: Änderung der 
entsprechenden BMI-Richtlinie) 

Verringerung der Sonderzuschläge Bund — 15 30 45 
Länder — 45 90 135 
— West — 45 90 135 
— Ost — — — — 
Gemeinden — 40 80 120 
— West — 40 80 120 
—Ost — — — — 
Insgesamt — 100 200 300 

Zu Artikel 5: 
— Änderung des Bundeserziehungs- Bund 146 575 660 660 

geldgesetzes Länder — — — — 
Gemeinden — — — — 

' Insgesamt 146 575 660 660 

1. Aktualisierung der Einkommens- Bund — 330 370 370 
berechnung 

2. Einbeziehung des Einkommens Bund — 16 20 20 
nichtehelicher Lebenspartner 

3. Ausschluß von Ausländern mit Auf- Bund 17 86 115 115 
enthaltsbefugnis 

4. Ausschluß von entsandten ausländi- Bund 9 29 36 36 
scheu Arbeitnehmern 

5. Maßnahmen zur Überprüfung der Bund 120 140 150 150 
Anspruchsberechtigung 

6. Wegfall der Anrechnung von Bund — 26 (—) 31 (—) 31 (—) 
Mutterschaftsgeld 

Zu Artikel 6: 
— Änderung des Bundesausbildungs- 

förderungsgesetzes 

Verschiebung der Überprüfung ins Bund — 100 320 250 
Jahr 1996 Länder — 50 160 125 

— West — 38 120 95 
— Ost — 12 40 30 
Gemeinden — — — — 
Insgesamt — 150 480 375 

Zu Artikel 7 und 8: 
— Änderung des Wohngeld- bzw. 

Wohngeldsondergesetzes 

Zeitnähere Berücksichtigung der Än- Bund 8 35 35 35 
derung von Einkommens- und Miet- Länder 8 35 35 35 
belastungsverhältnissen — West 4 16 16 16 

— Ost 4 19 19 19 
Gemeinden — — — — 
Insgesamt 16 70 70 70 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4401  

Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 9: Bund — — — — 

— Änderung des Bundessozialgeset- Länder — — — — 

zes 1) Gemeinden 680 1 385 1 735 1 775 
— West 545 1 110  1 390 1 420 
— Ost 135 275 345 355 
Insgesamt 680 1 385 1 735 1 775 

1. Änderungen bei den Regelsätzen Gemeinden 385 615 755 755 

2. Restriktive Handhabung einmaliger Gemeinden 100 200 200 200 
Leistungen 

3. Verstärkung des Lohnabstand- Gemeinden 45 90 90 90 
gebots 

4. Maßnahmen zur Vermeidung von Gemeinden 40 150 230 230 
Mißbrauch 

5. Kostendämpfung bei Einrichtungen Gemeinden — 110 220 220 

6. Erleichterung der Arbeitsaufnahme Gemeinden 50 80 80 100 
von Alleinerziehenden 

7. Änderung der Mehrbedarfs- Gemeinden 20 60 80 100 
zuschläge 

8. Regelungen zur Verwaltungsverein- Gemeinden 40 80 80 80 
fachung 

9. sonstige Maßnahmen Gemeinden . . . . 

Zu Artikel 10: 
— Änderung des Bundesversorgungs- 

gesetzes 

Reduzierte Anhebung der BSHG-Re- Bund 2 4 3 1 
gelsätze 1993-1995 Länder — 1 1 — 

Gemeinden — — — — 
Insgesamt 2 5 4 1 

Zu Artikel 11: in Artikel 9 erfaßt 

— Änderung des Statistikgesetzes 

Zu Artikel 12: in Artikel 11 erfaßt 

— Änderung der Regelsatzverordnung 

Zu Artikel 13: 
— Änderungen des Arbeitsförde- Bund 250 620 790 795 

rungsgesetzes Lander — — — — 
Gemeinden — — — — 
Insgesamt 250 620 790 795 
nachrichtlich: 
BA 1 090 2 490 2 510 2 555 

1. Umstellung Anpassung neue Bun- Bund — 100 100 100 
desländer nachrichtlich: 

BA — 290 290 290 

2. Absenkung Uhg auf 68 vom Hun- BA 380 840 1 020 1 100 
dert/63 vom Hundert und Übg auf 
75 vom Hundert/68 vom Hundert 

3. Entlastung der BA von RV-Beiträ- BA 20 90 50 40 
gen bei Kurzarbeit über 6 Monate 

1) Eine exakte West/Ost-Aufteilung ist aufgrund fehlender statistischer Daten nicht möglich; daher Schätzung in Anlehnung an die 
Bevölkerungsrelation. 
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Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

4. Absenkung Alg, Kug, SWG, Alhi, Bund 250 	520 	690 	695 
Eghi um 1 bzw. 3 vom Hundert- nachrichtlich: 
Punkte, Alüg u. Egg um 3 vom BA 690 	1 250 	1 150 	1 125 
Hundert-Punkte 

5. Weitere Maßnahmen (Gebühren, BA — 	20 	— 	— 
Berufsausbildungshilfe) 

Zu Artikel 14: in Artikel 13 erfaßt 

— Änderung der VO Lohnersatzlei- 
stungen 

Zu Artikel 15: in Artikel 13 erfaßt 

— Änderung des 4. Buches Sozialge- 
setzbuch 

Zu Artikel 16: 

— Änderung des 5. Buches Sozialge- 
setzbuch 

Meldepflichten bei Bezug von Er- in Maßnahme 5 bei Artikel 5 enthalten 
ziehungsgeld 

Zu Artikel 17: in Artikel 9 erfaßt 

— Änderung des 8. Buches Sozialge- 
setzbuch 

Zu Artikel 18: 
— Änderung des Bergarbeiterwoh- 

nungsbauänderungsgesetzes 

Einstellung der Förderung des Bund — 	— 	80 	80 
Bergarbeiterwohnungsbaus Länder — 	— 	— 	— 

Gemeinden — 	— 	— 	— 
Insgesamt — 	— 	80 	80 

Zu Artikel 19: 
— Änderung des Seeaufgabengeset- 

zes 

Möglichkeit der Privatisierung be- Bund . 	. 	. 
stimmter Aufgaben Länder — 	— 	— 	— 

Gemeinden — 	— 	— 	— 
Insgesamt 

Zu Artikel 20: 
— Änderung der Honorarordnung für 

Architekten 

Stärkere Berücksichtigung kosten- Bund . 	. 	. 	. 
sparenden Bauens Länder . 	. 	. 	. 

Gemeinden . 	. 	. 	. 
Insgesamt . 	. 	. 	. 

Zu Artikel 21: 
— Änderung der Kostenordnung No- 

targebühren 

Einsparungen bei Notargebühren Bund 1 	2 	2 	2 
Länder 
Gemeinden . 	. 	. 	. 
Insgesamt 1 	2 	2 	2 
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Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Maßnahmen auf der Ausgabenseite Bund 562 1 638 2 193 2 135 
des Gesetzes zur Umsetzung des F6- Länder 8 131 286 295 
deralen Konsolidierungsprogramms — West 4 100 227 246 
— FKPG — insgesamt (Abschnitt 1) — Ost 4 31 59 49 

Gemeinden 680 1 425 1 815 1 895 
— West 545 1 150 1 470 1 540 
— Ost 135 275 345 355 
Insgesamt 1 250 3 194 4 294 4 325 
nachrichtlich: 
BA 1 090 2 490 2 510 2 555 

Zu Artikel 22: 
— Änderung der Abgabenordnung  

§ 240 Abs. 3 AO 
Aufhebung der Schonfrist bei Ent- Bund — 87 87 87 
richtung der Steuerschuld für Länder — 87 87 87 
Scheck- und Barzahler l) — West — 81 81 81 

—Ost — 6 6 6 
Gemeinden — 26 26 26 
— West — 24 24 24 
— Ost — 2 2 2 

Insgesamt — 200 200 200 

Zu Artikel 24: 
— Änderung des Einkommensteuer- 

gesetzes 
§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
Wegfall des Sonderausgaben-Ab- Bund — . 98 121 
zugs der Beiträge an Bausparkas- Länder — . 98 121 
sen — West — . 88 109 

— Ost — . 10 12 
Gemeinden — . 34 43 
— West — . 31 39 
—Ost — . 3 4 

Insgesamt — . 230 285 

§ 10 e Abs. 1 EStG 
Rückführung der Förderung für An- Bund — 68 149 234 
schaffungskosten von Altbauten auf Lander — 68 149 234 
150 000 DM — West — 54 119 187 

— Ost — 14 30 47 
Gemeinden — 24 52 82 
— West — 19 42 66 
—Ost — 5 10 16 

Insgesamt — 160 350 550 

§ 20 Abs. 2a EStG 
Beseitigung der Rechtsunsicherheit Bund — 17 19 21 
bei der Besteuerung von Einkünf- Länder — 17 19 21 
ten aus Kapitalvermögen — West — 17 19 21 

— Ost — — — — 
Gemeinden — 6 7 8 
— West — 6 7 8 
— Ost — — — — 

Insgesamt — 40 45 50 

1 ) Mehreinnahmen nach Schätzung des Bundesrechnungshof. 



Drucksache  12/4401 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG 
und Anlage 9 zum BewG Bund — 128 149 162 
Anpassung steuerlicher Vorschrif- Länder — 128 149 162 
ten an die gestiegene Lebenserwar- — West — 115 134 146 
tung — Ost — 13 15 16 

Gemeinden — 44 52 56 
— West — 40 47 50 
— Ost — 4 5 6 

Insgesamt — 300 350 380 

Zu Artikel 25: 
— Änderung des Auslandsinvestment- 

gesetzes 

§ 17 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und 
§ 18a Auslandinvestmentgesetz 
Einbeziehung von Ausschüttungen Bund — 154 176 176 
ausländischer Investmentfonds in Länder — 154 176 176 
den Zinsabschlag — West — 146 167 167 

— Ost — 8 9 9 

Gemeinden — 42 48 48 
— West — 40 46 46 
—Ost — 2 2 2 

Insgesamt — 350 400 400 

Zu Artikel 26: 
— Änderung des Gesetzes über Berg- 

mannsprämien 

§ 4 Bergmannsprämiengesetz 
Aufhebung der Steuerfreiheit der Bund — 15 17 17 
Bergmannsprämie Länder — 15 17 17 

— West — 14 16 16 
— Ost — 1 1 1 

Gemeinden — 5 6 6 
— West — 5 6 6 
— Ost — 0 0 0 

Insgesamt — 35 40 40 

Zu Artikel 28: 
— Änderung des Bewertungsgesetzes 

§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BewG 
Anhebung der Wertgrenzen bei der Bund — — — 5 
Einheitsbewertung des Betriebsver- Länder — — — -20 
mögens — West — — — -19 

— Ost — — — - 1 

Gemeinden — — — -35 
— West — — — -33 
—Ost — — — -2 

Insgesamt — — — -50 
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Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 29: 
— Änderung des Vermögensteuerge- 

setzes 
§ 6 Abs. 1 und 2 VStG 
Anhebung des allgemeinen Freibe- Bund — — — — 
trags für unbeschränkt steuerpflich- Länder — — -680 -680 
tige Personen einer Veranlagungs- - West — — -646 -646 
gemeinschaft von 70 000 DM um — Ost — — - 34 - 34 
50 000 DM auf 120 000 DM ab 
1. 1. 1995 

Gemeinden — — — - 

- West — — — — 
— Ost — — — — 

Insgesamt — — -680 -680 

§10 Nr. 1 VStG  
Anhebung des Vermögensteuersat- Bund — — — — 
zes für Grundvermögen und sonsti- Länder — — 1 680 1 680 
ges Vermögen mit Ausnahme der — West — — 1 596 1 596 
Beteiligungswerte um 0,5 vom — Ost — — 84 84 
Hundert-Punkte auf 1 vom Hundert 
ab 1. 1. 1995 

Gemeinden — — — — 
— West — — — - 

-Ost — — — — 

Insgesamt — — 1 680 1 680 

§ 16 Abs. 1 VStG 
Vereinheitlichung der Neuveranla- Bund — — — — 
gungstatbestände Länder — — — -25 

— West — — — -24 
—Ost — — — - 1 
Gemeinden — — — - 

- West — — — - 
-Ost — — — — 

Insgesamt — — — -25 

Zu Artikel 30: 
— Gesetz zur Änderung des Haupt- 

feststellungszeitraums für die wirt- 
schaftlichen Einheiten des Betriebs- 
vermögens sowie des Hauptveran- 
lagungszeitraums für die Vermö- 
gensteuer 
§ 1 und 2 Hauptfeststellungs- und 
Hauptveranlagungszeitraumände- 
rungsgesetz 
Vorverlagerung des Hauptfeststel- — — — — 
lungszeitpunkts bei der Einheitsbe- 
wertung für Betriebsvermögen und 
des Hauptveranlagungszeitraums 
bei der Vermögensteuer auf den 
1. 1. 1995 und Verlängerung des 
nächsten Hauptfeststellungs- bzw. 
Hauptveranlagungszeitraums uni 
ein Jahr l)  

1 ) Es entstehen Steuermehreinnahmen in den Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 22 BewG bzw. des § 16 VStG nicht erreicht 
werden und eine Wertfortschreibung bzw. eine Neuveranlagung unterbleibt. 
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Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 31: 

— Änderung des Versicherungsteuer- 
gesetzes 
§ 6 VersStG 
Erhöhung der Versicherungsteuer Bund 650 1 650 4 050 4 400 
— mit Ausnahme von Feuerversi- Länder — — — — 

cherungen — — West — — — — 
— ab 1. 7. 1993 um 2 vom Hun- — Ost — — — — 

dert-Punkte 
— ab 1. 1. 1995 um weitere 3 vom 

Hundert-Punkte 

Gemeinden — — — — 

— West — — — — 
— Ost 

650 1 650 4 050 4 400 
Insgesamt 

Zu Artikel 34: 

— Solidaritätszuschlaggesetz 1995 
§ 4 Solidaritätszuschlaggesetz 1995 
Erhebung eines Solidaritätszu- Bund — — 12 000 13 000 
schlags in Höhe von ... vom Hun- 
dert der Einkommen- und Körper- Länder — — — — 
schaftsteuer ab 1. 1. 1995 1 ) — West — — — — 

— Ost — — — — 
Gemeinden — — — — 
— West — — — — 
— Ost — — — — 

Insgesamt — — 12 000 13 000 

Sonstige steuerliche Maßnahmen 
Vermeidung von Mißbräuchen Bund — 27 30 33 
beim Betriebsausgabenabzug von 
Bewirtungsspesen (Regelung im Lander — 27 30 34 
Verwaltungsweg) — West — 25 28 31 

— Ost — 2 2 3 
Gemeinden . — 26 30 33 
— West — 24 27 29 
— Ost — 2 3 4 

Insgesamt — 80 90 100 

Steuerliche Maßnahmen des Gesetzes Bund 650 2 146 16 775 18 256 
zur Umsetzung des Föderalen Konso- 
lidierungsprogramms — FKPG — ins- Länder — 496 1 725 1 807 
gesamt (Abschnitt 2) — West — 452 1 602 1 665 

— Ost — 44 123 142 
Gemeinden — 173 255 267 
— West — 158 230 235 
— Ost — 15 25 32 

Insgesamt 650 2 815 18 755 20 330 

1 ) Vorläufige Rechengröße 
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Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 35: 
— Änderung des Finanzausgleichsge- Bund — -4 140 — — 

setzes 
— Bundesergänzungszuweisungen Länder — 3 312 — — 

Länder-West — West — 3 312 — — 
— Ost — — — — 
Gemeinden 1 ) — 828 — — 
— West — 828 — - 
-Ost — — — — 

Insgesamt — 0 — — 

Zu Artikel 36: 
— Finanzausgleichsgesetz 1995 Bund — — 10 859 12 790 

— Änderung der Anteile der Um- Länder — — -8 687 -10 232 
satzsteuer — West — — -6 750 -7 951 

— Ost — — -1 937 -2 281 
Gemeinden 1 ) — — -2 172 -2 558 
— West — — -1 688 -1 988 
— Ost — — - 484 - 570 

Insgesamt — — 0 0 

— Horizontaler Länderfinanzaus- Bund — — — — 
gleich 

Länder — — -4107 -4107 
— West — — -16 429 -16 429 
— Ost 12 322 12 322 
Gemeinden — — 4 107 4 107 
— West 1 ) — — -4 107 -4 107 
—Oste) — — 8214 8214 

Insgesamt — — 0 0 

— Finanzausgleichsgesetz 1995 
Bund — — -7 010 -7 010 

— Fehlbetrags-Bundesergänzungs- Länder — — 4 239 4'239 
zuweisungen — West — — 132 132 

— Ost — — 4 107 4 107 
Gemeinden — — 2 771 2 771 
— West 1 ) — — 33 33 
— Ost 2) — — 2 738 2 738 

Insgesamt — — 0 0 
— Übergangs-Bundesergänzungs- Bund — — -2 644 -2 115 

zuweisungen (alte Länder) 
Länder — — 2115 1692 
— West — — 2 115 1 692 
— Ost — — — — 
Gemeinden 1 ) — — 529 423 
— West — — 529 423 
— Ost — — — — 

Insgesamt — — 0 0 

1) Gemeindeanteil 20 vom Hundert (unterstellter durchschnittlicher Steuerverbund nach Landesgesetzgebung) 
2) Gemeindeanteil 40 vom Hundert (Sicherung der allg. Finanzausstattung der Kommunen im Beitrittsgebiet, entsprechende 

Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch Länder unterstellt) 
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Maßnahme  
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

— Sonderbedarfs-Bundesergän- Bund — — -22 500 -20 250 
zungszuweisungen (neue Län- 
der) Länder — — 13 500 12 150 

— West — — — — 
— Ost — — 13 500 12 150 
Gemeinden 1 ) — — 9 000 8 100 
— West — — — — 
— Ost — — 9 000 8 100 

Insgesamt — — 0 0 

— Sonder-Bundesergänzungszu- Bund — — -2 500 -2 500 
weisungen (Bremen und  Saar- 
land) Länder — — 2 500 2 500 

— West — — 2 500 2 500 
—Ost — — — — 

Gemeinden — — — — 
— West — — — — 
— Ost — — — — 

Insgesamt — — 0 0 

Zu Artikel 33: Bund — — -10 000 -10 000 
— Gesetz über Investitionshilfen Wirt- Länder — — 3 000 3 000 

schaft Ost — West — — — — 
— Ost — — 3 000 3 000 
Gemeinden 2 ) — — 7 000 7 000 
— West — — — — 
— Ost — — 7 000 7 000 

Insgesamt — — 0 0 

Zu Artikel 38: Bund -835 -3 500 — 
— Änderung des Gesetzes über die Lander 72 1 400 — — 

Errichtung eines Fonds „Deutsche — West -1 821 -2 800 — — 
Einheit" — Ost 1 893 4 200 — — 

Gemeinden 783 2 100 — — 
— West - 479 - 700 — — 
— Ost 1 262 2 800 — — 

Insgesamt — — 0 0 

Zu Artikel 39: Bund — — -34 000 -37 000 
— Gesetz zur Errichtung eines Erb- Länder — — — — 

lastentilgungsfonds — West — — — — 
— Ost — — — — 

Gemeinden — — 
— west — — — - 
- Ost — — — — 

Insgesamt — — -34 000 -37 000 

1) Gemeindeanteil 40 vom Hundert (Sicherung der allg. Finanzausstattung der Kommunen im Beitrittsgebiet, entsprechende 
Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch Länder unterstellt) 

2) Gemeindeanteil 70 vom Hundert (Schwerpunkt bei der kommunalen Investitionstätigkeit unterstellt) 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4401 

Maßnahme 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Haushaltsent- bzw. -belastung (-) 

1993 1994 1995 1996 

Zu Artikel 40: Bund — -1 530 -1 070 -700 

— Altschuldenhilfe-Gesetz Länder — -1 530 -1 410 -700 
— West — — — — 
— Ost — -1 530 -1 410 -700 

Gemeinden — -1230 -1100 -400 
— West — — — - 

- Ost — -1 230 -1 100 -400 

Insgesamt — -4 300 -3 600 -1 800 

Zu Artikel 41: Bund — — 6 280 3 280 

— Gesetz zur Aufhebung des Ge- Länder — — — — 
meindeverkehrsfinanzierungsgeset- — West — — — — 
zes — Ost — — — — 

— Verlagerung des ÖPNV und des Gemeinden — — -6 280 -3 280 
kommunalen Straßenbaus auf — West — — -4 760 -2 486 
die Länder — Ost — — -1 520 - 794 

Insgesamt — — 0 0 

Bund -855 -9 170 -62 585 -63 505 

Neuordnung des bundesstaatlichen Länder 72 3 182 11 150 8 542 
Finanzausgleichs und Bewältigung — West -1 821 512 -18 432 -20 056 
der finanziellen Erblasten im Zusam- — Ost 1 893 2 670 29 582 28 598 
menhang mit der Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands im Rahmen des Ge- Gemeinden 783 1 698 13 855 16 163 
setzes zur Umsetzung des Föderalen — West - 479 128 -9 993 -8 125 
Konsolidierungsprogramms — Ost 1 262 1 570 23 848 24 288 
— FKPG — insgesamt (Abschnitt 3) 

Insgesamt 1) 0 -4 300 -37 600 -38 800 

1 ) Differenzen durch Runden 
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II. Besonderer Teil der Begründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Wehrsoldgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Das Verpflegungsgeld bei Dienstbefreiung wird auf 
den Betrag beschränkt, den die Bundeswehr für die 
Bereitstellung der Verpflegung aufwenden muß und 
infolge der Abwesenheit des Wehrpflichtigen deshalb 
einspart. 

Zu Nummer 2 

Die Reduzierung ist maßvoll und wegen der Verkür-
zung des Grundwehrdienstes auf 12 Monate auch 
gerechtfertigt. 

Zu Artikel 2 

nicht belegt 

Zu Artikel 3 (Änderung des 
Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes) 

Zu Nummer I (§ 5 Abs. 2) 

Durch Verkürzung der Einführungszeit von 18 auf 
6 Monate sollen ein früherer eigenverantwortlicher 
Einsatz der Nachwuchskräfte des höheren Dienstes 
erreicht werden. Die Einsparung ist abhängig von der 
jeweils praktizierten Nachbesetzung frei werdender 
Dienstposten. Günstigstenfalls könnte für jeden frei 
werdenden Dienstposten die Einstellung um ein Jahr 
hinausgeschoben werden. 

Zu Nummer 1 (§ 5 Abs. 3) 

Die Vermittlung berufserforderlicher Kenntnisse in 
Form von Lehrveranstaltungen soll im bisherigen 
Umfang von insgesamt 4 Monaten erhalten bleiben. 
Da innerhalb der verkürzten Einführung in die Aufga-
ben des höheren Dienstes vor allem aus organisatori-
schen Gründen Lehrveranstaltungen von mehr als 
3 Monaten nicht durchführbar sind, soll außerhalb 
dieser Einführung die Teilnahme an insgesamt einen 
Monat dauernden Lehrveranstaltungen verpflichtend 
vorgesehen werden. 

Zu Nummer 2 (§ 9) 

Die Übergangsregelung ermöglicht einerseits, begon-
nene Einführungszeiten zielgerecht angepaßt zu 
Ende zu bringen und andererseits, daß Beamte, für die 
die Gesetzesänderung Anwendung findet, die Einfüh-
rungszeit nicht vor den Beamten beenden, die sich 
bereits in der Einführung befinden. 

Zu Artikel 4 (Änderung der 
Sonderzuschlagsverordnung) 

Aufgrund der veränderten Arbeitsmarktlage und der 
dadurch verbesserten Personalsituation sind besol-
dungsrechtliche Anreize, die in der Vergangenheit 
mit dem Ziel der Verminderung von Personalmangel-
situationen gewährt wurden, nur noch in geringerem 
Umfang notwendig. Dem trägt die veränderte Ausga-
bengrenze für die Gewährung von Sonderzuschlägen 
und die Regelung zur Weiterzahlung bei Außerkraft-
treten der Verordnung Rechnung. Ein Eingriff in 
bereits festgesetzte Sonderzuschläge ist wegen des 
schützenswerten Vertrauens der Besoldungsempfän-
ger in die Bestandskraft der Regelung unzulässig. 

Zu Artikel 5 (Änderung des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes) 

Zu Nummer 1 Buchstabe a und b 

Mit dieser Regelung wird der Anspruch auf die 
Ausländer begrenzt, von denen zu erwarten ist, daß 
sie auf die Dauer in Deutschland bleiben werden. Das 
ist allein bei denjenigen der Fall, die im Besitz einer 
Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis 
sind. Doch auch auf denjenigen, die von ausländi-
schen Arbeitgebern zur vorübergehenden Dienstlei-
stung nach Deutschland entsandt sind und statt einer 
Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltserlaubnis er-
halten haben, trifft diese Voraussetzung nicht zu. 
Dasselbe gilt für ihre Ehepartner. Die Regelung ent-
spricht den Regelungen der meisten Länder, bei 
denen Entsandte im Sozialsystem des Heimatlandes 
verankert bleiben, so wie Deutsche, die von ihrem 
Arbeitgeber ins Ausland entsandt sind, und ihre 
Ehepartner den Anspruch auf Erziehungsgeld behal-
ten. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c 

In die Regelung des Härtefalls nach Absatz 7 Satz 2 
werden auch Verwandte dritten Grades, also Tanten 
und Onkel, einbezogen. 

Zu Nummer 2 

Die Umstellung auf das aktuelle Einkommen macht es 
erforderlich, von der einmaligen Bewilligung für zwei 
Jahre abzugehen und für das Erziehungsgeld im 
zweiten Lebensjahr des Kindes einen erneuten Antrag 
vorzusehen. 

Zu Nummer 3 

In Bezug auf Familienstand und Kinderzahl werden 
künftig die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung zugrundegelegt. Diese Regelung ist einfa-
cher und wirklichkeitsnäher. 
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Zu Nummer 4 

Statt des Einkommens im vorletzten Jahr vor der 
Geburt ist künftig das Einkommen im Kalenderjahr 
der Geburt und — für den Anspruch im zweiten 
Lebensjahr des Kindes — im Jahr nach der Geburt 
maßgebend. Damit können die Einkünfte nicht mehr 
dem Steuerbescheid entnommen werden. In einer 
großen Zahl von Fällen war dies aber schon bisher 
nicht möglich, nämlich bei gemeinsamem Steuerbe-
scheid der Ehepartner, soweit die Berechtigte die 
Erwerbstätigkeit unterbrach, und bei der sogenann-
ten Aktualisierung. Die Berechnung des Einkommens 
wird wesentlich vereinfacht. Es werden nicht mehr 
Einkommensteuer, Kirchensteuer und steuerlich an-
erkannte Vorsorgeaufwendungen von den Einkünf-
ten abgezogen, sondern in der Regel ein Pauschalbe-
trag von 27 vom Hundert und bei Beamten von 22 vom 
Hundert der Einkünfte. Diese Regelung führt auch zu 
einer wesentlichen Vereinfachung bei ausländischen 
Einkünften. 

Neu einbezogen in die Berechnung des maßgebenden 
Einkommens sind die Einkünfte des Partners, wenn 
die Eltern in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben, 
und die ihm zustehenden Abzugsbeträge. 

Wie bisher werden die Einkünfte aus Erwerbstätigkeit 
desjenigen, der auf Erwerbstätigkeit während des 
Erziehungsgeldbezugs verzichtet, nicht berücksich-
tigt. Eine Verminderung des Einkommens nach Ertei-
lung des Bescheides kann nur noch in Ausnahmefäl-
len zu einer Neuberechnung führen, nämlich wenn es 
sich um einen Härtefall handelt. Hierbei wird an  die in 
§ 1 Absatz 7 bestimmten Voraussetzungen für einen 
Härtefall angeknüpft. Eine Neuberechnung des Ein-
kommens aufgrund der in § 48 SGB X enthaltenen 
Regelung ist ausgeschlossen. 

Zu Nummer 5 

Zur Vereinfachung des Verfahrens werden für die ab 
1. Januar 1994 geborenen Kinder die Anrechnung des 
Mutterschaftsgeldes vor der Geburt und die Anrech-
nung von Mutterschaftsgeld, soweit es 20 DM über-
steigt, ausgeschlossen. Andererseits werden Zu-
schüsse, die nach beamten- oder soldatenrechtlichen 
Vorschriften für die Zeit der Beschäftigungsverbote 
gezahlt werden, in die Anrechnung einbezogen. 

Zu Nummer 6 

Klarstellung 

Zu Nummer 7 Buchstabe a 

Folgeregelung zu § 6 Absatz 5 Satz 2. 

Zu Nummer 7 Buchstabe b 

Die Regelung soll die erforderliche Überprüfung 
gewährleisten, ob die in § 1 Absatz 1 Nummer 4 
geregelte Anspruchsvoraussetzung noch gegeben ist 
und ob Einkünfte erzielt werden, die nach § 6 Absatz 6 
Satz 2 zu berücksichtigten sind. 

Zu Nummer 8 

Die Regelungen für die Umstellung auf das aktuelle 
Einkommen und die damit in Zusammenhang stehen-
den Vorschriften werden für die ab 1. Juli 1993 
geborenen Kinder angewendet. Die Neuregelung zu 
Nummer 5 für die Anrechnung von Mutterschaftsgeld 
und anderen Leistungen, die im Zusammenhang mit 
den Beschäftigungsverboten stehen, tritt für die ab 
1. Januar 1994 geborenen Kinder in Kraft. 

Zu Artikel 6 (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 

Entsprechend der Verschiebung der Anpassung der 
Bedarfssätze und Freibeträge um zwei Jahre auf 1996 
wird auch die Überprüfung nach § 35 des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes, die die Grundlage der 
Anpassung bildet, sowie der den gesetzgebenden 
Körperschaften des Bundes hierüber zu erstattende 
Bericht um zwei Jahre verschoben. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Wohngeldgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 27 WoGG) 

Durch die Änderung in Nr. 1 soll — über entspre-
chende Verwaltungsvorschriften hinaus — eine Län-
derpraxis sichergestellt werden, wonach bei zu erwar-
tenden Änderungen der Bewilligungsgrundlagen 
eine Abweichung vom Regelbewilligungszeitraum 
und eine zeitnähere Bewilligung von Wohngeld mög-
lich ist. 

Dabei soll allerdings nicht jede erwartete Änderung in 
den für das Wohngeld maßgeblichen Verhältnissen, 
insbesondere im Hinblick auf das Einkommen, eine 
Verkürzung des Bewilligungszeitraums rechtfertigen, 
sondern nur dann, wenn diese „erheblich" ist. Von 
einer erheblichen Veränderung des Einkommens 
kann beispielsweise ausgegangen werden, wenn im 
Zeitpunkt der Antragstellung auf Wohngeld Lohner-
satzleistungen bezogen werden oder die Einnahmen 
im Bewilligungszeitraum stark schwanken. Gleiches 
gilt, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
im Laufe des Regelbewilligungszeitraums Einkom-
mensarten wegfallen oder neue hinzukommen oder 
das Familieneinkommen die in § 29 WoGG vorgese-
henen Grenzen überschreitet. 
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Zu Nummer 2 (§ 29 WoGG) 

§ 29 WoGG in der geltenden Fassung läßt eine 
Neubewilligung im laufenden Bewilligungszeitraum 
nur zugunsten des Wohngeldempfängers zu. Eine 
Anpassung der Wohngeldleistungen erscheint umge-
kehrt auch dann sozial gerechtfertigt, wenn sich die 
für die Gewährung des Wohngeldes maßgeblichen 
Umstände günstiger als bei der Wohngeldgewährung 
unterstellt entwickeln. § 29 Abs. 3 in der vorgeschla-
genen Fassung sieht daher die Bewil ligung eines 
niedrigeren Wohngeldes in den Fällen vor, in denen 
das Familieneinkommen sich erhöht oder die Miete/ 
Belastung sich verringert. 

Veranlassung für eine Überprüfung geben die glei-
chen Werte von 15 vom Hundert Einkommenserhö-
hung bzw. 15 vom Hundert Miet-/Belastungsminde-
rung wie in § 29 Abs. 1 spiegelbildlich für Wohngeld-
verbesserungen. Damit können lediglich Tariflohner-
höhungen oder gesetzliche Besoldungs- und Renten-
anpassungen eine Prüfung und Neubescheidung 
regelmäßig nicht auslösen. 

Eine Verringerung der Zahl der Familienmitglieder 
soll kein Grund für eine Neubescheidung sein, da sich 
hierdurch die Wohnkostenbelastung nicht verringert. 
Zumindest für den restlichen Bewilligungszeitraum 
soll das Wohngeld unverändert weitergezahlt werden 
und dem Wohngeldbezieher die Möglichkeit eröff-
nen, nicht überhastet eine den geänderten Familien-
verhältnissen entsprechende Wohnung suchen zu 
müssen. 

Liegen die Tatbestände des § 29 Abs. 3 vor, ist die 
Behörde von Amts wegen verpflichtet, den Vorgang 
insgesamt zu überprüfen und neu zu bescheiden. Es 
bedarf keines Antrags des Wohngeldbeziehers. Die 
Wohngeldstelle ermittelt, wieweit sich die im 
Ursprungsantrag enthaltenen Angaben geändert ha-
ben. Der Neubescheid gilt nicht nur für die rest lichen 
Monate des laufenden Bewilligungszeitraumes, son-
dern setzt einen neuen Bewilligungszeitraum in 
Gang. In dem neuen Bescheid ist regelmäßig der 
laufende Bewilligungsbescheid aufzuheben; § 48 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch kommt zur Anwen-
dung. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, nimmt 
die Wohngeldstelle die Aufhebung auch mit Wirkung 
für die Vergangenheit vor (§ 48 Abs. 1 Satz 2 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch). 

§ 29 Abs. 3 Satz 2 konkretisiert die aus § 60 Abs. 1 Nr. 2 
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch folgende Pflicht 
des Wohngeldbeziehers, der Wohngeldstelle Mittei-
lung zu machen, wenn sich das Familieneinkommen 
entsprechend erhöht oder die Miete/Belastung ent-
sprechend reduziert hat. Verletzt der Wohngeldbezie-
her diese Verpflichtung vorsätzlich oder fahrlässig, 
begeht er eine Ordnungswidrigkeit (siehe hierzu 
unten Nr. 5). Zuviel gezahltes Wohngeld wird zurück-
gefordert. Der Wohngeldbezieher ist im Wohngeldbe-
scheid deutlich auf seine Mitteilungspflicht hinzuwei-
sen und über die Folgen einer Verletzung zu belehren. 
Bei laufenden Bewilligungszeiträumen sind entspre-
chende Unterrichtungen nachzuholen (siehe Begrün-
dung zu Nr. 4. Buchstabe b). 

Damit der Wohngeldbezieher seiner Mitteilungs-
pflicht nachkommen kann, hat er nach § 29 Abs. 3 
Satz 3 einen entsprechenden Auskunftsanspruch 
gegenüber den im Haushalt lebenden Personen. 

Zu Nummer 3 (§ 30 WoGG) 

Zu Buchstabe a 

Nach geltender Rechtslage kann der Bewilligungsbe-
scheid in der ursprünglich bewilligten Höhe auch bei 
einem Auszug des Wohngeldbeziehers und seiner 
Familienangehörigen aus der Wohnung fortbestehen, 
wenn der Wohngeldbezieher nach Ablauf des Bewil-
ligungszeitraums einen neuen Antrag auf Wohngeld 
(für den neuen Wohnraum) stellt und Wohngeld in 
zumindest gleicher Höhe erhält. Dies soll insoweit 
geändert werden, als der Auszug aus der Wohnung 
nunmehr in jedem Fall — ohne Einschränkungen — zu 
einem Erlöschen des Wohngeldanspruches führt. Der 
laufende Bewilligungsbescheid ist infolgedessen auf-
zuheben (§ 48 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch). 
Dem Wohngeldempfänger ist zuzumuten, für die neue 
Wohnung einen neuen Wohngeldantrag zu stellen 
und hierbei nachzuweisen, daß die Anspruchsvoraus-
setzungen für die Gewährung von Wohngeld noch 
vorliegen. Regelmäßig entsteht aus dieser Prüfung ein 
geänderter Wohngeldbescheid, so daß der Wohngeld

-

stelle durch die Neuregelung kein zusätzlicher Ver-
waltungsaufwand entsteht. 

Den Wohngeldbezieher trifft nach § 30 Abs. 1 Satz 2 
— entsprechend § 60 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch die Verpflichtung, der Wohngeld

-

stelle den Auszug aus der Wohnung und damit das 
Erlöschen des Wohngeldanspruches unverzüglich 
mitzuteilen. Tut er dies nicht, begeht er eine Ord-
nungswidrigkeit (siehe hierzu unten Nr. 5). Das ohne 
Vorliegen eines Anspruchs gezahlte Wohngeld kann 
zurückgefordert werden. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine notwendige Anpassung der 
geltenden Rechtslage an  die geänderte Vorschrift des 
§ 29. Auch weiterhin sollen andere als die im Wohn-
geldgesetz ausdrücklich genannten Gründe nicht zu 
einer Änderung des Wohngeldanspruchs führen. 

Zu Nummer 4 (§ 40 WoGG) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift hat sich durch Zeitablauf erledigt. 

Zu Buchstabe b 

Nach der geltenden Fassung des § 40 Abs. 3 bleibt ein 
Wohngeldbescheid — sowohl im positiven wie nega-
tiven Sinn — von einer Gesetzesänderung unberührt, 
wenn diese nach Erlaß des Bescheides in Kraft tritt. 
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Damit wird der Bestandskraft von Verwaltungsakten 
Rechnung getragen (§ 39 Abs. 2 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch). Dieser Vorgang soll für die Fälle 
nicht gelten, in denen der Anspruch auf Wohngeld 
infolge des — neu eingefügten — § 29 Abs. 3 und des 
§ 30 Abs. 1 und 2 sich verringert oder ganz entfällt. 
Angesichts der schwierigen Situa tion der öffentlichen 
Haushalte kann es nicht hingenommen werden, 
ungerechtfertigte Wohngeldleistungen auch über das 
Inkrafttreten dieses Gesetzes hinaus weiterzugewäh-
ren. Dies bedeutet, daß auch in den zur Zeit laufenden 
Wohngeldbewilligungen die Wohngeldstelle die 
Möglichkeit zur Korrektur erhält, wenn sich das 
Einkommen um 15 vom Hundert erhöht, die Miete/ 
Belastung um 15 % verringert, der Anspruch auf 
Wohngeld infolge Auszugs entfällt oder das Wohn-
geld nicht zur Bezahlung der Miete bzw. zur Aufbrin-
gung der Belastung verwendet wird. Gleichermaßen 
trifft den Wohngeldbezieher und die seinem Haushalt 
angehörenden Personen die Pflicht, über wohngelder-
hebliche Änderungen Mitteilung zu machen. 

Zu Nummer 5 (§ 43 WoGG) 

Der neue § 43 regelt die Ordnungswidrigkeiten und 
normiert, daß ein Verstoß gegen die Pflicht des 
Antragberechtigten, anspruchsmindernde oder -ver-
nichtende Tatsachen unverzüglich der zuständigen 
Stelle mitzuteilen, eine rechtswidrige und vorwerf-
bare Handlung darstellt, die mit einer Geldbuße 
geahndet werden kann. Das gleiche gilt im Fall des 
§ 25 WoGG, wenn dem Auskunftsverlangen der 
Behörde nicht oder nur teilweise entsprochen wird. 
Die Bußgeldbewehrung bei Verletzung der Pflicht zur 
Mitteilung veränderter anspruchserheblicher Um-
stände entspricht dem Regelungsstandard anderer 
Sozialleistungsgesetze (z. B. Bundeserziehungsgeld-
gesetz, Arbeitsförderungsgesetz, Bundeskindergeld-
gesetz, Unterhaltsvorschußgesetz). 

Zu Artikel 8 (Änderung des 
Wohngeldsondergesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 1 WoGSoG) 

Redaktionelle Anpassung. 

Mit Ausnahme der Modifikation des § 32 Abs. 1 durch 
die Überleitungsregelung des § 42 Abs. 1 Nr. 3 WoGG 
soll im Beitrittsgebiet während der Geltungsdauer des 
Wohngeldsondergesetzes das pauschalierte Wohn-
geld nach der jeweils geltenden Fassung des Fünften 
Teils des Wohngeldgesetzes gewährt werden. Die 
Streichung des Verweises auf eine nicht mehr aktuelle 
Fassung des Fünften Teils soll dies klarstellen. 

Zu Nummer 2 (§ 5 WoGSoG) 

Auch diese Streichung dient der redaktionellen 
Anpassung. 

Zu Nummer 3 (§ 16 WoGSoG) 

Für den Anwendungsbereich des Wohngeldsonder-
gesetzes wird die Regelung des § 27 Abs. 1 Satz 2 
WoGG — neu — übernommen, nach der den abseh-
baren erheblichen Veränderungen der für die Gewäh-
rung des Wohngeldes maßgeblichen Verhältnisse bei 
der Festsetzung des Bewilligungszeitraumes Rech-
nung zu tragen ist (vgl. Begründung zu Artikel 8 Nr. 1). 
Damit wird zugleich klargestellt, daß es in solchen 
Fällen unzulässig ist, den nach Satz 1 möglichen 
Bewilligungszeitraum von längstens 12 Monaten voll 
auszuschöpfen. 

Zu Nummer 4 (§ 18 WoGSoG) 

Die Vorschrift entspricht dem § 29 Abs. 3 WoGG 
— neu —. Zur Begründung wird auf die Ausführungen 
zu Artikel 8 Nr. 2 verwiesen. 

Zu Nummer 5 (§ 19 WoGSoG) 

Die Vorschrift entspricht dem vorgesehenen § 30 
Abs. 1 und 5 WoGG — neu — (vgl. Begründung zu 
Artikel 8 Nr. 3 ). 

Auch für den Anwendungsbereich des Wohngeldson-
dergesetzes wird klargestellt, daß die §§ 18 und 19 
WoGSoG abschließend die für die Änderung des 
Wohngeldanspruchs im laufenden Bewilligungszeit-
raum maßgeblichen Sachverhalte beschreiben. Damit 
gilt auch weiter eine nach § 37 Satz 1 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch vorrangige Sonderregelung 
des Wohngeldrechts gegenüber dem ansonsten ein-
schlägigen § 48 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch. 

Zu Nummer 6 (§ 21 WoGSoG) 

Die Vorschrift wird dem durch Artikel 1 Nr. 5 des 
Gesetzes zur Änderung des Wohngeldsondergesetzes 
und des Wohngeldgesetzes vom 23. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1380) mit Wirkung vom 1. August 1992 erweiterten 
Wortlaut des § 7 Abs. 2 angepaßt. Damit wird das 
bereits aus der Rechtssystematik folgende Ergebnis 
verdeutlicht, daß nicht nur bei der Ermittlung der zu 
berücksichtigenden Miete oder Belastung nach § 7 
WoGSoG, sondern auch bei der Bemessung des 
Zuschlags für Wärme und Warmwasser nach § 21 
WoGSoG solche (Wohn-)Flächen nicht zu berücksich-
tigen sind, die ausschließlich gewerblich oder beruf-
lich genutzt werden. 
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Zu Nummer 7 (§ 25 WoGSoG) 

Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsver-
sehens. 

Zu Nummer 8 (§ 26 Abs. 2) 

Redaktionelle Anpassung. 

Die Vorschrift entspricht dem § 40 Abs. 2 Satz 2 
WoGG — neu — (vgl. Begründung zu Artikel 8 Nr. 4; 
siehe auch Begründung zu Nr. 5. — § 19. Abs. 3 
WoGSoG). 

Zu Nummer 9 (§ 29 WoGSoG) 

Die Vorschrift entspricht dem vorgesehenen § 43 
WoGG — neu — (vgl. Begründung zu Artikel 8 
Nr. 5). 

Zu Nummer 10 (Anlage 7 Nr. 3 WoGSoG) 

Durch Artikel 1 Nr. 25 des Gesetzes zur Änderung von 
Fördervoraussetzungen im Arbeitsförderungsgesetz 
und in anderen Gesetzen vom 18. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2044, 2046) sind die Regelungen der §§ 62 a 
bis 62 e über Leistungen an Aussiedler zum 1. Januar 
1993 durch die neugefaßten §§ 62a bis 62 c ersetzt 
worden. Das bisher — und für Altfälle weiter — 
gewährte Eingliederungsgeld wird danach für Neu-
fälle durch die Eingliederungshilfe ersetzt. Die Lei-
stungen der Eingliederungshilfe orientieren sich an 
der Arbeitslosenhilfe, die laut Anlage 7 Nr. 2 zum 
Wohngeldsondergesetz zu den Einnahmen zählt, die 
nach § 9 Nr. 3 WoGSoG zum Jahreseinkommen 
rechnen. Um klarzustellen, daß auch die Eingliede-
rungshilfe zum Jahreseinkommen nach § 9 Nr. 3 
WoGSoG rechnet, wird daher Anlage 7 Nr. 3 entspre-
chend erweitert. 

Zu Artikel 9 (Änderung des 
Bundessozialhilfegesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 15 b) 

Darlehen nach § 15b müssen, wenn mehrere Haus-
haltsmitglieder bedürftig sind, getrennt an jeden ein-
zelnen vergeben werden. Demgemäß muß auch die 
Rückzahlung des Darlehens jedem einzelnen gegen-
über — auch bei einer Bedarfsdeckungsgemeinschaft 
nach § 11 Abs. 1 Satz 2 — geltend gemacht und 
durchgesetzt werden. Bezieht ein Ehepartner oder ein 
Elternteil wieder Einkommen, so kann nach gelten-
dem Recht von diesem nur das ihm gewährte Darle-
hen zurückgefordert werden, nicht auch das seinem 
Angehörigen gewährten Darlehen. Dadurch entste-
hen erhebliche Mindereinnahmen der Träger der 
Sozialhilfe. Die Änderung der Vorschrift, wonach 
Darlehen auch an Haushaltsmitglieder gemeinsam 
vergeben werden können und der Einkommensinha-
ber in solchen Fällen für die Rückzahlung der Darle

-

hen als Gesamtschuldner haftet, entspricht der für die 
Deckung des Bedarfs geltenden Regelung in § 11 
Abs. 1 Satz 2. 

Zu Nummer 2 (§ 17) 

Die bereits bisher durchzuführende Beratung (z. B. 
§§ 8, 72 BSHG, § 14 SGB I) wird durch diese Bestim-
mung nicht eingeschränkt oder überflüssig, sondern 
zu dem in Satz 1 genannten Zweck verstärkt. In einem 
in der Regel gleichberechtigten Gespräch unter fach-
licher Anleitung des Beratenden (§ 102) sollen 
gemeinsam Möglichkeiten gezielt gesucht und ihre 
Realisierung besprochen werden, den Eintritt von 
Sozialhilfebedürftigkeit entweder von vornherein zu 
vermeiden oder nach ihrem Eintritt zu überwinden. 
Eine solche Beratung findet heute überwiegend nicht 
statt. Dies wird auch von vielen Mitarbeitern in den 
Sozialämtern beklagt (s. Zwischenbericht des For-
schungsvorhabens „Hilfen zur Überwindung von 
Sozialhilfebedürftigkeit", ISG Köln 1991). Es kann 
erwartet werden, daß in einer Reihe von Fä llen auf 
diese Weise Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt 
kurz- oder mittelfristig nicht erforderlich wird. 

Nach Satz 1 soll Beratung auch schon vor erforderlich 
werdenden anderen Leistungen der Sozialhilfe 
erbracht werden. Die Bestimmung verstärkt damit 
den vorbeugenden Charakter der Sozialhilfe. Dabei 
wird mit dem Hinweis auf Vermeidung und Überwin-
dung hilfeauslösender Lebenslagen klargestellt, daß 
es um die Bewältigung von Ursachen der Bedürftig-
keit geht. Die Beratung ist, sofern erforderlich, durch 
eine Unterstützung zu ergänzen. Derjenige, der selbst 
um Vermeidung oder Überwindung bemüht ist, soll 
darin durch eine solche persönliche Hilfe bestärkt und 
gefördert werden, zum Beispiel gegenüber anderen 
Stellen oder bei persönlichen Schwierigkeiten. 

Der zweite Satzteil von Satz 1 enthält eine Hinweis-
pflicht auf andere Beratungsangebote, so daß der 
Betreffende die Möglichkeit hat, die seinen Wünschen 
entsprechende Beratung zu wählen. Die Beratung 
durch den Träger der Sozialhilfe soll jedoch erst 
entfallen, wenn der nach Satz 1 zugrunde liegende 
Beratungsbedarf anderweitig gedeckt ist. 

Satz 2 begrenzt zunächst die Beratung nach Satz 1 
durch die „weitere Beratung" durch eine Schuldner-
beratungsstelle oder andere Fachberatungsstelle. 
Fachberatungsstellen sind u. a. Verbraucherzentra-
len und Familienberatungsstellen. Die Bestimmung 
setzt voraus, daß besonders Schwierigkeiten in der 
Situation oder Person des Betreffenden einer intensi-
veren, fachlich besonders qualifizierten und im stär-
keren Maße betreuenden Beratung als die beschrie-
bene Erörterung von Lösungsmöglichkeiten im Sinne 
von Satz 1 bedürfen. Der Hinweis auf „-stelle" bedeu-
tet eine Abgrenzung gegenüber anderer Beratung, 
nicht aber gegenüber der Beratung etwa durch Ver-
braucherzentralen. Wegen der Bedeutung der 
Schuldnerberatung werden solche Stellen besonders 
genannt. Auf die Inanspruchnahme gebotener Fach-
beratung ist hinzuwirken, in erster Linie durch Moti-
vation, ggf. aber auch unter Hinweis auf die Mitwir-
kungspflicht nach § 1 Abs. 2. Eine weitere Beratung ist 
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geboten, wenn ohne sie eine Vermeidung oder Über-
windung von Lebenslagen, die Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt erfordern, nicht aussichtsreich 
erscheint. 

Satz 3 stellt sicher, daß die Hinwirkung auf eine 
gebotene weitere Beratung nicht aus Kostengründen 
ins Leere läuft; deswegen h andelt es sich um eine 
Soll-Regelung. Auch wenn im Einzelfall die Initiative 
zu einer im Sinne von Satz 1 gebotenen Fachberatung 
von dem Betreffenden ausgeht, ist — wie auch in 
anderen Fällen — eine vorherige Kostenzusage erfor-
derlich. Auf welche Weise dann die Kostenüber-
nahme durch den Träger der Sozialhilfe erfolgt, ist 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu entschei-
den. Die — eingeschränkte — Pflicht zur Übernahme 
von Kosten der weiteren Beratung ist auf besonders 
dringliche Fälle begrenzt, läßt aber im übrigen eine 
Kostenübernahme zum Beispiel zur Vermeidung auf-
wendigerer Hilfe zu. 

Zu Nummer 3 (§ 18) 

Die Änderungen in § 18 Absätze 2 und 3 stehen im 
Zusammenhang mit den Änderungen in §§ 19, 20 und 
25. Sie sollen bewirken, daß der Grundsatz des § 18 
Abs. 1 stärker als bislang Beachtung findet. Diese 
Vorschrift enthält die grundsätzliche Verpflichtung 
jedes Hilfesuchenden, seine Arbeitskraft zur Beschaf-
fung des Lebensunterhalts für sich und seine unter-
haltsberechtigten Angehörigen einzusetzen. 

Zu Buchstabe a 

Satz 1 des Absatzes 2 stellt klar, daß das vorrangige 
Ziel der Bemühungen sein muß, auf dem Arbeitsmarkt 
eine Erwerbstätigkeit zu finden. Wenn dieses Ziel 
nicht erreicht werden kann, kommen Arbeitsgelegen-
heiten nach §§ 19 und 20 in Betracht. Auch in diesem 
Fall besteht die Pflicht des Trägers der Sozialhilfe, auf 
die Annahme einer Tätigkeit in einer Arbeitsgelegen-
heit hinzuwirken. Diese Pflicht, die sich bislang nur 
aus der Interpreta tion der §.§.  18 bis 20 ergibt, ist 
nunmehr in Satz 2 ausdrücklich normiert. Der Ein-
schub „insbesondere bei jungen Menschen" mindert 
diese Pflicht gegenüber anderen Personen nicht, son-
dem verstärkt sie gegenüber jungen Menschen. Bei 
diesen bedeutet die Aufnahme einer Tätigkeit häufig 
eine Änderung der Lebensumstände und der Lebens-
führung, die langfristige posi tive Wirkungen für ihn 
wie auch für die Sozialhilfe hat. Der Begriff „junger 
Mensch", ist § 7 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
entnommen, ohne daß die dortige Altersgrenze von 
27 Jahren hier abschließende Bedeutung findet. 

Satz 3 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
Absatz 2 Satz 2. Die Neufassung berücksichtigt inzwi-
schen eingetretene Änderungen bei den Vorausset-
zungen der Erteilung einer Arbeitserlaubnis an Aus-
länder. Kann im Einzelfall eine Arbeitserlaubnis nicht 
erteilt werden, geht Satz 1 ins Leere; eine Tätigkeit, 
durch die kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeits-
rechts begründet wird (§ 19 Abs. 3, § 20 Abs. 2 Satz 2), 

kann jedoch aufgenommen werden, so daß insoweit 
eine Hinwirkungspflicht gemäß Satz 2 besteht. 

Satz 4 verstärkt gegenüber dem bisherigen Recht die 
Zusammenarbeit der auf diesem Gebiet tätigen Stel-
len, die nicht abschließend genannt werden. Diese 
Vorschrift hat zentrale Bedeutung. Die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit zu fördern liegt im wesentli-
chen in der Zuständigkeit anderer Stellen, insbeson-
dere bei der Arbeitsverwaltung. Bei jungen Menschen 
kann vor allem eine pädagogische Unterstützung 
beim Berufsstart förderlich oder notwendig sein, die 
eine Aufgabe der Jugendhilfe ist. Insoweit ist der 
Träger der Sozialhilfe, obwohl ihm die Hinwirkungs-
pflichten der Sätze 1 und 2 obliegen, nur nachrangig 
verpflichtet. In der Praxis hat dies gelegentlich zu 
Schwierigkeiten bei der Zuständigkeitsabgrenzung 
geführt und das Abstimmen der erforderlichen Maß-
nahmen erschwert. Dies soll künftig vermieden wer-
den, indem nunmehr alle beteiligten Stellen zum 
Zusammenwirken auf diesem Gebiet verpflichtet
werden. 

Zu Buchstabe b 

Im Absatz 3 ist Satz 3 neu aufgenommen worden. Er 
soll die Arbeitsaufnahme von Personen erleichtern, 
die sich wegen der Erziehung und Betreuung eines 
Kindes bisher davon gehindert sehen. Häufig wird 
insbesondere von Alleinerziehenden beklagt, daß sie 
mangels einer Tagesbetreuung für das Kind nicht 
arbeiten könnten. Sofern dadurch öffentliche Leistun-
gen für den Lebensunterhalt ausgelöst werden, 
erscheint es folgerichtig, solchen Alleinerziehenden 
für ihr Kind vorrangig einen vorhandenen Betreu-
ungsplatz anzubieten. Da hierfür der Träger der 
Jugendhilfe zuständig ist, kann den Träger der Sozial-
hilfe hier nur die Pflicht treffen, auf ein entsprechen-
des vorrangiges Angebot hinzuwirken. Im übrigen 
enthält Absatz 3 gegenüber dem geltenden Recht nur 
klarstellende Folgeänderungen. 

Zu Nummer 3 (§ 19) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 Satz 2 stellt nunmehr klar, daß es möglich ist, 
für die Schaffung und Durchführung von Maßnahmen 
der Hilfe zur Arbeit, vor allem für junge Menschen 
— insbesondere durch Beschäftigungsgesellschaf-
ten — über anteilige Lohnkosten hinaus in begrenz-
tem Umfang allgemeine Regiekosten oder spezielle 
Personalkosten zu übernehmen. Der Erfolg der zeit-
lich befristeten, an  die Erfordernisse des allgemeinen 
Arbeitsmarktes heranführenden Maßnahmen hängt 
entscheidend auch davon ab, daß qualifizierte Anlei-
ter und Betreuer zur Verfügung stehen. Die Regelung 
läßt auch die Zahlung von Einarbeitungszuschüssen 
an gewerbliche Arbeitgeber oder an  gemeinnützige 
Organisationen zu, die Arbeitsgelegenheiten zur Ver-
fügung stellen. Satz 3 stellt für die Gestaltung und 
Durchführung von Arbeitsgelegenheiten einige St an

-dards auf, die sich in der Praxis bewährt haben. 
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Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung in Absatz 2 stellt auch in diesem 
Zusammenhang heraus, daß es sich beim Bundesso-
zialhilfegesetz um ein Hilfegesetz handelt, das nicht 
stets die individuelle Hilfe von der Zusätzlichkeit 
einer Arbeitsgelegenheit abhängig machen kann. Die 
Prüfung und Berücksichtigung der Familienverhält-
nisse erscheint gerade bei dieser Hilfeart notwendig. 
Die Regelung hat Ausnahmecharakter, sie setzt bei 
einer nicht zusätzlichen Maßnahme die genaue Prü-
fung  des Einzelfalls voraus und darf nicht zu einer 
generellen Ausweitung der sogenannten „Mehrauf-
wandsvariante" (Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz 
zweite Alternative) führen. 

Zu Buchstabe c 

Der erneute Hinweis in Absatz 4 Satz 1 auf das 
Zusammenwirken der Träger der Sozialhilfe und der 
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit und gege-
benenfalls anderen einschlägigen Stellen ist erforder-
lich, weil es sich hier um eine weitergehende gemein-
same, ggf. gegenseitig ergänzende und aufeinander 
aufbauende Förderung von Maßnahmen handelt. Es 
sollen über § 18 Abs. 2 Satz 4 hinausgehend gemein-
same Wege der beruflichen Förderung für Personen 
entwickelt werden, die durch bisherige Maßnahmen 
des Arbeitsförderungsgesetzes nicht erfaßt oder nicht 
an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangeführt wer-
den können. 

Durch die Erstellung eines Gesamtplanes nach Satz 2 
soll in geeigneten Fällen gewährleistet werden, daß 
die Beteiligten die im Einzelfall gebotenen und zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen beraten und ver-
bindlich absprechen. Verschiedene Maßnahmen sol-
len zielgerichtet aufeinander aufbauen, wodurch 
auch der sogenannte „Drehtüreffekt" von Maßnah-
men vermieden werden kann. An der Erstellung des 
Gesamtplans werden mindestens das Sozialamt und 
der betreffende Leistungsberechtigte, in vielen Fällen 
auch das Arbeitsamt und gegebenenfalls der Beschäf-
tigungsträger beteiligt sein. 

Zu Nummer 5 (§ 20) 

Die Vorschrift ist im wesentlichen redaktionell über-
arbeitet worden. Insbesondere der Beg riff des „ar-
beitsentwöhnten Hilfesuchenden" hat eine breite 
Anwendungspraxis erschwert, weil zum Beispiel bei 
Frauen nach einer Familienphase nicht von einer 
Arbeitsentwöhnung die Rede sein kann, obwohl 
besonders Tätigkeiten oder Maßnahmen, die eine 
Gewöhnung an Berufstätigkeit fördern, häufig sinn-
voll sind. Dies wird durch die Neufassung erreicht. Die 
Einbeziehung von Maßnahmen ist geboten, weil hier 
Tätigkeiten und Maßnahmen häufig ineinandergrei-
fen oder nur schwer voneinander abgrenzbar sind. 

Zu Nummer 6 (§ 21) 

Absatz 2 nennt die Bedarfsgruppen, die durch einma-
lige Leistungen zu decken sind. Die Öffnungsklausel 
„insbesondere" macht deutlich, daß es sich nicht um 
eine abschließende Aufzählung handelt. Die L andes-
regierungen müssen sich beim Erlaß der entsprechen-
den Rechtsverordnung an den aufgezählten Bedarfs-
gruppen orientieren. 

Absatz 3 soll gewährleisten, daß die einmaligen Lei-
stungen als Bestandteil der Hilfe zum Lebensunterhalt 
auf eine Rechtsgrundlage gestellt werden, die Inhalt, 
Umfang, Pauschalierung und Gewährung regelt. Die 
Landesregierungen haben die entsprechende Rechts-
verordnung zu erlassen. Damit soll sichergestellt wer-
den, daß die örtlichen Sozialhilfeträger landesweit die 
gleichen Maßstäbe bei der Gewährung einmaliger 
Leistungen zugrunde legen. Mit dieser Regelung soll 
auch bewirkt werden, daß die bisherige Praxis der 
Träger der Sozialhilfe bei der Bewi lligung von einma-
ligen Leistungen restriktiver gehandhabt wird. 

Zu Nummer 7 (§ 22) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 3 Satz 1 bestimmt nunmehr, daß die Festset-
zung der Regelsätze durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung erfolgt. Dies entspricht der Bedeu-
tung, den die Bemessung der Regelsätze für die 
wirtschaftliche Sicherung der Hilfeempfänger besitzt, 
und läßt gleichzeitig eine zeitlich flexible Handha-
bung zu. Der neue Satz 2 gibt wie nach geltendem 
Recht die Möglichkeit, daß das Land nur Mindestre-
gelsätze festsetzt, auf deren Grundlage die Träger der 
Sozialhilfe im Hinblick auf regionale Unterschiede die 
Regelsätze bestimmen. Satz 3 enthält eine im Ergeb-
nis mit Absatz 3 Satz 3 des geltenden Rechts vergleich-
bare Regelung, wonach notwendig werdende Neu-
festsetzungen zum 1. Juli eines Jahres vorzunehmen 
sind. Abweichend vom geltenden Recht wird zusätz-
lich bestimmt, daß die Regelsätze jeweils für ein 
Quartal festzulegen sind. Es ist also zum 1. Juli eines 
Jahres festzusetzen, wie hoch die Regelsätze im drit-
ten und vierten Quartal dieses Jahres und im ersten 
und zweiten Quartal des folgenden Jahres sein wer-
den. Die zu erwartenden notwendigen Angleichun-
gen der Regelsätze können daher für die jeweiligen 
Zeiträume differenzierter als bisher vorgenommen 
werden, ohne daß während dieser 12 Monate Neufest-
setzungen durch Rechtsverordnung oder jeweils neue 
Bescheide an die Hilfeempfänger erforderlich wer-
den. Wesentliche Maßstäbe für notwendige Anglei-
chungen sind — im wesentlichen wie bisher — die 
Entwicklung der tatsächlichen Lebenshaltungskosten 
sowie regionale Unterschiede. 

Satz 3 konkretisiert und verstärkt das bisher in 
Absatz 3 Satz 2 enthaltene Lohnabstandsgebot. Es ist 
nunmehr zwingend zu beachten („müssen"). Bezugs-
größen dafür sind größere Haushaltsgemeinschaften 
mit vier oder mehr Personen, da das Lohnabstandsge-
bot bei kleineren Haushaltsgemeinschaften in a ller 
Regel ins Leere geht. Für solche größere Haushaltsge- 
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meinschaften, für die auch eine Durchschnittsgröße 
gebildet werden kann, sind die entfallenden Regel-
sätze und die weiter in der Vorschrift genannten 
Durchschnittsbeträge zusammenzurechnen und den 
näher bezeichneten Nettoarbeitsentgelten unterer 
Lohn- und Gehaltsgruppen zuzüglich Kindergeld und 
Wohngeld gegenüberzustellen. Bei nicht erwerbstäti-
gen Hilfeempfängern stellt also der Mehrbedarf für 
Erwerbstätige, der einzurechnen ist, den Mindestab-
stand zwischen dem anzuerkennenden Sozialhilfebe-
darf und dem durchschnittlichen unteren Nettoar-
beitsentgelt dar. Auf diese Weise wird nunmehr 
vermieden, daß die Bedarfsdeckung durch Sozialhil-
feleistungen höher sein kann als die Bedarfsdeckung 
durch Erwerbstätigkeit, da sich sonst entgegen § 18 
Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Erwerbstätige 
schlechter stellen würden. Da nach geltender und 
weiter geltender Übereinkunft die Länder der durch 
die Regelsätze zu deckende Bedarf aus tatsächlichen 
Verbraucherverhalten entsprechender Einkommens-
gruppen ableitet und Einkommen aus Erwerbstätig-
keit dieses Verbraucherverhalten wesentlich prägt, 
stehen Bedarfsdeckungsprinzip und Lohnabstands-
klausel nicht im Gegensatz, sondern ergänzend zuein-
ander. 

In die Vergleichsberechnung nach Satz 3 werden 
einmalige Leistungen nicht einbezogen, da anderer-
seits auch Zusatzeinkommen wie z. B. Weihnachts-
geld und andere Zusatzleistungen Dritter nicht 
berücksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, 
daß sich beides in etwa entspricht. 

Zu Buchstabe b 

Der neue Absatz 4 enthält — aufgrund der erforderli-
chen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte — 
einheitliche, niedrige Regelsatzerhöhungen für den 
Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 30. Juni 1996. Dies 
entspricht auch der zu erwartenden allgemeinen Ein-
kommensentwicklung in den nächsten Jahren. Die 
Festsetzung für Quartale gilt auch schon für diesen 
Zeitraum. 

Zu Nummer 8 (§ 23) 

Zu Buchstabe a und c 

Die Änderungen folgen dem Beschluß der Minister-
präsidentenkonferenz vom 14. Mai 1992, von dem 
folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

— In Absatz 1 Nr. 1 (Mehrbedarf für ältere Menschen) 
wird die Altersgrenze von 60 auf 65 Jahre unter 
Wahrung des Besitzstandes angehoben. Die Rege-
lung in Absatz 1 Nr. 2 ist eine Folgeänderung. 

— Der Mehrbedarf für Tuberkulosekranke (Absatz 1 
Nr. 4) wird gestrichen. 

— Bei gleichzeitiger Gewährung unterschiedlicher 
Mehrbedarfszuschläge wird der Gesamtbetrag auf 
die Höhe des maßgebenden Regelsatzes be-
grenzt. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 4 begrenzt die angemessene Höhe des Mehr-
bedarfs für Erwerbstätige auf bis zu 50 vom Hundert, 
für behinderte Erwerbstätige auf bis zu 65 vom Hun-
dert des maßgebenden Regelsatzes. Dies entspricht 
den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge und dient der Vereinheit-
lichung der Praxis. 

Zu Nummer 9 (Abschnitt 2 Unterabschnitt 4) 

Folgeänderung zu Nummer 11. 

Zu Nummer 10 (§ 25) 

Zu Buchstabe a 

Die Folge der Verweigerung zumutbarer Arbeit in 
Absatz 1 wird aufgrund der Änderungen der §§ 18 und 
19 auch auf zumutbare Arbeitsgelegenheiten er-
streckt. 

Zu Buchstabe b 

Die Kann-Regelung in Absatz 2 wird in eine Soll

-

Bestimmung umgewandelt. Die bisherige Ermessens-
entscheidung des Trägers der Sozialhilfe wird damit 
eingeschränkt. Damit soll die Zielrichtung dieser 
Vorschrift, den Hilfeempfänger zur Aufgabe seines 
vorwerfbaren Verhaltens zu veranlassen, verstärkt 
werden. Die Regelung findet aber weiterhin ihre 
Grenze in Absatz 3. Hiernach soll nur der Hilfeemp-
fänger selbst, nicht aber seine Familienangehörigen 
durch die Einschränkung der Hilfe getroffen wer-
den. 

Die bisherige Nummer 3 wird neu gefaßt. Sie soll 
nunmehr Hilfeempfänger erfassen, bei denen das 
Arbeitsamt den Eintritt einer Sperrzeit nach § 119 des 
Arbeitsförderungsgesetzes festgestellt hat und der 
Anspruch auf Leistungen nach dem Arbeitsförde-
rungsgesetz ruht oder erloschen ist. Ihnen gleichge-
stellt sind die Hilfeempfänger, die ihre Arbeit aufge-
geben haben und keinen Anspruch auf Leistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz haben. 

Da eine längere Einschränkung auf das zum Lebens-
unterhalt Unerläßliche nicht vertretbar ist, wird sie in 
Angleichung an die Dauer der Sperrzeit auf zwölf 
Wochen beschränkt. 

Zu Nummer 11 (§ 25 a) 

Bis jetzt bleiben aufgrund falscher oder unvollständi-
ger Angaben erfolgte Überzahlungen und daraus 
resultierende Erstattungs- oder Schadenersatzan-
sprüche dann folgenlos, wenn der Be treffende weiter-
hin sozialhilfebedürftig ist. Eine Kürzung oder Auf-
rechnung künftiger Leistungen der Sozialhilfe ist 
rechtlich nicht möglich. 
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Dies ist nicht nur gegenüber der großen Mehrheit der 
Hilfeempfänger, die ehrliche Angaben machen, 
ungerecht. Es führt auch zu einer erschwerten Über-
windung von Sozialhilfebedürftigkeit, da bei eigenem 
Einkommen die Realisierung der Ansprüche durch 
den Träger der Sozialhilfe zu erwarten ist, wenn der 
Hilfeempfänger später zu höherem Einkommen 
gekommen ist. Nach Absatz 1 soll so in beschränktem 
Umfang und auf eine begrenzte Zeit von höchstens 
zwei Jahren die Möglichkeit eröffnet werden, eine 
solche Rückforderung oder Schadenersatzforderung 
mit zu erbringenden Leistungen der Sozialhilfe aufzu-
rechnen, wenn die zugrundeliegende Überzahlung 
aufgrund von vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich-
tigen oder unvollständigen Angaben dessen erfolgt 
war, der eine Leistung der Sozialhilfe erhält. Die 
Aufrechnung kann nach Absatz 2 auch in den Fällen 
erfolgen, in denen Leistungen für Miete zweckfremd 
verwendet worden sind, den Be treffenden deswegen 
gekündigt worden ist und zur Abwendung von teurer 
Neuanmietung oder von Obdachlosigkeit eine Miet-
schuldübernahme nach § 15a erfolgt. 

Die Vorschrift ist einem typischen Fall der Rücknahme 
eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungs-
aktes mit Wirkung für die Vergangenheit (§ 45 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 2 i. V. m. § 50 SGB X und mit § 51 Abs. 2 
SGB I) nachgebildet und um entsprechende Fälle 
ergänzt, in denen Schadensersatz zu leisten ist. 

Zu Nummer 12 (§ 27) 

Die Änderung ist im Hinblick auf das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts geboten, wonach einma-
lige Leistungen zum Lebensunterhalt nur dann zu der 
Hilfe in besonderen Lebenslagen gehören, wenn sie 
einen funktionalen Bezug zu der Hilfegewährung 
haben. Dies führt in der Praxis zu vermehrtem Ver-
waltungsaufwand. Die Hilfe soll vielmehr von dem für 
die Hilfe in der Einrichtung zuständigen Träger 
umfassend geleistet werden. Die Regelung umfaßt 
aber nicht die Hilfe zum Lebensunterhalt, die für den 
Lebensunterhalt außerhalb einer teilstationären Ein-
richtung geleistet wird. 

Zu Nummer 13 (§ 29 a) 

Folgeänderungen zu Nummern 10 und 11. 

Zu Nummer 14 (§ 91) 

Die Neuregelung soll vor allem den Durchgriff des 
Trägers der Sozialhilfe gegenüber einem dem Hil-
feempfänger nach bürgerlichem Recht Unterhalts-
pflichtigen erleichtern. Der Übergang des Un-
terhaltsanspruchs ist nicht mehr durch — anfechtba-
ren — Verwaltungsakt nach § 90 Abs. 1 Satz 1 BSHG 
zu bewirken; er erfolgt — unanfechtbar — durch Ge-
setzeswirkung selbst. Mangels Anfechtbarkeit des 
Überleitungsaktes räumt die Vorschrift die Zweiglei-
sigkeit des Rechtswegs zu den Verwaltungsgerichten 
(Anfechtungsklage gegen die Überleitungsanzeige) 
und zu den Zivilgerichten (Leistungsklage auf Unter-

halt) aus und stellt auch die Überprüfung der in 
Absatz 2 aufgenommenen sozialhilferechtlichen 
Schutzvorschriften allein in die Überprüfungskompe-
tenz der Zivilgerichte. Bei der Überleitung bürgerlich- 
rechtlicher Unterhaltsansprüche auf den Träger der 
Sozialhilfe ist damit nur noch ein Rechtsweg gege-
ben. 

Absatz 1 regelt in Abkehr von der bisherigen Überlei-
tung von Ansprüchen durch Verwaltungsakt den 
gesetzlichen Forderungsübergang und den dadurch 
erfaßten Personenkreis. Die Regelung hat Vorbilder 
im übrigen Sozialleistungsrecht, z. B. § 116 SGB X, 
§ 37 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, § 7 
des Unterhaltsvorschußgesetzes. Nach Satz 1 findet 
der gesetzliche Forderungsübergang bei allen Hilfen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz, deren Bedarfslage 
auch Unterhaltsbedarf darstellt, dann statt, wenn der 
Unterhaltspflichtige unterhaltsfähig ist. Der Über-
gang ist dabei auf die Höhe der Sozialhilfeleistungen 
und die Zeit der Hilfegewährung begrenzt. Er tritt mit 
dem Zeitpunkt der bürgerlich-rechtlichen Bedürftig-
keit des Hilfeempfängers, abgestellt allerdings auf 
den Sozialhilfebeginn (nicht erst mit Bewilligung der 
Sozialhilfe, vgl. aber Absatz 3), ein. Dem Hilfeempfän-
ger steht, soweit die Forderung übergegangen ist, 
kein eigener Anspruch gegenüber dem Unterhalts-
pflichtigen mehr zu. Ein darüber hinaus bestehender 
Unterhaltsanspruch kann dagegen — wie bisher — 
vom Hilfeempfänger zusätzlich gefordert werden. 
Von dem gesetzlichen Forderungsübergang ist dem 
Hilfeempfänger und vor allem dem Unterhaltspflich-
tigen Mitteilung zu machen. Hierbei handelt es sich 
nur um ein schlichtes Verwaltungshandeln, nicht um 
einen Verwaltungsakt. 

Der gesetzliche Forderungsübergang ist jedoch aus-
geschlossen 

— bei Erfüllung des Unterhaltsanspruchs durch lau-
fende Zahlung, 

— bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für die in § 11 
Abs. 1 BSHG genannten Personen (Unterhaltsan-
sprüche zusammenlebender Ehegatten und min-
derjähriger unverheirateter Kinder gegenüber 
ihren Eltern oder einem Elternteil, soweit sie in 
deren Haushalt leben), 

— bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen für die in 
§ 28 BSHG genannten Personen (Unterhaltsan-
sprüche zusammenlebender Ehegatten und min-
derjähriger unverheirateter Kinder gegenüber 
ihren Eltern), 

— bei Unterhaltspflichtigen, die mit dem Hilfeemp-
fänger im zweiten oder in einem entfernteren Grad 
verwandt sind, 

— bei Unterhaltspflichtigen, die mit einer Hilfeemp-
fängerin, die schwanger ist oder ihr leibliches Kind 
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres be treut, im 
ersten Grad verwandt sind. 

Maßgebend für die Höhe des Unterhaltsbedarfs und 
die Leistungsfähigkeit ist — unter Beachtung der 
Schutzbestimmung des Absatzes 2 — das bürgerliche 
Recht. 
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Absatz 2 enthält Regelungen über die Einschränkung 
und den Ausschluß des Übergangs des Unterhaltsan-
spruchs. In diese Vorschrift sind die Gedanken der 
Schutzvorschriften des geltenden § 91 Abs. 1 Satz 2 
und Absatz 3 Satz 1 übernommen und zum Teil 
verstärkt worden. Absatz 2 Satz 1 schränkt den 
Übergang des Anspruchs der Höhe nach ein. Ein 
Übergang erfolgt nur, soweit der Hilfeempfänger sein 
Einkommen und Vermögen nach den Bestimmungen 
des Abschnitts 4 mit Ausnahme von § 84 Abs. 2 und 
§ 85 Nr. 3 Satz 2 einzusetzen hat. Absatz 2 Satz 2 
schließt den Anspruchsübergang in den Fällen unbil-
liger Härte aus. Als ein Beispiel unbi lliger Härte wird 
ausdrücklich der Fall genannt, in dem ein volljähriges 
Kind behindert, von einer Behinderung bedroht oder 
pflegebedürftig ist und Eingliederungshilfe für Behin-
derte oder Hilfe zur Pflege gewährt wird; nach dem 
Wortlaut der Vorschrift soll dies jedoch nicht in jedem 
Fall  gelten. 

Die Entscheidungen der Träger der Sozialhilfe nach 
dem geltenden § 91 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 3 stellen 
Verwaltungsakte dar. Solche Entscheidungen sieht 
die neue Regelung nicht mehr vor. Die Nachprüfung, 
ob die Voraussetzungen für die Anwendung der 
Schutzbestimmungen dieses Absatzes vorgelegen 
haben, obliegt auch insoweit dem Zivilgericht (vgl. 
Absatz 4). 

Absatz 3 regelt den Zeitpunkt des Forderungsüber-
gangs und eröffnet dem Träger der Sozialhilfe außer-
dem den Weg, künftige Unterhaltsleistungen einzu-
klagen. 

Satz 1 soll sicherstellen, daß — entgegen der bisheri-
gen Rechtslage (vgl. Urteil des BGH vom 24. Ap ril 
1985, FamRZ 1985, 793) — der gesetzliche Forde-
rungsübergang zeitlich auf den Beginn der Hilfe 
zurückwirkt, wenn der Träger der Sozialhilfe unver-
züglich nach dem Zeitpunkt seiner Kenntnis von dem 
Sozialhilfebedarf (§ 5 BSHG) den Unterhaltspflichti-
gen hiervon schriftlich unterrichtet. Dabei ist es uner-
heblich, wann der Bescheid über die Hilfegewährung 
ergeht. Diese Regelung ist auch zum Schutz des 
Unterhaltspflichtigen erforderlich, damit nicht für län-
gere Zeit zurück ein Forderungsübergang stattfindet, 
ohne daß der Unterhaltspflichtige von seiner mögli-
chen Unterhaltspflicht Kenntnis erlangt hat. 

Soweit der Unterhaltspflichtige allerdings vor Zugang 
dieser Mitteilung Unterhaltsleistungen unmittelbar 
an  den Hilfesuchenden gezahlt hat, kommt insoweit 
der Forderungsübergang nicht zum Tragen, da 
infolge Befriedigung kein Unterhaltsbedarf mehr 
besteht (vgl. auch § 407 Abs. 1 BGB). Im übrigen 
gehen — wie bisher — die Bestimmung des BGB über 
die rückwirkende Inanspruchnahme Unterhalts-
pflichtiger vor. Satz 2 eröffnet dem Träger der Sozial-
hilfe zur Vermeidung von Doppelprozessen bei Hilfe 
auf voraussichtlich längere Zeit die Möglichkeit, 
zusammen mit dem übergegangenen Anspruch auch 
gleichzeitig auf künftige Unterhaltsleistung — bis zur 
Höhe der bisherigen monatlichem Sozialhilfeaufwen-
dungen — zu klagen (vgl. hierzu zum bisherigen 
Recht OLG Bremen FamRZ 1984, 1256, und OLG 
Schleswig DAVorm 1984, 712). 

Absatz 4 stellt klar, daß durch die Einführung des 
gesetzlichen Forderungsübergangs nur noch ein 
Rechtsweg — eine seit Jahren von der Pra xis erhobene 
Forderung — gegeben ist, wie dies auch im Ausbil-
dungsförderungs-, Unterhaltsvorschuß- und Arbeits-
förderungsrecht der Fall  ist. Dem Unterhaltspflichti-
gen wird dadurch kein Recht abgeschnitten und ihm 
auch nicht der gesetzliche Richter entzogen, weil die 
Zivilgerichte künftig umfassend die sozialhilferechtli-
chen Regelungen des § 91 BSHG mit zu prüfen 
haben. 

Zu Nummer 15 (§ 93) 

Die Ergänzung in Absatz 2 gibt den Trägern der 
Sozialhilfe ein Instrument an die Hand, zusammen mit 
den Trägern von Einrichtungen die in den letzten 
Jahren drastisch gestiegenen Kosten der stationären 
Unterbringungen zu dämpfen. In den Jahren 1990/91, 
1991/92 und voraussichtlich auch 1992/93 sind in den 
alten Bundesländern die Aufwendungen der stationä-
ren Unterbringung im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe und der Hilfe zur Pflege, die inzwischen zusam-
men etwa 50 vom Hundert sämtlicher Sozialhilfelei-
stungen ausmachen, pro Jahr um über 10 vom Hun-
dert, regional bis zu 20 vom Hundert gestiegen. 
Obwohl nicht verkannt wird, daß dafür auch stei-
gende Fallzahlen und durchaus begrüßenswerte Ver-
besserungen z. B. im personellen Bereich maßgeblich 
waren, so sind die dadurch entstandenen finanziellen 
Belastungen und weitere Kostensteigerungen nicht 
mehr tragbar. Sie „erdrücken" nicht nur andere 
Leistungsbereiche der Sozialhilfe, sondern auch wei-
tere soziale Verantwortungsfelder der Träger der 
Sozialhilfe. 

Es ist daher die Forderung an die Träger der Sozial-
hilfe und gleichermaßen an  die Träger der Einrichtun-
gen zu stellen, eine deutliche Kostendämpfung einzu-
leiten, die global mindestens eine Senkung der 
gegenwärtigen Kostensätze um 1 vom Hundert aus-
macht und spätestens bei den Pflegesatzvereinbarun-
gen 1994 wirksam wird. Ein Zusammenwirken aller 
Beteiligter und eine differenzierte Prüfung bei unter-
schiedlichen Einrichtungen ist geboten, um das Wohl 
der in den Einrichtungen lebenden Personen zu wah-
ren. Es wird daher auch von weitergehenden gesetz-
lichen Maßnahmen abgesehen. 

Zu Nummer 16 (§ 95) 

Es hat sich gezeigt, daß der Mißbrauch in der Sozial-
hilfe in den letzten Jahren immer problematischer 
geworden ist. Durch die in der Öffentlichkeit bekannt 
gewordenen Mißbrauchsfälle — hierbei handelt es 
sich insbesondere um die mehrfache Beantragung von 
Hilfe zum Lebensunterhalt unter Alias-Namen oder 
an  mehreren Orten — wird die Akzeptanz der Sozial-
hilfe in der Bevölkerung herabgesetzt. Zur Bekämp-
fung dieses Mißbrauchs ist neben gesetzlichen Rege-
lungen an  anderer Stelle, neuen Methoden und Ver-
fahren einerseits eine intensive Zusammenarbeit der 
Sozialhilfeträger untereinander sowie andererseits 
eine Zusammenarbeit dieser Träger mit anderen Stel- 
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len z. B. der Arbeitsverwaltung und der Sozialversi-
cherung sowie mit den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege erforderlich. Dies soll mit der neuen 
Regelung bewirkt und durch sie Leistungsmißbrauch 
frühzeitiger und besser erkannt und verhindert wer-
den. 

Zu Nummer 17 (§ 97) 

Die Neuregelung steht im engem Zusammenhang mit 
der Vereinfachung der Kostenerstattung nach 
§§ 103 ff., die hier ebenfalls im Zusammenhang dar-
gestellt wird. 

Die Tatbestände und damit die Fälle der Kostenerstat-
tung, die erhebliche Verwaltungskosten verursachen, 
sollen reduziert werden sowie eine Vereinfachung der 
gebliebenen Kostenerstattung und eine erste Anglei-
chung an SGB X erreicht werden. Grundgedanke der 
Vermeidung von Kostenerstattung ist die weitge-
hende unmittelbare Zuordnung von örtlichen Zustän-
digkeiten an die bisher erstattungspflichtigen Träger, 
so daß der Schutz der Anstaltsorte im wesentlichen 
erhalten bleibt. Gleichzeitig soll eine schnelle Ent-
scheidung über die Hilfe sichergestellt und sollen die 
bisher zahlreichen Konfliktfälle zwischen Trägern der 
Sozialhilfe verringert werden. 

Für Hilfe in Einrichtungen wird der bis jetzt kostener-
stattungspflichtige Träger am Ort des gewöhnlichen 
Aufenthaltes bei oder vor Aufnahme in die Einrich-
tung unmittelbar örtlich zuständig. Dies gilt entspre-
chend bei Maßnahmen des Strafvollzugs. Diese örtli-
che Zuständigkeit bleibt bei einem nahtlosen Übertritt 
in eine andere Einrichtung oder von einer Justizvoll-
zugsanstalt in eine andere Anstalt oder in eine Ein-
richtung z. B. der Therapie erhalten. Sol ange der für 
den gewöhnlichen Aufenthalt in Betracht kommende 
Träger seine Zuständigkeit nicht anerkennt oder ein 
gewöhnlicher Aufenthalt nicht festzustellen ist, hat 
der Träger des tatsächlichen Aufenthalts zu entschei-
den und die Leistung vorläufig zu erbringen. Für 
Bestattungskosten gilt eine vereinfachte örtliche 
Zuständigkeit. Der Einrichtungsbegriff aus § 103 
Abs. 4 geltender Fassung wird unverändert in die 
Zuständigkeitsregelung eingefügt. Der Umfang der 
Hilfe bestimmt sich weiterhin nach den Regelungen 
des Anstaltsortes. 

Eine Kostenerstattung soll nur noch stattfinden, 

— nach § 43 SGB I, § 103 Abs. 1 Satz 1 (entspricht 
§ 102 SGB X) durch den Träger des gewöhnlichen 
Aufenthaltes an den vorläufig leistenden Träger, 

— nach § 103 Abs. 1 Satz 2 durch den überörtlichen 
Träger an den vorläufig leistenden örtlichen Trä-
ger, wenn ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht vor-
handen oder endgültig nicht feststellbar ist, 

— nach § 103 Abs. 3 durch den zuständig bleibenden 
Träger des gewöhnlichen Aufenthalts an  den Trä-
ger des tatsächlichen Aufenthalts bei dessen Lei-
stungsgewährung im Anschluß an  eine Hilfe in 
einer Einrichtung, wenn die Hilfebedürftigkeit am 
Ort der Einrichtung innerhalb von einem Monat 

entsteht; die Kostenerstattung ist dann auf zwei 
Jahre begrenzt, 

— nach § 104 entsprechend § 103 bei Unterbringung 
in einer anderen Familie, 

— nach § 107 durch den bisher örtlich zuständigen 
Träger an den Träger des neuen Aufenthaltes, 
wenn nach einem Umzug innerhalb von einem 
Monat Hilfebedürftigkeit eintritt; die Kostenerstat-
tung ist dann auf zwei Jahre begrenzt, 

— nach § 108 nur noch für Fälle ohne Geburtsbezie-
hung im Inland; eine Kostenerstattung ist in Fällen 
mit Geburtsbeziehung nicht mehr erforderlich, 

— nach § 105 SGB X durch einen zuständigen, 
pflichtwidrig nicht leistenden Träger an den unzu-
ständig leistenden Träger. 

Eine Kostenerstattung soll über die Fälle hinaus, in 
denen sie wegen veränderter örtlicher Zuständigkeit 
entfällt, nicht mehr stattfinden bei der Geburt in einer 
Anstalt (§ 105), da es sich aufgrund geänderter 
Lebensverhältnisse um eine marginale Fallzahl han-
delt; der Klarstellung bei häufigeren Fällen bei Ent-
bindungen außerhalb des Wohnortes dient § 97 Abs. 2 
letzter Satz. 

Weiterhin können gestrichen werden 

— § 98 wegen erfolgter Angleichung dieser Fälle an 
die übrigen Regelungen über örtliche Zuständig-
keit und Kostenerstattung, 

— § 106 wegen Einstellung der Bestimmung in § 103 
Abs. 1 Satz 2, 

— § 110 wegen Bedeutungslosigkeit, 

— § 112 wegen Doppelregelung in § 111 SGB X, in 
dem die Frist zur Geltendmachung von Kosten-
erstattungsansprüchen auf ein Jahr festgelegt ist 
und eine Abweichung nicht zu begründen ist. 

Zur weiteren Begrenzung der Kostenerstattung wird 
die Bagatellgrenze in § 111 Abs. 2 von bisher 400 DM 
ohne Zeitbegrenzung auf 5 000 DM für den Zeitraum 
der Hilfegewährung von bis zu zwölf Monaten festge-
legt. 

Eine Übergangsregelung, in der für verschiedene 
Fälle unterschiedliches Recht anzuwenden ist, wird 
dadurch vermieden, daß die geänderten Regelungen 
über die örtliche Zuständigkeit und die Kostenerstat-
tung sechs Monate später in Kraft treten sollen als das 
Gesetz im übrigen. Für § 107 bedeutet dies, daß diese 
Regelung nur auf Umzüge anzuwenden ist, die nach 
dem Inkrafttreten abgeschlossen werden. Siehe auch 
zu Nummer 32. 

Zu Nummer 18 (§ 98) 

Siehe Nummer 17. 

Zu Nummern 19 bis 27 (§§ 103 bis 113) 

Siehe zu Nummer 17. 
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Zu Nummer 28 (§ 113 a) 

Das neu im Gesetz zu verankernde schiedsrichterliche 
Verfahren besteht bereits durch die Fürsorgerechts-
vereinbarung vom 26. Mai 1965, die zunächst alle 
Träger der Sozialhilfe geschlossen hatten. Inzwischen 
sind Reformen der Vereinbarung erforderlich, die 
aufgrund des Zustimmungserfordernisses aller Betei-
ligter schwer realisierbar sind, was einige Träger der 
Sozialhilfe inzwischen zum Austritt veranlaßt hat. 
Hinzu kommt, daß die Vereinigung Deutschlands und 
das Hinzutreten der neuen Träger der Sozialhilfe neue 
Probleme aufwirft. In dieser Situation wird von den 
Verbänden der Träger der Sozialhilfe vorgeschlagen, 
das schiedsrichterliche Verfahren gesetzlich zu veran-
kern  und das Nähere durch Rechtsverordnung zu 
regeln. Es wird sonst die Gefahr gesehen, auf Dauer 
das bestehende schiedsrichterliche Verfahren nicht 
aufrecht erhalten zu können und diese Streitigkeiten 
vor den Verwaltungsgerichten austragen zu müssen. 
Dies soll, auch zur Vermeidung weiterer Belastungen 
der Verwaltungsgerichte, verhindert werden. 

Die Regelung in Absatz 1 entspricht im wesentlichen 
der genannten Fürsorgerechtsvereinbarung. Nach 
deren Vorschriften war u. a. ein Instanzenzug vorge-
sehen; hieran soll mit der Einführung von regionalen 
Schiedsgerichten und eines zentralen Schiedsgerich-
tes festgehalten werden. Absatz 2 enthält eine 
Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung der 
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates, 
die in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden der 
Träger der Sozialhilfe zu erarbeiten sein wird. Ab-
satz 3 bezieht zusammen mit Artikel 17 die Streitig-
keiten über Kostenerstattung zwischen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe und zwischen diesen und 
Trägern der Sozialhilfe in die Zuständigkeit der 
Schiedsgerichte ein. Dies hat sich seither bewährt. 

Zu Nummer 29 (§ 117) 

Die Vorschrift soll dazu beitragen, daß die mißbräuch-
liche Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen 
unterbleibt oder aufgedeckt wird. 

Die Vorschrift des Absatzes 1 über den Datenabgleich 
mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung führt zur Aufdek-
kung aller Fälle von Leistungsmißbrauch, in denen 
Sozialhilfeempfänger eine sozialversicherungspflich-
tige Tätigkeit ausüben oder Leistungen der Bundes-
anstalt für Arbeit oder der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bezogen haben, ohne diese gegenüber den 
Trägern der Sozialhilfe angegeben zu haben. 

Damit eine mißbräuchliche Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen unterbleibt oder aufgedeckt 
wird, ist es auch notwendig, daß für die Leistung 
relevante Angaben der Hilfeempfänger im Zweifel 
mit entsprechenden Daten anderer Stellen der eige-
nen Verwaltung, der Wirtschaftsbetriebe, anderer 
Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen 
Gemeinden abgestimmt werden können. Dies soll 
durch die Regelung des Absatzes 2 ermöglicht wer-
den. 

Ein gegenseitiger Datenaustausch soll hierdurch nicht 
ermöglicht werden. Vielmehr soll lediglich der Träger 
der Sozialhilfe bestimmte Daten abrufen können. 

Zu Nummer 30 (§ 119) 

Die bisherige Sollvorschrift wird in eine Kann-Bestim-
mung umgewandelt. Bei der Gewährung von Sozial-
hilfe ist ein besonders s trenger Maßstab anzulegen. 

Die Regelung in Absatz 2 führt zu einer Begrenzung 
der Gewährung von Sozialhilfe auf Familienangehö-
rige in Haushaltsgemeinschaften. Absatz 4 soll sicher-
stellen, daß sich Art, Form und Maß der Hilfe nur noch 
nach den besonderen Verhältnissen im Aufenthalts-
land richten. Die besondere Erwähnung der „Berück-
sichtigung der notwendigen Lebensbedürfnisse eines 
dort lebenden Deutschen" entfällt. Es soll der Ausbil-
dung einer Entscheidungspraxis vorgebeugt werden, 
die unter Berufung auf die Pflicht zur „Berücksichti-
gung der notwendigen Lebensbedürfnisse eines dort 
lebenden Deutschen" generell deutsche Maßstäbe 
bei der Hilfegewährung miteinbringt und dadurch 
den Grundsatz der Hilfegewährung nach den Verhält-
nissen des Aufenthaltslandes unterläuft. Ausnahms-
weise sollen bei der Hilfegewährung nach Maßgabe 
der „besonderen Verhältnisse im Aufenthaltsland" 
bei der Auslegung dieses Beg riffs durchaus auch 
Aspekte der „notwendigen Lebensbedürfnisse eines 
dort lebenden Deutschen" berücksichtigt werden 
können, wenn dies nach Lage der Dinge geboten ist. 
Denkbar sind Fälle von inhaftierten Deutschen in 
Ländern der Dritten Welt. Mit Absatz 7 soll die 
derzeitige Praxis der Betreuungsfälle für deutsche 
Staatsangehörige in Polen auf eine rechtliche Grund-
lage gestellt werden. An Stelle der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe soll künftig für diesen Perso-
nenkreis der vom Bund institutionell im Wege der 
Vollfinanzierung geförderte Suchdienst Hamburg des 
Deutschen Roten Kreuzes als „beliehener Unterneh-
mer" zentral die Entscheidung über die Sozialhilfege-
währung treffen. Der Suchdienst war am bisherigen 
Verfahren seit dessen Beginn vor zwei Jahrzehnten an 

 wichtiger Stelle beteiligt. 

Die Kostenübernahme durch den Bund entspricht der 
bisherigen Regelung sowohl für die Hilfen selbst wie 
für die Verwaltungskosten. 

Eine Ausweitung dieser Sonderregelung auf andere 
Gebiete kommt nicht in Be tracht. 

Zu Nummer 31 (Abschnitt 13) 

Die bisherige Regelung der Sozialhilfestatistik ist 
unzulänglich, was in der Fachöffentlichkeit von allen 
Seiten und insbesondere von den Trägern der Sozial-
hilfe anerkannt ist. Seit Jahren wird im Interesse einer 
effizienteren Sozialhilfepolitik eine Neuordnung und 
Verbesserung der sozialhilfestatistischen Grundlagen 
gefordert. In den vergangenen Jahren sind in einem 
besonderen Arbeitskreis beim Statistischen Bundes-
amt dazu eingehende Vorarbeiten geleistet und in 
einem geschlossenen Konzept einer weiterentwickel-
ten Sozialhilfestatistik zusammengefaßt worden. 
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Von wesentlich verbesserten Datengrundlagen kön-
nen im Bereich der Sozialhilfe Einsparungseffekte 
erwartet werden, die nicht unterschätzt werden dür-
fen: Zum einen werden die Orientierungsgrundlagen 
für treffsicheres Handeln verbessert; zum anderen 
werden verbesserte Informationsgrundlagen zur Ver-
meidung von Mißbrauch geschaffen. Insgesamt dient 
die neue Sozialhilfestatistik der besseren Kalkulier-
barkeit von sozialstaatlichen Entwicklungen. Nur ein-
wandfreie statistische Daten ermöglichen es dem 
Bund und den Ländern, die notwendigen Unterlagen 
für die Sozialplanung zu gewinnen und die finanziel-
len Auswirkungen von Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Sozialhilfe abzuschätzen. Es ist schwierig, die zu 
erwartenden Einsparungen zu quantifizieren. Festste-
hen dürfte, daß die Einsparungen über die vergleichs-
weise geringen zusätzlichen Kosten für die verbes-
serte Sozialhilfestatistik, die nach der Kostenkalkula-
tion des Statistischen Bundesamtes (Kostenstand 
1992) neben einmaligen Umstellungskosten (1,6 Mio. 
DM) mit jährlich 4,3 Mio. DM anzusetzen sind, mittel-
fristig im Ergebnis weit hinausgehen. Die dringend 
notwendige Verbesserung der amtlichen Sozialhilfe-
statistik bringt auch dadurch weitere Einsparungen 
bei den Sozialhilfeempfängern, daß auf zusätzliche 
statistische Erhebungen, die wegen der Unzuläng-
lichkeit unvermeidlich sind, verzichtet werden 
kann. 

Die Vorschriften über statistische Erhebungen im 
Bereich der Sozialhilfe sind bisher im Gesetz über die 
Durchführung von Statistiken auf dem Gebiet der 
Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge, zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1163), enthalten. Die auf dieser Rechts-
grundlage durchgeführten Erhebungen orientieren 
sich noch weitgehend an der Situa tion, wie sie vor 
knapp 30 Jahren bestanden hatte. 

Unter den amtlichen und anderen wissenschaftlichen 
Datenquellen ist die Sozialhilfestatistik trotz ihrer 
bisherigen gravierenden Mängel eine der wichtigsten 
Informationsquellen für alle, die auf die Beobachtung 
und Erklärung sozialer Probleme angewiesen sind: 
Betroffene, Praktiker aus Sozialverwaltungen und 
Verbänden, Sozialplaner, Sozialwissenschaftler und 
vor allem Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker. 
Denn verglichen mit anderen Datenquellen und meist 
räumlich begrenzten Armutsstudien ist die amtliche 
Sozialhilfestatistik die einzige Erhebung, die kontinu-
ierlich und flächendeckend organisiert Auskunft über 
die Entwicklung der Sozialhilfe gibt. 

Die bisherigen Defizite der Sozialhilfestatistik sollen 
durch die rechtliche Neuregelung besei tigt werden. 
So ist es politisch untragbar, daß heute Ergebnisse 
über die neueste Entwicklung der Sozialhilfe von der 
amtlichen Statistik erst mit einer Verspätung von 15 
bis 18 Monaten nach Ablauf des Berichtsjahres bereit-
gestellt werden. Abhilfe kann hier nur eine Änderung 
des Erhebungsverfahrens schaffen. Das Berichtssy-
stem über die Bezieher laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt soll künftig auf eine kontinuierliche Mel-
dung der Zu- und Abgänge sowie eine zusätzliche 
Erfassung des Bestandes zum Jahresende umgestellt 
werden. Zudem wird ein Fortschreibungsverfahren 
eingeführt, das es ermöglicht, aufbauend auf den 

Quartalsmeldungen vorläufige, unterjährige Be-
standszahlen zu ermitteln, so daß die wich tigsten 
Eckinformationen in Zukunft bereits rund ein Jahr 
eher vorliegen werden als bisher. Damit können 
künftig jahresdurchschnittliche Bestandszahlen und 
Bewegungsgrößen über die kurzfristige Entwicklung 
der Sozialhilfegewährung ermittelt werden. 

Neben der Fortentwicklung des Erhebungsverfahrens 
sind in dem Reformkonzept außerdem wich tige 
inhaltliche Verbesserungen der Statistik der Bezieher 
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt vorgesehen. So 
sollen künftig zusätzlich zu den bisher schon erhobe-
nen Merkmalen z. B. auch Informationen über 
bestimmte Personengruppen, über die Dauer und 
Höhe des Leistungsbezugs, über die Schul- und 
Berufsausbildung sowie über den Erwerbsstatus der 
Hilfeempfänger oder auch deren besondere soziale 
Situation bereitgestellt werden. Damit wird die drin-
gend notwendige Ursachenforschung wesentlich 
erleichtert. 

Zusätzlich zu den geschilderten Weiterentwicklungen 
bei der Erfassung der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt ist auch beabsichtigt, die Statistik 
über Bezieher von Hilfen in besonderen Lebenslagen 
zu verbessern. Wegen deren besonderer sozialpoliti-
scher Bedeutung ist dabei insbesondere eine differen-
ziertere Erhebung bei der Hilfe zur Pflege und der 
Eingliederungshilfe für Behinderte vorgesehen. 

Hinsichtlich der Statistik der Ausgaben und Einnah-
men der Sozialhilfe ist vor allem eine enge Verknüp-
fung mit den Empfängerstatistiken, eine detaillierte, 
hilfeartenbezogene Erfassung der Einnahmen und 
der „reinen" Ausgaben sowie im Wege einer entspre-
chenden Anpassung der kommunalen Haushalts-
systematik eine verbesserte Abstimmung mit den 
Ergebnissen der Finanzstatistik beabsichtigt. 

Mit diesem Gesetz sollen die Erhebungstatbestände 
und der Erhebungsmodus der Sozialhilfestatistik an 
die neuen Fragestellungen angepaßt werden. Zu-
gleich wird damit den Anforderungen aus dem Volks-
zählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
15. Dezember 1983 (BVerfGE 65,1) entsprochen. Dies 
gilt insbesondere für die Forderung nach einer Aufga-
bentrennung zwischen Statistik und Verwaltungsvoll-
zug und nach einer klaren Regelung der Datenüber-
mittlung. Die Neufassung der Vorschriften trägt die-
sen Zielsetzungen sowie den Bestimmungen des Bun-
desstatistikgesetzes vom 22. Januar 1987, geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2837), Rechnung. 

Wegen des untrennbaren Sachzusammenhangs zwi-
schen materiellen Regelungen und den Erhebungen 
zu Leistungen, die aufgrund des materiellen Rechts 
erbracht worden sind, integriert der Entwurf die 
Rechtsvorschriften über die Sozialhilfestatistik ent-
sprechend den Vorbildern in anderen Gesetzen aus 
neuerer Zeit (siehe z. B. das KJHG) in das der Statistik 
zugrundeliegende materielle Recht. 

Der Mehraufwand für die inhaltliche Verbesserung 
der Sozialhilfestatistik hält sich ohnehin in Grenzen, 
da vergleichbare Daten bei den örtlichen und überört-
lichen Trägern bisher schon erhoben wurden. Auch 
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ändert die Umstellung des Erhebungsverfahrens 
wenig am Umfang der Meldungen. Zusatzaufwand 
bereitet die Aufnahme neuer Merkmale bzw. Merk-
malsausprägungen sowie die Durchführung der 
Abgangserhebung. Je eher es den Berichtsstellen 
allerdings gelingt, die Berichterstattung vollmaschi-
nell abzuwickeln, um so mehr sind zusätzliche Kosten 
auf Dauer zu vermeiden. 

Zu § 127 

Die Vorschrift beschreibt den Regelungsinhalb dieses 
Abschnittes und legt die Erhebung als Bundesstatistik 
fest. Die genannten Erhebungen waren — wenn auch 
in unterschiedlicher Differenzierung — bereits bisher 
Gegenstand der Sozialhilfestatistik nach geltendem 
Recht. Sie wird auch zukünftig als Sekundärstatistik 
durchgeführt, d. h. die Angaben werden ausschließ-
lich aus den Verwaltungsunterlagen der auskunfts-
pflichtigen Stellen erteilt. 

Zu § 128 

Die Bestimmung trägt den Anforderungen von § 10 
Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes Rechnung. Da-
nach werden Bundesstatistiken auf der Grundlage 
von Erhebungs- und Hilfsmerkmalen erstellt. Erhe-
bungsmerkmale umfassen Angaben über persönliche 
und sachliche Verhältnisse, die zur statistischen Ver-
wendung bestimmt sind. Hilfsmerkmale sind Anga-
ben, die der technischen Durchführung von Bundes-
statistiken dienen. 

Die Vorschrift legt die bei den Auskunftspflichtigen zu 
erhebenden Merkmale über die Bezieher von laufen-
der Hilfe zum Lebensunterhalt (Abs. 1) und von Hilfe 
in besonderen Lebenslagen (Abs. 2) sowie über die 
Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe (Abs. 3) im 
einzelnen fest. 

Absatz 1 bestimmt Umfang und Inhalt des Kernbe-
reichs der Sozialhilfestatistik, nämlich der Erhebung 
über die Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunter-
halt. Dabei unterscheidet sich der Merkmalskatalog 
nach der Zeitdauer der Leistungsgewährung. Num-
mer 1 zählt die zu erfassenden Merkmale für diejeni-
gen Leistungsbezieher auf, denen Hilfe zum Lebens-
unterhalb für mindestens einen Monat und in der 
Regel nach monatlichen Regelsätzen gewährt wird. 
Erhebungseinheiten sind dabei die einzelnen Lei-
stungsbezieher sowie Personengemeinschaften mit 
gemeinsamer Bedarfsberechnung. Zu den Personen-
gemeinschaften zählen auch die eheähnlichen Ge-
meinschaften nach § 122. 

Die gestiegenen Informationsanforderungen der Poli-
tik, der Praktiker der Sozialhilfe, der Wissenschaftler 
und der breiten Öffentlichkeit erfordern es, den Merk-
malskatalog um bisher nicht berücksichtigte Aspekte 
zu ergänzen. So wird die laufende Jahresstatistik 
neben verbesserten sozio-demographischen Grund-
daten künftig auch wichtige und detaillierte Angaben 
z. B. über die Art, Höhe und Dauer des Leistungsbe-
zuges, die schulische und berufliche Qualifikation der 
Hilfebezieher, die Erwerbstätigkeit sowie die Ein-

kommenssituation enthalten, die gerade für den ver-
stärkten Ausbau von Beratungsangeboten, für neue 
Ansätze der Hilfe zur Selbsthilfe und ganz allgemein 
für eine vorausschauende Sozialplanung von erhebli-
cher Bedeutung sind. Besonderes Gewicht wird dabei 
auf bessere Informationen über den Zusammenhang 
von Sozialhilfegewährung und Arbeitslosigkeit ge-
legt. 

Desweiteren liefert die Statistik in Zukunft Hinter-
grundinformationen über besondere soziale Problem-
situationen der Leistungsberechtigten, die in engem 
Zusammenhang mit der Leistungsinanspruchnahme 
stehen, wie z. B. Trennung und Scheidung, Suchtab-
hängigkeit, Überschuldung und Wohnungslosigkeit. 
Ferner wird eine stärker differenzierte Nachweisung 
der Ergebnisse im Hinblick auf bestimmte Personen-
gruppen, z. B. Asylantragsteller, und eine verbesserte 
Regionalauswertung der Daten ermöglicht. 

Für die Leistungsempfänger, denen laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach Tages- oder Wochensät-
zen ausgezahlt wird, ist in Nummer 2 eine getrennte 
Erhebung vorgesehen. Es handelt sich hierbei insbe-
sondere um alleinstehende Wohnungslose, die bisher 
nicht in die Sozialhilfeempfängerstatistik einbezogen 
waren. Angesichts der wachsenden Bedeutung dieser 
Gruppe von Bedürftigen, ist es unabdingbar, daß die 
amtliche Sozialhilfestatistik auch Informationen über 
deren Inanspruchnahme von Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt bereitstellt. Hierzu dient ein auf 
die wesentlichen Angaben reduzierter Merkmals-
katalog, der auch die vergleichsweise mangelhafte 
Datengrundlage bei den Sozialämtern berücksich-
tigt. 

Die Erhebung über die Bezieher von Hilfe in beson-
deren Lebenslagen in Absatz 2 entspricht im wesent-
lichen der bisherigen Statistik. Verbesserungen sind 
bei den sozio-demographischen Angaben sowie ins-
besondere bei der Erfassung der Empfänger von Hilfe 
zur Pflege und der Eingliederungshilfe für Behinderte 
vorgesehen. Hier stehen künftig auch Angaben über 
die Dauer der Leistungsgewährung sowie über Zu-, 
Abgänge und Bestände zur Verfügung. Die getä tigten 
Ausgaben sind der Aufwandsstatistik (Absatz 3) zu 
entnehmen. 

Die Statistik über den Aufwand der Sozialhilfe (Ab-
satz 3) sieht vor, ebenso wie die Leistungsausgaben 
auch die Einnahmen bezogen auf einzelne Hilfearten 
zu erfassen. Dadurch verbessert sich die Aussagekraft 
der Ergebnisse deutlich, da für wich tige Hilfearten 
nunmehr sogenannte „reine" Ausgaben ausgewiesen 
werden können. 

Ebenso wird die regionale Vergleichbarkeit verbes-
sert, die wegen der unterschiedlichen Praxis bei der 
Einbeziehung übergeleiteter Ansprüche zur Zeit nur 
bedingt gegeben ist. Angesichts der hohen Kosten der 
Sozialhilfe, die zu einem erheblichen Teil von den 
Kommunen getragen werden, und im Hinblick auf die 
angespannte Haushaltsentwicklung auf allen staatli-
chen Ebenen sind aktuelle und vergleichbare Daten 
über den Aufwand der Sozialhilfe von besonderem 
politischen Interesse. 
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Zu § 129 

Die in Absatz 1 aufgeführten Hilfsmerkmale sind für 
die zuverlässige Durchführung der Erhebungen uner-
läßlich. Die Vorschrift trägt dem Gebot von § 9 Abs. 1 
des Bundesstatistikgesetzes Rechnung, Hilfsmerk-
male für die Erfassung im Gesetz festzulegen. 

Absatz 2 stellt klar, daß die Kennummern keine 
Angaben über die persönlichen und sachlichen Ver-
hältnisse der Leistungsempfänger enthalten. Sie 
ermöglichen zum einen die bei Unklarheiten notwen-
digen Rückfragen bei den Auskunftgebenden. Zum 
anderen sind sie aus technischen Gründen für die 
in § 130 Abs. 1 vorgesehene Fortschreibung der 
Bestandsdaten erforderlich. Für die Kennummern gilt 
eine besondere Löschvorschrift in Ergänzung zu § 12 
des Bundesstatistikgesetzes, um die Durchführung 
der Fortschreibung sicherzustellen. 

Zu § 130 

Absatz 1 bestimmt die Periodizität der Erhebungen 
nach § 128 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a bis c. Hierbei 
wird dem Umstand Rechnung ge tragen, daß ein 
erheblicher Bedarf an  aktuellen, unterjährigen 
Bestands-, Zu- und Abgangsdaten besteht, wie sie 
beispielsweise die Arbeitslosen- und die Wohngeld-
statistik zur Verfügung stellen. Um die Berichsstellen 
nicht mehr als notwendig zu belasten und das Erhe-
bungsverfahren und somit auch die Ergebnisbereit-
stellung zu beschleunigen, verzichtet die Bundesre-
gierung jedoch darauf, eine quartalsweise Erfassung 
des Bestandes anzuordnen. Vorgesehen ist vielmehr, 
unter Verwendung von Individualzählblättern den 
Bestand lediglich zum Jahresende in jährlichen 
Abständen zu erheben. Darüber hinaus sind von den 
Berichtsstellen entsprechende Angaben bei Beginn 
und Ende der Leistungsgewährung sowie bei Ände-
rungen in der Zusammensetzung der Personenge-
meinschaft zu liefern. Mit Hilfe dieser Informationen 
wird ausgehend vom letztverfügbaren Jahresendbe-
stand der jeweilige Bestand am Quartalsende im 
Wege der Fortschreibung ermittelt und eine viertel-
jährliche Zu- und Abgangsstatistik aufgebaut. Die 
Kennummern dienen bei diesem Verfahren dazu, die 
Daten der Leistungsbezieher, für die Abgangsmel-
dungen vorliegen, in dem aktuellen, fortzuschreiben-
den Datenbestand auffinden und löschen zu können. 
Eine Fortschreibung der Daten einzelner Leistungs-
empfänger findet nicht statt. 

Um ein vierteljährliches Gesamtergebnis über die 
Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt ermit-
teln zu können, ist nach Absatz 2 mittels Sammelbo-
gen auch für die Kurzzeitbezieher eine Bestandserhe-
bung zum Quartalsende durchzuführen. Der Verzicht 
auf die Verwendung von Individualzählblättern 
erfolgt mit dem Ziel, unnö tige Belastungen der 
Berichtsstellen zu vermeiden. 

Absatz 3 legt fest, daß die Erhebungen über die 
Bezieher von Hilfe in besonderen Lebenslagen und 
über die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe 
wie bisher auch jährlich für das zurückliegende 
Kalenderjahr durchzuführen sind. 

Zu § 131 

Absatz 1 macht deutlich, daß für die Erhebungen mit 
Ausnahmen der Angabe eines Namens mit Telefon-
nummer für Rückfragen und der Angaben zum 
Gemeindeteil Auskunftspflicht besteht. Sie verpflich-
tet die in Absatz 2 genannten Stellen, die Fragen nach 
§ 15 des Bundesstatistikgesetzes aus den ihnen vorlie-
genden Verwaltungsunterlagen zu beantworten. 

Die Vorschrift des Absatzes 2 regelt den Kreis der 
auskunftspflichtigen Stellen in Anlehnung an § 5 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Durchführung von 
Statistiken auf dem Gebiet der Sozialhilfe und der 
Kriegsopferfürsorge. Die Auskunftsverpflichtung er-
streckt sich nun auch auf die kreisangehörigen 
Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie für 
die Statistik relevante Aufgaben nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz wahrnehmen. 

Zu § 132 

Absatz 1 erlaubt die Weitergabe statistischer Ergeb-
nisse an  die für die Sozialhilfe fachlich zuständigen 
obersten Bundes- und Landesbehörden auch dann, 
wenn es sich um Tabellen mit Tabellenfeldern han-
delt, die nur einen einzigen Fall  ausweisen. 

Absatz 2 regelt die Übermittlung von Einzelangaben 
an das Statistische Bundesamt für Zusatzaufbereitun-
gen des Bundes, die durch eine Zufallsstichprobe mit 
einem Auswahlsatz von 25 vom Hundert der Erhe-
bungsfälle bei der laufenden Hilfe zum Lebensunter-
halt gewonnen werden. Damit wird wie in der Wohn-
geldstatistik Vorsorge getroffen, daß für Ad-hoc-
Anfragen und wissenschaftliche Auswertungen zur 
Fortentwicklung des Sozialhilferechts auf Bundes-
ebene jederzeit detailliertes Basismaterial verfügbar 
ist, das tiefergehende Analysen, als sie die Standard-
aufbereitung vorsieht, zuläßt. 

Die Regelung in Absatz 3 soll eine Veröffentlichung 
von Angaben einer Gemeinde, die selbst auskunfts-
pflichtig ist, ermöglichen. Die Vorschrift läßt nur in 
bezug auf die befragte Gemeinde eine Ausnahme von 
der statistischen Geheimhaltung zu, nicht aber hin-
sichtlich der be troffenen Leistungsempfänger. Das 
schutzwürdige Interesse der Leistungsempfänger an 

 der Geheimhaltung der sie betreffenden Daten bleibt 
daher gewahrt. 

Zu § 133 

Die Vorschrift regelt die Übermittlung von Einzelan-
gaben an die zur Durchführung statistischer Aufgaben 
zuständigen Stellen der Gemeinde und Gemeinde-
verbände. Eine solche Übermittlung ist nur zulässig, 
wenn die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 des 
Bundesstatistikgesetzes vorliegen. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4401  

Zu § 134 

Wie in der Vergangenheit sollen neben den Jahres-
statistiken Zusatzerhebungen über Sonderfragen der 
Sozialhilfegewährung durchgeführt werden. Solche 
Zusatzerhebungen fanden schon in den 50er und 
frühen 60er Jahren jährlich, in den späteren Jahren in 
unregelmäßigen Abständen statt. Der Gesetzentwurf 
sieht solche Zusatzerhebungen in mehrjährigen 
Abständen vor, weil damit der Erhebungsumfang der 
Jahresstatistik merklich eingeschränkt werden kann; 
außerdem besteht die Möglichkeit, das Fragepro-
gramm jeweils flexibel auf neue und aktuelle Frage-
stellungen auszurichten. Den zu erhebenden Kreis der 
Auskunftspflichtigen, die Gruppen von Empfängern 
von laufender oder einmaliger Hilfe zum Lebensun-
terhalt oder Hilfe in besonderen Lebenslagen, den 
Zeitpunkt der Erhebungen und die Erhebungs- und 
Hilfsmerkmale legt im einzelnen eine Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates fest. 

Im übrigen bleibt die Befugnis der Länder, zusätzliche 
Erhebungen über Sachverhalte der Sozialhilfe, die 
von § 128 sowie von dieser Vorschrift nicht erfaßt 
werden, als Landesstatistik anzuordnen, unberührt. 

Zu Nummer 32 (§ 147) 

Siehe zu Nummer 17. Die nach geltendem Recht 
eingetretenen Kostenerstattungspflichten sollen be-
stehen bleiben, um durch Neubearbeitung der Fälle 
erforderlichen Verwaltungsaufwand auszuschließen. 
Dies gilt auch bezüglich der Kostenerstattung, die 
nach geltendem Recht von Trägern der Sozialhilfe im 
Beitrittsgebiet zu übernehmen wäre. 

Zu Nummer 33 (§ 147 b) 

Dem fortbestehenden berechtigten Verlangen Deut-
scher im Ausland nach Sozialhilfeleistungen (siehe 
Nummer 31) trägt die Übergangsregelung des § 147b 
Rechnung. Durch diese Regelung wird verhindert, 
daß vor allem für ältere bisherige Hilfsbedürftige 
Härten entstehen. Die vorgesehene Übergangsfrist 
von zwei Jahren erleichtert in den übrigen Fällen die 
Umstellung auf die neuen Verhältnisse. 

Zu Artikel 10 (Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 25 b) 

Die Regelung entspricht derjenigen in Artikel 9 Nr. 12 
(§ 27 Abs. 3 BSHG). 

Zu Nummern 2 und 3 (§§ 27 g, 27 h — neu — BVG) 

Die Regelungen entsprechen denjenigen in Artikel 9 
Nr. 14 (§ 91 BSHG — neu —). 

Zu Artikel 11 (Änderung des Gesetzes über die 
Durchführung von Statistiken auf 
dem Gebiet der Sozialhilfe, der 
Kriegsopferfürsorge und der 
Jugendhilfe) 

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen 
aufgrund der Regelung der Sozialhilfestatistik im 
Bundessozialhilfegesetz (Artikel 9). Das Gesetz regelt 
nunmehr nur noch die Statistik der Kriegsopferfür-
s orge.  

Zu Artikel 12 (Änderung der Regelsatzverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Die erst 1990 in Kraft ge tretene Erhöhung des beson-
deren Regelsatzes für Kinder vor Vollendung des 
7. Lebensjahres, die mit Alleinerziehenden zusam-
men leben, wird wieder aufgehoben. Sie hat in der 
Praxis keine eigene Überzeugungskraft erlangt und 
ist aufgrund der deutlichen Verbesserungen für 
alleinerziehende Hilfeempfängerinnen, die das 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz 1992 ge-
bracht hat, nicht mehr geboten. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Die Regelung trägt der Forderung des Beschlusses der 
Ministerpräsidentenkonferenz vom 14. Mai 1992 
Rechnung, sich der Kumulationsproblematik größerer 
Haushalte anzunehmen. Obwohl genauere Überprü-
fungen erst aufgrund der noch nicht vorliegenden 
Ergebnisse der Einkommens- und Vermögensstich-
probe 1988 möglich sein werden, wird aufgrund 
allgemeiner Erfahrenssätze davon ausgegangen, daß 
die Ad dition der Bedarfe in Haushalten von vier und 
mehr Personen bis zu 5 vom Hundert unter der Summe 
der Bedarfe anzusetzen ist, die der Regelsatzbemes-
sung der jeweiligen Haushaltsmitglieder pro Kopf 
zugrundeliegen. Bei solchen Haushaltsgemeinschaf-
ten wird der jeweilige Regelsatz um 2 vom Hundert 
gekürzt. 

Zu Artikel 13 (Änderung des 
Arbeitsförderungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 19 a) 

Folgeänderung wegen der Einfügung des neuen 
§ 150a (vgl. Nummer 20). 
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Zu Nummer 2 (§ 21) 

Die Änderung stellt sicher, daß die Bundesanstalt zum 
Ausgleich der erhöhten Aufwendungen bei der Aus-
landsvermittlung durch Anordnung auch Gebühren 
für die Vermittlung von Arbeitnehmern aus dem 
Ausland erheben kann, wenn diese wie in den Fällen 
der ausländischen Saisonkräfte (§ 1 Abs. 3 Arbeitser-
laubnisverordnung) oder Krankenpflegekräfte (§ 5 
Nr. 7 Anwerbestoppausnahme-Verordnung) auf-
grund von Absprachen der Bundesanstalt mit den 
Arbeitsverwaltungen der Herkunftsländer der Arbeit-
nehmer in das Bundesgebiet vermittelt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 40) 

Der Bedarfssatz für im Elternhause wohnende unter 
21jährige, unverheiratete Teilnehmer an  berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen soll wieder genau 
dem Bedarfssatz für im Elternhause wohnende Schü-
ler von Berufsfachschulen nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ent-
sprechen (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 BAföG: zur Zeit 330 DM 
alte Bundesländer, 310 DM neue Bundesländer), so 
wie dies vor dem Haushaltsbegleitgesetz 1983 der Fa ll 

 gewesen ist. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 1983 
war der Bedarfssatz für bei den Eltern wohnende 
Schüler weggefallen; er lag damals um 215 DM 
niedriger als der für außerhalb des Elternhauses 
wohnende Schüler. Um für die arbeitsmarktpolitisch 
notwendige Beibehaltung der Förderung von im 
Elternhause wohnenden Teilnehmern an  berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen im AFG weiterhin 
an einen jeweils geltenden Bedarfssatz im BAföG 
anknüpfen zu können, wurde der weggefallene 
Bedarfssatz durch den Bedarfssatz für außerhalb des 
Elternhauses wohnende Schüler nach § 12 Abs. 2 
Nr. 1 BAföG vermindert um 215 DM ersetzt. Dies hat 
im Laufe der Zeit bei jeder BAföG-Anpassung zu einer 
überdurchschnittlichen prozentualen Steigerung des 
Bedarfssatzes nach § 40 Abs. lb Nr. 1 AFG geführt, 
die sich bis heute auf monatlich 45 DM (alte Bundes-
länder) beziehungsweise 15 DM (neue Bundesländer) 
summiert hat. 

Nachdem durch das 12. BAföG-Änderungsgesetz vom 
22. Mai 1990 für einen Teil der im Elternhaus woh-
nenden Berufsfachschüler die Förderung wieder auf-
genommen und ein Bedarfssatz festgelegt worden ist, 
soll die vorgenannte Besserstellung der Teilnehmer 
an  vergleichbaren berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen für neue Förderungsfälle zurückgenom-
men werden; sie ist unter dem Gesichtspunkt einer 
Harmonisierung des Ausbildungsförderungsrechts 
nicht mehr gerechtfertigt. 

Zu Nummer 4 (§ 44) 

Wegen der schwierigen Finanzlage der Bundesanstalt 
und des Bundes sind auch Einsparungen im Bereich 
der Lohnersatzleistungen, die während der Teil-
nahme an  beruflichen Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen gezahlt werden, notwendig. Das 
Unterhaltsgeld bei notwendiger Teilnahme an  einer 

Weiterbildungsmaßnahme wird daher auf die Höhe 
des Arbeitslosengeldes nach geltendem Recht ge-
senkt. 

Zu Nummer 5 (§ 59) 

Folgeänderung zur Senkung des Unterhaltsgeldes auf 
das Niveau des Arbeitslosengeldes nach geltendem 
Recht, unter Beibehaltung der derzeitigen Differenz 
zwischen Unterhalts- und Übergangsgeld. 

Zu Nummer 6 (§ 62 b)  

Redaktionelle Anpassung an  die Neufassung der 
Garantiefonds-Richtlinien durch das Bundesministe-
rium für Frauen und Jugend. 

Zu Nummer 7 (§ 67) 

Die neue Vorschrift konkretisiert die Regelung des 
§ 63 Abs. 1 Satz 2 für einen Kurzarbeitergeldbezug ab 
7 Monaten. 

Zu Nummer 8 (§ 68) 

Die Änderung trägt dem Grundsatz Rechnung, daß 
die Versicherungsleistungen Arbeitslosengeld sowie 
Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld das ausfal-
lende Arbeitsentgelt in gleicher Höhe ersetzen (vgl. 
Nummer 13). 

Zu Nummer 9 (§ 70) 

Folgeänderung wegen der Einfügung des neuen 
§ 150a (vgl. Nummer 20). 

Zu Nummer 10 (§ 72) 

Die Personalangaben im Leistungsantrag sollen die 
Prüfung mißbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitergeld erleichtern. 

Zu Nummer 11 (§ 87) 

Folgeänderung wegen der Einfügung des neuen 
§ 150a (vgl. Nummer 20). 

Zu Nummer 12 (§ 88) 

Die Personalangaben im Leistungsantrag sollen die 
Prüfung mißbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Schlechtwettergeld erleichtern. 
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Zu Nummer 13 (§ 111) 

In Anbetracht der außergewöhnlichen finanziellen 
Belastungen, die mit dem Zusammenbruch des sozia-
listischen Systems in der ehemaligen DDR verbunden 
sind, ist es insbesondere auch zur Erhaltung einer 
funktionsfähigen Arbeitsförderung und Arbeitslosen-
versicherung notwendig, die Instrumente und Lei-
stungen an die veränderten wirtschafts- und finanzpo-
litischen Rahmenbedingungen anzupassen. Mit dem 
Gesetz zur Änderung von Fördervoraussetzungen im 
Arbeitsförderungsgesetz und in anderen Gesetzen 
vom 18. Dezember 1992 (BGBl I S. 2044), das am 
1. Januar 1993 in Kraft getreten ist, sind bereits 
tiefgreifende Maßnahmen zur Entlastung der Solidar-
gemeinschaft der Beitragszahler zur Bundesanstalt 
von versicherungsfremden Leistungen und zur Konso-
lidierung des Haushaltes der Bundesanstalt beschlos-
sen worden. Diese reichen jedoch angesichts erheb-
lich verschlechterter konjunktureller Daten nicht aus, 
um die Grundlagen einer effizienten und zielgerich-
teten Arbeitsmarktpolitik, aber auch einer angemes-
senen sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit ohne 
zusätzliche Belastung der Beitragszahler zu sichern. 
Weitere Stabilisierungsmaßnahmen sind deshalb un-
umgänglich. Der Entwurf sieht daher eine Senkung 
des Arbeitslosengeldes für Arbeitslose ohne Kinder 
von 63 vom Hundert auf 60 vom Hundert des ausfal-
lenden pauschalierten Nettoarbeitsentgelts vor. Bei 
Arbeitslosen, die mindestens ein Kind im Sinne des 
Steuerrechts haben, soll die Senkung auf einen Pro-
zentpunkt (von 68 vom Hundert auf 67 vom Hundert) 
beschränkt werden. 

Wegen der äußerst angespannten Finanzlage sowohl 
der Bundesanstalt als auch des Bundes ist es unab-
weisbar, finanzielle Einsparungen sofort zu erzielen. 
Deshalb sieht der Entwurf vor, auch in Rechtspositio-
nen und Ansprüche einzugreifen, die bereits vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind. Dies ist 
auch erforderlich, weil nach den Beitragserhöhungen, 
die zuletzt mit dem Gesetz zur Änderung der Beitrags-
sätze in der gesetzlichen Rentenversicherung und bei 
der Bundesanstalt für Arbeit vom 22. März 1991 
(BGBl. I S. 790) und dem Gesetz über die Feststellung 
des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 1993 
vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2229) vorgenom-
men wurden, die Möglichkeiten einer weiteren Bela-
stung der Beitragszahler derzeit erschöpft sind. 

Zu Nummer 14 (§ 112) 

Folgeänderung zur Änderung des § 112a (vgl. Num-
mer 15) 

Zu Nummer 15 (§ 112 a) 

Die Vorschrift dient, wie nach geltendem Recht, dem 
Ziel einer Anpassung des der Bemessung des Arbeits-
losengeldes zugrunde liegenden Arbeitsentgelts an 

 die laufende Entgeltentwicklung. Im Sinne einer Ver-
besserung der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
soll der für die Anpassung maßgebliche Wert künftig 
— wie in der gesetzlichen Rentenversicherung und in 

Anlehnung an die im Beitrittsgebiet bisher geltende 
Regelung — durch Rechtsverordnung des Bundesmi-
nisters für Arbeit und Sozialordnung festgesetzt wer-
den. 

Die Neufassung, die im übrigen materiell dem gelten-
den Recht entspricht, soll darüber hinaus im Zusam-
menwirken mit der Neufassung des § 249c Abs. 13 
(vgl. Nummer 25) den Übergang zu einer einheitli-
chen Rechtslage im gesamten Bundesgebiet erleich-
tern . 

Die Lohnersatzleistungen sollen deshalb künftig auch 
im Beitrittsgebiet nach denselben Grundsätzen wie im 
übrigen Bundesgebiet angepaßt werden. Bis zur Her-
stellung einheitlicher Entgeltverhältnisse im gesam-
ten Bundesgebiet soll jedoch die Bruttoentgeltent-
wicklung für das Beitrittsgebiet und das übrige Bun-
desgebiet getrennt ermittelt und berücksichtigt wer-
den. 

In der Anpassungsverordnung des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung ist künftig das Ausmaß 
der zu berücksichtigenden Entwicklung der Bruttoar-
beitsentgelte nicht mehr wie bisher in der Form eines 
Anpassungssatzes, sondern — wie nach dem Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch — in der Form eines zu dem-
selben Ergebnis führenden Anpassungsfaktors zu 
ermitteln und festzustellen. Dieser Faktor ist auf der 
Grundlage derselben Bruttolohn- und -gehaltsumme 
je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer zu 
ermitteln, die bei der Dynamisierung der Renten 
berücksichtigt wird. 

Die Anpassung geringer Bemessungsentgelte kann 
zu einem niedrigeren Arbeitslosengeld führen, wenn 
dadurch der Grenzbetrag überschritten wird, bis zu 
dem während eines Beschäftigungsverhältnisses der 
Arbeitgeber den auf den Arbeitnehmer entfallenden 
Beitrag übernehmen muß (§ 249 Abs. 2 Nr. 1 SGB V, 
§ 168 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI, § 171 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
AFG). Die Neuregelung des § 112a Abs. 3 Satz 3 
schließt dies aus. 

Zu Nummer 16 (§ 117) 

Die Änderung stellt klar, daß die Zahlung einer 
Abfindung, Entschädigung oder ähnlichen Leistung 
auch dann zum Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld führt, wenn der Arbeitslose vorzeitig — d. h. 
ohne Einhaltung einer Frist, die der Dauer der ordent-
lichen Kündigungsfrist des Arbeitgebers entspricht — 
aus dem sozialversicherungsrechtlichen Beschäfti-
gungsverhältnis ausgeschieden ist, das Arbeitsver-
hältnis aber formal aufrecht erhalten wird, etwa, um 
dem Arbeitslosen die Ansprüche aus einer betriebli-
chen Altersversorgung zu sichern. Die Interessenlage 
ist hier nicht anders als bei vorzeitigen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. Auch in Fällen der vorzeiti-
gen Beendigung des sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses sollen mit der Abfin-
dung, Entschädigung oder ähnlichen Leistung An-
sprüche auf Arbeitsentgelt mit abgegolten werden. 
Insoweit ist es nicht gerechtfertigt, Arbeitslosengeld 
zu zahlen. 
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Die Neuregelung entspricht der Praxis der Bundes-
anstalt, die wegen der gleichen Interessenlage in den 
genannten Fällen § 117 AFG entsprechend anwen-
det. 

Zu Nummer 17 (§ 118) 

Folgeänderung wegen der Änderung des § 111 (vgl. 
Nummer 13). 

Zu Nummer 18 (§ 132 a) 

Folgeänderung wegen der Einfügung des neuen 
§ 150a (vgl. Nummer 20). 

Zu Nummer 19 (§ 136) 

Zu Buchstabe a 

Nach Herstellung der politischen Einheit Deutsch-
lands müssen die Kosten zur Annäherung der Lebens-
verhältnisse in den neuen und alten Bundesländern 
aufgebracht und die finanziellen Folgen aus dem 
Zusammenbruch des sozialistischen Systems in der 
ehemaligen DDR bewältigt werden. Das erfordert 
auch eine Anpassung der aus Steuermitteln des Bun-
des finanzierten Arbeitslosenhilfe an die veränderten 
wirtschafts- und finanzpolitischen Bedingungen. 

Die Lohnersatzquote der Arbeitslosenhilfe wird des-
halb für Arbeitslose mit mindestens einem Kind von 
58 vom Hundert auf 57 vom Hundert, im übrigen von 
56 vom Hundert auf 53 vom Hundert gesenkt. Im 
übrigen vgl. Begründung zu Nummer 13. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 15. 

Zu Nummer 20 (§ 150a und § 150 b) 

Zu § 150a 

Die Vorschriften über Außenprüfungen durch die 
Bundesanstalt werden in einer neuen Vorschrift 
zusammengefaßt und erweitert. Der bisherige § 132a 
AFG betraf ausdrücklich nur Ermittlungen, die zur 
Feststellung erforderlich sind, ob für einen Betrieb 
Arbeitnehmer und Selbständige während einer Zeit 
tätig sind oder tätig waren, für die diese Arbeitslosen-
geld beantragt haben, beziehen oder bezogen haben 
und ob die Angaben in der Arbeitsbescheinigung des 
Arbeitgebers zutreffend bescheinigt sind. Durch ent-
sprechende Verweisungen galt § 132a AFG auch für 
das Unterhaltsgeld (§ 44 Abs. 8 AFG), für die Einglie-
derungshilfe für Aussiedler (§ 62a Abs. 2 AFG), für die 
Gewährung von Kurzarbeitergeld (§ 70 AFG), für die 
Gewährung von Schlechtwettergeld (§ 87 AFG), für 
die Arbeitslosenhilfe (§ 134 Abs. 4 AFG) und für das 
Altersübergangsgeld (§ 249e Abs. 3 AFG). 

Der neue § 150a AFG stellt ohne die Notwendigkeit 
von Verweisungen eindeutig klar, daß jeder, der 
Leistungen von der Bundesanstalt bezieht, mit Prü-
fungen rechnen muß. Dies gilt in Zukunft auch für die 
Bereiche, die bisher nicht erfaßt waren, z. B. für die 
Produktive Winterbauförderung und für Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen. 

§ 19a AFG, der bisher die Befugnis der Bundesanstalt 
zu Außenprüfungen in Betrieben vorsieht, in denen 
ausländische Arbeitnehmer tätig werden, wird in 
§ 150a AFG einbezogen. Außerdem wird klargestellt, 
daß dies auch für Fälle gilt, in denen Ausländer ohne 
jede Arbeitserlaubnis beschäftigt werden. 

Die Hauptzollämter, die nach § 107 Viertes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB IV) neben der Bundesanstalt 
die Erfüllung der Meldepflichten nach dem Sozialge-
setzbuch und die Mitführung des Sozialversiche-
rungsausweises in bestimmten Wi rtschaftsbereichen 
prüfen, erhalten auch bei den übrigen Außenprüfun-
gen der Bundesanstalt eine Mitwirkungsmöglichkeit. 
Durch die Einbeziehung der Hauptzollämter kann 
Leistungsmißbrauch und die Beschäftigung illegal 
tätiger ausländischer Arbeitnehmer noch besser 
bekämpft werden als bisher. 

Die Rechtsgrundlage für die Außenprüfungen der 
Bundesanstalt wird bei ihrer Neufassung rechtlich 
und sprachlich an § 107 SGB IV angeglichen, der die 
Prüfung des Sozialversicherungsausweises durch die 
Bundesanstalt regelt. Damit wird eine einheitliche 
Gesetzesanwendung sichergestellt und vermieden, 
daß die Bediensteten der Bundesanstalt und der 
Hauptzollämter nach unterschiedlichen rechtlichen 
Voraussetzungen bei Außenprüfungen und Prüfun-
gen des Sozialversicherungsausweises verfahren. 

Zu § 150 b 

Die Hinterlegung der Lohnsteuerkarte beim Arbeits-
amt zusätzlich zur Hinterlegung des Sozialversiche-
rungsausweises erhöht die Hemmschwelle, neben 
einem Beschäftigungsverhältnis Leistungen zu bezie-
hen und dieses Bechäftigungsverhältnis gegenüber 
dem Arbeitsamt nicht zu offenbaren. Der Verpflich-
tete kann während des Leistungsbezugs einem etwai-
gen Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte nicht vorlegen; 
legt er eine Ersatz-Lohnsteuerkarte oder eine weitere 
Lohnsteuerkarte vor, ist dies dem Arbeitgeber 
erkennbar. 

Zu Nummer 21 (§ 166) 

Die geänderte Lastenverteilung bei Kurzarbeit zwi-
schen Arbeitgeber und Bundesanstalt ist durch die 
derzeitige Haushaltslage der Bundesanstalt begrün-
det. 
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Zu Nummer 22 (§ 230) 

Zu Buchstabe a und b 

Folgeänderung wegen der Einfügung des neuen 
§ 150a (vgl. Nummer 20). 

Zu Nummer 23 (§ 237) 

Redaktionelle Änderung wegen der Übernahme der 
Ermächtigung des § 249 c Abs. 13 Satz 3 in § 112 a 
Abs. 2 Satz 1 

Zu Nummer 24 (§ 242 o) 

Zu Absatz 1 (§ 40) 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll das gel-
tende Recht bis zum Ende der Bildungsmaßnahme 
weitergelten. 

Zu Absatz 2 (§§ 44, 59) 

Die Absenkung des Unterhalts- und Übergangsgeldes 
soll aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht Teil-
nehmer betreffen, die vor dem ... (Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes) in die Maßnahme eingetreten sind 
und Unterhalts- oder Übergangsgeld vor dem ... (Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes) beantragt haben. 

Zu Absatz 3 (§§ 111, 136, 249 e) 

Die Übergangsregelung stellt sicher, daß bereits 
bewilligte Leistungen abweichend von § 48 Abs. 1 
Satz 1 SGB X zum Zeitpunkt der Änderung der 
Lohnersatzquote herabgesetzt werden können. 

Zu Absatz 4 (§ 111 Abs. 2) 

Nach § 111 Abs. 2 Satz 1 hat der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung die Leistungssätze des 
Arbeitslosengeldes jeweils für ein Kalenderjahr zu 
bestimmen. Wegen der Änderung der Lohnersatz-
quote ist für den Zeitraum ab Inkrafttreten der Neu-
regelung bis zum Ende des Kalenderjahres abwei-
chend hiervon eine Neubestimmung der Leistungs-
sätze vorzunehmen. 

Zu Absatz 5 (§ 112 a) 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung stellt insbesondere in laufenden Fällen 
sicher, daß das für die Höhe der Leistung maßgebliche 
Bruttoarbeitsentgelt erst nach Ablauf eines Jahres seit 
der letzten Anpassung erhöht wird. Damit wird die 
Leistung nicht eher dynamisiert als bei einem Lei-
stungsempfänger, dessen Arbeitslosigkeit am Anpas

-

sungstag eines bereits laufenden Leistungsfalles ein-
getreten ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung berücksichtigt, daß — mit demselben 
Ergebnis — an die Stelle des bisherigen Anpassungs-
satzes ein Anpassungsfaktor tritt. Sie hat lediglich 
redaktionelle Bedeutung. 

Zu Buchstabe c 

Für Ansprüche nach der Vorruhestandsverordnung 
der ehemaligen DDR soll es bei den bisherigen 
Anpassungsverfahren bleiben. 

Zu Absatz 6 (§ 242 m) 

Wegen der schwierigen Finanzlage der Bundesanstalt 
und des Bundes soll auch das Eingliederungsgeld — 
wie die übrigen Lohnersatzleistungen nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz — abgesenkt werden. 

Zu Nummer 25 (§ 249 c) 

Die Neuregelung sieht vor, daß die Anpassung der 
Lohnersatzleistungen des Arbeitsförderungsgesetzes 
im Beitrittsgebiet künftig — wie im übrigen Bundes-
gebiet — im jährlichen Rhythmus erfolgt. Die bishe-
rige Verkürzung des Anpassungszeitraumes ist in 
Anbetracht der zu erwartenden niedrigeren Lohnstei-
gerungsraten in den neuen Bundesländern nicht mehr 
gerechtfertigt. Angesichts der hohen finanziellen 
Belastungen der Bundesanstalt sind die darauf beru-
henden Mehrausgaben nicht länger vertretbar. Der 
Wegfall der Sonderregelung dient auch der Gleichbe-
handlung aller betroffenen Leistungsempfänger ohne 
Rücksicht darauf, in welchem Gebiet sie zuletzt über-
wiegend beschäftigt waren (vgl. im übrigen zu Num-
mer 15). 

Zu Nummer 26 (§ 249 e) 

Wegen der schwierigen Finanzlage der Bundesanstalt 
und des Bundes soll auch das Altersübergangsgeld — 
wie die übrigen Lohnersatzleistungen nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz — gesenkt werden (vgl. 
Begründung zu Nummer 13). 
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Zu Artikel 14 (Änderung der Verordnung über das 
Ruhen von Lohnersatzleistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
bei Zusammentreffen mit 
Versorgungsleistungen der 
Versorgungssysteme) 

Folgeänderung zur Änderung des § 111 AFG (vgl. 
Artikel 13 Nummer 13). 

Zu Artikel 15 (Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 95) 

Neben der Bundesanstalt für Arbeit, den Einzugsstel-
len und den Trägern der Rentenversicherung sollen 
auch die Hauptzollämter die Möglichkeit erhalten, 
den Sozialversicherungsausweis zum automatischen 
Abruf personenbezogener Daten zu verwenden. Die 
Hauptzollämter prüfen nach § 107 SGB IV die Mitfüh-
rung des Sozialversicherungsausweises und die Ein-
haltung der Abgabe bestimmter Arbeitgebermeldun-
gen sowie nach § 150a AFG Fälle von Leistungsmiß-
brauch und illegaler Ausländerbeschäftigung. 

Zu Nummer 2 (§ 96) 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung sollen die Mißbrauchsmöglich-
keiten bei der Verwendung des Sozialversicherungs-
ausweises weiter eingeschränkt werden. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Meldung des Verlustes oder des Wiederauf-
findens des Sozialversicherungsausweises soll die 
Einzugsstelle darüber in Kenntnis gesetzt werden, 
welche Sozialversicherungsausweise mißbräuchlich 
benutzt werden könnten. 

Zu Nummer 3 (§ 99) 

Nach den bisher bei den Prüfungen der Abgabe der 
Meldungen nach § 107 SGB IV gemachten Erfahrun-
gen sind auch das Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbe sowie das Personen- und Güterbeförde-
rungsgewerbe Schwerpunkte unerlaubter Beschäfti-
gung und des Leistungsmißbrauchs. Die Pflicht zur 
Mitführung des Sozialversicherungsausweises in die-
sem Bereich erleichtert die Prüfungen der Bundes-
anstalt für Arbeit und der Hauptzollämter. 

Zu Nummer 4 (§ 107) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift wird an  die Regelung im bisherigen 
§ 132a AFG und dem neuen § 150a AFG angepaßt. 
Auch in den Bereichen, in denen keine Pflicht zur 
Mitführung des Sozialversicherungsausweises be-
steht, müssen die Bundesanstalt für Arbeit und die 
Hauptzollämter im Einzelfall die Möglichkeit haben, 
die Personalien von Beschäftigten festzustellen, weil 
sonst Schwierigkeiten bestehen festzustellen, ob für 
diese Beschäftigten die Meldungen an die Einzugs-
stelle nach §§ 102 bis 104 SGB IV abgegeben wur-
den. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 5 (§ 111) 

Es handelt sich um eine Bußgeldvorschrift zur Durch-
setzung der Pflicht, den Verlust des Sozialversiche-
rungsausweises oder sein Wiederauffinden unverzüg-
lich anzuzeigen. Die Änderung dient der Klarstellung 
und erweitert die Bußgeldvorschrift für den Fa ll  des 
unberechtigten Besitzes mehrerer Sozialversiche-
rungsausweise. 

Zu Nummer 6 (§ 112) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Artikel 16 (Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Um die Überprüfung zu erleichtern, ob während des 
Erziehungsgeldbezugs der Erziehungsurlaub andau-
ert und ob keine Einkünfte aus Teilzeitarbeit erzielt 
werden, wird den Krankenkassen die Aufgabe über-
tragen, die Erziehungsgeldstellen zu unterrichten, 
wenn Erziehungsgeldbezieher eine krankenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufgenommen haben. 

Zu Artikel 17 (Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Es handelt sich um eine Parallelvorschrift zu § 113 a 
BSHG, um die jetzige Rechtslage aus der Fürsorge-
rechtsvereinbarung beizubehalten. 
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Zu Artikel 18 (Änderung des Bergarbeiter

-

wohnungsbaugesetzes) 

Zu § 1 (Änderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaugesetzes) 

Zu § I  (Kohlenabgabe) 

Aufhebung, da die Kohlenabgabe gemäß § 25 nur bis 
zum 31. Dezember 1959 erhoben wurde und die 
Vorschrift damit heute keine Bedeutung mehr hat. 

Zu § 2 (Verwendung des Aufkommens aus der 
Abgabe) 

Aufhebung. Die Förderung aus dem Treuhandvermö-
gen des Bundes wird mit dem 31. Dezember 1994 
eingestellt. Die bei den Treuhandstellen zur Verfü-
gung stehenden Mittel werden danach nur noch zur 
Erfüllung der bis zu diesem Stichtag begründeten 
Verpflichtungen eingesetzt. 

Zu § 2 a (Einsatz der Treuhandmittel) 

Aufhebung. Die Förderung aus dem Treuhandvermö-
gen des Bundes wird mit dem 31. Dezember 1994 
eingestellt, so daß die aufgezählten Förderzwecke 
entfallen können. Dies gilt auch für die in Absatz 8 
aufgezählten Einrichtungen, so daß die dort vorgese

-

hene Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnun-
gen ebenfalls entfallen kann. 

Zu § 2 b (Ersatz von Finanzierungsbeiträgen der 
Kohlenbergbauunternehmen) 

Aufhebung. Die Möglichkeit der Vorfinanzierung von 
Beiträgen der Kohlenbergbauunternehmen entfällt. 
Dementsprechend entfällt auch die Notwendigkeit für 
die in Absatz 3 genannte Ermächtigung zum Erlaß 
einer Rechtsverordnung. 

Zu § 3 (Bauherren) 

Aufhebung, da die Förderung aus dem Treuhandver-
mögen des Bundes mit dem 31. Dezember 1994 
eingestellt wird. 

Zu § 4 (Wohnberechtigte) 

Diese Vorschrift sichert die Wohnungsberechtigung 
der in Absatz 1 genannten Personengruppen und 
liefert damit einen wich tigen Beitrag für die soziale 
Flankierung der Anpassungsprozesse im Kohlenberg-
bau. Die aufgrund der Ermächtigung in Absatz 1 
Buchst. d erlassene Verordnung besteht fo rt, so daß 
die Wohnberechtigung im Zusammenhang mit Stille-
gungen unter bestimmten Voraussetzungen erhalten 
bleiben kann. 

Zu § 5 (Zweckbindung der 
Bergarbeiterwohnungen) 

Der Erhalt dieser Bestimmung gewährleistet, daß die 
in der Vergangenheit angestrebten Förderziele für die 
Dauer der Bindung erhalten bleiben und die Wohnun-
gen damit für den unter § 4 genannten Personenkreis 
auch weiterhin zur Verfügung stehen. Die Änderung 
des Einleitungssatzes (vgl. Nr. 2) macht deutlich, daß 
nur noch bestehende Wohnungen in die Zweckbin-
dung einbezogen sind. 

Zu § 6 (Überlassung von Bergarbeiterwohnungen) 

Der Fortbestand dieser Bestimmung macht es mög-
lich, Bergarbeiterwohnungen unter bestimmten Vor-
aussetzungen — wie bisher — auch Nichtwohnbe-
rechtigten zu überlassen. 

Zu § 7 (Wohnraumbewirtschaftung) 

Streichung, da gegenstandslos. 

Zu § 7a (Kündigungsschutz) 

Aufhebung, da wegen Änderung der rechtlichen 
Verhältnisse überholt. 

Zu § 8 (Mieterschutz) 

Streichung, da gegenstandslos. 

Zu § 9 (Einzelne Wohnräume) 

Anpassung (vgl. Nr. 3) an die vorgesehenen Gesetzes-
änderungen. 

Zu § 9 a (Einsatz der Treuhandmittel zum Bau von 
anderen Wohnungen) 

Aufhebung, da Förderung aus dem Treuhandvermö-
gen des Bundes mit dem 31. Dezember 1994 einge-
stellt werden soll. 

Zu § 10 (Erhebung der Abgabe) 

Aufhebung (vgl. zu § 1). 

Zu § 11 (Verteilung der Mittel) 

Aufhebung, da Förderung aus dem Treuhandvermö-
gen des Bundes mit dem 31. Dezember 1994 einge-
stellt werden soll. 
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Zu § 12 (Treuhandstellen) 

Die Verwaltung des aus Darlehensforderungen beste-
henden Treuhandvermögens des Bundes wird von 
durch den Bund beauftragten Treuhandstellen wahr-
genommen. Die Treuhandstellen sollen auch die 
Abwicklung des Treuhandvermögens durchführen 
(vgl. Nr. 4), damit zusätzlich organisatorische Verän-
derungen und Eingriffe in die privatrechtlichen Dar-
lehensverhältnisse vermieden werden. 

Zu § 13 (Bezirksausschuß) 

Aufhebung, da nach Einstellung der Förderung die 
Aufgaben der Bezirksausschüsse entfallen und diese 
aufgelöst werden können. 

Zu § 14 (Aufgaben des Bezirksausschusses) 

Aufhebung (vgl. zu § 13). 

Zu § 15 (Aufgaben der Bewilligungsstelle) 

Aufhebung, da nach Einstellung der Förderung die 
Aufgaben der Bewilligungsstellen, soweit sie sich auf 
das Bundestreuhandvermögen beziehen, entfallen. 

Zu § 16 (Aufgaben der Treuhandstelle) 

Die Neufassung (vgl. Nr. 5) paßt die Aufgaben der 
Treuhandstellen an die Einstellung der Förderung an 
und beschränkt ihre Tätigkeit auf die Abwicklung der 
zu Lasten des Treuhandvermögens eingegangenen 
Verpflichtungen. 

Zu § 17 (Treuhandvermögen) 

Die Vorschrift bleibt erhalten, um die Abwicklung 
durch die Treuhandstellen zu sichern und Zweifelsfra-
gen hinsichtlich der zum Treuhandvermögen gehö-
renden Vermögenswerte auszuschließen. 

Zu § 18 (Haftung des Treuhandvermögens) 

Diese Bestimmung bleibt im Interesse der Rechte 
Dritter erhalten (z. B. Haftung für Darlehen aus EGKS-
Mitteln). 

Zu § 19 (Aufsicht über die Treuhandstellen) 

Wegen der Abwicklung bleibt die Aufsicht durch den 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau erhalten. 

Zu § 20 (Weitere Vorschriften über das 
Treuhandvermögen) 

Aufhebung, da es zur Aufsicht über die Treuhandstel-
len und die Verwaltung des Treuhandvermögens 
keiner Rechtsverordnungen bedarf. 

Zu § 21 (Anwendung des Ersten und Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes) 

Die Bestimmung bleibt erhalten, weil sie die Einord-
nung der im Rahmen des Bergarbeiterwohnungsbaus 
geförderten Wohnungen in den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau sichert. 

Zu § 22 (Erweiterung des Anwendungsbereichs) 

Aufhebung, da die Förderung aus dem Treuhandver-
mögen des Bundes mit dem 31. Dezember 1994 
eingestellt wird. Für Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen besteht dementsprechend kein 
Raum mehr. 

Zu § 23 (Ergänzung des Ersten Wohnungsbau-
gesetzes) 

Streichung, da gegenstandslos. 

Zu § 24 (Bergmannswohnungen) 

Durch diese Vorschrift werden auch die Bergmanns-
wohnungen nach den Bergmannsiedlungsgesetzen in 
den Schutz der weiterbestehenden Vorschriften des 
Bergarbeiterwohnungsbaugesetzes einbezogen. 

Zu § 24 a (Geltungsbereich) 

Streichung, da Berlinklausel und — nach Änderung 
dieses Gesetzes — Saarklausel gegenstandslos sind. 

Zu § 25 (Dauer der Erhebung der Abgabe) 

Aufhebung (vgl. zu § 1). 

Zu § 2 (Überleitungsvorschriften) 

Diese Vorschrift bestimmt, daß die Förderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaus aus Mitteln des Treu-
handvermögens des Bundes mit dem 31. Dezember 
1994 ausläuft und die Rückflüsse, soweit sie nicht für 
Verbindlichkeiten eingesetzt werden müssen, an den 
Bundeshaushalt abzuführen sind. Sollten die Ausga-
ben für die Erfüllung von Verbindlichkeiten die Ein-
nahmen aus Rückflüssen übersteigen, sind die Ver-
bindlichkeiten aus dem Bundeshaushalt zu erfüllen. 
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Zu § 3 (Geltung im Saarland) 

Übliche Saarland-Klausel. 

Zu Artikel 19 (Änderung des Seeaufgabengesetzes) 

Durch die Änderung sollen Aufgaben der Schiffsver-
messung und der Ausstellung entsprechender Be-
scheinigungen, die zur Zeit nach § 5 in Verbindung 
mit § 1 Nr. 5 Seeaufgabengesetz ausschließlich durch 
das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie 
wahrgenommen werden, ganz oder teilweise von 
anderen Stellen durchgeführt werden können, soweit 
dies im Rahmen der bundeseigenen Verwaltung nach 
Artikel 87 GG rea lisierbar ist. Eine solche Möglichkeit 
soll eröffnet werden, um für den Fall, daß im Laufe der 
künftigen Entwicklung fachliche und wirtschaftliche 
Erwägungen dies rechtfertigen, den Aufgabenbe-
reich der Schiffsvermessung unter der Aufsicht des 
Bundes von anderer — zum Beispiel p rivater — Seite 
wahrnehmen zu lassen. 

Zu Artikel 20 (Änderung der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure) 

Zu § 4a 

Es wird die Möglichkeit geschaffen, das Planungsho-
norar auf Grundlage von Kostenberechnungen oder 
Kostenanschlag zu ermitteln. Die voraussichtlichen 
Herstellungskosten sind unter Beachtung der relevan-
ten Einflußfaktoren zu berechnen. Diese Vereinba-
rung muß schriftlich bei Auftragserteilung getroffen 
werden. Einem durch die enge Anbindung der Hono-
rare an die Baukosten im Einzelfall mangelnden 
Interesse an  einer wirtschaftlichen Bauausführung 
kann so entgegengewirkt werden. Ausgeschlossen 
wird allerdings, daß Mehrleistungen nicht honoriert 
werden, die auf Veranlassung des Auftraggebers 
erbracht werden. Mehrleistungen infolge einer 
wesentlichen Verlängerung der Planungs- und Bau-
zeit durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu 
vertreten hat, können durch ein zusätzliches Honorar 
abgegolten werden. 

Zu § 5 Abs. 5 

Werden planerische Leistungen erbracht, die bei 
unverändertem Standard zu einer besonderen Sen-
kung der Bau- und Nutzungskosten führen, so kann 
ein Erfolgshonorar für diese Besondere Leistung des 
Auftragnehmers vereinbart werden. Der wirtschaftli-
che Anreiz zu einer besonders kostengünstigen Pla-
nung wird auf diese Weise verstärkt. Beispiele für 
derartige, über das übliche Maß hinausgehende, pla-
nerische Leistungen können Varianten der Ausschrei-
bung, die Konzipierung von Alternativen, die Redu-
zierung der Bauzeit, die systematische Kostenplanung 
und -kontrolle, die verstärkte Koordinierung aller 
Fachplanungen sowie die Analyse zur Optimierung 
der Energie- und sonstigen Bet riebskosten sein. 

Bemessungsgrundlage des Erfolgshonorars sind die 
vom Auftragnehmer durch seine Leistungen einge-
sparten Kosten. Dabei bleibt es den Vertragsparteien 
überlassen, den Ausgangswert zur Ermittlung der 
Einsparung aufgrund von realistischen Kostenschät-
zungen selbst zu bestimmen. Das Erfolgshonorar ist 
der Höhe nach begrenzt, es muß zuvor schriftlich 
vereinbart werden. 

Zu Artikel 21 (Änderung der Kostenordnung) 

Nach geltendem Recht im Einigungsvertrag (Anlage I, 
Kapitel III, Sachgebiet A, Abschnitt III, Maßgabe 20 a) 
ermäßigen sich Notargebühren im Beitrittsgebiet für 
Kostenschuldner aus diesem Gebiet um 20 vom Hun-
dert. Diese Ermäßigung wird durch eine nach bundes-
rechtlichen Vorschriften geregelte höhere Ermäßi-
gung verdrängt. Höhere Abschläge sind für be-
stimmte Rechtspersonen (sogenannte persönliche 
Gebührenermäßigung) in § 144 der Kostenordnung 
(KostG) geregelt. 

Nach dem Vorschlag soll als spezielle Regelung eine 
vom Gegenstand des Geschäfts oder der Verhandlung 
abhängige Gebührenermäßigung eingeführt werden 
(sog. sachliche Gebührenermäßigung). Sie ist unab-
hängig davon, wer die Notargebühren zu zahlen hat, 
und gilt nicht nur für Geschäfte vor Notaren im 
Beitrittsgebiet. Als Anknüpfungspunkt für den Ge-
genstand des Geschäfts wählt die Vorschrift im Bei-
trittsgebiet belegene Grundstücke. Engere Voraus-
setzung soll jedoch sein, daß die öffentliche Hand oder 
die insoweit mit ihr gleichzusetzende Treuhandan-
stalt (THA) an dem gebührenpflichtigen Geschäft 
beteiligt sind. Wer im Sinne dieser Vorschrift als 
öffentliche Hand anzusehen ist, wird durch Verwei-
sung auf § 144 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 KostO 
klargestellt und eingegrenzt. Nach § 2 Nummer 1 
KostO ist bei der Beurkundung von Rechtsgeschäften 
jeder Teil, dessen Erklärung beurkundet ist, zur 
Zahlung der Kosten verpflichtet. Das mit der Anknüp-
fung an  diese Vorschrift umschriebene Beteiligtsein 
ist als Tatbestandsmerkmal erfüllt, wenn die Haftung 
eines der in der Vorschrift genannten Rechtssubjekte 
gegenüber dem Notar besteht. Sind mehrere Kosten-
schuldner vorhanden, von denen einer nicht der 
öffentlichen Hand im Sinne dieser Vorschrift zuge-
rechnet werden kann, spielt es für den Eintritt der 
sachlichen Gebührenermäßigung keine Rolle, wer im 
Innenverhältnis die Kosten tragen muß. Liegen diese 
Tatbestandsmerkmale vor, bewirkt die Rechtsfolgen-
verweisung auf die Ermäßigung des § 144 Abs. 1 
Satz 1 KostO. und die ausdrücklich erwähnte 20 pro-
zentige zusätzliche Ermäßigung eine Privilegierung 
eines jeden am Geschäft beteiligten Kostenschuld-
ners. Durch die Formulierung „ ... um weitere Vom-
hundersätze" soll verdeutlicht werden, daß die beiden 
Ermäßigungskomponenten ggf. zusammenzurechnen 
sind. Die Suspendierung von den Ermäßigungsbe-
stimmungen des Einigungsvertrages soll eine nicht 
gewollte weitere Kumulierung von zwei voneinander 
unabhängigen Ermäßigungsregelungen verhindern. 
Die Regelung soll wegen ihres Ausnahmecharakters 
nur befristet gelten. Dies wird als Tatbestandsmerk-
mal zum Ausdruck gebracht. Von der Ermäßigung 
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sollen demnach nur vor dem Stichtag fällig werdende 
Gebühren erfaßt sein. 

Geschäfte, deren Gegenstand Grundstücke im Bei-
trittsgebiet waren, und an  denen die öffentliche Hand 
oder die THA beteiligt waren, hatten im Jahre 1992 
einen erheblichen Umfang: 

Bei Veräußerungen im alten Bundesgebiet hat der 
Bund bei 785 Verträgen durchschnittlich 416 000 DM 
pro Vertrag erlöst. Im Beitrittsgebiet waren es bei 
161 Verträgen knapp über 3,4 Mio. DM pro Vertrag. 
Weiter hat dort die Treuhandanstalt für knapp über 
30 000 ha land- und forstwirtschaftliche Fläche gut 
1,1 Mrd. DM, bei 52 Objekten des Finanzvermögens 
(Liegenschaften des MfS, ANS, NVA) 129 Mio. DM 
und bei Grundstücken des Sondervermögens für 
486 Objekte bis Anfang 1993 rd. 936 Mio. DM er-
löst. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß bei Ländern 
und Gemeinden zumindest ein Volumen in der Grö-
ßenordnung des Bundes in Be tracht kommt. 

Diesé Geschäfte sind im wesentlichen verursacht 
durch die als Folge der Wiedervereinigung erforderli-
che Umgestaltung der bisherigen wirtschaftlichen 
Strukturen im Beitrittsgebiet. Dies gilt gleichermaßen 
für Grundstücksgeschäfte der öffentlichen Hand wie 
auch für solche der THA, der nach dem Treuhand-
gesetz Aufgaben obliegen, die insbesondere die Pri-
vatisierung, Reorganisation und Verwertung des 
volkseigenen Vermögens der früheren DDR zum 
Gegenstand haben. 

Die Erfüllung dieser wichtigen im Interesse des 
Gemeinwohls liegenden Aufgaben wird erheblich 
erleichtert, wenn die damit verbundenen Kosten redu-
ziert werden. Diesem Zweck dient die vorgeschlagene 
Regelung. Wie erwähnt soll sie unabhängig davon 
gelten, ob nach der Vertragsgestaltung oder aufgrund 
gesetzlicher Regelungen die öffentliche H and bzw. 
die THA oder ihr jeweiliger Vertragspartner die 
Kosten zu tragen hat, denn bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise profitiert auch die nicht mit den 
Kosten belastete Vertragspartei von einer Gebühren-
ermäßigung. 

Bei dem oben dargestellten Umfang der Grundstücks-
geschäfte, für die diese Gebührenermäßigung künftig 
gelten soll, ist diese auch geeignet, spürbare Auswir-
kungen auf die öffentlichen Haushalte in diesem 
Bereich zu entfalten: Entweder ergeben sich diese 
urmittel bar durch die Absenkung der zu tragenden 
Notargebühren oder mittelbar durch die Rückwir-
kung der Gebührenermäßigung auf die erzielbaren 
Erlöse. 

Die vorgeschlagene Gebührenermäßigung ist be-
schränkt auf die Grundstücke im Beitrittsgebiet. Vor 
diesem Hintergrund ist sie den von dieser Regelung 
betroffenen Notaren zumutbar. Wie die obige Darstel-
lung zeigt, haben die Geschäfte, um die es geht, 
häufig — verglichen mit Grundstücksgeschäften der 
öffentlichen Hand im übrigen Bundesgebiet — beson-
ders hohe Geschäftswerte. Außerdem handelt es sich 
um Geschäfte, die vorwiegend auf die besondere 
Situation im Beitrittsgebiet zurückzuführen sind und 

ohne die dadurch bedingten besonderen Aufgaben 
der öffentlichen Hand und der THA nicht anfallen 
würden. 

Dies läßt erwarten, daß die Notare in den Fällen, in 
denen die Gebührenermäßigung wirksam wird, 
jedenfalls keine Verluste erleiden, die durch einen 
Anteil der Einnahmen aus nicht begünstigten 
Geschäften ausgeglichen werden müßten. Der Ver-
zicht auf einen Teil des Gebührenaufkommens, der 
sonst zur Deckung des Lebensunterhalts des Notars 
und seiner Familie sowie zur angemessenen Alters-
versorgung bestimmt ist, kann den Notaren im Hin-
blick auf das öffentliche Interesse an den begünstigten 
Geschäften deshalb zugemutet werden. Zudem ist die 
Regelung befristet. Sie soll nur solange gelten, bis die 
besonderen Aufgaben der öffentlichen Hand und der 
THA zumindestens im wesentlichen erfüllt sein wer-
den. 

Zu Artikel 22 (Änderung der Abgabenordnung) 

Durch die Neuregelung wird die Schonfrist für Bar- 
und Scheckzahlungen beseitigt. 

Nach § 240 Abs. 3 AO wird ein Säumniszuschlag bei 
einer Säumnis bis zu fünf Tagen nicht erhoben. Diese 
Schonfrist soll dem Steuerpflichtigen das Laufzeitri-
siko für Überweisungen nehmen und den Verwal-
tungsvollzug vereinfachen. Ein solches Laufzeitrisiko 
besteht aber nicht bei Bar- oder Scheckzahlung. Bei 
der Übersendung von Zahlungsmitteln, zu denen der 
Scheck gehört, gilt nach § 224 Abs. 2 Nr. 1 AO eine 
wirksam geleistete Zahlung mit dem Eingang des 
Schecks im Finanzamt als entrichtet. Der Steuerpflich-
tige kann dabei im Gegensatz zu Überweisungen den 
Zeitpunkt des Zahlungseingangs selbst bestimmen. 

Die Praxis hat gezeigt, daß die Schonfrist des § 240 
Abs. 3 AO in erheblichem Umfang durch Hingabe 
eines Schecks am letzten Tag der Schonfrist zum 
Hinausschieben der Fälligkeit ausgenutzt wird. 
Dadurch werden die Steuerpflichtigen benachteiligt, 
die ihre Zahlungen unter Berücksichtigung bankübli-
cher Laufzeiten rechtzeitig leisten oder der Finanzbe-
hörde eine Einzugsermächtigung (§ 224 Abs. 2 Nr. 3 
AO) erteilt haben. Gleichzeitig entstehen den 
Gebietskörperschaften erhebliche Zinsverluste. Hin-
zu kommt, daß die Scheckzahlung für die Finanzbe-
hörden erst mit mindestens einem Tag Verzögerung 
gutgeschrieben wird. 

Zu Artikel 23 (Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung) 

Diese Vorschrift enthält die Übergangsregelung für 
die Änderung des § 240 Abs. 3 AO. Die Abschaffung 
der Schonfrist für Bar- und Scheckzahler bedarf im 
automatisierten Erhebungsverfahren einer angemes-
senen Vorlaufzeit zur Änderung der Programme. 
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Zu Artikel 24 (Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes) 

Zu Nummer I (§ 3 Nr. 46 EStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in Ar-
tikel 26 vorgesehenen Aufhebung des § 4 BergPG. 

Zu Nummer 2 (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) 

Vorsorgeaufwendungen, zu denen neben Beiträgen 
z. B. zu Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen 
auch Bausparbeiträge gehören, können als Sonder-
ausgaben abgezogen werden. Bausparbeiträge sind 
aber — anders als Versicherungsbeiträge — nicht 
risikobehaftet. Im Hinblick darauf ist die Heraus-
nahme der Bausparbeiträge aus dem Katalog der 
begünstigten Vorsorgeaufwendungen gerechtfertigt. 
Für Bezieher niedriger Einkommen, bei denen sich 
ein Sonderausgabenabzug ohnehin vielfach nicht 
auswirkt, bleibt die Förderung durch das Wohnungs-
bau-Prämiengesetz erhalten. 

Zu Nummer 3 (§ 10e Abs. 1 EStG) 

Durch die geänderte Fassung des § 10e Abs. 1 Satz 4 
EStG wird die Höchstbemessungsgrundlage bei 
Erwerben von Altbauten auf 150 000 DM zurückge-
führt. 

Zu Nummer 4 (§ 20 EStG) 

Zu Buchstabe a 

§ 20 Abs. 2 Nr. 2 wird in mehrfacher Hinsicht geändert. 
In Satz 1 Buchst. a wird das Wort „Anteilseigner" 
durch die Worte „Inhaber des Stammrechts" ersetzt, 
weil der Veräußerer eines noch nicht entstandenen 
Dividendenanspruchs nicht Anteilseigner im Sinne 
des neuen Absatzes 2 a ist. Die bisherigen Sätze 2 
und 3 werden in den neuen Absatz 2 a übernommen, 
weil der Anteilseignerbegriff von allgemeiner Bedeu-
tung für das Anrechnungsverfahren ist. 

Der neue Satz 2 dient der Klarstellung. Er stellt sicher, 
daß in den Fällen, in denen anstelle der Dividende 
(vom Inhaber des Stammrechts) der Veräußerungser-
lös nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a zu versteuern ist, 
die Dividende nicht nochmals (vom Anteilseigner) 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 versteuert werden muß. 

Zu Buchstabe b 

Der neue Absatz 2 a, der an  die Stelle der Sätze 2 und 3 
in Absatz 2 Nr. 2 tritt, schließt eine Gesetzeslücke. Bei 
der Definition des Anteilseigners, die für das gesamte 
Anrechnungsverfahren von Bedeutung ist, fehlte bis-
her die zeitliche Festlegung. Das führte zur Rechtsun-
sicherheit in der Frage, wer in den Fällen, in denen 
sich der Anteil und der Dividendenschein in unter-

schiedlichen Händen befinden, den Tatbestand der 
Erzielung steuerpflichtiger Kapitalerträge erfüllt. 

Die Neuregelung stellt klar, daß ein Dividendenan-
spruch bis zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungs-
beschlusses unselbständiger Bestandteil des Stamm-
rechts ist und daher von demjenigen als Kapitalertrag 
zu versteuern ist, dem im Zeitpunkt des Gewinnver-
teilungsbeschlusses das Stammrecht steuerlich zuzu-
rechnen ist. Vereinbarungen im Sinne des § 101 Nr. 2 
Halbsatz 2 BGB darüber, wer berechtigt sein soll, die 
Gewinnanteile zu beziehen, betreffen bereits die 
Einkommensverwendung und sind daher für die 
steuerrechtliche Zurechnung von Kapitalerträgen 
nicht maßgebend. 

Zu Nummer 5 (Tabelle des § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchstabe a EStG) 

Die Vomhundertsätze für die Bestimmung des 
Ertragsanteils lebenslänglicher Leibrenten (Ertrags-
anteilssätze) nach der bisherigen, auf das Haushalts-
strukturgesetz vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I 
S. 1523) zurückgehenden Tabelle in § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchstabe a EStG sind hinsichtlich der voraussichtli-
chen Laufzeit der Renten auf der Grundlage der 
Allgemeinen Deutschen Sterbetafel 1970/72 für 
männliche Personen berechnet worden. Aus der nun-
mehr vorliegenden entsprechenden Sterbetafel 1986/ 
88 ergibt sich, daß die mittlere Lebenserwartung 
gestiegen und demgemäß von einer längeren voraus-
sichtlichen Laufzeit dieser Renten auszugehen ist. 
Dies bedeutet, daß sich der Kapitalwert der Renten auf 
längere Laufzeiten verteilt und infolgedessen der in 
den Rentenbezügen enthaltenen Kapitalanteil ab-
nimmt, während der Ertragsanteil zunimmt. 

Um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen, sind 
die Ertragsanteilssätze auf der Grundlage der Allge-
meinen Deutschen Sterbetafel 1986/88 für männliche 
Personen unter Beibehaltung des — auch nach §§ 12 
bis 15 BewG anzuwendenden — Zinssatzes von 
5,5 vom Hundert neu berechnet worden. Aus Verein-
fachungsgründen wird trotz der unverändert höheren 
Lebenserwartung weiblicher Personen weiterhin von 
der Erstellung einer besonderen Tabelle hierfür abge-
sehen. 

Die — um bis zu 3 vom Hundert-Punkte — erhöhten 
Ertragsanteile bleiben in Fällen, in denen nur Ein-
künfte aus einer als lebenslängliche Leibrente zu 
behandelnden Sozialversicherungsrente längliche 
Leibrente zu behandelnden Sozialversicherungsrente 
vorliegen, in der Regel ohne steuerliche Auswirkung, 
weil dann bei Berücksichtigung der Frei- und sonsti-
gen Abzugsbeträge Steuern nicht festzusetzen sind. 
Steuerliche Auswirkungen werden sich durch die 
Anpassungen der Ertragsanteilssätze jedoch regelmä-
ßig ergeben, wenn es sich um höhere lebenslängliche 
Leibrenten handelt ergeben, wenn es sich um höhere 
lebenslängliche Leibrenten handelt (z. B. entspre-
chende private Veräußerungsrenten oder Renten aus 
einer Lebensversicherung) oder wenn neben den 
Einkünften aus einer entsprechenden Sozialversiche-
rungsrente beim Steuerpflichtigen oder seinem mit 



Drucksache 12/4401 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

ihm zusammenveranlagten Ehegatten noch weitere 
Einkünfte vorliegen. 

In der Besteuerung von als abgekürzte Leibrenten zu 
behandelnden Renten (z. B. Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung wegen Berufs- oder Er-
werbsunfähigkeit) ergeben sich durch die neue Ster-
betafel grundsätzlich keine Änderungen. Spalte 2 der 
bei diesen Renten anzuwendenden Tabelle in § 55 
Abs. 2 EStDV ist nicht anzupassen, weil der Anstieg 
der durchschnittlichen Lebenserwartung insoweit 
wegen der zusätzlichen Beschränkung der Laufzeit 
abgekürzter Leibrenten auf eine bestimmte Zeit ohne 
Auswirkung bleibt. Lediglich soweit in Spalte 3 der 
Tabelle in § 55 Abs. 2 EStDV für bestimmte Fälle — zur 
Sicherstellung des für den Steuerpflichtigen günstig-
sten Ergebnisses — die Anwendung der Tabelle in 
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG vorgeschrieben 
wird, ist ebenfalls eine Anpassung erforderlich. 

Zu Nummer 6 (§ 39 EStG) 

Nach dem neuen § 150 b Arbeitsförderungsgesetz soll 
zur Verhinderung von Leistungsmißbrauch die Lohn-
steuerkarte beim Arbeitsamt hinterlegt werden. 
Damit die beabsichtigte Wirkung nicht durch die 
Ausstellung einer Ersatz-Lohnsteuerkarte umgangen 
werden kann, sollen das Arbeitsamt und — zur Ver-
hinderung steuerlichen Mißbrauchs — auch das 
Finanzamt eine Mitteilung über die Ausstellung einer 
Ersatz-Lohnsteuerkarte für einen Leistungsempfän-
ger erhalten. 

Zu Nummer 7 (§ 52 EStG) 

Zu Buchstabe a (Abs. 14) 

Die Vorschrift enthält die notwendige Anwendungs-
bestimmung für die Halbierung der Abzugsbeträge 
nach § 10e Abs. 1 Satz 4 EStG bei Altbauten. 

Zu Buchstabe b (Abs. 20 a) 

Der neue Absatz regelt die zeitliche Anwendung des 
neugefaßten § 20 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 2 a EStG. 

Zu Artikel 25 (Änderung des Auslandinvestment-
Gesetzes) 

Nach dem Zinsabschlaggesetz unterliegen auch Kapi-
talerträge aus ausländischen Wertpapieren dem Zins-
abschlag. Aus Gleichbehandlungsgründen werden 
durch § 18a auch Ausschüttungen auf Anteile an 
ausländischen Investmentfonds mit (§ 17) und ohne 
(§ 18) Genehmigung zum Vertrieb der Anteilscheine 
in Deutschland dem Zinsabschlag durch die auszah-
lende Stelle (inländisches Kreditinstitut) unterwor-
fen. 

Wie bei inländischen Investmentfonds unterliegen die 
steuerfreien Teile der Ausschüttungen im Sinne des 
§ 17 nicht dem Zinsabschlag. Das Verfahren richtet 

sich nach den für Erträge aus festverzinslichen We rt
-papieren geltenden Regelungen des Einkommen-

steuergesetzes. Wie dort  bleiben Steuerausländer 
— außer bei Tafelgeschäften — vom Zinsabschlag 
verschont, weil die Ausschüttungen nicht zu den 
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften gehören. 

Zu Artikel 26 (Änderung des Gesetzes über 
Bergmannsprämien) 

Zu Nummer 1 (§ 4 BergPG) 

Die Bergmannsprämie von 10 DM, die Arbeitnehmer 
im Bergbau für jede unter Tage verfahrene volle 
Schicht erhalten, erhöht deren finanzielle Leistungs-
fähigkeit. Zur Herstellung einer allgemeinen Bela-
stungsgerechtigkeit soll sie deshalb mit Wirkung ab 
1994 als Bestandteil des Arbeitslohns oder des 
Arbeitsentgelts der Einkommensbesteuerung und der 
Sozialabgabenbelastung unterworfen werden. 

Zu Nummer 2 (§ 7 BergPG) 

Die Änderung bestimmt die zeitliche Anwendung des 
um den § 4 gekürzten Gesetzes. 

Zu Nummer 3 (§ 8 BergPG) 

Es handelt sich um die Aufhebung der gegenstandslos 
gewordenen Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 27 (Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes) 

§ 49 Abs. 1 Satz 2 sieht für die Anrechnung des auf die 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen entfallenden 
Solidaritätszuschlags auf den Zuschlag zur veranlag-
ten Körperschaftsteuer eine andere Regelung vor als 
§ 49 Abs. 3 für die Anrechnung der Körperschaft-
steuer-Vorauszahlungen. Die bisherige Regelung, die 
auf das Solidaritätszuschlagsgesetz vom 24. Juni 1991 
(BGBl. I S. 1318) zugeschnitten war, war nur aus der 
einjährigen Laufzeit des früheren Solidaritätszu-
schlags erklärbar.. Dieser Regelung bedarf es nicht 
mehr. 

Zu Artikel 28 (Bewertungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BewG) 

Die Wertgrenzen für eine Wertfortschreibung des 
Betriebsvermögens sollen an die seit 1974 eingetre-
tene Wertentwicklung angepaßt werden. Der Ein-
heitswert wird künftig nur dann fortgeschrieben, 
wenn er gegenüber der letzten Feststellung des Ein-
heitswerts nach oben um mehr als 200 000 DM oder 
nach unten um mehr als 100 000 DM abweicht. Da sich 
durch die Anhebung der Fortschreibungsgrenzen die 
Zahl der Wertfortschreibungen beim Betriebsvermö-
gen erheblich verringern dürfte, trägt die Maßnahme 
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auch zu einer wesentlichen Verwaltungsvereinfa-
chung bei. 

Zu Nummer 2 (§ 110 Abs. 2 BewG) 

Das sonstige Vermögen soll ab dem 1. Januar 1995 bei 
der Vermögensteuer unterschiedlich belastet werden 
(vgl. Begründung zu Artikel 29 Nummer 2). Wirt-
schaftsgüter im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 3 BewG, 
insbesondere Aktien und GmbH-Anteile, sollen wei-
terhin einem Steuersatz von 0,5 vom Hundert unter-
liegen. Die übrigen Wirtschaftsgüter des sonstigen 
Vermögens, insbesondere Kapitalforderungen, Spar-
einlagen und Bankguthaben, sollen mit einem Steuer-
satz von 1 vom Hundert besteue rt  werden. 

Wegen dieser unterschiedlichen Steuerbelastung ist 
es erforderlich, den für das Kapitalvermögen einheit-
lich zu gewährenden Freibetrag von 10 000 DM (§ 110 
Abs. 2 BewG), der sich im Fall der Zusammenveran-
lagung zur Vermögensteuer mit der Zahl der zur 
Veranlagungsgemeinschaft gehörenden Personen 
vervielfacht, auf die unterschiedlich mit Vermögen-
steuer belasteten Wirtschaftsgüter des Kapitalvermö-
gens aufzuteilen. Um umständliche Berechnungen zu 
vermeiden, sieht der neue § 110 Abs. 2 BewG vor, daß 
der Freibetrag von 10 000 DM vorrangig von dem Wert 
der Wirtschaftsgüter im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 BewG abgezogen wird. Sollte danach noch ein 
Teil des Freibetrags verbleiben, ist er vom Wert der 
Wirtschaftsgüter im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 3 BewG 
abzuziehen. 

Zu Nummer 3 (§ 124 Abs. 1 BewG) 

Die Vorschrift regelt den zeitlichen Anwendungsbe-
reich. 

Zu Nummer 4 (Anlage 9 zum BewG) 

Durch die neue Anlage 9 zum BewG soll der gestie-
genen Lebenserwartung bei der Bewertung lebens-
länglicher Nutzungen und Leistungen Rechnung 
getragen werden. 

Zu Artikel 29 (Vermögensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 6 VStG) 

Um Steuerpflichtige mit kleinerem Vermögen von der 
Vermögensteuer auszunehmen, soll der persönliche 
Freibetrag ab dem Kalenderjahr 1995 von bisher 
70 000 DM auf 120 000 DM für jede zur Veranla-
gungsgemeinschaft gehörende Person erhöht wer-
den. Damit wird zum Teil der seit 1974 eingetretenen 
Wertentwicklung Rechnung getragen. Darüber hin-
aus sollen durch diese Regelung Rentner und Arbeit-
nehmer, deren Vermögen sich häufig aus einem 
eigengenutzten Einfamilienhaus oder einer eigenge-
nutzten Eigentumswohnung und kleineren Spareinla-

gen zusammensetzt, nicht mit der höheren Vermögen-
steuer belastet werden. 

Zu Nummer 2 (§ 10 VStG) 

§ 10 Nr. 1 VStG sieht vor, daß das Grundvermögen und 
das sonstige Vermögen mit Ausnahme der Aktien, 
GmbH-Anteile und der anderen in § 110 Abs. 1 Nr. 3 
BewG genannten Wirtschaftsgüter ab 1995 mit einem 
Steuersatz von 1 vom Hundert belastet wird. 

Das Produktivvermögen unterliegt dagegen weiter 
einem Steuersatz von 0,5 vom Hundert. Zu dem 
Produktivvermögen rechnet neben dem unmittelbar 
gehaltenen Betriebsvermögen von Einzelunterneh-
men und Personengesellschaften auch das mittelbar 
über Aktien und GmbH-Anteile gehaltene Vermögen 
von Kapitalgesellschaften. Bei der Belastung von 
Betriebsgrundstücken mit Vermögensteuer ist zu 
berücksichtigen, daß diese im Fall der Veräußerung 
mit dem dann anfallenden Gewinn der Einkommen-
steuer unterliegen; bei Grundstücken im Privatvermö-
gen ist dies — abgesehen von der Spekulationsbe-
steuerung nach § 22 Nr. 2 in Verbindung mit § 23 
EStG — nicht der Fall. Dies rechtfertigt es, auch das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen, bei dem 
ebenfalls die stillen Reserven im Fall der Veräußerung 
von Grundstücken bei der Einkommensteuer be-
steuert werden, nicht in das Vermögen einzubezie-
hen, das ab 1995 dem höheren Steuersatz unter-
liegt. 

Der Steuersatz von 0,5 vom Hundert bezieht sich auf 
die Summe des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens, des Betriebsvermögens und der Wirtschafts-
güter im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 3 BewG. Die 
einzelnen Vermögensposten sind hierbei mit den 
Werten anzusetzen, mit denen sie im steuerpflichtigen 
Vermögen enthalten sind. Dies bedeutet für das 
positive Betriebsvermögen, daß der nach § 117 a 
BewG gekürzte Wertansatz zugrunde zu legen ist. 
Sind die einzelnen Vermögensposten negativ — dies 
ist z. B. der Fall, wenn für einen Gewerbebetrieb ein 
negativer Einheitswert des Betriebsvermögens festge-
stellt wird —, so ist dieser negative Betrag mit den 
positiven Beträgen der anderen Vermögensposten zu 
saldieren. Die Summe ist auf volle tausend DM nach 
oben aufzurunden. Der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem steuerpflichtigen Vermögen und dem mit 0,5 vom 
Hundert besteuerten Teil dieses Vermögens unter-
liegt einem Steuersatz von 1 vom Hundert. Sämtliche 
Schulden und persönliche Freibeträge mindern somit 
vorrangig den Ansatz des mit 1 vom Hundert be-
steuerten Vermögens. Dadurch werden erhebliche 
Verwaltungserschwernisse vermieden, die sich bei 
einer Zuordnung von Schulden und persönlichen 
Freibeträgen zu den unterschiedlich besteuerten Ver-
mögensteilen ergäben. 

Ist das mit 1 vom Hundert zu besteue rnde Vermögen 
positiv und das mit 0,5 vom Hundert zu besteuernde 
Vermögen negativ, so beträgt die Vermögensteuer 
insgesamt 1 vom Hundert des steuerpflichtigen Ver-
mögens. Ist das mit 0,5 vom Hundert zu besteuernde 
Vermögen positiv und das mit 1 vom Hundert zu 
besteuernde Vermögen negativ, so beträgt die Ver- 
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mögensteuer insgesamt 0,5 vom Hundert des steuer-
pflichtigen Vermögens. 

Der Steuersatz für Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 und § 2 Abs. 1 Nr. 2 VStG beträgt ab 1995 
weiterhin 0,6 vom Hundert des steuerpflichtigen Ver-
mögens. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen über Vermögen verfügen, das nicht zum 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, Betriebs-
vermögen oder zu den Wirtschaftsgütern im Sinne des 
§ 110 Abs. 1 Nr. 3 BewG gehört. 

Zu Nummer 3 (§ 16 VStG) 

Durch den gespaltenen Vermögensteuersatz kann es 
künftig zu Vermögensumschichtungen kommen, die 
sich zwar nicht wesentlich auf die Höhe des Gesamt-
vermögens auswirken und somit nach bisherigem 
Recht nicht zu einer Neuveranlagung nach § 16 Abs. 1 
Nr. 1 VStG führten, durch die sich jedoch die Vermö-
gensteuer sowohl zugunsten als auch zuungunsten 
des Steuerpflichtigen erheblich gegenüber der bisher 
festgesetzten Vermögensteuer ändern kann. Dies ist 
z. B. der Fall, wenn ein Steuerpflichtiger zum 1. Ja-
nuar 1995 festverzinsliche Wertpapiere mit einem 
Kurswert von 500 000 DM besitzt und diese Wertpa-
piere im Laufe des Jahre 1995 veräußert und hierfür 
Aktien erwirbt, die am 1. Januar 1996 ebenfalls einen 
Kurswert von 500 000 DM haben. Ist der Wert des 
Gesamtvermögens zum 1. Januar 1996 unverändert, 
so käme es ohne eine neue Vorschrift nicht zu einer 
Neuveranlagung. Der Steuerpflichtige müßte somit 
die auf den 1. Januar 1995 festgesetzte Vermögen-
steuer weiter zahlen, obwohl sich diese Steuer bei 
einer Neuberechnung der Vermögensteuer um 
2 500 DM mindern würde. 

Da die Finanzämter bei der Prüfung der Neuveranla-
gung wegen des gespaltenen Steuersatzes künftig 
nicht umhin kommen, neben der Höhe des Gesamt-
oder Inlandsvermögens und der Gewährung von Frei-
beträgen auch die Zusammensetzung des steuer-
pflichtigen Vermögens und dessen Auswirkungen auf 
die Vermögensteuer zu überprüfen, sollen die bishe-
rigen Neuveranlagungstatbestände und die ab 1995 
erforderliche Vorschrift zur Regelung der Vermögens-
umschichtungen aus Gründen der Verwaltungsver-
einfachung zu einem einheitlichen Neuveranla-
gungstatbestand zusammengefaßt werden (§ 16 
Abs. 1 Nr. 2 VStG). Der zusammengefaßte Neuveran-
lagungstatbestand stellt allein auf das Abweichen der 
Vermögensteuer vom Neuveranlagungszeitpunkt ge-
genüber der zuletzt festgesetzten Vermögensteuer ab. 
Eine Neuveranlagung soll danach nur durchgeführt 
werden, wenn die Vermögensteuer nach oben um 
mindestens 1 000 DM oder nach unten um mindestens 
250 DM von der zuletzt festgesetzten Vermögensteuer 
abweicht. Darüber hinaus erfolgt eine Neuveranla-
gung unabhängig von den Auswirkungen auf die 
Höhe der Vermögensteuer, wenn sich die Verhält-
nisse für die Zusammenveranlagung ändern (§ 16 
Abs. 1 Nr. 1 VStG). 

Die Möglichkeit der fehlerbeseitigenden Neuveranla-
gung (§ 16 Abs. 2 VStG) gilt auch für die Neuveran-
lagungstatbestände nach § 16 Abs. 1 VStG. 

Neuveranlagungszeitpunkt soll in den Fällen des § 16 
Abs. 1 Nr. 1 VStG der Beginn des Kalenderjahres sein, 
der der Änderung der Verhältnisse für die Zusammen-
veranlagung folgt (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VStG), und in den 
Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 VStG der Beginn des 
Kalenderjahres, für den sich die Abweichung bei der 
Vermögensteuer ergibt (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VStG). 

Zu Nummer 4 (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 VStG) 

Das Merkmal „Gesamtvermögen von 70 000 DM" für 
die Pflicht zur Abgabe von Vermögensteuererklärun-
gen bei unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen 
natürlichen Personen wird durch die Änderung des 
§ 19 Abs. 2 Nr. 1 VStG an den erhöhten persönlichen 
Freibetrag nach § 6 Abs. 1 VStG angepaßt. 

Zu Nummer 5 (§ 25 Abs. 1 VStG) 

Die Vorschrift regelt den zeitlichen Anwendungsbe-
reich. 

Zu Artikel 30 (Gesetz zur Änderung 
des Hauptfeststellungszeitraums 
für die wirtschaftlichen Einheiten 
des Betriebsvermögens sowie 
des Hauptveranlagungszeitraums 
für die Vermögensteuer) 

Die Anhebung des Vermögensteuersatzes für das 
Grundvermögen und für das sonstige Vermögen mit 
Ausnahme der in § 110 Abs. 1 Nr. 3 BewG genannten 
Wirtschaftsgüter sowie die Erhöhung der persönli-
chen Freibeträge sollen ab dem 1. Januar 1995 wirk-
sam werden. Da hiervon alle Vermögensteuerveran-
lagungen unbeschränkt steuerpflichtiger natürlicher 
Personen betroffen sind, können die Änderungen nur 
durch eine Hauptveranlagung auf den 1. Januar 1995 
berücksichtigt werden. Die vom Gesetzgeber turnus-
mäßig vorgesehene Hauptveranlagung auf den 1. Ja-
nuar 1996 (vgl. § 15 Abs. 1 VStG) ist daher auf den 
1. Januar 1995 vorzuziehen. Wegen der engen Ver-
knüpfung zwischen der Vermögensteuer-Hauptver-
anlagung und der Hauptfeststellung des Betriebsver-
mögens ist auch letztere auf den 1. Januar 1995 
vorzuziehen. 

Aus der Verkürzung des derzeitigen Hauptveranla-
gungs- und Hauptfeststellungszeitraums von drei auf 
zwei Jahre ergäbe sich sowohl für den Steuerpflichti-
gen als auch für die Finanzverwaltung ein erheblicher 
Arbeitsaufwand, würde die nächste Hauptveranla-
gung und Hauptfeststellung, wie es das Gesetz vor-
sieht, nach Ablauf des 3jährigen Hauptfeststellungs- 
und Hauptveranlagungszeitraums auf den 1. Januar 
1998 durchgeführt. Um diesen Arbeitsaufwand für 
den Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung zu 
vermeiden, sieht das Gesetz zur Änderung des Haupt-
feststellungszeitraums für die wirtschaftlichen Einhei- 
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ten des Betriebsvermögens sowie des Hauptveranla-
gungszeitraums für die Vermögensteuer vor, daß der 
am 1. Januar 1995 beginnende Hauptveranlagungs- 
und Hauptfeststellungszeitraum um 1 Jahr auf 4 Jahre 
verlängert werden soll. Die auf den 1. Januar 1995 
folgende Hauptveranlagung und Hauptfeststellung 
findet demnach erst auf den 1. Januar 1999 statt. In 
dem Zeitraum vom 1. Januar 1993 bis 1. Januar 1999 
kommt es somit nur zu einer zeitlichen Verlagerung 
der mit einer Hauptfeststellung und Hauptveranla-
gung verbundenen Arbeiten. 

Zu Artikel 31 (Änderung des Versicherung

-

steuergesetzes) 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 (§ 6 VersStG) 

Durch die Änderung wird der Regelsteuersatz bei der 
Versicherungsteuer von 10 auf 12 vom Hundert 
erhöht. Versicherungsentgelte für Feuerversicherun-
gen und Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherun-
gen sind von der Erhöhung nicht betroffen, weil von 
ihnen zusätzlich 5 vom Hundert — bei öffentlich-
rechtlichen Monopolversicherern 12 vom Hundert — 
Feuerschutzsteuer erhoben wird und sie somit bereits 
mit insgesamt 15 vom Hundert-Punkten steuerlich 
belastet sind. Bei Gebäudeversicherungen und bei 
Hausratversicherungen, deren Versicherungsent-
gelte teilweise bereits der Feuerschutzsteuer unterlie-
gen, wird mit Rücksicht darauf, daß die Feueranteile 
nicht von der Erhöhung der Versicherungsteuer 
betroffen sein sollen, der Steuersatz bei der Gebäude-
versicherung auf 11,5 vom Hundert sowie bei der 
Hausratversicherung auf 11,6 vom Hundert erhöht. 

Der besondere Steuersatz für die Unfallversicherung 
mit Prämienrückgewähr wird im Verhältnis der Erhö-
hung des Regelsteuersatzes von 2 auf 2,4 vom Hundert 
erhöht. Die Unfallversicherung mit Prämienrück-
gewähr (UPR) ist eine Mischform aus Unfallversiche-
rung (Prämienteil 20 vom Hundert) und kapitalbilden-
der Versicherung (Lebensversicherung, Prämienan-
teil  80  vom Hundert). Nur der auf die Unfallversiche-
rung entfallende Prämienteil wird zur Versicherung-
steuer herangezogen. 

Zu Nummer 2 (§ 10 b VersStG) 

Zu Buchstabe a 

Die bisherigen Anwendungsvorschriften des Absat-
zes 1 finden auf noch zu verwirklichende Fälle keine 
Anwendung mehr und werden noch zu verwirkli-
chende Fälle keine Anwendung mehr und werden 
deswegen im Versicherungsteuergesetz nicht fortge-
führt. Absatz 2 wird somit Absatz 1 und an  die ab 1. Juli 
1993 geltenden Verhältnisse angepaßt. 

Die Versicherungsteuer entsteht nach § 1 Abs. 1 
VersStG in Verbindung mit § 38 der Abgabenordnung 
mit der Zahlung des Versicherungsentgelts. Zur 
Anwendung eines geänderten Steuersatzes bestimmt 

die Übergangsregelung im jetzt neu gefaßten § 10 b 
Abs. 1 Satz 1, daß der neue Steuersatz auf Versiche-
rungsentgelte anzuwenden ist, die ab dem Inkrafttre-
ten der Änderung des Steuersatzes fällig werden. Für 
die Bestimmung des anzuwendenden Steuersatzes ist 
neben der Voraussetzung der Entstehung der Steuer 
das Merkmal der Fälligkeit des Versicherungsentgelts 
erforderlich. Damit willkürliche Veränderungen von 
Entgelts-Fälligkeiten zur Steuerersparnis nicht ausge-
nutzt werden, ist Satz 2 wegen künftiger Zeitpunkte 
von Steuersatzänderungen an  die ab 1. Juli 1993 
geltenden Verhältnisse angepaßt und der neue Satz 3 
angefügt worden. 

Bei Reiseversicherungen soll der Steuersatz von 
10 vom Hundert noch bis zum 31. Dezember 1993 
weitergelten und der Steuersatz von 12 vom Hundert 
erstmals ab 1. Januar 1994 angewendet werden. Die 
Regelung ist erforderrlich, weil in diesen Fällen die 
Umstellung auf den neuen Steuersatz wegen des 
geschäftstypisch besonders gelagerten Ablaufs des 
Reiseversicherungs-Geschäfts zum 1. Juli 1993 objek-
tiv unmöglich ist. Für den Steuersatz von 15 vom 
Hundert (vgl. Artikel 31 Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a) ist 
eine Übergangsregelung für Versicherungsentgelte 
auf Reiseversicherungen, die ab dem 1. Januar 1995 
fällig werden, nicht vorgesehen. 

Zu Buchstabe b 

Der Inhalt des bisherigen Absatzes 3 ist an  die ab 
1. Juli 1993 geltenden Verhältnisse angepaßt und in 
Absatz 2 aufgenommen worden. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer I (§ 6 VersStG) 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung wird der Regelsteuersatz bei der 
Versicherungsteuer von 12 auf 15 vom Hundert 
erhöht. Versicherungsentgelte für Feuerversicherun-
gen und Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherun-
gen sind von der Erhöhung nicht betroffen, weil von 
ihnen zusätzlich 5 vom Hundert — bei öffentlich-
rechtlichen Monopolversicherern 12 vom Hundert — 
Feuerschutzsteuer erhoben wird und sie somit bereits 
mit insgesamt 15 vom Hundert-Punkten steuerlich 
belastet sind. 

Zu Buchstabe b 

Bei Gebäudeversicherungen und bei Hausratversi-
cherungen, deren Versicherungsentgelte teilweise 
bereits der Feuerschutzsteuer unterliegen, wird mit 
Rücksicht darauf, daß die Feueranteile nicht von der 
Erhöhung der Versicherungsteuer betroffen sein sol-
len, der Steuersatz bei der Gebäudeversicherung auf 
13,75 vom Hundert sowie bei der Hausratversiche-
rung auf 14 vom Hundert erhöht. 
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Der besondere Steuersatz für die Unfallversicherung 
mit Prämienrückgewähr wird im Verhältnis der Erhö-
hung des Regelsteuersatzes von 2,4 auf 3 vom Hundert 
erhöht. Die Unfallversicherung mit Prämienrückge-
währ (UPR) ist eine Mischform aus Unfallversicherung 
(Prämienteil 20 vom Hundert) und kapitalbildender 
Versicherung (Lebensversicherung, Prämienanteil 
80 vom Hundert). Nur der auf die Unfallversicherung 
entfallende Prämienteil wird zur Versicherungsteuer. 
herangezogen. 

Zu Nummer 2 (§ 10b VersStG) 

Zu Buchstaben a und b 

Die bisherigen Anwendungsvorschriften des Absat-
zes 2 finden auf noch zu verwirklichende Fälle keine 
Anwendung mehr und werden deswegen im Versi-
cherungsteuergesetz nicht fortgeführt. Durch die Auf-
hebung des Absatzes 2 ist in Absatz 1 die Angabe „ (1) " 
zu streichen. 

Zu Artikel 32 (Änderung des Feuerschutzsteuer-
gesetzes) 

Zu Absatz 1 

Durch die Änderung wird die Vorschrift an die Erhö-
hung der Versicherungsteuersätze auf 11,5 vom Hun-
dert und auf 11,6 vom Hundert angepaßt. Dadurch 
wird sichergestellt, daß die Feuerschutzsteuer nicht 
von der im Versicherungsentgelt enthaltenen Versi-
cherungsteuer berechnet wird. 

Zu Absatz 2 

Durch die Änderung wird die Vorschrift an die Erhö-
hung der Versicherungsteuersätze auf 13,75 vom 
Hundert und auf 14 vom Hundert angepaßt. Dadurch 
wird sichergestellt, daß die Feuerschutzsteuer nicht 
von der im Versicherungsentgelt enthaltenen Versi-
cherungsteuer berechnet wird. 

Zu Artikel 33 (Änderung der Versicherungsteuer

-

Durchführungsverordnung) 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch die 
Erhöhung der Steuersätze im Versicherungsteuerge-
setz (vgl. Artikel 31 Absatz 1) erforderlich ist. 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch die 
Erhöhung der Steuersätze im Versicherungsteuerge-
setz (vgl. Artikel 31 Absatz 2) erforderlich ist. 

Zu Artikel 34 (Solidaritätszuschlaggesetz 1995) 

1. Zu § 1 

Der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe ist 
eine selbständige, gesondert von der Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer zu erhebende 
Steuer (Artikel 106 Abs. 1 Nr. 6 GG). Er knüpft nur 
aus technischen Gründen an die Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer an . Die Verwaltung des Solida-
ritätszuschlags obliegt nach Artikel 108 Abs. 2 
Satz 1 GG den Landesfinanzbehörden, die insoweit 
nach Artikel 108 Abs. 3 Satz 1 GG im Auftrag des 
Bundes tätig werden. 

2. Zu § 2 

Der Kreis der Abgabenpflichtigen umfaßt alle 
unbeschränkt und beschränkt Einkommen- und 
Körperschaftsteuerpflichtigen. Damit ist die sub-
jektive Steuerpflicht bei dem Solidaritätszuschlag 
die gleiche wie bei der Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer. Dies entspricht dem Wesen des Soli-
daritätszuschlags. Dies entspricht dem Wesen des 
Solidaritätszuschlags. 

3. Zu § 3 

Die Vorschrift bestimmt die Bemessungsgrundlage 
des Solidaritätszuschlags und die zeitliche Anwen-
dung des Gesetzes. 

a) Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Der Solidaritätszuschlag bemißt sich nach der 
festgesetzten Einkommen- oder Körperschaft-
steuer, verringert um die anzurechnende Kör-
perschaftsteuer. Die Verringerung der Bemes-
sungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag 
um die anzurechnende Körperschaftsteuer be-
wirkt, daß das Einkommen der in das Anrech-
nungsverfahren einbezogenen Körperschaften 
im Falle seiner Ausschüttung nicht mehrfach 
dem Solidaritätszuschlag unterworfen wird. Die 
Bemessung des Solidaritätszuschlags nur nach 
einer positiven Einkommensteuer verhindert, 
daß infolge einer Körperschaftsteuer-Minde-
rung oder einer anzurechnenden Körperschaft-
steuer ein negativer Zuschlag festgesetzt wer-
den müßte. 

Der Solidaritätszuschlag stellt eine bei der Ein-
kommensermittlung nicht abziehbare Ausgabe 
dar. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 bestimmt, daß Bemessungsgrund-
lage für die Vorauszahlungen zum Solidaritäts-
zuschlag die für die Veranlagungszeiträume ab 
1995 zu leistenden Vorauszahlungen zur Ein-
kommensteuer oder Körperschaftsteuer sind. In 
den Fällen des § 49 Abs. 3 KStG (abweichendes 
Wirtschaftsjahr) sind die Vorauszahlungen auf 
den Solidaritätszuschlag ggf. bereits während 
des Jahres 1994 zu leisten. 
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Zu Nummern 3 bis 5 

In den Fällen, in denen die Einkommensteuer 
bzw. die Körperschaftsteuer durch einen Steuer-
abzug erhoben wird, fehlt es bei der Einkom-
mensteuer an einer festgesetzten Einkommen 
steuer und bei der Körperschaftsteuer an einer 
festgesetzten Körperschaftsteuer. Deshalb müs-
sen für diese Fälle die Bemessungsgrundlagen 
anderweitig bestimmt werden. Das geschieht 
durch die Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 5. 
Da der Solidaritätszuschlag ab 1. Januar 1995 
erhoben werden soll, ist Bemessungsgrundlage 
bei Arbeitnehmern grundsätzlich die Lohn-
steuer, die ab diesen Zeitpunkt zu erheben ist 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3), beim Steuerabzug vom 
Kapitalertrag die ab diesem Zeitpunkt einzube-
haltende Kapitalertragsteuer oder der einzu-
behaltende Zinsabschlag (§ 3 Abs. 1 Nr. 4) 
und beim Steuerabzug bei beschränkt Steuer-
pflichtigen nach § 50 a EStG der ab diesem Zeit-
punkt einzubehaltende Steuerabzugsbetrag (§ 3 
Abs. 1 Nr. 5). 

b) Zu Absatz 2 

Bei der Berechnung des Solidaritätszuschlags 
soll die Bemessungsgrundlage um die Abzüge 
nach § 51 a Abs. 2 EStG nicht gekürzt werden. 

4. Zu §4 

Die Vorschrift regelt den für den Solidaritätszu-
schlag maßgebenden Vomhundertsatz. 

5. Zu § 5 

In Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung ist oft vorgesehen, daß Steuern vom 
Einkommen, z. B. eine im Wege des Quellenab-
zugs erhobene Kapitalertragsteuer, ermäßigt wer-
den. § 5 ordnet an, daß sich diese Ermäßigung 
zunächst auf den Solidaritätszuschlag auswirken 
soll. Hierdurch wird vermieden, daß das den Län-
dern und Gemeinden zufließende Steueraufkom-
men durch die Einführung des Solidaritätszu-
schlags in diesen Fällen geschmälert wird. 

Zu Artikel 35 (Änderung des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern) 

Dieser Artikel enthält die für die Zeit bis Ende 1994 im 
Länderfinanzausgleich sowie bei den Bundesergän-
zungszuweisungen vorgesehenen Änderungen. 

Zu Nummer 1 

Die Regelung sieht die ersatzlose Aufhebung der im 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 
1992 (BVerfGE 86, 148 [250 ff.]) für verfassungswidrig 
erklärten Vorschrift über die sog. Ländersteuergaran

- tie (§ 10 Abs. 3 FAG) mit Wirkung ab dem Ausgleichs-
jahr 1991 vor, das bisher noch nicht endgültig abge-
rechnet worden ist. 

Die Vorschrift über die sog. Ländersteuergarantie 
(§ 10 Abs. 3) im Länderfinanzausgleich bestimmte, 
daß die aufgrund eines umfassenden, Länder- und 
Gemeindesteuereinnahmen berücksichtigenden Fi-
nanzkraftvergleichs ermittelten Ausgleichsbeiträge 
und -zuweisungen der einzelnen Länder anhand einer 
nur auf die Ländersteuereinnahmen (ohne Gemeinde-
steuereinnahmen) abstellenden Korrekturrechnung 
derart erhöht oder vermindert werden, daß einerseits 
jedes ausgleichsberechtigte Land im Ergebnis minde-
stens 95 vom Hundert der durchschnittlichen Steuer-
einnahmen und der Einnahmen aus der bergrechtli-
chen Förderabgabe der Länder erreicht und anderer-
seits kein ausgleichspflichtiges Land unter 100 vom 
Hundert des Länderdurchschnitts dieser Einnahmen 
fällt. 

Der Entwurf sieht die ersatzlose Streichung des § 10 
Abs. 3 vor, weil die Ländersteuergarantie vom Grund-
gedanken des im Finanzausgleichsgesetz angelegten 
umfassenden Finanzkraftausgleichs abweicht und 
deshalb einen Fremdkörper im Finanzausgleichssy-
stem darstellt. Sie ist für einen angemessenen Finanz-
kraftausgleich unter den Ländern nicht erforderlich 
und trägt zu einer erheblichen Komplizierung des 
Länderfinanzausgleichs bei. Von dem Versuch einer 
verfassungskonformen Neufassung des § 10 Abs. 3 
wird auch im Interesse einer Verbesserung der Trans-
parenz des Finanzausgleichssystems abgesehen, zu-
mal die in der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts bezeichneten Anforderungen an eine solche 
Neufassung (Erhaltung der Finanzkraft-Reihenfolge 
der Länder und des Regelungsziels eines angemesse-
nen Ausgleichs sowie Orientierung an den Erforder-
nissen der Normenklarheit und -verständlichkeit) 
schwerlich zu erreichen sein dürften. 

Zu Nummer 2 

Das geltende Recht regelt Bundesergänzungszuwei-
sungen zugunsten der finanzschwachen alten Länder 
in § 11 a bisher nur bis einschließlich 1993. Der 
Gesetzentwurf verlängert grundsätzlich das geltende 
Recht in das Jahr 1994. Allerdings wird dabei das auf 
2 vom Hundert des Umsatzsteueraufkommens im 
alten Bundesgebiet festgelegte Gesamtvolumen der 
Bundesergänzungszuweisungen um 300 Mio. DM 
gekürzt, um zu verhindern, daß die nach Abzug der 
Vorabbeträge (§ 11 a Abs. 3) verbleibenden finanz-
kraftorientierten Fehlbetrags-Bundesergänzungs-
zuweisungen über die voraussichtliche Summe der 
sich nach Länderfinanzausgleich ergebenden Fehlbe-
träge zur länderdurchschnittlichen Finanzkraft (Aus-
gleichsmeßzahl) hinaus anwachsen. Diese Kürzung ist 
zur Vermeidung einer Verletzung des verfassungs-
rechtlichen Nivellierungsverbots erforderlich. Das 
Nivellierungsverbot schließt es aus, die Finanzkraft 
der finanzschwachen Länder mit der Begründung 
unterdurchschnittlicher Steuereinnahmen durch 
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen über 
den Länderdurchschnitt hinaus anzuheben. 
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Zu Buchstabe a 

Durch die Regelung wird das Gesamtvolumen der 
Bundesergänzungszuweisungen im Jahr 1994 auf 
2 vom Hundert des Umsatzsteueraufkommens im 
alten Bundesgebiet abzüglich 300 Mio. DM festge-
setzt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich hier um Folgeänderungen, die sicher-
stellen, daß auf die Bundesergänzungszuweisungen 
bis 1994 — wie bisher — vierteljährliche Abschlags-
zahlungen geleistet werden. 

Zu Artikel 36 (Gesetz über den Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern 
(Finanzausgleichsgesetz — FAG)) 

Dieser Artikel enthält die für die Zeit ab 1995 vorge-
sehene Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes, 
durch die nach Auslaufen der Leistungen des Fonds 
"Deutsche Einheit" und der in Artikel 7 Abs. 3 des 
Einigungsvertrags vorgesehenen Ausnahmeregelung 
zu Artikel 107 Abs. 2 Grundgesetz der Länderfinanz-
ausgleich unter Einbeziehung der neuen Länder als 
gesamtdeutscher Finanzausgleich neu geordnet 
wird. 

Zu § 1 

Zu Absatz 1 

Satz 1 regelt die Anteile von Bund und Ländern an der 
Umsatzsteuer nach Artikel 106 Abs. 3 und 4 Grundge-
setz. Im Hinblick auf die im Föderalen Konsolidie-
rungsprogramm vom Bund übernommenen erhebli-
chen zusätzlichen primären Zahlungslasten vor allem 
zugunsten der neuen Länder und ihrer Gemeinden 
sowie zur Bewältigung der finanziellen Erblasten der 
ehemaligen DDR und unter Berücksichtigung der ab 
1995 zu ändernden Lastentragung an der Finanzie-
rung der Europäischen Gemeinschaften ist das Betei-
ligungsverhältnis von Bund und Ländern an der 
Umsatzsteuer zu korrigieren. 

Bei einer Veränderung um 4 vom Hundert-Punkte 
zugunsten des Bundes stünden dem Bund 67 vom 
Hundert und den Ländern 33 vom Hundert vom 
Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Diese Anteile sind 
weiter zu verändern um die gegenüber 1994 entste-
henden Zusatzlasten beim Anteil der Bundesrepublik 
Deutschland an  den BSP- und Mehrwertsteuereigen-
mitteln der Europäischen Gemeinschaften, die ab 
1995 gemeinsam von Bund und Ländern im vorbe-
zeichneten Verteilungsverhältnis zu tragen sind. Wer-
den die vom Bundesministerium der Finanzen 
geschätzten Zusatzlasten von 3,0 Mrd. DM 1995 und 
6,3 Mrd. DM 1996 zugrundegelegt, ergeben sich die in 
Satz 1 aufgeführten Anteile am Umsatzsteueraufkom-
men. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
künftigen gleichmäßigen Anlastung des nationalen 

Finanzierungsbeitrags zu den Europäischen Gemein-
schaften im Bundesstaat hat die Bundesregierung 
diese Problematik zum Gegenstand der Beratungen 
der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bun-
destag und Bundesrat gemacht. 

Durch Satz 2 wird eine bisher in § 17 Abs. 1 enthaltene 
klarstellende Regelung über die Maßgeblichkeit des 
Kassenwirksamkeitsprinzips für die vertikale Umsatz-
steuerverteilung der besseren Verständlichkeit des 
Gesetzes wegen in die Regelung der vertikalen 
Umsatzsteuerverteilung übernommen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht der bisherigen Regelung über die 
Verteilung der Mitfinanzierungsbeiträge der alten 
Länder zu den aus dem Bundeshaushalt geleisteten 
Schuldendienstzuschüssen an den Fonds „Deutsche 
Einheit" mit folgender Einschränkung: Im Hinblick 
auf die in der Neuregelung geänderte ho rizontale 
Umsatzsteuerverteilung in § 2 sowie aus Gründen der 
Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens ist vorge-
sehen, den von den alten Ländern insgesamt zu 
erbringenden Mitfinanzierungsbeitrag, der sich für 
1995 und die Folgejahre auf 4,75 Mrd. DM jährlich 
beläuft, auf die einzelnen alten Länder künftig in 
vollem Umfang nach der Einwohnerzahl aufzuteilen. 
Die Schuldendienstzuschüsse und die Beiträge der 
alten Länder hierzu sind bereits nach geltendem Recht 
solange fortzusetzen, bis die Schulden des Fonds 
getilgt sind. 

Zu § 2 

Nach der Neufassung des § 2 erfolgt die ho rizontale 
Umsatzsteuerverteilung künftig ausschließlich nach 
dem Maßstab der Einwohnerzahl der Länder am 
30. Juni des Ausgleichsjahres. 

Die in Artikel 107 Abs. 1 Satz 4 Grundgesetz eröffnete 
Möglichkeit, für höchstens ein Viertel des Länder-
anteils an der Umsatzsteuer eine Verteilung nach 
Steuerkraftgesichtspunkten vorzusehen (sog. Ergän-
zungsanteile), wird danach künftig nicht mehr wahr-
genommen. Ein steuerkraftbezogener horizontaler 
Umsatzsteuerausgleich stellt lediglich eine Vorstufe 
des Länderfinanzausgleichs dar, deren Verteilungs-
kriterien von denjenigen des Länderfinanzausgleichs 
abweichen, wobei die Verteilungsergebnisse des 
Umsatzsteuerausgleichs im anschließenden Länder-
finanzausgleich wieder korrigiert werden. Angesichts 
der zunächst noch sehr erheblichen Steuerkraftunter-
schiede zwischen alten und neuen Ländern hätte die 
Aufrechterhaltung des bisherigen Umsatzsteueraus-
gleichs in einem gesamtdeutschen Ausgleichssystem 
West-Ost-Umschichtungen in Höhe zweistelliger Mil-
liardenbeträge zur Folge. Der größte Teil des Länder-
finanzausgleichs würde zunächst über den Umsatz-
steuerausgleich vorgenommen. Dem anschließenden 
Länderfinanzausgleich käme im wesentlichen nur 
noch die Funktion zu, diese Verteilungsergebnisse zu 
korrigieren. Es erscheint deshalb ausgleichssystema-
tisch überzeugender und als Dauerregelung geeigne- 
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ter, den Länderfinanzausgleich von vornherein auf 
einer einzigen Ausgleichsstufe nach den hierfür von 
der Verfassungsrechtsprechung entwickelten Krite-
rien vorzunehmen. Die wesentlichen Systemgedan-
ken des gesamtdeutschen Länderfinanzausgleichs 
kommen damit klarer als bisher zum Ausdruck und 
die Transparenz der Wirkungen des Ausgleichs-
systems wird verbessert. 

Zu § 3 

Die Vorschrift über die Verteilung der Gewerbe-
steuerumlage unter den Ländern entspricht dem gel-
tenden Recht. 

Zu § 4 

Der Wortlaut der Vorschrift über die Ausgleichslei-
stungen im Länderfinanzausgleich entspricht dem 
geltenden Recht. 

Zu § 5 

Die Vorschrift regelt, welche Länder ausgleichspflich-
tig und welche ausgleichsberechtigt sind. Nach 
Absatz 2 Satz 1 hängt abweichend vom geltenden 
Recht die Ausgleichspflicht nicht mehr von den 
Finanzkraftverhältnissen des Ausgleichsjahres, son-
dern von denjenigen eines dem Ausgleichsjahr um 
zwei Jahre vorausgehenden Referenzjahres ab. Sinn 
dieser Regelung ist die Einschränkung negativer 
Anreizeffekte des Länderfinanzausgleichs für die 
Länder, deren Interesse an  einer vollen Ausschöpfung 
ihrer Steuerquellen gemindert wird, wenn zusätzliche 
Steuereinnahmen im Ausgleichsjahr zu einem Rück-
gang der Ausgleichszuweisungen bzw. zu einer Erhö-
hung des Ausgleichsbeiträge führen. Durch die zeit-
versetzte Bemessung der Ausgleichsleistungen ent-
steht für jedes Land ein Anreiz, möglichst hohe 
Steuereinnahmen zu erzielen, weil Steuermehrein-
nahmen erst zwei Jahre später zu Veränderungen der 
Finanzausgleichsleistungen führen und dem jeweili-
gen Land die in der Zwischenzeit erzielten Steuer-
mehreinnahmen verbleiben. Für die Neuregelung 
war auch der Gedanke einer Verbesserung der Pla-
nungssicherheit der einzelnen Länder maßgebend, 
weil der Finanzausgleich danach künftig von vornher-
ein auf der Basis des bereits vor dem Ausgleichsjahr 
feststehenden Ist-Aufkommens des Referenzjahres 
durchgeführt werden kann und somit die Höhe der 
Finanzausgleichsleistungen bereits vor Beginn des 
Ausgleichsjahres feststeht. Für die Jahre 1995 und 
1996 ist in Satz 2 eine Übergangsregelung vorgese-
hen. 

Zu den §§6 bis 9 

Die in diesen Vorschriften enthaltenen Regelungen zu 
den Bestimmungsgrößen Finanzkraftmeßzahl und 
Ausgleichsmeßzahl, zur Abgrenzung der ausgleichs-
relevanten Einnahmen der Länder und der Gemein-

den sowie der für die Berechung der Ausgleichsmeß-
zahlen maßgeblichen Einwohnerzahlen (einschließ-
lich der Einwohnergewichtungen beim Ausgleich der 
Ländereinnahmen und beim Ausgleich der Gemein-
deeinnahmen) entsprechen inhaltlich dem geltenden 
Recht mit folgenden Ausnahmen: Für die Berechnun-
gen wird nicht mehr auf die Verhältnisse des Aus-
gleichsjahres, sondern ab 1997 auf diejenigen des 
dem Ausgleichsjahr um zwei Jahre vorausgehenden 
Referenzjahres abgestellt. Für die Jahre 1995 und 
1996 gilt eine Übergangsregelung. Außerdem wird 
Berlin in § 9 Abs. 2 als neuer Stadtstaat im Länder-
finanzausgleich in die Stadtstaaten-Einwohnerwer-
tung bei der Ermittlung der Meßzahlen zum Ausgleich 
der Landeseinnahmen — wie Bremen und Hamburg 
— mit einem Gewichtungsfaktor von 135 vom Hun-
dert einbezogen. Ferner entfällt die Hafenlastabgel-
tung nach dem bisherigen § 7 Abs. 3. Die bisherigen 
Regelungen in § 8 über die Einbeziehung der Gemein-
desteuereinnahmen in den Finanzausgleich sind im 
wesentlichen unverändert geblieben, da sie nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 
1992 (BVerfGE 86, 148 [225ff.]) zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgrund zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht vorhandener Ergebnisse eingehender 
empirischer Untersuchungen näher überprüft werden 
sollen. 

Zu § 10 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz legt die Formel für die Berechnung der 
Ausgleichszuweisungen an die ausgleichsberechtig-
ten Länder im horizontalen Länderfinanzausgleich 
fest. Die Formel entspricht in ihrer Struktur dem 
geltenden § 10 Abs. 1, weicht jedoch hinsichtlich der 
quantitativen Ausgestaltung sowie durch die Einfüh-
rung einer sog. „toten" Zone im Bereich zwischen 99 
und 100 vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl vom 
geltenden Recht ab. 

Die Vorschrift ist im Zusammenhang mit dem in § 11 
Abs. 1 geregelten sog. Fehlbetrags-Bundesergän-
zungszuweisungen zu sehen. Beide Regelungen 
zusammen stellen sicher, daß jedes Land durch hori-
zontale Ausgleichszuweisungen und Fehlbetrags

-

Bundesergänzungszuweisungen zusammen eine 
Mindestfinanzkraft von 95 vom Hundert der länder-
durchschnittlichen Finanzkraft (Ausgleichsmeßzahl) 
erreicht. 

Zur Erreichung dieses Ziels tragen die horizontalen 
Ausgleichszuweisungen zu drei Vierteln, die Fehlbe-
trags-Bundesergänzungszuweisungen zu einem Vier-
tel bei. Rechnerisch wird dieses Gesamtergebnis 
dadurch erreicht, daß durch ho rizontale Ausgleichs-
zuweisungen die an  85 vom Hundert der Ausgleichs-
meßzahl fehlenden Beträge zu 75 vom Hundert, die 
von 85 bis 100 vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl 
fehlenden Beträge zu 50 vom Hundert aufgefüllt und 
diese horizontalen Zuweisungen um Fehlbetrags

-

Bundesergänzungszuweisungen (§ 11 Abs 1) in Höhe 
von einem Drittel der horizontalen Ausgleichszuwei-
sungen ergänzt werden. 
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Im Ergebnis werden so 100 vom Hundert der an 85 
vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl fehlenden 
Beträge und zwei Drittel der von 85 bis 100 vom 
Hundert der Ausgleichsmeßzahl fehlenden Be träge 
aufgefüllt. 

Für horizontale Ausgleichszuweisungen und Fehlbe-
trags-Bundesergänzungszuweisungen gilt gleicher-
maßen, daß für die Berechnung ihrer Höhe zwar auf 
die bis zu 100 vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl 
fehlenden Be träge abgestellt wird, aber die Zuwei-
sungen insoweit gekürzt werden, als sie eine über 
99 vom Hundert der Ausgleichsmeßzahl hinausge-
hende Hebung der Finanzkraft der Empfängerländer 
herbeiführen würden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, daß die horizontalen Ausgleichs-
zuweisungen nach Absatz 1 von allen Ländern, deren 
Finanzkraft die länderdurchschnittliche Finanzkraft 
(Ausgleichsmeßzahl) überschreitet, über Ausgleichs-
beiträge finanziert werden, die nach einem für alle 
Lander einheitlichen proportionalen Hundertsatz von 
den Überschüssen dieser Länder berechnet werden. 
Die Finanzierungslast im horizontalen Länderfinanz-
ausgleich wird damit entsprechend der jeweiligen 
Höhe der Überschüsse pro Einwohner gleichmäßig 
auf alle Länder verteilt. Die nach dem bisherigen § 10 
Abs. 2 zwischen 100 vom Hundert und 102 vom 
Hundert der Ausgleichsmeßzahl bestehende aus-
gleichsfreie Zone sowie die bisherige progressive 
Berechnung der Ausgleichsbeiträge werden durch ein 
erheblich einfacheres, die Lasten gleichmäßig auf alle 
Zahlerländer verteilendes und damit zugleich hohe 
Grenzbelastungen einzelner Zahlerländer vermei-
dendes Berechnungssystem ersetzt. Sinn dieser Neu-
regelung ist es, eine Überforderung einzelner Zahler-
länder zu vermeiden und zugleich die von hohen 
Grenzbelastungen bei einzelnen Zahlerländern aus-
gehenden negativen Anreizeffekte im Interesse einer 
Stärkung des Interesses aller Länder an  der effizienten 
Ausschöpfung der eigenen örtlichen Steuerquellen 
künftig auszuschließen. 

Zu § 11 

Zu Absatz I 

Dieser Absatz bestimmt die Höhe der nach Finanz-
kraftgesichtspunkten verteilten sog. Fehlbetrags-
Bundesergänzungszuweisungen in Übereinstim-
mung mit Artikel 107 Abs. 2 Satz 3 Grundgesetz durch 
Anknüpfung an die nach Durchführung des Länder-
finanzausgleichs bei den finanzschwachen Ländern 
verbleibenden Fehlbeträge zur länderdurchschnitt-
lichen Finanzkraft (Ausgleichsmeßzahl). Damit ist 
im gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich ausge-
schlossen, daß die Finanzkraft finanzschwacher Län-
der durch Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisun-
gen unter Verstoß gegen das verfassungsrechtliche 
Nivellierungsverbot über die länderdurchschnittliche 
Finanzkraft hinaus angehoben werden kann, wie dies 
im geltenden 'Recht durch die dynamisierte Koppe-

lung des Gesamtvolumens der Ergänzungszuweisun-
gen an die Entwicklung des Umsatzsteueraufkom-
mens (§ 11 a Abs. 1) möglich ist. Hinsichtlich der 
Grundgedanken der Bemessung der Fehlbetrags-
Bundesergänzungszuweisungen im Zusammenhang 
mit den horizontalen Ausgleichszuweisungen vgl. die 
Begründung zu § 10 Abs. 1. 

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz regelt Übergangshilfen zugunsten der 
finanzschwächeren alten L ander zur Erleichterung 
der Umstellung auf die im gesamtdeutschen Länder-
finanzausgleich geänderten Finanzkraftverhältnis-
se gegenüber dem bisher unter den alten Ländern 
durchgeführten Finanzausgleich. Alte Länder, deren 
Finanzkraft im gesamtdeutschen Ländervergleich in 
der Nähe der länderdurchschnittlichen Finanzkraft 
liegt, können im gesamtdeutschen Länderfinanzaus-
gleich nur erheblich geringere Ausgleichszuweisun-
gen bzw. Bundesergänzungszuweisungen erhalten 
als in einem auf die alten Länder beschränkten 
Finanzausgleichssystem, soweit sie nicht bereits zu 
den Zahlerländern gehören. Der verfassungsrechtli-
che Grundsatz der Verhältnismäßigkeit rechtfertigt es 
jedoch, den Übergang vom getrennten Länderfinanz-
ausgleich zwischen den alten Ländern zu dem 
gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich abzumil-
dern, um abrupte erhebliche Mindereinnahmen bei 
einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz ist eine Ausprägung des allgemei-
nen Rechtsstaatsprinzips, dessen Geltung nicht auf 
bestimmte Rechtsgebiete eingeschränkt bleibt (vgl. 
BVerfGE 76, 256 [359]). 

Nach der Regelung in Absatz 2 erhalten alte L ander 
unabhängig davon, ob sie im gesamtdeutschen Län-
derfinanzausgleich zu den ausgleichspflichtigen oder 
ausgleichsberechtigten Ländern gehören, in den 
Jahren 1995 bis 1999 sog. Übergangs-Bundesergän-
zungszuweisungen, um zu verhindern, daß ihre 
Finanzkraft nach Durchführung des gesamtdeutschen 
Länderfinanzausgleichs und unter Berücksichtigung 
der Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen 
nach Absatz 1 hinter einem bestimmten Hundertsatz 
des Finanzkraftdurchschnitts der alten Länder (Über-
gangs-Garantie-Satz) zurückbleibt. Im Jahr 1995 wird 
danach allen alten Ländern 99 vom Hundert des 
Finanzkraftdurchschnitts der alten Länder garantiert. 
Dieser Übergangs-Garantie-Satz vermindert sich 
jährlich um 1 vom Hundert und be trägt somit 1999, im 
Endjahr der Übergangsregelung, 95 vom Hundert. 

Zu Absatz 3 

Nach diesem Absatz erhalten die neuen Länder (ein-
schließlich Berlin) zur Deckung ihres allgemeinen 
Finanzbedarfs unter Berücksichtigung ihrer struk-
turellen Sonderlasten aus der früheren Teilung 
Deutschlands und der hiermit in Zusammenhang 
stehenden Entwicklungsunterschiede zu den alten 
Ländern in den Jahren 1995 bis 2004 Sonderbedarfs

-

Bundesergänzungszuweisungen nach Artikel 107 
Abs. 2 Satz 3 Grundgesetz. Diese Zuweisungen sind 
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gemäß Artikel 107 Abs. 2 Grundgesetz nicht an 
bestimmte Verwendungszwecke gebunden. 

Im Jahr 1995 belaufen sich diese Ergänzungszuwei-
sungen auf 22,5 Mrd. DM. In jedem der folgenden 
Jahre vermindert sich ihr Volumen schrittweise um 
10 vom Hundert des Anfangsbetrags, da die Rechtfer-
tigung für diese Anpassungshilfen mit fortschreiten-
der Angleichung der Wirtschafts- und Finanzbedin-
gungen zwischen neuen und alten Länder im Zeitab-
lauf abnimmt. 

Die Verteilung der Sonderbedarfs-Bundesergän-
zungszuweisungen auf die einzelnen neuen Länder 
(einschließlich Berlin) erfolgt nach der Einwohnerzahl 
am 30. Juni des dem Ausgleichsjahr jeweils vorausge-
henden Jahres. Die Anknüpfung an  die Einwohner-
zahl beruht auf der Überlegung, daß sich die struktu-
rellen Sonderlasten der neuen Länder auf eine große 
Vielzahl sehr unterschiedlicher Bereiche staatlicher 
und kommunaler Aufgabenbereiche beziehen und 
alle neuen Länder in etwa gleich betroffen sind. Die 
Berücksichtigung der Bevölkerung Gesamtberlins 
trägt dem Gesichtspunkt Rechnung, daß Berlin auch 
für den Westteil der Stadt infolge des Zusammen-
wachsens der ehemals geteilten Stadt, etwa im 
Bereich des Verkehrswesens, Sonderlasten zu tragen 
hat. 

Zu Absatz 4 

Dieser Absatz regelt die nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 27. Mai 1992 (BVerfGE 86, 
148 [258 ff.]) gebotenen Sanierungshilfen zur Stabili-
sierung der Haushaltswirtschaft Bremens und des 
Saarlandes. Diese Hilfen werden in der Zeit von 1995 
bis 1999 in der Form von Sonder-Bundesergänzungs-
zuweisungen geleistet. Die Mitfinanzierung dieser 
gemeinsamen Hilfsaktion zur Überwindung der 
extremen Haushaltsnotlage Bremens und des Saar-
landes durch die anderen Glieder der bundesstaatli-
chen Gemeinschaft erfolgt im Zusammenhang mit der 
Festsetzung der Anteile des Bundes und der Länder an 

 der Umsatzsteuer nach § 1 Abs. 1. 

Die Sanierungshilfen nach diesem Gesetz müssen 
durch Eigenleistungen der Sanierungsländer nach 
den Maßgaben des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts ergänzt werden. Grundgedanke des Sanie-
rungskonzepts ist es, durch unmittelbare Verwen-
dung der Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 
zur Tilgung der Schulden Bremens und des Saarlan-
des und den hierdurch in den Folgejahren bewirkten 
Rückgang der Zinsausgaben in den jeweiligen Lan-
deshaushalten Finanzierungsspielräume zu schaffen, 
die die Sanierungsländer zur Finanzierung wirt-
schafts- und finanzkraftstärkender Investitionen oder 
zur Rückführung ihrer Nettokreditaufnahme nutzen. 
Der Zuwachs der im Haushaltsplan der beiden Länder 
jeweils veranschlagten Ausgaben wird dabei in den 
Jahren 1994 bis 1999 gegenüber dem jeweiligen 
Vorjahr auf höchstens 3 vom Hundert beschränkt. Die 
Sanierungsländer berichten dem Bundesministerium 
der Finanzen sowie den Obersten Finanzbehörden 
der anderen Länder jährlich bis Ende Ap ril des 
Folgejahres über die Verwendung der Sanierungshil-

fen sowie über die bei der Haushaltsstabilisierung 
erzielten Fortschritte. 

Das Volumen der zur Haushaltsstabilisierung einge-
setzten Finanzmittel ist auf eine im Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 27. Mai 1992 (BVerfGE 86, 
148 [263]) bezeichnete Größenordnung festgesetzt 
worden. Da die Haushaltsentwicklung bei den Sanie-
rungsländern sowie bei den anderen Ländern nicht 
mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, läßt sich im 
voraus nicht bestimmen, in welchem Jahr Bremen und 
das Saarland durch die Sanierungshilfen und ihre 
eigenen Konsolidierungsanstrengungen wieder an 
die Haushaltsentwicklung der anderen Länder heran-
geführt sein werden. Deshalb ist vorgesehen, daß 
Bund und Länder gemeinsam im Jahr 1998 überprü-
fen, ob zur Haushaltsstabilisierung Bremens und des 
Saarlandes weitere Sanierungshilfen erforderlich 
sind. Der vorgesehenen Aufteilung der Sanierungslei-
stungen liegt der Gedanke zugrunde, daß beide 
Länder in ihrer Haushaltswirtschaft gleichmäßig 
Anschluß an die Ländergesamtheit finden sollen. Bei 
der gewählten Verteilung wird dieses Ziel nach den 
zugrundeliegenden Modellrechnungen erreicht, da 
die Belastungsquoten beider Länder (einschließlich 
ihrer Gemeinden) nach dem Sanierungszeitraum 
übereinstimmen. Unterschiede zu der Modellrech-
nung des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich 
daraus, daß der aktuelle Datenstand von den damali-
gen Annahmen des Bundesverfassungsgerichts ab-
weicht. 

Zu Absatz 5 

Nach diesem Absatz werden die Bundesergänzungs-
zuweisungen wie bisher in vierteljährlichen Raten 
gezahlt. 

Zu § 12 

Nach Absatz 1 sind die Bundesergänzungszuweisun-
gen im Bundeshaushalt wie bisher bei den Einnahmen 
darzustellen. Absatz 2 weist auf die sich nach dem 
Grundgesetz ergebende Verpflichtung der Länder für 
die Sicherstellung einer ausreichenden Finanzaus-
stattung der Kommunen hin. Die Bundesregierung 
geht davon aus, daß die Ausgleichsleistungen der 
Länder im horizontalen Finanzausgleich und die Bun-
desergänzungszuweisungen im kommunalen Finanz-
ausgleich angemessen berücksichtigt werden. 

Zu § 13 

Der Vollzug der Umsatzsteuerverteilung während des 
Ausgleichsjahres entspricht weitgehend dem bisheri-
gen Recht. 

Absatz 1 bestimmt für den Vollzug im Ausgleichsjahr 
als vorläufige Länderanteile an der Umsatzsteuer 
nach § 2 diejenigen im Jahreszeitraum, der am 
30. September des vorausgehenden Jahres endet. 
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Absatz 2 sieht vor, daß der Länderanteil an der 
Einfuhrumsatzsteuer wie bisher den Ländern vom 
Bund in monatlichen Teilbeträgen überwiesen wird. 
Dies soll am 20. eines jeden Monats erfolgen und nicht 
mehr am 15. 

Zu § 14 

Ab 1997 sind die horizontalen Ausgleichsleistungen 
und die Fehlbetrags- und Übergangs-Bundesergän-
zungszuweisungen des Ausgleichsjahres nach den 
Finanzkraftverhältnissen des dem Ausgleichsjahr um 
zwei Jahre vorausgehenden Rechnungsjahres (Refe-
renzjahr) zu bestimmen. Die Ausgleichszuweisungen 
und Ausgleichsbeiträge nach § 10 und die Bundes-
ergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 2 
stehen somit ab 1997 mit Beginn des Ausgleichsjahres 
fest. Der Vollzug kann damit einfacher als nach 
bisherigem Recht geregelt werden. 

Nach Absatz 1 werden die Ausgleichsleistungen nach 
§ 10 sowie die Fehlbetrags- und Übergangs-Bundes-
ergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 2 durch 
Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen mit Zustimmung des Bundesrates festgestellt. 
Für die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisun-
gen und die Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 
nach § 11 Abs. 3 und 4 bedarf es einer entsprechenden 
Festsetzung durch Rechtsverordnung nicht, weil sich 
ihre Höhe unmittelbar aus dem Gesetz ergibt. 

Absatz 2 legt vorläufige Bemessungsgrundlagen für 
den Fall fest, daß die für die Feststellung nach Absatz 1 
erforderlichen Daten vor Beginn des Ausgleichsjahres 
noch nicht vorliegen. Insbesondere ist damit auch der 
Vollzug in den Übergangsjahren 1995 und 1996 
geregelt. 

Zu § 15 

Der Zahlungsverkehr während des Ausgleichsjahres 
entspricht bisherigem Recht. 

Nach Absatz 1 wird der Umsatzsteuerausgleich und 
der Finanzausgleich unter den Ländern während des 
Ausgleichsjahres durch Zu- oder Abschläge auf die 
Ablieferung des Bundesanteils an der von L andes-
finanzbehörden verwalteten Umsatzsteuer geregelt. 
Über den Bundesanteil an  der von Landesfinanzbe-
hörden verwalteten Umsatzsteuer hinausgehende 
Umverteilungsansprüche einzelner Länder werden 
durch monatliche Überweisungen des Bundesmini-
steriums der Finanzen gedeckt. Umgekehrt sind die 
über dem Aufkommen der von Landesfinanzbehör-
den verwalteten Umsatzsteuer liegenden Verpflich-
tungen einzelner Länder von diesen durch monatliche 
Überweisungen an  das Bundesministerium der Finan-
zen auszugleichen. 

In Absatz 2 sind vierteljährliche Zwischenabrechnun-
gen vorgesehen; Unterschiede zwischen dem vorläu-
figen Vollzug und den Ergebnissen der Zwischenab-
rechnungen sind auszugleichen. 

Absatz 3 ermächtigt das Bundesministerium der 
Finanzen wie bisher dazu, Einzelheiten des vorläu-

figen Vollzugs und Zahlungsverkehrs während des 
Ausgleichsjahres durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu regeln. 

Zu § 16 

Nach Ablauf des Ausgleichsjahres wird die endgül-
tige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer, die 
endgültige Höhe der Ausgleichszuweisungen und 
Ausgleichsbeiträge und die endgültige Höhe der 
Fehlbetrags- und Übergangs-Bundesergänzungszu-
weisungen durch Rechtsverordnung des Bundesmini-
steriums der Finanzen mit Zustimmung des Bundes-
rates festgestellt. Unterschiede gegenüber vorläufi-
gen Zahlungen sind auszugleichen. 

Zu § 17 

Die Regelung entspricht bisherigem Recht. Das Bun-
desministerium der Finanzen unterstützt die Länder 
beim Vollzug der Umsatzsteuerverteilung und des 
Länderfinanzausgleichs als Clearing-Stelle. Hierbei 
haben die Länder laufend mitzuwirken. 

Zu Artikel 37 (Gesetz über ein Infrastruktur-
programm Wirtschaft Ost) 

Dieser Artikel sieht die Gewährung von Finanzhilfen 
an die neuen Bundesländer vor. 

Zu § 1 

Die Vorschrift legt das Volumen des Infrastrukturpro-
gramms Wirtschaft Ost fest. Im Interesse einer langfri-
stig kalkulierbaren Haushalts- und Ausgabenwirt-
schaft wird das jährliche Volumen der Finanzhilfen 
vorab gesetzlich auf 10 Mrd. DM festgelegt. Die 
Mittelverwendung wird in einer mit den neuen Län-
dern abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung 
geregelt. 

Zu § 2 

Die Vorschrift regelt die Gesamtlaufzeit des Pro-
gramms. Die neuen Länder sollen bei ihren Investi-
tionsplanungen auf eine stetige, langfristige Unter-
stützung durch den Bund rechnen können. Für die 
Finanzhilfen ist deshalb ein Zeitraum von zehn Jahren 
vorgesehen. 

Zu § 3 

Die Regelung in Absatz 1 sieht vor, daß die Mittel im 
Verhältnis der Einwohnerzahlen verteilt werden. Die 
Gewährung der Finanzhilfen stützt sich vorrangig auf 
Artikel 104 a Abs. 4 Satz 1, 2. Alt. Grundgesetz und 
dient dem Ausgleich der deutlich unterschiedlichen 
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Wirtschaftskraft zwischen alten und neuen Bundes-
ländern. Im Hinblick auf den im Ost-West-Vergleich 
verhältnismäßig gleichen Bedarf am Aufbau einer 
leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der neuen 
Bundesländer und im Interesse einer raschen Umset-
zung des Programms wird als Verteilungsmaßstab 
innerhalb der neuen Bundesländer das Verhältnis der 
Einwohnerzahlen vorgesehen. Angesichts des im-
mensen Bedarfes bei der Infrastrukturausstattung 
können andere Verteilungsschlüssel für die einzelnen 
Länder nicht als problemadäquater angesehen wer-
den. Im übrigen steht diese Verteilungsregelung in 
Übereinstimmung mit anderen, auch langfristigen 
Mischfinanzierungen. 

Absatz 2 sieht vor, die Verteilung der Finanzhilfen im 
Abstand von mehreren Jahren zu ändern. Eine solche 
Anpassungsklausel ist notwendig im Hinblick auf die 
lange Laufzeit des Programms und der nicht vorher-
sehbaren strukturellen Entwicklung in den neuen 
Ländern. 

Absatz 3 stellt in Übereinstimmung mit Artikel 14 
Abs. 1 S. 2 des Gesundheitsstrukturgesetzes klar, daß 
die im Krankenhausinvestitionsprogramm vorgesehe-
nen Mittel Bestandteil der nach § 1 vorgesehenen 
Finanzhilfen sind. Der für andere Maßnahmen zur 
Verfügung stehende Betrag ist entsprechend gemin-
dert. 

Zu § 4 

Aus der Vorschrift folgt, daß das Nähere im Sinne des 
Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz durch Verwaltungs-
vereinbarung mit den neuen Bundesländern zu regeln 
sein wird. 

Zu Artikel 38 (Änderung des Gesetzes über die 
Errichtung eines Fonds „Deutsche 
Einheit") 

Zu Nummer 1 

Durch die Änderungen wird der Leistungsrahmen des 
Fonds um die in den Jahren 1993 und 1994 vorgese-
henen Aufstockungen erhöht. In Buchstabe a wird der 
Gesamtbetrag a ller in den Jahren 1990 bis 1994 zu 
erbringenden Fondsleistungen entsprechend ange-
hoben. Die Regelung in Buchstabe b enthält die 
Anpassung der Fondsleistungen für die einzelnen 
Jahre 1993 und 1994. 

Zu Nummer 2 

Die ergänzenden Sätze zu § 5 Abs. 1 regeln die 
Finanzierung der Fondsaufstockungen, soweit sie 
durch die alten Länder und ihre Gemeinden erfolgt. 
Die Mitfinanzierung der Fondsaufstockung durch den 
Bund wird dadurch sichergestellt, daß gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2 des Fondsgesetzes die Gesamtleistungen 
des Fonds nach § 2 Abs. 1 des Fondsgesetzes durch 
Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt gedeckt wer-
den, soweit sie nicht durch Kreditaufnahme nach § 5 

Abs. 2 oder durch Beiträge der Länder oder Gemein-
den nach § 5 Abs. 1 Satz 3 des bisherigen Rechts bzw. 
nach § 5 Abs. 1 Sätze 4 bis 6 der Entwurfsfassung 
finanziert sind. 

Der auf das Jahr 1993 entfallende Aufstockungsbei-
trag der alten Länder und ihrer Gemeinden (ein-
schließlich Berlin-West) aus dem durch das Vermitt-
lungsverfahren zum Zinsabschlag zu erwartenden 
Mehraufkommen in Höhe von insgesamt 1,3 Mrd. DM 
wird im Verhältnis der sich nach § 5 a des Zerlegungs-
gesetzes nach Zerlegung ergebenden Anteile an  dem 
bis zum 30. Juni 1993 erzielten Zinsabschlagaufkom-
men auf die einzelnen Länder und ihre Gemeinden 
verteilt und von den Ländern binnen eines Monats 
nach Mitteilung der Berechnung durch das Bundes-
ministerium der Finanzen in einem Be trag an den 
Bund abgeführt. Berlin ist hieran mit dem auf den 
Westteil der Stadt nach Zerlegung entfallenden Anteil 
am Zinsabschlag beteiligt. 

Eine weitere Fondsaufstockung durch Beiträge der 
alten Länder im Jahr 1993 in Höhe von 1 Mrd. DM soll 
abrechnungstechnisch im Zusammenhang mit den 
monatlichen Einfuhrumsatzsteuerzahlungen des Bun-
des an die Länder abgewickelt werden. Dieses 
Abrechnungsverfahren ist auch für den im Jahr 1994 
zu leistenden Mitfinanzierungsbeitrag der alten Län-
der von 3,5 Mrd. DM an der Fondsaufstockung für 
1994 vorgesehen. Dabei sieht der Entwurf eine Ver-
teilung der Finanzierungslast im Verhältnis der Ein-
wohnerzahlen der betreffenden Länder am 30. Juni 
des jeweiligen Rechnungsjahres vor. 

Zu Artikel 39 (Gesetz über die Errichtung eines 
Erblastentilgungsfonds 
[Erblastentilgungsfonds-Gesetz —
ELFG]) 

Zu § 1 

Die Vorschrift bestimmt die Errichtung des Erblasten-
tilgungsfonds in Form eines nicht rechtsfähigen Son-
dervermögens des Bundes. Der Fonds faßt die in der 
Treuhandanstalt und im Kreditabwicklungsfonds bis 
zum 31. Dezember 1994 aufgelaufene finanzielle 
Erblast der ehemaligen DDR zusammen und über-
nimmt den Zins- und Tilgungsdienst nach Maßgabe 
der in diesem Gesetz vorgesehenen Regeln. 

Zu §2 

Die Vorschrift regelt die vom Fonds zu übernehmen-
den Pflichten. 

Nach Absatz 1 Nummer 1 werden die bis zum 31. De-
zember 1994 beim Kreditabwicklungsfonds auf gelau-
fenen Schulden, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen 
und Kosten übernommen. Dabei handelt es sich um 
die in § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung 
eines Fonds „Kreditabwicklungsfonds" abschließend 
aufgezählten Positionen. 

Die Gesamtverschuldung des Republikhaushaltes, 
die in Buchstabe a aufgeführt ist, ist zu ihrem weitaus 
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überwiegenden Teil auf Kapitalmarktkredite der ehe-
maligen DDR zurückzuführen, die diese bis zum 
2. Oktober 1990 in Form von Schuldscheinen und 
unverzinslichen Schatzanweisungen aufgenommen 
hatte. Ein kleinerer Teil der Gesamtverschuldung 
setzt sich aus der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe für 
Bürger mit Wohnsitz außerhalb der DDR aus umge-
werteten Reichsmarkguthaben sowie aus Schuld-
buchforderungen von Bürgern, die Grundvermögen 
an  die ehemalige DDR übertragen haben, zusam-
men. 

Den Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausgleichs-
fonds Währungsumstellung (Buchstabe b) liegt die 
Zuteilung von Ausgleichsforderungen gegen den 
Ausgleichsfonds Währungsumstellung an die Kredit-
institute und Außenhandelsbetriebe in den neuen 
Bundesländern zugrunde. Die Entstehung der Aus-
gleichsforderungen ist auf die asymmetrische Wäh-
rungsumstellung, auf Wertberichtigungen und die aus 
bankaufsichtlichen Gründen notwendige Ausstattung 
mit einem angemessenen Eigenkapital zurückzufüh-
ren. 

Der Erblastentilgungsfonds trägt auch die Verpflich-
tungen des Kreditabwicklungsfonds, die diesem im 
Hinblick auf die Gewährträgerhaftung des Bundes 
nach Artikel 23 Absatz 7 des Einigungsvertrages 
übertragen wurde (Buchstabe c).  

Der Erblastentilgungsfonds übernimmt ferner die 
Kosten der Abwicklung von Forderungen und Ver-
bindlichkeiten aus der Wahrnehmung staatlicher Auf-
gaben der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik gegenüber dem Ausland und den alten 
Bundesländern nach Artikel 24 Absatz 2 des Eini-
gungsvertrages (Buchstabe d). Dabei geht es um die 
Erstattung von Abwicklungskosten der Außenhan-
delsbetriebe der ehemaligen DDR, soweit sie diese 
aus eigener Liquidität nicht bestreiten können. Die 
Kostenerstattungen sind erforderlich, um eine geord-
nete Abwicklung der Betriebe aus Gründen des Ver-
trauensschutzes gegenüber dem Ausland sicherzu-
stellen. 

Absatz 1 Nummer 2 sieht die Übernahme der im 
Namen des Kreditabwicklungsfonds ausgegebenen 
Finanzierungsinstrumente durch den Erblastentil-
gungsfonds vor. Der Kreditabwicklungsfonds setzt 
diese Instrumente zur Refinanzierung seiner Schulden 
ein, da er entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen keine Nettotilgungen vornimmt. Es handelt sich 
um eine gesetzliche Schuldübernahme durch den 
Erblastentilgungsfonds, für den ebenso wie für 
den Kreditabwicklungsfonds der Bund haftet (§ 4 
Absatz 2). Damit ist für die derzeitigen und künftigen 
Gläubiger des Kreditabwicklungsfonds die Sicherheit 
der Bundeshaftung auf gesetzlicher Grundlage auch 
in Zukunft gegeben. 

Absatz 1 Nummer 3 betrifft die Fälle nach Nummer 1, 
die nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Fonds „Kreditabwicklungsfonds" vom Kreditabwick-
lungsfonds zu übernehmen sind, aber wegen der 
Auflösung des Kreditabwicklungsfonds zum 31. De-
zember 1994 nicht mehr übernommen werden kön-
nen. Es handelt sich dabei vor allem um noch nicht 
abgeschlossene Zuteilungen von Ausgleichsforde-

rungen, da nach dem D-Markbilanzgesetz bis 
Ende 1994 werterhellende Tatsachen, die zum 1. Juli 
1990 vorlagen, aber erst später bekannt wurden, 
berücksichtigt werden müssen. Die Bilanzen des Jah-
res 1994 können erst nach Ende 1994 im Hinblick auf 
die endgültige Höhe der Ausgleichsforderungen 
überprüft werden. Entsprechendes gilt für die ande-
ren in Nummer 3 in Verbindung mit Nummer 1 
aufgeführten Positionen. 

Absatz 2 enthält die Mitübernahme der Finanzschul-
den der Treuhandanstalt durch den Erblastentil-
gungsfonds. Diese umfassen die von der Treuhandan-
stalt aufgenommenen Kredite, übernommenen Alt-
kredite und Ausgleichsforderungen der Unternehmen 
gegen die Treuhandanstalt. 

Altkredite sind die in der Mark-Schlußbilanz ausge-
wiesenen und im Verhältnis 2 zu 1 in die DM-
Eröffnungsbilanz übernommenen Kredite von Unter-
nehmen, an denen die Treuhandanstalt zum Zeit-
punkt der Übernahme der Altkredite direkt oder 
indirekt beteiligt war. Ursprünglich übernommene 
Altkredite fallen, soweit sie bereits umgeschuldet 
worden sind, unter die aufgenommenen Kredite. 
Inwieweit die Treuhandanstalt Schuldnerin von Aus

-

gleichsforderungen ist, ergibt sich aus § 24 in Ver Bin

-

dung mit § 36 D-Markbilanzgesetz, § 6 Abs. 2 und 4 
Vermögensgesetz sowie § 6 Abs. 2 Unternehmens-
rückgabeverordnung. Der jeweilige Anspruch der 
Unternehmen wird in deren Bilanzen einheitlich unter 
der Bezeichnung Ausgleichsforderung ausgewiesen. 

Neben dem Erblastentilgungsfonds bleibt die Treu-
handanstalt im Verhältnis zu ihren Gläubigern Mit-
schuldnerin der vom Fonds übernommenen Verbind-
lichkeiten (Abs. 2 Satz 2). Im Hinblick auf die Sensi-
bilität der Kapitalmärkte wird durch den Hinweis auf 
§ 4 Treuhandkreditaufnahmegesetz klargestellt, daß 
es auch nach 1994 bei der Haftung des Bundes für die 
von der Treuhandanstalt aufgenommenen Kredite 
verbleibt. Im Innenverhältnis stellt der Fonds die 
Treuhandanstalt von ihren Verpflichtungen nach 
Absatz 2 frei. 

Zu § 3 

Die Vorschrift ermöglicht dem Fonds als nicht rechts-
fähigem Sondervermögen die Teilnahme am allge-
meinen Rechtsverkehr und sieht seine Verwaltung 
durch das Bundesministerium der Finanzen und durch 
die dem Bundesministerium der Finanzen nachgeord-
nete Bundesschuldenverwaltung vor. Bei der Bundes-
schuldenverwaltung können dadurch zusätzliche Per-
sonal- und Sachkosten entstehen, deren Höhe zur Zeit 
noch nicht abzuschätzen ist. Dem stehen mögliche 
Einsparungen beim Kreditmanagement der Treu-
handanstalt gegenüber. 

Zu §4 

Aus der Rechtsnatur des Fonds als Sondervermögen 
folgt seine Trennung vom Vermögen, den Rechten 
und Verbindlichkeiten des Bundes. Die Haftung des 
Bundes für die Verbindlichkeiten des Fonds ergibt 
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sich aus Absatz 2. Absatz 3 stellt klar, daß der Fonds 
ein Sondervermögen im Sinne von Artikel 110 
Absatz 1 und Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes 
ist. Wie in Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes 
vorgesehen, wird bestimmt, daß Artikel 115 Absatz 1 
des Grundgesetzes, der die Kreditbeschaffung des 
Bundes an  gewisse Voraussetzungen knüpft, auf den 
Fonds keine Anwendung findet. 

Zu § 5 

Absatz 1 regelt die Ermächtigung des Bundes, im 
Namen des Fonds Kredite aufzunehmen. Sie ist so 
gefaßt, daß der Fonds seine Aufgaben bis zur vollstän-
digen Tilgung aller ihm zuzuordnenden Verbindlich-
keiten zweckmäßig und kostengünstig erfüllen kann. 
Die Vorschrift sieht die Möglichkeit der Kreditauf-
nahme sowohl im kurzfristigen als auch im langfristi-
gen Bereich vor, um Zwischen- und Anschlußfinan-
zierungen vornehmen zu können. Dies wird u. a. 
deshalb erforderlich, weil die Zuschüsse nach § 6 zwar 
so ausgestaltet sind, daß alle Zinsverpflichtungen des 
Fonds abgedeckt werden können. Die anfallenden 
Tilgungsverbindlichkeiten werden jedoch wegen der 
Fälligkeitsstruktur und des unterschiedlichen Zinsni-
veaus im Zeitablauf nicht immer aus den Zuführungen 
vollständig bedient werden können. 

Absatz 1 Nummer 1 schafft die Ermächtigung für die 
Kreditaufnahme zur Tilgungsfinanzierung. Hierbei 
handelt es sich um die notwendige Anschlußfinanzie-
rung, die die Verschuldung des Fonds nicht erhöht. 

Die Kreditaufnahme zum Zwecke der Marktpflege 
(Nummer 2) ermöglicht den Rückkauf von ausgege-
benen Finanztiteln und entspricht den Ermächtigun-
gen in § 5 Absatz 5 des Gesetzes über die Errichtung 
eines Fonds „Deutsche Einheit", § 5 Absatz 2 des 
Gesetzes über die Errichtung eines Fonds „Kreditab-
wicklungsfonds" und § 2 Absatz 3 des Treuhandkre-
ditaufnahmegesetzes. 

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme zwecks Kas-
senverstärkung (Nummer 3) ist zur kurzfristigen 
Liquiditätsbeschaffung erforderlich. 

Für die notwendige Flexibilität des Fonds ist in 
Absatz 2 eine begrenzte Kreditaufnahme im Vorgriff 
auf die Kreditaufnahme des nächsten Wirtschaftsjah-
res vorgesehen. Die auf diese Weise beschafften 
Kredite sind auf das nächste Wirtschaftsjahr anzu-
rechnen. 

Nach Absatz 3 hat der Erblastentilgungsfonds auch 
die Möglichkeit Ausgleichsforderungen aufzukaufen. 
Damit wird die Flexibilität des Fonds bei unterschied-
lichen Verhältnissen am Kapitalmarkt deutlich 
erhöht. Einerseits kann die Tilgungszeit der Aus-
gleichsforderungen verkürzt werden. Andererseits 
besteht die Möglichkeit, zum Beispiel in Phasen mit 
inverser Zinsstruktur anstelle des FIBOR-Satzes gün-
stigere langfristige Konditionen zu nutzen. Durch den 
Ankauf erlischt die Verbindlichkeit des Erblastentil-
gungsfonds gegenüber dem Ausgleichsfonds Wäh-
rungsumstellung in gleicher Höhe. 

Absätze 4 und 5 regeln die Ins trumente und die Form 
der Kreditaufnahme sowie die Gleichstellung der 
Schuldurkunden des Fonds mit denen des Bundes. Die 
Berechtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen beinhaltet auch die Möglichkeit, Schatzanwei-
sungen und andere Wertpapiere mit kurzen Laufzei-
ten auszugeben. 

Zu § 6 

Die Vorschrift bestimmt die Leistungen aus dem 
Bundeshaushalt für den Schuldendienst des Fonds, 
der über eigene Aktiva in der Regel nicht verfügt. 

Absätze 1 und 2 legen Höhe und Verfahren der 
Bereitstellung der Zuführungen des Bundes an den 
Fonds fest. Dabei wird unterschieden zwischen den 
bei Fälligkeit zu zahlenden Verbindlichkeiten gegen-
über dem Ausgleichsfonds Währungsumstellung aus 
der Zuteilung von Ausgleichsforderungen einerseits 
und den sonstigen Verpflichtungen, die der Fonds 
übernommen hat, andererseits. 

Die Ausgleichsforderungen und die in Inhaberschuld-
verschreibungen umgewandelten Ausgleichsforde-
rungen gegen den Ausgleichsfonds Währungsumstel-
lung (Absatz 1 Nr. 1) werden entsprechend den 
Vorschriften im Staatsvertrag und den Emissionsbe-
dingungen der Inhaberschuldverschreibungen hin-
sichtlich Tilgung und Zins bedient. Dort ist eine 
jährliche Tilgung in Höhe von 2,5 vom Hundert des 
Nominalwertes und eine Verzinsung in Höhe des 
FIBOR vorgesehen. 

Die jährliche Zuführung des Bundes in Höhe einer 
Annuität von 10 vom Hundert zur Bedienung der 
sonstigen Verpflichtungen des Erblastentilgungs-
fonds (Absatz 1 Nr. 2) soll sicherstellen, daß diese 
Verpflichtungen möglichst innerhalb eines Zeitraums 
von etwa 30 Jahren endgültig getilgt werden können. 
Für den nicht auszuschließenden Fall, daß sich die zu 
übernehmenden Verbindlichkeiten des Erblastentil-
gungsfonds noch erhöhen sollten (vgl. § 2 Absatz 1 
Nr. 3), wird die Annuität von dem erhöhten Be trag 
bestimmt, um auch für diesen Fall eine Tilgung 
innerhalb eines absehbaren Zeitraums zu ermögli-
chen. 

Reicht die vorgesehene Annuität von 10 vom Hundert 
aufgrund der Zinsentwicklung nicht aus, um die 
Zinsverpflichtungen vollständig zu bedienen, wird die 
Zuführung erhöht, damit in jedem Fall die Zinszahlun-
gen erbracht werden können und sich die Verschul-
dung des Fonds aus diesem Grund nicht erhöht. 

Durch Absatz 3 wird der Fonds in die Lage versetzt, 
die Zuführungen aus dem Bundeshaushalt bei Fällig-
keit abzurufen. 

Absatz 4 sieht vor, daß nicht verbrauchte Mittel zur 
Rückführung der Verschuldung einzusetzen sind. 
Soweit diese noch nicht für den laufenden Schulden-
dienst eingesetzt werden können, sind sie verzinslich 
anzulegen und zur Ablösung von später fälligen 
Verpflichtungen zu verwenden. 
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Zu § 7 bis § 10 

Die Vorschriften enthalten Bestimmungen über den 
Wirtschaftsplan des Fonds, die Rechnungslegung, die 
vom Bund zu tragenden Verwaltungskosten sowie die 
abgabenrechtliche Gleichstellung des Fonds mit den 
Bundesbehörden. 

Zu § 11 

Die Vorschrift bestimmt, daß der Fonds nach Tilgung 
seiner Verbindlichkeiten durch das Bundesministe-
rium der Finanzen aufzulösen ist. Die Bekanntgabe 
erfolgt im Bundesanzeiger. 

Zu § 12 

Absatz 1 bestimmt die Verlängerung des Kreditab-
wicklungsfonds bis zum 31. Dezember 1994. Die 
Auflösung des Kreditabwicklungsfonds erfolgt mit 
Ablauf des 31. Dezember 1994 und die Überleitung 
seiner Verbindlichkeiten auf den Erblastentilgungs-
fonds am 1. Januar 1995. Der Erblastentilgungsfonds 
ist Rechsnachfolger des Kreditabwicklungsfonds. 

Absatz 2 stellt klar, daß vom ursprünglichen Konzept 
des Einigungsvertrages, nach der die Verteilung der 
DDR-Schulden auf Treuhand, Bund und junge Länder 
vorgesehen war, aufgrund der veränderten Bedingun-
gen abgewichen wird. 

Absatz 3 sieht entsprechend der bisherigen Regelung 
in § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Fonds 
„Kreditabwicklungsfonds" die Erstattung der vom 
Kreditabwicklungsfonds erbrachten Zinsleistungen 
auch in 1994 durch Bund und Treuhandanstalt vor, da 
der Kreditabwicklungsfonds über den 30. November 
1993 bzw. 31. Dezember 1993 hinaus bis zum 31. De-
zember 1994 verlängert wird. Die von der Treuhand-
anstalt hälftig zu erstattenden Zinsleistungen müssen 
am Kapitalmarkt refinanziert werden. Diese ur-
sprünglich für 1994 nicht vorgesehene Belastung der 
Treuhandanstalt ist deshalb nicht auf den Kreditrah-
men nach dem Treuhandkreditaufnahmegesetz anzu-
rechnen. 

Nach Absatz 4 wird das Gesetz über die Errichtung 
eines Fonds „Kreditabwicklungsfonds" ab 1. Januar 
1995 nicht mehr angewandt. 

Absatz 5 stellt klar, daß der Ausgleichsfonds Wäh-
rungsumstellung Rückzahlungen seitens der Kredit-
institute und der Außenhandelsbetriebe, insbeson-
dere infolge der Reduzierung von Zuteilungen, unmit-
telbar nach Erhalt an  den Kreditabwicklungsfonds 
bzw. ab 1. Januar 1995 an den Erblastentilgungsfonds 
abzuführen hat. Auf diese Weise können die flüssigen 
Mittel von der Verwaltung des Kreditabwicklungs-
fonds bzw. des Erblastentilgungsfonds zur Bedienung 
der auftretenden Fälligkeiten eingesetzt werden. Eine 
eigene Mittelverwaltung auf der Ebene des Aus-
gleichsfonds Währungsumstellung wird damit ent-
behrlich. 

Zu Artikel 40 (Gesetz über Altschuldenhilfen für 
Kommunale Wohnungsunternehmen 
und Wohnungsgenossenschaften in 
dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet 
[Altschuldenhilfe-Gesetz ]) 

Zu § 1 

Die Vorschrift faßt den Zweck des Gesetzes zusam-
men und trägt der Tatsache Rechnung, daß die im 
Verhältnis zu den erzielbaren Mieteinnahmen hohe 
Altschuldenbelastung der Kommunalen Wohnungs-
unternehmen und der Wohnungsgenossenschaften 
ein wesentliches Hindernis für die angemessene 
Bewirtschaftung der Wohnungsbestände in den 
neuen Bundesländern darstellt. Durch die Gewäh-
rung von Altschuldenhilfen nach Ablauf des Schul-
denmoratoriums Ende 1993 soll den Unternehmen die 
Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung von Inve-
stitionen zur Bewältigung erforderlicher Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen erleichtert 
bzw. ermöglicht werden. Zudem soll die Privatisie-
rung des Wohnungsbestandes wesentlich erleichtert 
werden. Die Maßnahmen dienen daher zugleich der 
Verbesserung der Wohnqualität und der Beschaffung 
neuer Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft. 

Zu §2 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes erstreckt sich 
nach Absatz 1 auf die Genossenschaften, vor allem die 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWG) und 
die gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften 
(GWG), sowie auf Kommunale Wohnungsunterneh-
men, soweit ihnen rechtliche Selbständigkeit zu-
kommt. 

Antragsberechtigt sollen der Intention des Artikel 22 
Abs. 4 des Einigungsvertrages folgend (vgl. speziell zu 
den Genossenschaften auch Protokollnotiz Nr. 13 zu 
Artikel 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages — BGBl. I 
1990 S. 906 —) grundsätzlich nur die Wohnungsunter-
nehmen sein, auf die Grund und Boden sowie — im 
Falle der Kommunalen Wohnungsunternehmen — die 
Altschulden durch die Kommunen übertragen worden 
sind. Voraussetzung für die Antragsberechtigung 
kann jedoch darüber hinaus sein, daß die Übertra-
gung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls 
mit Sicherheit zu erwarten ist. Dies wird insbesondere 
bei Antragstellung der Kommune auf Vermögenszu-
ordnung nach dem Vermögenszuordnungsgesetz der 
Fall  sein. Im Falle der Wohnungsgenossenschaften 
müssen diese einen Antrag an  die Gemeinde auf 
Grundstücksüberführung gestellt haben, sofern die 
Grundstücksüberführung noch nicht erfolgen konnte. 
Die Gemeinden werden daraufhin ihrer aus dem 
Einigungsvertrag folgenden Rechtspflicht zur Über-
führung von Grund und Boden auf die Genossenschaft 
nachkommen und das Verfahren auf Vermögenszu-
ordnung, wofür regelmäßig nur die Kommunen 
antragsberechtigt sind, einleiten müssen. 

Eine Kommune selbst soll solange einen Antrag stel

-

len können, als zunächst nur eine Wohnungsverwal- 
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tungsgesellschaft gegründet werden konnte, weil die 
Übertragung der Grundstücke aus rechtlichen Grün-
den noch nicht möglich ist. Dies kann namentlich bei 
vermögens- und vermögenszuordnungsrechtlichen 
Übertragungshindernissen angenommen werden. 
Darüber hinaus sind Fälle denkbar, in denen eine 
Gründung von Unternehmen mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
nicht vertretbar ist. Dies wird vor allem in kleineren 
Gemeinden mit einem relativ geringen Wohnungsbe-
stand der Fall  sein. Kommunen, die aus diesen Grün-
den das Wohnungsunternehmen als Regie- oder 
Eigenbetrieb führen oder den Wohnungsbestand 
unmittelbar selbst verwalten, sind daher ebenfalls 
antragsberechtigt. Darüber hinaus ist es erforderlich, 
daß die Wohnungsunternehmen mit den Gläubiger-
banken neue Kreditvereinbarungen abschließen und 
die Altverbindlichkeiten nach Ablauf des Morato-
riums tilgen und verzinsen. Den Forderungen der 
Banken an ihre Kreditnehmer liegen Kreditverträge 
zugrunde, die vor dem 1. Juli 1990 abgeschlossen 
wurden und demzufolge nicht von vornherein den 
veränderten marktwirtschaftlichen Verhältnissen, 
wie sie seit dem 1. Juli 1990 bestehen, entsprechen. 
Das bedeutet, daß die Kreditbeziehungen auf der 
Grundlage der neuen rechtlichen und wirtschaftli-
chen Bedingungen, insbesondere hinsichtlich Lauf-
zeit und Tilgung, Verzinsung und Besicherung neu zu 
ordnen sind. Dazu ist der Abschluß von Vereinbarun-
gen über die weitere Behandlung der in den Unter-
nehmen verbleibenden Kredite erforderlich. Der 
Abschluß solcher Vereinbarungen sowie die Bedie-
nung der Altverbindlichkeiten bedeutet Schuldaner-
kenntnis. Dies ist notwendig, um Rechtsklarheit zu 
schaffen, Unsicherheit bei den Gläubigern über 
etwaige spätere Forderungen zu besei tigen und für 
Unternehmen und neue Kreditgeber klare Verhält-
nisse zu schaffen. Unternehmen steht es frei, auf 
gerichtlicher Klärung der Altschuldenfrage zu beste-
hen; dann können sie einen Antrag auf Altschulden-
hilfe aber nicht stellen. 

Absatz 2 stellt sicher, daß die Anerkennung des 
Bestehens eines Schuldverhältnisses, die hier — wie 
oben ausgeführt — in dem Abschluß eines neuen 
Kreditvertrages und der Bedienung der Altverbind-
lichkeiten zu sehen ist, bei ihrer Unwirksamkeit nicht 
nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Berei-
cherung von den Gläubigerbanken kondiziert werden 
kann. Dadurch soll vor allem verhindert werden, daß 
der Antragsteller die Altschuldenhilfe in Anspruch 
nimmt und sich im Falle der Unwirksamkeit des 
Schuldanerkenntnisses, insbesondere soweit das 
Nichtbestehen von Altverbindlichkeiten im Sinne des 
§ 3 gerichtlich festgestellt werden sollte, seiner Rück-
zahlungsverpflichtungen entledigt. Die Vorschrift 
dient daher auch der Rechtssicherheit. 

Zu § 3 

Zu den Altverbindlichkeiten rechnen nach dieser 
Vorschrift die Verpflichtungen aus Krediten, die in 
den neuen Bundesländern bis zur Herstellung der 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli 
1990 aufgrund von Rechtsvorschriften der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik gewährt wur-
den, einschließlich der bis zum Ablauf des Morato-
riums entstandenen Zinsbelastungen. Grundlagen für 
die Gewährung dieser Kredite sind insbesondere die 
Verordnungen vom 15. Dezember 1970 

— über die Finanzierung des Baues volkseigener 
Wohnungen und des Baues staatlicher Einrichtun-
gen (GBl. II Nr. 102 S. 764), 

— zur Änderung von Rechtsvorschriften über die 
Finanzierung des Wohnungsbaues durch soziali-
stische Wohnungsbaugenossenschaften (GBl. II 
Nr. 102 S. 765), 

— die Verordnung über die Kreditgewährung und die 
Bankkontrolle der sozialistischen Wirtschaft vom 
28. Januar 1982 (GBl. I Nr. 6 S. 126), zuletzt 
geändert durch die 4. Kreditverordnung vom 
2. März 1990 (GBl. I Nr. 15 S. 114). 

Zu Wohnzwecken wurden die Kredite insbesondere 
dann gewährt, wenn die Finanzierungsmittel für die 
bebauten Flächen der Wohngebäude sowie die in 
unmittelbarer Umgebung dieser Gebäude befindli-
chen Freiflächen, Vorflächen, Spielplatzflächen, Wä-
schetrockenplätze, Müllsammelplätze, Geh- und Rad-
wege eingesetzt worden sind. Sind auf breiten Geh-
wegbereichen und in Hofbereichen Stellplätze für den 
ruhenden Verkehr vorhanden, so gehören diese in der 
Regel zu den zu Wohnzwecken im Sinne des § 3 
finanzierten Flächen. 

Die vorgenannten Merkmale gelten entsprechend 
auch für die den Wohngebäuden zugehörigen genos-
senschaftlichen Gemeinschaftseinrichtungen. 

Zu §4 

Absatz 1 sieht vor, daß die Unternehmen von einem 
Teil der Altverbindlichkeiten entlastet werden. Beim 
Unternehmen sollen nur Altverbindlichkeiten 
verbleiben, die im Durchschnitt den Be trag von 
350 DM/m nicht übersteigen. Die Bestimmung der 
Teilentlastung erfolgt unternehmensbezogen, d. h. es 
werden nicht nur die überdurchschnittlich hoch ver-
schuldeten Objekte berücksichtigt, sondern alle 
Objekte im Eigentum des Unternehmens, also auch 
die niedrig oder gar nicht verschuldeten. Diese Rege-
lung geht davon aus, daß auch aus den Mieten dieser 
Objekte ein Beitrag zur Altschuldenbedienung gelei-
stet werden muß, da die Mieten in ihrer Struktur 
derzeit die unterschiedlichen Finanzierungskosten 
nicht berücksichtigen. 

Die Berechnung des Teilentschuldungsbetrages er-
folgt — auch bei späterer Antragstellung — aufgrund 
des Schuldenstandes des jeweiligen Unternehmens 
am 1. Januar 1994: Dem Altschuldenbestand am 
1. Januar 1994 wird jedoch die Wohnfläche zum 
1. Januar 1993 gegenübergestellt. Als Wohnfläche 
kann nur die Fläche berücksichtigt werden, die den 
Mietpreisbindungen von § 11 Abs. 2 und 3 Miethöhe-
gesetz unterliegt. Berücksichtigungsfähig sind ent-
sprechend nur die Altschulden, die auf diesen Flächen 
lasten. Hinsichtlich anderer Flächen (z. B. gewerbli-
cher Flächen) kann davon ausgegangen werden, daß 
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die Altschulden aus den Mieteinnahmen bedient 
werden können. Die Wohnfläche am 1. Januar 1993 
und nicht die am 1. Januar 1994 wird zugrundegelegt, 
um in diesem Jahr keinen Anreiz zur Ausgliederung 
von Unternehmen allein wegen der vorgesehenen 
Altschuldenhilfe zu schaffen. Damit aber der Anreiz 
zur Privatisierung in der Zeit bis zum 1. Januar 1994, 
also bis zum Beginn einer Altschuldenhilfe, nicht 
entfällt, soll die Fläche der privatisierten Wohnungen 
bei der Berechnung des Teilentlastungsbetrages nicht 
berücksichtigt werden, sofern mit dem Verkauf auch 
die anteiligen Schulden getilgt wurden. Damit wird 
vermieden, daß ohne diese Abzugsmöglichkeit der 
Teilentlastungsbetrag nach einer Privatisierung ge-
ringer ausfallen kann als ohne Privatisierung. 

Absatz 2 und 3 stellen sicher, daß bei Ausgliederung 
von Unternehmensteilen zwecks Neugründung eines 
Unternehmens das neugegründete Unternehmen wie 
das Altunternehmen Teilentlastung nur insoweit 
beanspruchen kann, wie es dem Anteil der jeweiligen 
Wohnfläche an der für die Berechnung maßgeblichen 
Wohnfläche des Gesamtunternehmens am 1. Januar 
1993 entspricht. Die Aufteilung anhand der Wohnflä-
che verhindert, daß z. B. nicht dem Zweck der unter-
nehmensbezogenen Berechnung entsprechend, be-
sonders hoch belastete Bestände ausgegliedert wer-
den. Entsprechend der Regelung in Absatz 1 ändern 
dagegen Verkäufe von einzelnen Wohnungen z. B. im 
Wege der Mieterprivatisierung den Teilentlastungs-
betrag nicht. 

Das Land übernimmt vom Unternehmen oder der 
Kommune global einen Schuldbetrag in Höhe des 
Teilentlastungsbetrages. Die bilanzierten Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Unterneh-
mens können somit entsprechend gekürzt werden. 
Verfahrensmäßig sind unmittelbar keine Kürzungen 
von Schulden bei einzelnen Objekten erforderlich. 
Eine Neuzuordnung der verbleibenden Schulden ist 
dem Innenverhältnis zwischen Gläubigerbank und 
Unternehmen vorbehalten und kann im Zusammen-
hang mit dem Abschluß neuer Kreditvereinbarungen 
erfolgen. 

Zu §5 

Aufgrund der Regelung soll die Privatisierung einen 
erheblichen Beitrag zur Lösung des Altschuldenpro-
blems bzw. zur Verringerung der Kosten einer Teil-
entlastung durch das Land leisten. Aus den Privatisie-
rungserlösen müssen zunächst die auf den verkauften 
Objekten verbleibenden Altschulden ge tilgt werden. 
Von den Erlösen, die über den durchschnittlichen 
Kappungsbetrag von 350 DM/m hinausgehen, soll 
sodann nur die Hälfte zur Rückzahlung der Teilentla-
stung verwandt werden, damit ein erheblicher Anreiz 
für die Unternehmen besteht, Wohnungen zu verkau-
fen. Die Rückzahlungspflicht endet mit der Tilgung 
des auf das jeweilige Unternehmen entfallenden Teil-
entlastungsbetrages. An den Zinslasten hierfür wer-
den die Unternehmen nicht beteiligt; die Zinsen 
werden von den Ländern (mit Unterstützung des 
Bundes) getragen. 

Zu §6 

Absatz 1 regelt, daß den Wohnungsunternehmen eine 
Zinshilfe gezahlt werden kann. Die Hilfe soll sich auf 
die Zinslasten beschränken, die für die Jahre 1994, 
1995 und 1996 fällig werden. Für Tilgungsbeträge 
wird keine Hilfe gewährt. Entsprechend § 4 sollen nur 
Zinsen für Altschulden berücksichtigt werden, die auf 
für Wohnzwecke genutzte und mit Mietpreisbindun-
gen belastete Wohnflächen entfallen. Zinshilfe soll für 
alle Altverbindlichkeiten gezahlt werden, die nach 
einer eventuellen Teilentlastung beim Unternehmen 
verbleiben. Satz 2 soll ausschließen, daß ein Unter-
nehmen, das trotz eines Anspruchs nach § 4 keinen 
Antrag auf Teilentlastung stellt, Zinshilfen für den 
gesamten Zinsendienst geltend macht. 

Absatz 2 sieht vor, daß die Zinshilfe zeitlich degressiv 
ausgestaltet wird. Die bis Mitte 1995 anfallenden 
Zinsen werden voll erstattet. Dies entspricht dem 
sogenannten Magdeburger Mietenkompromiß zwi-
schen den Bauministern von Bund und Ländern, 
wonach erst ab Mitte 1995 der Übergang in das 
Vergleichsmietensystem möglich ist und bis dahin 
Mieterhöhungen voll für Instandsetzungen zur Verfü-
gung stehen sollen. Für die Zeit ab Mitte 1995 kann 
davon ausgegangen werden, daß der Markt aufgrund 
der künftigen Einkommensentwicklung weitere Miet-
steigerungen zuläßt, so daß die Unternehmen 
zunächst Zinskosten in Höhe von 1 DM/m und ab 1996 
2 DM/m selbst tragen können. Außerdem werden die 
Unternehmen ihre finanzielle Posi tion zunehmend 
durch Wohnungsverkäufe verbessern können. Ab 
1997 müssen die Zinsen für die nicht teilentlasteten 
Altverbindlichkeiten voll aus Einnahmen gedeckt 
werden. 

Zu § 7 

Die Länder übernehmen die Teilentlastungsbeträge. 
Der Bund erstattet den Ländern die Hälfte der für die 
übernommenen Teilentlastungsbeträge anfallenden 
Zinsen. 

Die Zinshilfen werden von den jeweiligen Ländern 
geleistet, die für die Wohnungsbauförderung zustän-
dig sind. Der Bund beteiligt sich an dieser Finanzie-
rung bis zu einem Drittel, wobei jedoch bestimmte 
Höchstbeträge für den Beitrag des Bundes festgelegt 
werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß die 
Gemeinden am Finanzierungsanteil der Länder zu 
Hälfte beteiligt werden können. 

Zu §8 

Absatz 1 legt fest, daß die schriftliche Antragstellung 
formelle und materielle Anspruchsvoraussetzung für 
die Leistungen nach §§ 4 und 6 ist. 

Der Antrag ist spätestens bis zum 30. Juni 1994 an die 
nach Landesrecht zuständige Stelle zu richten. Wie 
und wodurch diese Stelle zu bestimmen ist, ergibt sich 
insbesondere aus dem jeweils einschlägigen Landes-
organisationsrecht der neuen Bundesländer. 
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Die nach Absatz 2 vorzulegenden Unterlagen sollen 
den notwendigen Einblick in die wirtschaft lichen 
Verhältnisse des Antragstellers gewährleisten. Als 
Nachweis für eine den Erfordernissen des Unterneh-
mens entsprechende ordnungsmäßige Geschäftsfüh-
rung kommt insbesondere der Bericht in Betracht, der 
gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz bzw. § 53 
Genossenschaftsgesetz in der Regel von den Bilanz-
prüfern im Rahmen der Abschlußprüfung zu erstatten 
ist. 

Die Vorschrift soll ferner sicherstellen, daß die mit 
dem Gesetz verfolgte Absicht erreicht wird, notwen-
dige Sanierungsinvestitionen in die Bausubstanz und 
auch die Privatisierung überhöhter Bestände in Gang 
zu setzen. Der hierfür erforderliche Nachweis kann 
am besten durch entsprechende Unternehmenskon-
zepte geführt werden. 

Zu §9 

Um die reibungslose Durchführung des Gesetzes zu 
gewährleisten und um gegebenenfalls Kontrollen 
vornehmen zu können, legt die Vorschrift eine Aus-
kunftspflicht der Antragberechtigten, aber auch der 
Gläubigerbank, fest. Die Auskünfte können, falls 
erforderlich, durch die zuständigen Stellen im Wege 
des Verwaltungszwangs durchgesetzt werden. 

Zu § 10 

Die Vorschrift legt die Entscheidungsbefugnis der 
nach Landesrecht zuständigen Stelle fest. 

Abs. 2 dient der Sicherung des in §§ 1 und 5 zum 
Ausdruck kommenden Gesetzeszwecks. Die Vor-
schrift ermöglicht der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle auch dann die Ablehnung des Antrags auf 
Altschuldenhilfe, wenn bei der Prüfung der nach § 8 
Abs. 2 vorzulegenden Antragsunterlagen festgestellt 
wird, daß diese unzureichend sind und das Woh-
nungsunternehmen insgesamt nicht förderungsfähig 
erscheint. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen 
der Fall sein. In Betracht kommt z. B. die Unvollstän-
digkeit der Antragsunterlagen oder die Nichtnach-
vollziehbarkeit der vor allem auf die wirtschaftliche 
Zukunft des Wohnungsunternehmens bezogenen 
Unterlagen, namentlich des Investitionsplans, der 
Finanzvorschau sowie des Privatisierungskonzepts. 
Die Antragsunterlagen können auch dann unzurei-
chend sein, wenn sie den allgemeinen Grundsätzen 
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung nicht ent-
sprechen oder gesetzlichen Vorschriften, die insbe-
sondere beim Jahresabschluß der Unternehmen zu 
beachten sind (vgl. z. B. §§ 264 ff. und 316 ff. HGB, § 53 
GenG), nicht genügen. 

Hervorgehoben wird entsprechend dem Gesetzes-
zweck, die Privatisierung überhöhter kommunaler 
Wohnungsbestände zu beschleunigen und die Sanie-
rungsinvestitionen in die Bausubstanz anzuregen, das 
Erfordernis der Vorlage eines geeigneten Privatisie-
rungskonzepts. Dies bet rifft vor allem die in § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Gesetzes genannten Wohnungsunter-
nehmen. 

Das Konzept ist dann als geeignet anzusehen, wenn es 
ein tragfähiges aus sich heraus überzeugendes Priva-
tisierungsprogramm enthält und die Gewähr für die 
Schaffung eines modernisierten, an marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen orientierten Wohnungsbestandes 
bietet. 

Mit Absatz 3 soll sichergestellt werden, daß die 
Unterlagen eingehend und nach einheitlichen Krite-
rien geprüft und nur jene Wohnungsunternehmen 
finanziell unterstützt werden, die die Gewähr bieten, 
die notwendigen Investitionen und Privatisierungen 
erfolgreich zu verwirklichen. Eine Vertretung des 
Bundes in den einzurichtenden Beratenden Gremien 
ermöglicht es, die Interessen des Bundes hinsichtlich 
der Erreichung des Gesetzeszwecks zu wahren. 

Zu Artikel 41 (Gesetz zur Aufhebung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes und anderer Vorschriften 
[G VFG-Aufhebungsgesetz] ) 

Dieser Artikel enthält die für die Aufhebung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes notwendi-
gen Änderungen.' 

Zu § 1 

Die Vorschrift sieht die Aufhebung des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) ab 1. Januar 
1995 vor. Von diesem Zeitpunkt ab entfällt für Investi-
tionen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und im kommunalen Straßenbau eine Mitfinanzie-
rung des Bundes nach Artikel 104 a Abs. 4 Grundge-
setz. Die zur Finanzierung dieser Aufgaben erforder-
lichen Mittel stehen den Kommunen als Bestandteil 
ihres insoweit ungeschmälerten mittelbaren Anteils 
am Umsatzsteueraufkommen bzw. am sonstigen Steu-
eraufkommen nach Artikel 106 Abs. 7 Grundgesetz 
zur Verfügung, das unter Berücksichtigung der Auf-
hebung des GVFG den Ländern und Kommunen 
instärkerem Umfang verbleibt, als es sonst im Rahmen 
einer ausgewogenen Verteilung der mit der Bewälti-
gung der Erblasten der ehemaligen DDR und der 
Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
verbundenen Lasten auf die einzelnen staatlichen 
Ebenen angemessen wäre. Den Ländern ist im Rah-
men ihrer Zuständigkeit aufgegeben und überlassen, 
ihre Finanzzuweisungen an die Gemeinden bzw. an 
die für den ÖPNV verantwortlichen Träger entspre-
chend zu gestalten. 

Da bei der Gesamtlastenverteilung das im Jahr 1995 
erhöhte Volumen der GVFG-Mittel (6,3 Mrd. DM, 
statt 3,3 Mrd. DM) zugrundegelegt wird, verbleibt den 
Kommunen auch für die Folgejahre ein gegenüber 
dem geltenden Recht wesentlich erhöhtes Mittelvolu-
men für die Finanzierung dieser Aufgaben. Diese 
Mittel wachsen entsprechend der dynamischen Ent-
wicklung des Umsatzsteueraufkommens von Jahr 
zu Jahr an und führen deshalb — anders als das gel- 
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tende Recht — zu einer laufenden Anpassung des 
Mittelvolumens an den Ausgabebedarf in diesem 
Bereich. 

Zur Finanzierung des besonderen Nachholbedarfs im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur der Kommunen in 
den neuen Ländern stehen ab 1995 die Finanzhilfen 
nach dem Gesetz über ein Infrastrukturprogramm 
Wirtschaft Ost (IWOG) für einen Zeitraum von zehn 
Jahren zur Verfügung. 

Zu §2 

Hier handelt es sich um Folgeänderungen, die durch 
die Aufhebung des GVFG erforderlich werden. Die 
teilweise Bindung des Mineralölsteueraufkommens 
für Zwecke des GVFG wird mit der Aufhebung des 
GVFG gegenstandslos, da künftig für die Förderung 
von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der Gemeinden ein finanzpolitisches Instru-
mentarium des Bundes nicht mehr besteht, die L ander 
ihrerseits aber am Aufkommen der Mineralölsteuern 
nicht beteiligt sind. 

Zu Artikel 42 (Rückkehr zum einheitlichen 
Verordnungsrang) 

Um zu vermeiden, daß die im Rahmen dieses Gesetzes 
vorgenommenen Änderungen in Rechtsverordnun-
gen künftig nur noch durch Gesetz, aber nicht mehr 
vom Verordnungsgeber späteren Erfordernissen an

-gepaßt werden können, wird eine besondere Bestim-
mung vorgesehen, die dies gestattet. 

Zu Artikel 43 (Neufassung von betroffenen 
Gesetzen) 

Wegen der zum Teil umfangreichen Änderungen 
einzelner Gesetze sollen — soweit nicht bereits in 
diesen Gesetzen vorgesehen — die zuständigen Bun-
desministerien ermächtigt werden, die auf Grund 
dieser Änderungen sich ergebenden Neufassungen 
im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen. 

Zu Artikel 44 (Inkrafttreten) 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 






